
3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

1979 06 05 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über .i\nderungen des Insolvenzrechts (Insol­

venzrechtsänderungsgesetz 1979) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Änderungen der Ausgleichsordnung . 

nie mit der Kaiserlichen Verordnung vorn 
10. Dezember 1914, RGBL Nr. 337, eingeführte 
Ausgleichsordnung, zuletzt geändert durch das 

. Bundesgesetz BGBL Nr. 9111976, wird wie folgt 
geändert: ' 

1. Die überschrift hat zu lauten: "Ausgleichs­
ordnung (AO)"; an die Stelle der' Randschriften, 
die einzelnen Bestimmungen beigefügt sind, tre­
ten diesen jeweils voranzustellende gleichlautende 
überschriften. 

2. Dem Abs. 3 des § 1 wird, unter gleich­
zeitiger Bezeichnung des bisherigen vierten Ab­
satzes mit ,,(5)", folgende Bestimmung ange­
fügt: 

,,(4) Bei einer Handelsgesellschaft, bei der kein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natür­
liche Person ist, gelten die Abs. 2 und 3 für die 
organschaftlichen Vertreter und die Liquidatoren 
der zur V ertretung d~r Gesellschaft ermäditigten 
Gesellschafter entsprechend. Gleiches gilt, wenn 
die organschaftlichen Vertreter ihrerseits Han­
delsgesellschaften sind, in denen kein persön-

. lich haftender Gesellschafter eine natürliche Per­
son ist, oder wenn sich die Verbindung von 
Gesellschaften in dieser Art fortsetzt." 

3. Der Abs. 1 des § 2 hat zu lauten: 

,,(1) Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung 
zu überreichen. Gleichzeitig mit dem Antrag 
ist .der Inhalt des Ausgleichsvorschlags, anzugeben 
und ein genaues Vermögensverzeichnis sowie eine 
übersicht über den Vermögens- und Schulden­
stand, die die Hauptbestandteile des Vermögens 
und die Summe der Schulden zu enthalten hat 
(Status), vorzulegen. Vom Ausgleichsvorschlag 

und den Beilagen sind so viele gleichlautende 
Abschriften vorzulegen, daß die Verständigungen 
(§ 5) bewirkt, je eine Abschrift dem Ausgleichs­
verwalter zugeleitet und je eine weitere für die 
Gerichtsakten zurückbehalten werden kann." 

4. Der Abs. ~ des ,§ 2 wird aufgehoben. 

5. Der Abs. 2 des § 3 hat zu lauten: 
,,(2) Der Ausgleichskommissär hat alle zur 

Sicherung des Vermögens und zur Fortführung 
eines Unternehmens des Schuldners dienlichen 
Maßnahmen zu treffen. Insbesondere kann er 
dem Schuldner auf die Dauer des Ausgleichs-' 
verfahrens bestimmte Rechtshandlungen über­
haupt oder doch ohne Zustimmung des Aus­
gleichsverwalters verbieten. Zur Sicherung der 
Unternehmensfortführung können dem Schuld­
ner auch diejenigen Beschränkungen auferlegt 
werden, die einen Gemeinschuldner' kraft Geset­
ze~ treffen. Sie sind, wenn sie gleichzeitig mit 
der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens angeord­
net werden, im Edikt" ansonsten gesondert, be­
kanntzumachen und in jedem Fall in den öffent­
lichen Büchern und Registern (§ 6) anzumerken. 
Wenn das Ausgleichsverfahren nicht sofort er­
öffnet werden kann, sind einstweilige Vorkeh-
rungen anzuordnen (§ 73 a KO)." . 

6. Die Abs. 2 und 3 des ,§ 4 haben zu lauten: 
,,(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
1. Bezeichnung des Gerichtes; 
2. Namen (Firma) und Wohnort des Schuld­

ners sowie Sitz des Unternehmens (der Nie­
derlassung).; 

3. Namen des Ausgleichskommissärs; 
4. Namen und Anschrift des Ausgleichsver­

walters; 
5. Ort, Zeit und Zweck der Ausgleichstag­

satzung; 
6. die Aufforderung an die Gläubiger, ihre 

Forderungen innerhalb einer bestimmten: 
Frist vor der Tagsatz~ng anzumelden. 

(3) Die Ausgleichstagsatzung ist in der Regel 
(§ 56 a) auf längstens sechs Wochen anzuordnen." 

1 
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2 3 der Beilagen 

7. Der § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. (1) Das Edikt ist anzuschlagen 
1. am Tag der Eröffnung des Verfahrens an 

der Gerichtstafel des Ausgleichsgerichts; eine 
Bestätigung über den Vollzug dieser An­
ordnung ist bei den Akten aufzubewahren; 

2. an der Gerichtstafel d~s Bezirksgerichts 
a) des gewöhnlichen Aufenthalts des Schuld­

ners, 
b) des Sitzes des Unternehmens (der Nie­

derlassung), sofern sich diese nicht am 
Gerichtshofsort befinden; 

3. im Börselokal, wenn sich am Ort des Sitzes 
des Unternehmens (der Niederlassung) eines 
Schuldners, dessen Firma im Handels- oder 
Genossenschaftsregister eingetragen ist, eine 
Börse befindet, oder wenn der Schuldner 
Mitglied oder Besucher einer Börse ist. 

(2) Ein Auszug aus dem Edikt ist zu ver­
öffentlichen 

1. in der zur Veröffentlichung der amtlichen 
Bekanntmachungen ,des Ausgleichsgerichts 
bestimmten Zeitung; 

2. im Zentralblatt für die Eintragungen in das 
Handelsregister in der Republik österreich; 

3. in anderen Zeitungen, wenn das im einzel­
nen Fall zweckmäßig erscheint und nicht 
mit einem im Vergleich zum Vermögen des 
Schuldners zu großen Kostenaufwand ver­
bunden ist. 

(3) Ausfertigungen des Ediktes sind zuzu­
stellen 

1. dem Schuldner; 
2. den Personen, die sich zur übernahme einer 

Haftung für seine Verbindlichkeiten bereit 
erklärt haben; 

3. dem nach der Anschrift des Schuldners und 
dem Sitz des Unternehmens (der Nieder­
lassung) örtlich zuständigen Finanzamt mit 
allgemeinem Aufgabenkreis, wenn jedoch der 
Schuldner eine juristische Person ist und das 
Ausgleichsgericht seinen Sitz in Wien hat, 
dem FinanlZamt für Körperschaften in Wien; 

4. dem Arbeitsamt am Sitz des Ausgleichs­
gerichts, wenn jedoch das Ausgleichsgericht 
seinen Sitz in Wien hat, der Zentralen Be­
rechnungsstelle der Arbeitslosenversicherung 
der Wiener Arbeitsämter. 

(4) Ausfertigungen des Ediktes sowie Abschrif­
ten des Ausgleichsvorschlags und des Status sind 
zuzustellen 

1. jedem Gläubiger, dessen Anschrift bekannt 
ist; 

2. jedem bevorrechteten Gläubigerschutzver­
band; 

3. jedem im Unternehmen errichteten Betriebs­
rat; 

4. der Finanzprokuratur; 
5. dem nach dem Sitz des Unternehmens (der 

Niederlassung) örtlich zuständigen Landes­
arbeitsamt. 

(5) Ausfertigungen des Ediktes sowie Abschrif­
ten des Ausgleichsvorschlags und der Beilagen 
zum Ausgleichsantrag sind, wenn der Schuldner 
Unternehmer ist, der für ihn und der für seine 
Arbeitnehmer zuständigen .gesetzlichen Interes­
senvertretung zuzustellen." 

8. An die Stelle des § 6 a tritt folgende Be­
stimmung: 

"Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretun­
gen und des Landesarbeitsamts 

§ 6 a. Die gesetzlichen Interessenvertretungen 
(§ 5 Abs. 5) und das Landesarbeitsamt (§ 5 Abs. 4 
Z. 5) können sich binnen drei Wochen über den 
Ausgleichsvorschlag, insbesondere darüber äußern, 
was ihnen an Tatsachen bekannt ist, die für die 
Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Unter­
nehmensfortführung oder für das Vorliegen 
von Einstellungsgründen in Betracht kommen." 

9. Der Abs. 2 erster Satz des § 8 hat zu lauten: 

"Von der Eröffnung des Verfahrens an bedarf 
der Schuldner zu, Rechtsgeschäften und Rechts­
handlungen, die nicht zum gewöhnlichen Unter­
nehmensbetrieb gehören sowie zu den im Abs. 1 
bezeichneten Rechtsgeschäften und Rechtshand­
lungen, selbst wenn sie zum gewöhnlichen Un­
ternehmensbetrieb gehören, der Zustimmung des 
Ausgleichsverwalters. " 

10. An die Stelle des § 9 tritt folgende Be­
stimmung: 

" Verjährung 

§ 9. (1) Durch ,die Anmeldung im Ausgleich 
wird die Verjährung der angemeldeten Forderung 
unterbrochen. Die Verjährung der Forderung 
gegen den Schuldner beginnt von neuem mit 
dem Ablauf des Tages, an dem der Beschluß 
über die Aufhebung oder die Einstellung des 
Ausgleichs rechtskräftig geworden ist. 

(2) Wird eine Forderung vom Schuldner be­
stritten, 'So wird ihre Verjährung während der 
Dauer des Vertfahrens und, wenn das Verfahren 
mit der Bestätigung des Ausgleichs aufgehoben 
wird, bis zum Ablauf der im Ausgleich für die 
letzte Zahlung bestimmten ~rist gehemmt." 

11. Der Abs. 4 des § 10 hat zu lauten: 

,,(4) Forderungen, die ein Vorrecht genießen 
(§ 23), und Forderungen aUS Rechtshandlungen 
des Schuldners oder des für ihn handelnden 
Ausgleich;sverwalters, die ihnen nach der Aus-
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gleichsordnung zur Fortführung des Unter­
nehmens gestattet sind, werden vom Ausgleichs­
verfahren nicht berührt; jedoch kann auf Grund 
solcher Forderungen während des Ausgleichs­
verfahrens gegen .den Schuldner kein Antrag auf 
Konkurseröffnung ,ges~ellt werden. Richterliche 
Pfand- und Befriedigungsrechte, die auf Grund 
solcher Forderungen nach der Eröffnung des 
Ausgleichsverfahrens neu erworben werden, er­
löschen, soweit der Ausgleichskoinmissär auf An­
trag des Ausgleichsverwalters oder des Schuldners 
nach Anhörung des Berechtigten mit Beschluß 
feststellt, daß die Verwertung der Sache die 
Fortführung des Unternehmens gefährden 
könnte, und daß der Rechtserwerbnicht zur Ab­
wendung schwerer persönlicher oder wirtschaft­
licher Nachteile des Berechtigten unerläßlich ist. 
Diese Rechte leben wieder auf, wenn das Ver­
fahren eingestellt wird. Bei der zwangsweisen 
Pfandrechtsbegründung entscheidet der Tag der 
Einlei~ung des Versteigerungsverfahrens (§ 208 
EO). § 12 A'bs. 2 bis 4 ist entsprechend anzu­
wenden." 

12. Dem § 11 werden unter gleichzeitiger Be­
zeichnung des bisherigen Wortlauts mit ,,(1)", 
folgende Bestimmungen angefügt: 

,,(2) Die Erfüllung eines Aussonderungsan­
spruchs, die die Fortführung des Unternehmens 
gefährden könnte, kann bis zum Schluß der 
Ausgleichstagsatzung, und, wenn ,der Ausgleich 
angenommen wird, bis zum Eintritt der Rechts­
kraft des Bestätigungsbeschlusses, jedoch höch­
stens neunzig Tage ab der Eröffnung des Aus­
gleichsverfahrens nicht gefordert werden; das 
gilt nicht, wenn die 'Erfüllung zur Abwendung 
schwerer persönlicher oder wirtschaftlicher, N ach­
teile des Berechtigten unerläßlich ist und eine 
ZwangsvoHstreckung in anderes Vermögen des 
Schuldners zu einer vollständigen Befriedigung 
des Gläubigers nicht geführt hat oder voraus­
sichtlich nicht führen wir,d. Diese Bestimmungen 
sind auch auf Ansprüche auf abgesonderte Be­
friedigung . aus bestimmten Sachen anzuwenden. 

, (3) Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des 
Ausgleichsverwalters oder auf !Ersuchen ,des Aus­
gleichskommissärs ein Exeku tions.verfahren, wegen 
eines Aussonderungs- od~r eines Absonderungs­
anspruchs, ausgenommen die Begründung eines 
richterlichen Nand- oder Befriedigungsrechts, so 
weit und so lange aufzuschieben, als der Berech­
tigte Erfüllung nicht verlangen kann. Die Frist 
des § 256 Abs. 2 EO verlängert sich um die Zeit 
der Aufschiebung. Das aufgeschobene Exekutions­
verfahren ist nach Ablauf der Aufschiebungsfrist 
nur auf Antrag des .Berechtigten wieder aufzu­
nehmen." 

13.~Der Abs. '1 ,des § 12 hat zu lauten: 

,,(1) Albsonderungsrechte, die in den letzten 
sechzig Tagen vor der Eröffnung des ,Ausgleichs-

verfahrens neu erworben worden sind, ausge­
nommen Absonderungsrechte für die in dieser 
Zeit neu entstandenen Forderungen und für 
öffentliche Abgaben, erlöschen durch die Eröff~ 
nung des Verfahrens; diese Vorrechte leben je­
doch wieder auf, wenn das Verfahren eingestellt 
wird. Bei der zwangsweisen Pfandrechtsbegrün­
dung entscheidet der Tag der Einleitung des Ver­
steigerungsverfahrens (§ 208 EO)." 

14. Der Abs. 1 des § 15 hat zu lauten: 

,,(1) Forderungen auf Entrichtung von Ren-
'" ten, Ruhe- und Unterh;:tltsgeldern oder anderen 

wiederkehrenden Leistungen von bestimmter 
Dauer sind unter Abzug der in § 14 Abs. 3 be­
zeichneten Z'wischenzinsen zusammenzurechnen." 

15. Der § 20 b hat zu lauten: 

,,§ 20 b. (1) Ist ein zweiseitiger Vertrag von 
dem Schuldner und dem anderen Teil zur Zeit 
der Eröffnung des Ausgleich,sverfahrens noch 
nicht oder nicht vollständig erfüllt worden, so 
kann der Schuldner entweder den Vertrag er­
füllen und vom anderen Tet! Erfüllung verlangen 
oder vom Vertrag zurücktreten. ' 

(2) Der Schuldner bedarf zum Rücktritt der 
vorherigen Ermächtigung des Ausgleichskommis­
särs. Sie muß spätestens vier Wochen nach der 
öffentlichen Bekanntmachung des ·Eröffnungs­
beschlus·ses beantragt werden. Vor der Entschei­
dung hat ,der Ausgleichslkommissär, soweit zweck­
mäßig, ·den Ausgleichs,verwalter und den Ver­
tragsgegner zu hören. Die Ermächtigung ist nur 
zu erteilen, wenn die ErfüHung oder die weitere 
Erfüllung des Vertrages ,das Zustandekommen 
oder die El"tfüllbarkeit des Ausgleichs oder die 
Fortführung des Unternehmens gefährden könnte 
und der Rücktritt vom Vertrag dem Vertrags­
gegner keinen unverhältnismäßigen Schaden 
bringt. Der Ermächtigungsheschluß ist dem 
Schuldner, dem Ausgleichsverwalter und dem 
Vertragsgegner zuzustellen; gegenden Beschluß 
ist kein Rechtsmittel zuläs,sig. 

(3) Der Schuldner kann von der Ermächtigung 
zum Rücktritt vom Vertrag nur binnen vier­
zehn Tagen nach':der Zustellung des Ermächti­
gungsbeschlusses, keinesfalls aber nach dem Be­
ginn der Ausgleichstagsatzung Gebrauch machen." 

16. Der § 20 c hat zu lauten: 

,,§ 20 c. (1) Auf Bestandverhältn,iss.e, bei denen 
der Schuldner Bestandgeber ist, sowie auf Arbeits­
verträge, bei denen der Schuldner Arbeitnehmer 
ist, ist § 20 b nicht anzuwenden. 

(2) Auf Bestandverträge, bei denen der Schuld­
ner Bestandnehmer ist, sowie auf Arbeitsver­
träge, bei denen :der Schuldner Arbeitgeber ist, 
sind die Bestimmungen des § 20 b mit der Ände­
rung anzuwenden, daß an die Stelle der Befugnis 

----- _.~-----_ ... _-- ~-- - --~ ---------_._-_ ... _. -- .. ~ -----------~ .. ----I 
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zum Rücktritt vom Vertrag die El'mächtigung 
tritt, das Vertragsverhältnis ohne Rücksicht auf 
die vereinbarte Vertrags dauer oder eine längere 
Kündigungsfrist unter lEinhaltung der gesetz­
lichen, kollektivvertraglichen oder der zulässiger­
weise vereinbarten kürzeren Kündigungsfrist 
unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen Kündi­
gungsbeschränkungen zu lösen." 

17. Der § 20 d hat zu lauten: 

,,§ 20 d. Tritt der Schuldner nach § 20 b vom 
Vertrag zurück oder wird ein Bestand~ oder 
Arbeitsverhältnis nach § 20 c gelöst, so kann 
der Vertragsgegner Ersatz ,des verursachten Scha­
dens verlangen. Er ist mit dem Ersatzanspruch 
am Ausgleichsverfahren beteiligt und wird vom 
Ausgleich betroffen, der Arbeitnehmer jedoch 
nur soweit, a1s der Ersatzanspruch zusammen 
mit den in§ 23 Abs. 1 Z. 3 bezeichneten An­
sprüchen den von ihin nach dieser Gesetzesstelle 
zu beanspruchenden Höchstbetrag übersteigt." 

18. Der Abs. 2 des § 21 hat zu lauten: 

,,(2) Ist eine solche Sache nach der Eröffnung 
des Verfahrens veräußert worden, so kann der 
Berechtigte,- uilibeschadet weitergehender Ersatz­
ansprüche, die Ausfolgung des bereits geleisteten 
Entgelts, werin es aber. noch nicht geleistet ist, 
die Abtretung des Rechtes auf das ausstehende 
Entgelt verlangen. Gleiches gilt für Sch;lden­
ersatzansprüche wegen des Verlustes, der .Minde­
rung oder der iBeschädigung nach der Eröffnung 
des Ausgleichsverfahrens." 

19. Der § 23 hat zu lauten: 

"Bevorrechtete Forderungen 

§ 23. (1) Ein Vorrecht genießen 1m Aus­
gleichsverfahren :-

1. a) die Kostendes Ausgleichsverfahrens; 
b) alle Ausligen, die mit der Beaufsichti­

gung ,der Geschäft:~führung des Schuld-
_ ners ~nd der Prüfung seines Vermögens­
standes vet1bunden sind, einschließlich der 
Steuern, Gebühren, Zölle, Beiträge zur 
§ozialversicherung und an~ereIi· öffent­
lichen Abgaben, die während des Ver~ 
fahrensfällig wel1den oder nicht früher 
als drei Jahre vor der· Eröffnung des 
Verfahrens fällig gewol'deri sind und 
nicht schon .aus dem dafür haftenden 
Gut zur Zahlung gelangen; 

2. die Kosten einer einfachen Bestattung des 
Schuldners; 

, 

3. Forderungen von Ar:beitnehmern (Heim­
arbeitern) des Schuldners 
a)an laufenden Dienstbezügen (Heim­

arbeitsentgelten) für das letzte Jahr vor 
-der Eröffnung des Verfahrens oder vor 
dem Ableben des Schuldners; 

b) aus der Beendigung des Arheitsverhält- , 
nisses, sofern es im letzten Jahr vor der 
Eröffnung des Verfahrens oder vor dem 
Ableben des Schuldners beendet ,worden 
ist; 

alle diese Forderungen mit der Beschränkung, 
daß das Vorrecht nur fücden Höchstbetrag 
von 40 000 S für jeden einzelnen Forde­
rungsberechtigten gilt. Dieser Höchstbetrag 
gikfür laufende Dienstbezüge (Heimarbeits­
entgelte); werden außerdem oder ausschließ­
lich Ansprüche aus der Beendigung des Ar­
beitsverhältnisses geltend gemacht, so er'höht 
sich der Höchstbetrag auf 50 000 S. Die Be­
schränkung gilt nicht für den Anspruch auf 
Ersatz yon Barauslagen; 

4. Fordet:ungen von Handelsvertretern gegen 
den Geschäftsherrn auf Zahlung der Provi­
sion und Ersatz der Barauslagen, soweit es 
sich um· Ansprüche handelt, die im letzten 
Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens er­
worben oder fällig geworden sind, mit &r 
Beschränkung, daß ,das Vorrecht nur für 
den fIöchstbetrag von 40 000 S gilt. Die 
Beschränlkunggilt nicht für den Anspruch 
auf den Ersatz von Barauslagen; 

5. Forderungen von Krzn;n aus berufsmäßigen 
Leistungen oder Lieferungen, soweit sie sich 
auf den Schuldner oder seine Familie be-
ziehen; . 

6. die Kostender bevorrechteten Gläubiger­
schutzveribände, soweit sie für die Vor­
bereitung des Ausgleichs sowie für die Er­
mittlung und Sicherung des Vermögens zum 
Vorteil aller Gläubiger zweckmäßig aufge­
wendet wurden. , 

(2) über die Ansprüche der bevorrechteten 
Gläubigerschutzverbände hat der Ausgleichskom­
missär zu entscheiden. Die Entscheidung ist dem 
Gläubigerschutzverbandr, dem Schuldner und 
allen :Mitgliedern des Gläubigerbeirats, wenn ein 
solcher bestellt wurde, zuzustellen. Sie können 
die Ent,scheidung durch Rekurs anfechten; .. ,das 
Oberlandesgericht entscheidet endgültig." 

20. Der § 23 a wird aufgehoben. 

21. Nach dem § 26 wil'1d folgende Bestim­
mung eingefügt: 

"Forderungen der Gesellschaftsgläubiger gegen 
einen persönlich haftenden Gesellschafter 

§ 26 a. Gläubiger einer Handelsgesellschaft sind 
im· Ausgleichsverfahren gegen einen persönlich 
haftenden Gesellschafter, wenn auch über das 
Vermögender Handelsgesellschaft der Konkurs 
oder das ,Ausgleichsverfahren eröffnet ist, nur mit 
dem Ausfall zu berücksichtigen, den sie im Kon­
kurs oder im Ausgleichwerfahren der Handels- r 

gesellschaft erlitten halben." 
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5. 

" 22. Der § 28 samt der dazugehörendeh Rand-
schrift wird aufgehoben. ! 

23. Der § 30 hat z~ lauten: 

"Ausgleichsverwalter j 

§ 30~ (1) Das Ausgleichsgericht bestellt einen 
Ausgleichsverwalter bei der Eröffnung des Ver­
fahrens und bei jeder Erledigung der Stelle des 
Ausgleichsverwalters von Amts wegen. Ist der 
Bestellte 'Rechtsanwalt, Notar oder Wirtschafts­
prüfer oder ist er in der Liste der Aus,gleichs­
verwalter eingetragen, so kann er die Bestellung 
nur aus erheblichen Gründen, deren Beurteilung 
dem Ausgleichsgericht zusteht, ablehnen. 

(2) Zum Ausgleichsverwalter ist eine unbe­
scholtene, verläßliche und geschäftskundige Per­
son zu bestellen. Sie muß Fachmann der Volks­
wirtschaft, ,der 'Betriebswirtschaft oder ,des Wirt­
schaftsrechts oder eine leitende Persönlichkeit des 
Wirtschaftslebens sein und mehrjährige wissen­
schaftliche oder praktische Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Ausglei~swesens aufweisen. Anfragen 
des Gerichtes über diese iEigenschaften sind von 
den Behörden und den zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretungen umgehend zu' heantwor-
.ten. 

25. Der A:bs. 1 des § 31 hat zu lauten: 

"Cl) Der Ausgleichsverwalter hat sich über die 
wirtschaftliche Lage und die bisherige Geschäfts­
führung des ,schuldners, über ,die Ursachen seines 
Vermögensverfalls, über die Einbringlichkeit der 
Außen,stände, ,den Stand ,der Schulden, die Ange­
messenheitdes angebotenen Ausgleichs und über 
alle für die Entschließung der' Gläubiger wichti­
gen Umstände genaue Kenntnis zu verschaffen; 
der Ausgleichsverwalter hat insbesondere :dafür 
zu sorgen, daß das Vermögen möglichst nicht 
gesmmälert und ein Unternehmen des Schuld­
ners fortgeführt wird, es sei denn, die f'ort­
,führung widerspricht den überwiegenden Interes­
sen der Beteiligten. Der Ausgleichsverwalter hat 
die Geschäftsführung des Schuldners sowie die 
Ausgaben für dessen Lebensliührung zu über­
wachen. Im fortgesetzten Verfahren (§ 55 h) ob­
liegt dem Ausgleichsverwa'lter die überwachung 
der Ausgleichserfüllung. Er hat die durch den 
Gegenstand seiner Geschäftsführung gebotene 
Sorgfalt (§ 1299 ABGB) anzuwenden." 

26. Der AlPs. 3 des § 31 wird, unter gleich­
zeitiger Bezeichnung des bisherigen Abs.4 mit 
,,(3)", aufgehoben . 

(3) Der Ausgleichsverwalter darf kein naher 27. Im Abs. 1 des § 32 tritt an( die Stelle des 
Angehöriger (§ 32 KO) und soll kein Konkur- Zitates des § 31 Abs. 4 das Zitat ,,§ 31 Abs. 3". 
rentdes Schuldners sein. 

(4) Der Schuldner und jeder Gläubiger können 
binnen vierzehn Tagen nach Bestellung des Aus­
gleichsverwal~ers unter Darlegung ,der Grunde 
beim Ausgleichs~gericht die Bestellung eines' ande­
ren Ausgleichsverwalters beantragen. Die Bestel­
lung eines anderen Ausgleichsverwalters ist zu 
veröffentlichen. ' 

(5) Der Ausgleichsverwalter erhält eine Bestel­
lungsurtkunde; er hat dem Ausgleichskommissär 
die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten durch 
Handschlag zu geloben. 

(6) Zum Ausgleichsverwalter kann auch eine 
juristische Person bestellt werden. Sie hat dem 
Ausgleichsgericht bekanntzugeben, wer sie bei 
Ausübung der Ausgleichsverwaltung vertritt. Die 
Angelobung ist von dem zur Vertretung Be­
rufenen zu leisten." 

24. Nach dem § 30 wird folgende Bestimmung 
eingefügt: 

"Ausgleichsverwalterlisten 

§ 30 a. Bei jedem Oberlandesgericht ist eine 
Ausgleichsverwalterliste zu führen.' Der Bundes­
minister für Justiz hat durch Verordnung zu 
bestimmen, wieviele Per~onen in diese Liste auf­
zunehmen sind. Die Anzahl ist für jeden Ober­
landesgerichtssprengel nach Maßgabe des Bedarfes 
unter Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaft­
lichen Verlhältnisse festzusetzen. § 80 a Abs.. 2 
und 3 KO ist anzuwenden." 

28. Der Abs. 4 des § 33 hat zu lauten: 

,,(4) Wird das Ausgleichsverfah~en nach der 
Bestätigung fortgesetzt (§ 55 h), so ist zunächst 
nur die Vergütung für die bis zur Annahme 
des Ausgleichsvorschlags geleistete Tätigkeit zu 
bestimmen. Die Belohnung für die später ent- ' 
faltete Tätigkeit ist nach deren, Abschluß a:bge­
sondert zu bemessen; dabei ist nebst der ange­
wendeten Mühe besonders zu berucksichtigen, 
ob der Ausgleich erfüllt worden ist." 

29. Der § 36 hat zu lauten: 

"Gläubigerheirat 

§ 36. (1) Zur Unterstützung des Ausgleichs­
verwalters hat ihm der Ausgleichskommissär 
einen Gläubiger'beirat von drei bis fünf Mit­
gliedern' (hievon eines für die Belange der Ar­
beitnehmer) heizuordnen, wenn die Eigenart 
oder der besondere Umfang des Unternehmens 
des Schuldners dies geboten erscheinen läßt. 

(2) Zu Mitgliedern ,des Beirats können auch 
physische und juristische Personen, die nicht 
Gläubiger sind, sowie das Landesa1"beitsamt (§ 5 
Abs. 4 Z. 5) bestellt werden. Jedes Mitglied kann 
sich bei der Erfüllung seiner Pflichten auf eigene 
Gefahr und Kosten vertreten la'ssen. Ist der Be­
stellte Gläubiger, so kann er eine Berufung in 
den Beirat nur aus erheblichen Gründen, deren 
Beurteilung dem 'Ausgleichsgericht zusteht, ab­
l~hnen. 
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(3) Die Berufung in den Beirat kann vüm 
AusgleiChsgeriCht widerrufen werden. 

(4) Der AusgleiChsverwalter hat bei allen wiCh­
tigen Vürkehrungen die Äußerung des Gläubi­
gertbeirats einzuhülen, wenn dies reChtzeitig mög­
liCh ist. Der Gläuhigellbeirat ist jedenfalls zu 
hören, hevürdas Unternehmen des SChuldners 
geschlüssen wird." 

30. Der § 37 hat zu lauten: 

"AusgleiChstagsatzung 

§ 37. (1) Der SChuldner hat zur Ausgleichstag­
satzung persönliCh zu kümmen. Seine Vertretung 
durch einen BevüHmäChtigten ist nur zulässig, 
wenn er durCh wiChtige Gründe am persönliChen 
Kümmen verhindert ist und wenn das Ausbleiben 
vüm AusgleiChskümmissär als gereChtfertigt er­
klärt wird. Andernfalls gilt ,der AusgleiChsantrag 
als zurückgezügen. 

(2) NaCh Beginn der Tagsatzung kann der 
AusgleiChsantrag niCht mehr zurückgezügen wer­
den. Eine Änderung des AusgleiChsvürsChlags 
üder die Unterbreitung eines neuen VürsChlags 
naCh Ab'lehnung des früheren bei der Tagsatzung 

. hat der AusgleiChskümmissär,sofern niCht alle 
stimmbereChtigten Gläubiger anwesend sind, nur 
zuzulassen, wenn der geänderte oder der neue 
AusgleiChsvürschlag für die Gläubiger niCht un­
.günstiger ist und niCht üffenbar VersChleppungs­
zwecken dient. 

(3) Als niCht ung,ünstiger i'st ein VürsChlag des 
SChuldners, sein Vermögen Sachwa:ltern der 
Gläubiger zur AusgleiChserfüUung zu übergeben, 
dann anzusehen, wenn 

1. zu erwarten ist, daß die AusgleiChsgläubiger 
die ursprüngliCh angebütene QUüte insgesamt 
erhalten werden und 

2. naCh dem VürsChlag des SChuldners der Aus­
fall, den 'sie erleiden (§ 53), wenn diese 
QUüte bei Beendigung der Tätigkeit der 
SaChwalter niCht erreiCht sein sollte, niCht 
auCh den auf die Quüte fehlenden Betrag 
umfaßt." 

31. Der Abs. 1 des § 38 hat zu lauten: 

,,(1) Vür Beginn der Abstimmung hat der Aus­
gleiChsverwalter im Sinn des § 3-1 Abs. 1 zu be­
riChten. Die Äußerungen der gesetzliChen Interes­
senvertretungen und des Landesarbeitsamts sind 
zu verlesen." 

32. Im 'Abs. 2 des § 46 entfällt das Zitat 
,,(§§ 23.und 23 a)". 

33. Der Abs. 4 des § 53 hat zu lauten: 

. ,,(4) Der NaChlaß und die sünstigen Begünsti­
gungen, die der AusgleiCh gewährt, werden für 
diejenigen Gläubiger hinfällig, gegenüber weIChen 
der SChuldner mit der Erfüllung des AusgleiChs 

in Verzug gerät. Ein s'ülCher Verzug ist erst anzu­
nehmen, wenn der SChuldner eine' fällige Ver­
bindliChkeit trütz einer vüm Gläubiger unter 
Einräumung einer mindestens aChttägigen NaCh­
frist an ihn geriChteten sCh'riftliChen Mahnung 
niCht gezahlt hat. Die Verzugsfolgen naCh dem 
ersten Satz treten nicht ein, wenn der SChuldner 
im Fall des § 37 Abs. 3 das Vermögen reCht­
zeitig übergeben hat, selbst wenn er naCh Be­
endigung . der Tätigkeit :der SaChwalter mit der 
EntriChtung des Betrages in Verzug gerät, für den 
er wegen NiChterreiChung der QUüte weiter 
haftet. Im AusgleiCh kann anderes bestimmt wer­
den; jedüCh kann vüm zweiten Satz niCht zum 
NaChteil ,des SChuldners abgewiChen werden." 

34. Der § 53 a hat zu lauten: 

"Exekution 

§ 53 a. (1) Soweit eine in das Anmeldungs­
verzeiChnis eingetragene Fürderung weder vüm 
SChuldner nüCh vüm Ausgleichsverwalter be­
stritten, nüCh ihr das StimmreCht aus einem ihren 
Bestand, ihre Hohe üder die Höhe ihres Ausfalls 
berührenden Grund aberkannt wurde, kann naCh 
reclitskräftiger Bestätigung des AusgleiChs auch 
auf Grund der Eintragung in das Anmeldungs­
verzeiChnis gegen den SChuldner zur Herein­
bringung des nach Maßga:be des Ausgleichs ge­
sChuldeten Betrages Exekutiön geführt werden . 
Gegen die Persünen,die siCh als MitsChuldner 
üder als Bürgen und Zahler zur Erfüllung des 
AusgleiChs verpfliChtet haben, kann in der' 
gleiChen Weise Exekutiün geführt werden, wenn 
sie siCh in einer gegenüber dem AusgleiChsküm­
mis'sär abgegebenen sChriftlichen Erk.lärung aus­
drückliCh verpfliChtet haben, die von ihnen über­
nümmenen VerbindliChkeiten bei Vermeidung 
unmittelbarer Vüllstreckbarkeit zu erfüllen. Be­
stehen zugunsten ,derselben Fürderung mehrere 
Exekutiünstitel und ist auf Grund eines vün 
ihnen die Exekutiün bewilligt würden, sO' ist 
während der Dauer des' hierauf beruhenden 
Exekutiünsverfahrensdie Bewilligung der Exeku­
tiün auf Grund eines anderen Exekutiünstitels 
unzulässig; eine dennüCh bewilligte Exekutiün 
ist von Amts wegen ader auf Antrag ühne Ver­
nehmung der Parteien einzustellen. 

(2) Diese Bestimmungen gelten auCh für die 
naCh § 23 Abs. 1 Z. 2 bis 5 bevürreChteten Fürde­
rungen. Auf andere Fürderungen, die vüm ,Aus­
gleiChsverfahren niChtlberührt werden, und auf 
Fürderungen, 'die vüm AusgleiChsverfahren aus­
gesChlossen sind (§ 27), 'Sind sie nicht anzuwen­
den. 

.(3) MaCht der Gläubiger die Rechte geltend, 
die ihm bei Verzug des SChuldners zustehen, So' 

bedarf es zur Bewilligung der Exekutiün niCht 
des NaChweises, daß siCh ,der SChuldner im Ver­
zug befindet. 
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(4) Eine Forderung, zu deren Hereinbringung 
Auf Grund der Eintragung in das Anmeldungs­
verzeichnis Exekution geführt werden kann, ist 
gegenüber den Gerichten und, s'ofern besondere 
Gesetz·e nichts anderes bestirp.men, auch gegen­
über den Ver1Waltungsbehör,den aIs bindend fest­
gestellt anzusehen. L'eistungsklagen über solche 
Forderungen bleiben zulässig; jedoch sind dem 
unterlegenen Beklagten die Prozeßkosten zu er­
setzen, es sei denn, er hat die Ahweisung des 
Klagebegehrens beantragt oder der Kläger be­
nötigt das Urteil zur Zwangsvollstreckung in 
einem Staat, ,der Auszüge aus dem Anmeldungs­
verzeichnis eines österreichischen Gerichtes nicht 
aIs Exekutionstitel anerkennt." . 

35. Der Abs. 2 des § 55 hat zu lauten: 

Sicherung des Vermögens, zur Erfüllung des Aus­
gleichs oder zur Fortführung des Unternehmens 
des Schuldners zweckmäßig ist. 

(3) Der SachwaIter .darf die Geschäftsräume 
des Schuldners betreten und dort Nachforschun­
gen anstellen. Der Schuldner hat dem Sachwalter 
Einsicht in seine Bücher und Schriften zu ge­
statten; er und 'seine Bediensteten haben dem 
Sachwalter alle erforderlichen Auskünfte zu 
geben. 

~4) Im Verhältnis zu Dritten ist der Sach­
walter' zu allen Rechtsgeschäften und Rechts­
handlungen befugt, welche die Erfü'llung der mit 
seinen Aufgaben verbundenen Obliegenheiten 
mit sich bringt, soweit nicht der Ausgleichs­
kommissär im einzelnen Fall eine Beschränkung 
der Befugnisse vedügt und dem Dritten be­
kanntg'egeben hat. Das gilt inslbesondere von der 
Bescltränkung, daß die Befugnis nur für gewisse 
Geschäfte oder gewisse Arten von Geschäften 
oder nur unter gewissen Umständen oder für 
eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten ausge­
übt werden darf. 

(5) Der Sachwalter haftet allen Beteiligten 
gleich' einem Ausgleich'sverwalter. § 32 Abs.' 2 
i'st anzuwenden .. 

,,(2) Das Ausgleichsverfahren ist ferner mit 
dem Eintritt der Recht'skraft der Ausgleichsbe­
stätigung aufzuheben, wenn sich der Schuldner 
im Ausgleich bis zu dessen Erfüllung oder bis 
zum Eintritt einer im Ausgleich festgesetzten 
Bedingung der nberwachung durch eine ini Aus­
gleich bezeichnete Person als Sachwalter der 
Gläubiger unterworfen hat. Gleiches gilt, wenn 
der Schuldner mehrere Personen bezeichnet und 
angegeben h~t, wem von ihnen die Befugnis zur 
Vertretung gegenüber Dritten zukommt. ,Für die 
Ü Überwa.chung und Ansprüche des Sachwalters herwachung gelten ,die §§ 55 b bis 55 d und 
§ 55 g, im Fall ,der übergahe von Vermögen § 55 c. (1) Das Ausgleichsgerichthat den Sach­
an Sachwalter auch die §§ 55 e und 55 f. Im walter aus wichtigen Gründen, insbesondere, 
Ausgleich kann anderes über die Geschäftsfüh- wenn er seinen Obl1egenheiten nicht oder nicht 
rung der Sachwalter (§ 55 d Abs. 1 his 3) be- rechtzeitig nachkommt, zu entheben. Der Sach­
stimmt werden. Von den Bestimmungen über die walter ist anzuhören, wenn es rechtzeitig mög­
Rechnungslegung (§ 55 e Abs. 4) kann nicht, zum liCh ist. In dringenden Fällen ist auf seine Kosten 
Nachteil des Schuldners oder der Gläubiger ab- und Gefahr zur Besorgung einzelner Geschäfte 
gewichen werden." eine andere Person zu bestellen. §) 35 Abs. 1 ist 

36. An die Stelle der §§ 55 b bis 55 d treten 
folgende Bestimmungen: 

"Überwachung der Ausgleichserfüllung durch 
Sachwalter der Gläubiger 

Kundmachung, Rechte und Pflichten 

§ 55 b. (1) Auf die überwachung ist in der 
Bekanntmachung über die Aufhebung des Aus­
gleichsverfahrens hinzuweisen; wird der Schuld­
ner durch mehrere Sachwalter überwacht, so ist 
anzugeben, von wem un:d in welcher Art sie 
gegenüber Dritten vertreten werden. Ferner ist 
zu veranlassen, daß die überwachung und ihre 

anzuWlenden. ' 

(2) Lehnt der Sachwalter die übernahme der 
Tätigkeit ab, wird er seines Amtes enthoben oder 
fällt er sonst weg, so hat das Ausgleichsgericht 
einen anderen Sachwalter zu bestellen. § .30 
Abs. 2, 3 und 6 sowie § 55 b Abs. 1 sind anzu­
wenden. 

(3) Der Sachwalter hat Anspruch auf Ersatz 
seiner Barauslagen sowie auf Entlohnung für 
seine Mühewaltung; dabei ist nebst der ange­
wendeten Mühe besonders zu berücksichtigen, 
ob der Aus~leich erfüllt worden ist. § 33 Abs. 2 
und 3 sowie § 34 Abs. 3 sind anzuwenden., 

Form inden öffentlichen Büchern und Registern Mehrere Sachwalter 
(§ 6) angemerkt werden. 'I ..' 

. § 55 d. (1) Em VorSitzender .der Sachwalter 
(2) Die Verfügungsbeschränkungen nach § 3 führt diejenigen Geschäfte allein, die eine über­

Abs. 2, § 8 Abs. 2 und 3 dauern fort; die' dort wachung gewöhnlich mit sich bringt, es sei denn, 
vorgesehenen Rechte des Ausgleichsverwalters ,d~e Sachwalter haben gemeinsam bestimmt, daß 
kommen dem Sachwalter zu. Auf seinen Antrag bestimmte Arten solcher Geschäfte ihrer Zustim­
hat ,der Ausgleichskommissär Verfügungsbe- mung bedürfen. Soweit der Vorsitzende nicht 
schränkungen nach § 3 Ahs. 2 abzuändern, auf- zur alleinigen Geschäftsführung berechtigt ist, 
zuheben oder neu zu erlassen, wenn das zur steht ,sie den Sachwaltern gemeinsam zu. Gleiches 
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gilt, wenn der Schuldner im Ausgleich keine 
Person als VorsitlZenden bezeichnet hat. 

(2) Jeder Sachwalter kann einer Handlung des 
Vorsitzenden mit der Wirkung widersprech~n, 
daß die Handhing der gemeinsamen Zustimmung 
der Sachwalter bedarf. 

(3) Zu einem Beschluß der Sachwa'lter bedarf 
es so vieler Stimmen, als es der Mehrheit der 
Sachwalter ,entspricht; bei Stimmengleichheit ent­
scheidet der Vorsitzende. 

(4) In allen gemeinsamen Angelegenheiten 
werden die Sachwalter durch ,den Vorsitzenden 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Hat 
der Schuldner jedoch im AUlSg,leich mehrere Per­
sonen als Vertreter der Sachwalter nach außen 
bezeichnet, ohne die Art der Vertretung anzu­
geben, so sind sie hiezu nur gemeinsam befugt; 
ist jedoch ihnen gegenüber eine WiUenserklärung 
abzugeben, so genügt die Abgabe' gegenüber 
einem von ihnen. 

(5) Lehnt der Vorsitzende der Sachwalter die 
übernahme der Tätigkeit oder des Vorsitzes ab, 
wird er ~eines Amtes enthoben oder fällt er 
sonst weg, so hat das' Ausgleichsgericht einen 
anderen Vorsitzenden zu bestellen. § 30 Abs. 2, 
3 und 6 sowie § 55 b Abs. 1 sind anzuwend,en. 

Rechtsstellung des Sachwalters bei Übergabe von 
Vermögen 

§ 55 e. (1) Der Schuldner kann die dem Sach­
walter ertJeilte 'Ermächtigung zur Verwaltung und 
zur Verwertung des Vermög,ens bis zur Beendi­
gung der Tätigkeit des Sachwalters nicht wider­
rufen. . 

(2) Die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes 
und des Handelsrechts über -die Haftung des 
Vermö.gensübernehmers sind auf den überneh­
menden Sachwalter nicht anzuwenden. 

(3) Rechtshandlungen des Schuldners, die das' 
übergebene Vermögen betr;effen, ,sind Gläubigern 
und Dritten gegenüber unwirksam, soweit ihn 
der Sachwalter hiezu nicht ermächtigt hat. 

(4) Der Sachwalter hat dem Ausgleichskom­
mrssär unaufgefordert jährlich Rechnung zu 
legen. Die erste Jahresfrist beginnt mit der Auf­
hebung des Ausgleichs. Nach dem Ende seiner 
Tätigkeit hat der Sach,walter eine Schlußrechnung 
zu legen. Ein die Rechnung erläuternder Bericht 
ist jeweils anzuschEeßen. 

§ 55 f; (1) Rechtskräftige Entscheidungen aus 
den von oder 'gegen Sachwalter geführten Pro­
zessen über Angelegenheiten, die das übergebene 
Vermögen betreffen, w,irken auch gegenüber dem 
Schuldner. 

(2) Ein Konkurs, der während der über­
wachung eröffnet wird, erfaßt solches Vermögen 

nicht, das gemäß dem Ausgleich einem Sach­
walter übergeben worden ist; es ist jedoch in den 
Konkurs zu ziehen, wenn die überwachung ein­
gestellt wird. Der Zwangsvollstreckung unter­
liegt dieses Vermögen, sofern es von ihr auch 
dann getroffen würde, wenn das Ausgleichsver­
fahren noch anhängig wäre; jedoch beginnt mit 
dem Eintritt der Rechtskraft der Ausgleichs­
bestätigung neuerlich eine Frist von neunzig 
Tagen (§ 11 Abs. 2) zu laufen. 

(3) Ist im Ausgleich vorgesehen, daß zur Siche­
rung der Erfüllung eine Hypothelk hestellt wer­
,den soll, so ist sie in der Weise einzutragen, daß 
die Gläubiger ohne nähere Angabe als Beredrtigte 
bezeichnet werden. Die alleinige Berechtigung des 
jeweiligen Sachwalters, Ü'ber die Hypothek mit 
Wirkung für und gegen die Gläubiger zu ver­
fügen, ist anzumerken. Er ist auf seinen Antrag 
vom Ausgle\chskommissär mit BescHluß zur 
gerichtIichen Verwertung der Liegenschaft zu 
~rmächtigen, wenn die überwachung r~chts­
kräftig eingestellt wird; der Schuldner und jeder 
Sachwalter. ~st vor der Beschlußfassung anzu­
hören. Gibt der Ausgleichskommissär dem An­
trag statt, so kornmt dem Sachwalter die Stellung 
eines betreibenden Gläubigers zu; § 119 Abs. 2 
bis 4 KD ist entsprechend anzuwenden. 

Beendigung und Einstellung 

§ 55 g. (1) Die \Überwachung ist auf Antrag 
des Schuldners oder des Sachwalters durch das 
Ausgleichsgericht auf Kosten des Schuldners für 
beendigt zu erklären, wenn der Schuldner oder 
der Sachwalter glaubhaft macht, daß der Aus­
gleich erfüllt oder daß die festgesetzte Bedingung 

'eingetreten ist. Die Beendigung ist öffentlich be­
kanntzumachen. GleIchzeitig ist die Löschung der 
gemäß § 55 b Abs. 1 vollzogenen Anmerkungen 
zu veranlassen. 

(2) Die überwachung ist einzustellen, 
1. wenn binneJ;l vierzehn Tagen nach Ablauf 

der letzten im Ausgleich bestimmten Zah­
lungsfrist kein Antrag nach Abs. 1 vorliegt 
oder wenn der Antrag abgelehnt wird; 

2. wenn der Schuldner Verfügungsbesch~än­
kungen (§ 55 b Abs. 2) so zuwiderhandelt, 
daß das Ziel der überwachung gefährdet 
wird. 

(3) Hat der Schuldner einem Sachwalter Vermö­
gen nach § 55 e übergeben, so tritt bezüglich die­
ses Vermögens an die Stelle der Zahlungsfrist. die 
Frist von achtzehn Monaten vom Tag der An­
nahme des Ausgleichs. Das Ausgleichsgericht hat 
die üb~rwachungauf Antrag des Sachwalters 
zu erstrecken, wenn dies dem überwiegenden 
Interesse der Beteiligten entspricht. Die Frist 
kann auch mehrmals, jedoch höchstens auf ein 
Jahr erstreckt werden. Der Antrag muß vor Ab­
lauf der Frist beim Ausgleichsgericht angebracht 
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werden; sie läuft nicht vor dem Eintritt der 
Rechtskraft' der Ülber den Antrag ergange~en 
Entsch·eidung ab. Vor der Entscheidung ist auch 
der Schuldner anzuhören. 

(4) Die, wenn auch mehrmalige, ErstreckJng 
auf höchstens ein weiteres Jahr ist nur unter 
denjenigen Voraussetzungen zulässig, u~ter 
denen die Frist zur Annahme eines AusgleiJchs' 
erstreckt werden kann. : 

I 

merkungen der Eröffnung des Ausgleichsver­
fahrens gelöscht werden. Mit der Bekanntma­
chung der EinsteHung (der Konkurseröffnung) 
erlöschen das Amt des Ausgleichsverwalters und 
der Mitglieder eines etwa bestellten Gläubiger­
beirats sowie die -Beschränku'ngen des Schuld­
ners, die auf der Ausgleichsordnung beruhen.« 

40. Im§ 59 -entfällt das Zitat ,,(§ 114 KO)". 

(5) Hesorgtder Sachwalter, daß die ÜHer- 41. Nach dem § 60 wird folgende Bestimmung 
wachung nicht zur Beendigl.lng (Abs. 1) fühten eingefügt: 
wird, so hat er dies dem Ausgleichsgericht unv:er­
züglich aMuzeigen. SteHt sich nach .Anhörungdes 
Schuldners und sonstiger Auskunftspersonen (§ 71 
Abs. 2 KO) heraus, daß die Besorgnis des Sach­
walters berechtigt ist, so hat das Ausgleich~ge­
richt von Amts wegen darüber zu entscheiden, 
ob der Konkurs zu eröffnen ist. Wird der Kon­
kurs nicht eröffnet, so ist nach Eintl'itt der R'ecb.ts-

I 
kraft des die Konkurseröffnung ablehnenden IBe-
schlusses die Überwachung einzusteHen. 

(6) Über Rekurse gegen Beschlüsse des J}.us~ 
gleichsgerichts über die Beendigung oder die ~in-, 
stellung der Überwachung entscheidet das Ober­
landesgericht endgültig. Der EinstellungsbeschJuß, 
der nach Eintritt der Rechtskraft des die Ki.on­
kurseröffnung ablehnenden Beschlusses zu :fas-
sen ist, ist unanfechtbar." ! 

I 
37. Der bisherige § 55 e erhält die Bezeichnung 

,,§ 55 h"; sein Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Bestimmungen des § 55 g Abs. 6 sind 
anzuwenden." I 

I 
I 

38. Der bisherige § 55 ferhält die Bezeichriung 
,,§ 55 i". - I 

i 

39. Die Abs. 3 bis 6 des § 56 haben zu lauten: 

,,(3) Das Ausgleichsgericht kann ein fortge­
setztes Verfahren nur nach Abs. 1 Z. 6 und Abs. 2 

"Haftung eines ausgeschiedenen persönlich haf­
t.enden Gesellschafters 

§ 60 a. Der Ausgleich einer Handelsgesellschaft 
oder eines Schuldners, der das Unternehmen 
einer solchen ohne Liquidation mit Aktiven und 
Passiven übernommen hat, begrenzt auch den 
Umfang der auf dem Gesetz beruhenden Haf­
tung eines aus der Handelsgesellschaft bereits 
ausgeschiedenen persönlich haftenden Gesellschaf­
ters. Zu dessen Nachteil kann hievon im Aus­
gleich nicht abgewichen werden." 

.42. Der Abs. 2 des § 61 hat zu lauten: 

,,(2) Ist gleichzeitig mit dem Ausgleichsver­
fahren über das GeseUschaftsvermögen ein Kon­
kurs oder ein Ausgleichsverfahren über das Pri­
vatvel'ffiögen eines persönlich haftenden Gesell­
schafters anhängig, so begrenzt ·der Ausgleich 
des Gesellschafters- die Forderungen der Gesell­
schaftsgläUlbiger nur insoweit, als sie in diesem 
Kon~urs nach § 56 a KO oder in diesem Aus­
gleichsverfa:4ren nach § 26 a geltend gemacht 
werden können." 

43. Im § 62 tritt an die Stell~ des Zitates des 
§ 55 e das Zitat ,,§ 55 h". 

44. Der §63 a wird aufgehoben.-

einstellen. § 55 h Abs. 3 und 4 bleibt unberührt. 45. Nach dem § 63 werden folgende Bestim-
mungen angefügt: 

(4) Über Rekurse gegen Entscheidungen, womit 
das Ausgleichsverfahren eingestellt wird, ent­
scheidet das Oberlandesgericht endgültig. 

(5) Nach dem Eintritt der Rechtskraft des Ein-
, stellungsbeschlusses hat das Ausgleichsgericht -

außer in den Fällen des Abs. 1 Z. 3 und des § 55 h 
Abs. 3 und 4 - von Amts wegen darüber zu 
entscheiden, ob der Konkurs zu eröffnen ist. 
Wenn der Konkurs nicht eröffnet wird, ist der 
Einstellungsbeschluß in derselben Weise bekannt­
zmhachen und zuzustellen wie das Ausgleichs-
edikt. ' 

(6) Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der 
Einstellung - wenn sie jedoch wegen der Er­
öffnung des Konkurses nicht bekanntzumachen 
ist, mit seiner Bekanntmachung - ist zu ver­
anlassen, daß die gemäß § 6 vollzogenen An-, 

"Besondere Bestimmungen für Rechtsstreitigkei­
ten 

§ 64. Für Rechtsstreitigkeiten gilt § 178 KO 
mit der Knderung, daß an die Stelle des Masse­
verwalters und der Mitglieder des Gläubigeraus­
schusses der Ausgleichsverwalter und die Mit­
glieder des Gläubigerbeirats treten. 

Ausländische Maßnahmen 

§ 65. Für die Anerkennung von Maßnahmen, 
die im Ausland im Rahmen eines dem österrei­
chischen Ausgleichsverfahren entsprechenden Ver­
fahrens getroffen werden, insbesondere für Ent­
scheidungen, mit denen ein Organ bestellt oder 
unmittelbar über im Inland gelegenes Vermögen 
verfügt wird, gelten ,§!§ 79 bis 82, 84 EO." 
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ARTIKELII 

Xnderungen der Konkursordnung 

Die mit der Kaiserlichen Verordnung vom 
10. Dezember 1914, RGBl. Nr. 337, eingeführte 
Konkursordnung, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 91/1976, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die überschrift hat zu lauten: "Konkurs­
ordnung {KO)"; ,an die Stelle der Randscl1l"Mten, 
die einzelnen Bestimmungen beigefügt sind, tre­
ten diesen jeweils voranzustellende gleichlautende 
überschrif ten. 

2. In den Abs. 2 und 3 des § 2 wird die Ab­
kürzung "AusgIO." jeweils durch die Abkür­
zung "AO" ersetzt. 

3. Die Abs. 1 und 2 des § 5 haben zu lauten: 

,,(1) Der Gemeinschuldner hat keinen Anspruch 
auf Unterhalt aus der Masse. Was der Gemein­
schuldner durch eigene Tätigkeit erwirbt oder was 
ihm während des Konkurses urientgeltlich zuge­
wendet wird, ist ihm zu über1assen, soweit es zu 
einer bescheidenen Lebensführung für ihn u!)-d 
für diejenigen, die gegen ihn einen gesetzlichen 
Anspruch auf Unterhalt haben, unerläßlich ist. 

(2) Soweit dem Gemeinschuldner nichts zu 
überlassen ist, hat der Masseverwalter mit Zu­
stimmung des Gläubigerausschusses ihm und sei­
ner Familie das zu gewähren, was zu einer be­
scheidenen Lebensführung unerläßlich ist; jedoch 
ist der Gemeinschuldner aus der Masse nicht zu 
unterstützen, soweit er nach seinen Kräften zu 
einem Erwerb durch eigene Tätigkeit imstande 
. " 1st. 

4. An die Stelle der Randschrift zum § 9 tritt 
die überschrift" Verjährung". 

5. Dem § 11 werden folgende Bestimmungen 
angefügt: 

,,(2) 'Die Erfüllung eines Aussondetungsan­
spruchs, die die Fortführung des Unternehmens 
gefährden könnte, kann vor Ablauf von neunzig 
Tagen ab der Konkurseröffnung nicht gefordert 
werden; das gilt niCht, wenn sie zur Abwendung 
schwerer persönlicher oder wirtschaftlicher Nach­
teile des Berechtigten unerläßlich ist und eine 
Z wangsvoUstreckung ,in anderes Vermögen des 
Schuldners zu einer vollständigen Befriedigung 
des Gläubigers nicht geführt hat oder voraus­
sichtlich nicht führen wird. Diese Bestimmungen 
sind auch auf Ansprüche auf abgesonderte Be­
friedigung aus bestimmten Sachen anzuwenden. 

(3) Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des 
Masseverwalters oder auf Ersuchen des Konkurs­
kommissärs ein Exekutionsverfahren wegen eines 
Aussonderungs- oder eines Absonderungsan­
spruchs, ausgenommen die Begründung eines 

richterlichen Pfand- oder Befriedigungsrechts, so 
weit und so lange aufzuschiepen als der Berech­
tigte Erfüllung nicht verlangen kann. Die Frist 
des § 256 Abs. 2 EO verlängert sich um die Zeit 
der Aufschiebung. Das aufgeschobene Exekutions­
verfahren ist nach, Ablauf der Aufschiebungsfrist 
nur auf Antrag des Berechtigten ;wieder aufzu­
nehmen." 

6. Der Abs. 1 des§ 12 hat zu lauten: 

,,(1) Absonderungsrechte, die in den letzten 
sechzig Tagen vor der Konkurseröffnung neu er­
worben worden sind, ausgenommen Absonde­
rungsrechte für die in dieser Zeit neu entstan­
denen Forderungen und für öffentliche Abgaben, 
erlöschen durch die Konkurseröffnung; diese 
Vorrechte leben jedoch wieder auf, wenn der 
Konkurs nach § 166 aufgehoben wird. Bei der 
zwangsweisen Pfandrechtsbegründung entschei­
det der Tag der Einleitung des Versteigerungs­
verfahrens (§ 208 EO)." 

7. Der Abs. 1 des ,§ 15 hat zu lauten: 

,,(1) Forderungen auf Entrichtung von Renten, 
Ruhe- und Untel"haltsgeldern oder anderen 
wiederkehrenden Leistungen von bestimmter 
Dauer sind unter Abzug der in .,§ 14 Abs. 3 be­
zeichneten Zwischenzinsen zusammenzurechnen." 

8. Der I§ 25 hat zu laute~: 

"d) Arbeitsverträge 

§ 25. (1) Ist der Gemeinschuldner Arbeitgeber 
und ,ist das Arbeitsverhältnis hereits angetreten 
worden, so kann es innerhalb dreier Monate vom 
Tag. der Konkurseröffnung vom Arbeitnehmer 
durch vorzeitigen Austritt, wobei die Konkurs­
eröffnung als wichtiger Grund gilt, gelöst wer­
den. Der Masseverwalter kann das Arbeitsver­
hältnis innerhatb dieses Zeitraums unter Be­
dachtnahme auf die gesetzlichen Kündigungsbe­
schränkungen und unter Einhaltung der gesetz­
lichen, kollektivvertraglichen oder der zulässig 
vereinbarten kürzeren Kündigungsfrist zu den 
für den Arbeitgeber geltenden Kündigungster­
minen mit der Maßgabe lösen, daß das Arbeits­
verhältnis, sofern es nur zum Ablauf eines Kalen­
dervierteljahres oder eines späteren Zeitpunktes 
gekündigt werden könnte, auch mit jedem ande­
ren, dem Ablauf der Kündigungsfrist folgenden 
Monatsletzten gelöst werden kann. 

(2) Bestil:nmungen besonderer Gesetze über 
den Einfluß der Konkurseröffnung auf das Ar­
beitsverhältnis bleiben unberührt." 

9. Dem ,§ 43 wird folgende Bestimmung ange­
fügt: 

,,(5) Soweit das Anfechtungsrecht vom Masse­
verwalter ausgeübt wird, ist das Konkursgericht 
.Zur Verhandlung und Entscheidung über An~ 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 131

www.parlament.gv.at



3 der Beilagen 11 

fechtungsklagen ausschließlich zuständig; dies 
~gilt nicht, wenn der Masseverwalter in einen an­
hängigen Rechtsstreit eintritt ~§ 37 Abs. 3)." 

10. Der Abs. 2 des§ 44 hat zu lauten: 

,,(2) Ist eine solche Sache nach der Konkurs­
eröffnung veräußert worden, so kann der Be­
-rechtigte, unbeschadet weitergehender Ersatzan­
sprüche, die Ausfolgung des bereits geleisteten 
Entgelts, wenn es aber noch nicht geleistet ist, 
die Abtretung des Rechtes auf das ausstehende 
Entgelt verlangen. Gleiches gilt für Schaden­
ersatzansprüche wegen des Verlustes, der Minde­
rung oder der Beschädigung nach der Konkurs­
eröffnung." 

11. Der § 46 hat zu lauten: 

"Masseforderungen 

§ 46. (1) Masseforderungen sind: 
1. a) die Kosten des Konkursverfahrens; den 

Kosten des Konkursverfahrens sind die 
Kosten eines vorhergegangenen Aus­
gleichsverfahrens gleichzuhalten, wenn 
der Konkurs als Anschlußkonkurs er­
Mn~wm&n~; -

b) alle Auslagen, die mit der Erhaltung, 
Verwaltung· und Bewirtschaftung der 
Masse verbunden sind, einschließlich der 
die Masse treffenden Steuern, Gebühren, 
Zölle, Beiträge zur Sozialversicherung 
und anderen öffentlichen Abgaben, die 
während des Konkurses fällig werden. 
Hiezu gehören auch die nach persön­
lichen Verhältnissen des Gemeinschuld­
ners bemessenen öffentlichen Abgaben; 
soweit jedoch diese AhgaJben nach den 
verwaltungs behördlichen Feststellungen 
auf ein anderes als das für die Konkurs­
masse ,während des Konkurses erzielte 
Einkommen entf~llen, .ist dieser Teil aus­
zuscheiden; 

2. alle Ansprüche aus Rechtshandlungen des 
Masseverwalters und, wenn der Konkurs als 
Anschlußkonkurs eröffnet worden ist, alle 
Ansprüche aus Rechtshandlungen des Schuld­
ners oder des für ihn handelnden Ausgleichs­
verwalters, die nach der Ausgleichsordnung 
zur Fortführung des Unternehmens gestattet 
sind; 

3. unbeschadet des !§ 21 Abs. 4 Ansprüche auf 
Erfüllung zweiseitiger Verträge, in die der 
Masseverwalter eingetreten ist; 

4. Ansprüche der Arbeitnehmer (Heimarbei­
ter), die sich aus der Beendigung des Ar­
beitsverhältnisses ergeben, soweit sie nach 
der Konkurseröffnung fällig werden, auch 
wenn das Arbeitsverhältnis vor der Kon­
kurseröffnung aufgekündigt oder aufgelöst 
wurde; 

5. Ansprüche aus einer grundlosen Bereicherung 
der Masse; 

6. wenn der Gemeinschuldner nach der-Kon­
kurseröffnung gestorben ist, die Kosten 
einer einfachen Bestattung; 

7. die Kosten der bevorrechteten Gläubiger­
schutzverbände, soweit sie für die Vorbe­
reitung eines Zwangsausgleichs sowie für die 
Ermittlung und Sicherung des Vermögens 
zum Vorteil aller Gläubiger zweckmäßig 
aufgewendet wurden. 

(2) Als Masseforderungen gelten: 
a) Ansprüche der Arbeitnehmer (Heimarbei­

ter) auf laufende Dienstbezüge für die 
letzten dreißig Tage vor der Konkurser­
öffnung oder vor dem Ableben des Ge­
meinschuldners; 

b) Ansprüche der Arbeitnehmer (Heimarbei­
ter), die sich aus der Beendigung jdes Ar­
beitsverhältnisses ergeben, sowe"it sie in 
den letzten dreißig Tagen vor der Kon­
kurseröffnung oder vor dem Ableben des 
Gemeinschuldners fällig geworden sind, . 
jedoch nur bis zum Betrag des für drei 
Monate entfallenden Entgelts." 

12. Der Abs. 2 des I§ 47 hat zu lauten: 

,,(2) Können Masseforderungen nicht vollstän­
dig befriedigt werden, so haben die unter § 46 
Abs. 1 Z. 1 fallenden, vom Masseverwalter vor­
schußweise bestrittenen Barauslagen, nach ihnen 
die Masseforderungen der Arbeitnehmer (Heim­
arbeiter), soweit sie sich nicht alls. der! Beendi­
gung von Arbeitsverhältnissen ergeben, und die 
übrigen Kosten des Verfahrens nach § 46 Abs. 1 
Z. 1 lit. a den Vorzug vor den übrigen 
Masseforderungen. Innerhalb gleicher <fruppen 
sind die Masseforderungen verhältnismäßig zu 
befriedigen. Bereits geleistete Zahlungen können 
jedoch nicht zurückgefordert werden." 

13. Der Abs. 1 des § 51 hat zu lauten: 

,,(1) In die erste Klasse gehören: 

1. wenn der Gemeinschuldner vor der Kon­
kurseröffnung gestorben ist, die Kosten einer 
einfachen Best~ttung; 

2. Forderungen von Arbeitnehmern (Heimar­
beitern) ,des Gemeinschuldners, soweit sie 
nicht gemäß § 46 Masseforderungen sind 
oder als solche gelten, 

a) an laufenden Dienstbezügen (Heimar­
beitsentgelten) für das letzte Jahr vor 
der Konkurseröffnung oder vor dem Ab­
leben des Gemeinschuldners; 

i 
b) aus der Beendigung ·des Arbeitsverhält­

nisses, sofern es im letzten Jahr vor 
der Konkurseröffnung oder vor dem Ab-
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leben des Gemeinschuldners be endet wor­
den ist; 

alle diese Forderungen mit der Beschrän­
kung, daß die Einreihung in die erste Klasse 
nur für den Höchstbetrag von 40 000 S für 
jeden einzelnen 'Forderungsberechtigten gilt. 
Dieser Höchstbetrag gilt für laufende Dienst­
bez~ge (Heimarbeitsentgelte); werden außer­
dem oder ausschließlich Ansprüche aus der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend 
gemacht, so erhöht sich der Höchstb~trag 
auf 50 000 S. Die Beschränkung gilt nicht 
für den Anspruch auf Ersatz von Baraus­
lagen; 

3. Forderungen von Handelsvertretern gegen 
den Geschäftsherrn auf Zahlung der Pr<;>­
vision und Ersatz der Barauslagen, soweit 
es sich um Anspl'üche handelt, die .im letz­
ten Jahr vor der Konkurseräffnung erwor­
ben oder fällig geworden sind, mit der 
Beschränkung, daß die Einreihung in die 
erste Klasse nur für den Höchstbetrag von 
40 000 S für jeden einzelnen Forderungs­
berechtigten gilt. Die Beschränkung gilt nicht 
für den Anspruch auf Ersatz von Ba'raus­
lagen; 

4. Forderungen von Krzten aus berufsmäßigen 
Leistungen oder Lieferungen, soweit sie im 
letzten Jahr vor der Konkurseröffnung oder 
dem Ableben des Gemeinschuldners entstan­
den sind, und sich auf ihn oder seine Fami­
lie beziehen; 

5. Beiträge zur Sozialversicherung, jedoch nur 
insoweit, als sie im letzten Jahr vor Kon­
kurseröffnung fällig geworden sind." 

14. Nach dem § 56 wird folgende Bestim­
mung eingefügt: 

"Forderungen der Gesellschaftsgläubiger gegen 
einen persönlich haftenden Gesellschafter 

§ 56 a. Gläubiger einer Handelsgesellschaft sind 
im Konkurs gegen einen persönlich haftenden 
Gesellschafter, wenn auch über das Vermögen 
der Handelsgesellschaft der Konkurs oder das 
Ausgleichsverfahren eröffnet ist, nur mit dem 
Ausfall zu berücksichtigen, den sie im Konkurs 
oder im lAusgleichsverfahren der Handelsgesell­
schaft erlitten haben." 

15. Der § 58 samt der dazugehörenden Rand­
schrift wird aufgehoben. 

16. Dem § 60 wird, unter gleiChzeitiger Be­
zeichnung des bisherigen Wortlauts mit ,,(1 )", 
folgende Bestimmung angefügt: 

,,(2) Wenn der Gemeinschuldner eine Forde­
rung nicht ausdrücklich bestritten hat, bindet 
ihre Feststellung die Gerichte und, sofern be­
sondere Gesetze nichts anderes bestimmen, auch 

die Verwaltungsbehörden. Leistungsklagen über 
solche Forderungen bleiben zulässig; jedoch sind 
dem unterlegenen Beklagten die Prozeßkosten 
zu ersetzen, es sei -denn, er hat die Abweisung 
des Klagebegehrens beantragt oder der Kläger 
benötigt das Urteil zur Zwangsvollstreckung in 
einem Staat, der Auszüge aus dem Anmeldungs­
verzeichniseines österreichischen Gerichtes nicht 
als Exekutionstitel anerkennt." 

17. Der ,§ 61 hat zu lauten: 

"b) Exekutionsrecht 

§ 61. Wenn eine Forderung im Konkurs fest­
gestellt und vom Gemeinschuldner nicht aus­
drücklich bestritten worden ist, kann wegen die­
ser Forderung auch auf Grund der Eintragung 
des Konkurskommissärs in das Anmeldungsver­
zeichnis auf das zur freien Verfügung bleibende 
oder nach der Konkursaufhebung erworbene Ver­
mögen des Gemeinschuldners Exekution geführt 
werden. Bestehen zugunsten derselben Forderung 
mehrere Exekutionstitel und ist auf Grund eines 
von ihnen die Exekution bewilligt worden, so 
ist während der Dauer des hierauf beruhenden 
Exekutionsverfahrens die Bewilligung der Exe~ 
kution auf Grund eines anderen Exekutions­
titels unzulässig; eine dennoch bewilligte Exe­
kution ist von Amts wegen öder auf Antra,g ohne' 
Vernehmung der Parteien einzustellen." 

18. Die Abs. 1 und 2 des § 63 haben zu lauten: 

,,(1) Für das Konkursverfahren ist der Ge­
richtshof erster Instanz zuständig, in dessen 
Sprengel der Gemeinschuldner sein Unternehmen 
betreibt oder mangels eines solchen seinen ge­
wöhnliChen Aufenthalt hat. 

(2) Betreibt der Gemeinschuldner im Inland 
kein Unternehmen und hat er im Inland keinen 
gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der Gerichtshof 
erster Instanz zuständig, in dessen Sprengel sich 
eine Niederlassung, mangels einer solchen Ver­
mögen des Gemeinschuldners befindet." 

19. Die§§ 66 und 67 samt den dazugehören­
den Randschriften werden aufgehoben. 

_ 20. Dem § 68 wird folgende Bestimmung 
angefügt: 

,,(3) Zahlungsunfähigkeit setzt nicht voraus, 
daß Gläubiger auf) El'Ifüllung drängen." 

21. Der Abs. 1 des § 69 hat Zl! lauten: 

,,(1) Die Eröffnung des Konkurses über Han­
delsgesellschaften, bei denen kein persönlich haf­
tender Gesellschafter eine natürliche Person ist, 
über das Vermögen juristischer Personen und 
über Verlassenschaften findet" soweit besondere­
Gesetze nichts anderes bestimmen, auch bei, über-
schuldung statt." ' 
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22. Nach dem § 69 wird folgende Bestimmung 
<eingefügt: . 

,,§ 69 a. Nach der Auflösung einer juristischen 
Person ?der einer Handelsgesellschaft ist die Er­
öffnung des Konkurses zulässig, solange das Ver­
mögen nicht verteilt ist." 

23. Dem § 70 werden folgende Bestimmungen 
angefügt: 

,,(4) Bei einer Handelsgesellschaft, bei der kein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natür­
liche Person ist, gelten die Abs. 2 und 3 für 
die organschaftlichen Vertreter und die Liqui­
datoren der zur Vertretung der Gesellschaft er­
mächtigten Gesellschafter entsprechend. Gleiches 
gilt, wenn die organschaftlichen Vertreter ihrer­
seits Handelsgesellschaften sind, in denen kein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natür­
liche Person ist, oder wenn -sich die Verbindung 
von Gesells&aften in dieser Art fortsetzt. 

(5) Natijrliche Personen, die eiri Unterneh­
men betreiben, persönlich haftende Gesellschafter 
und Liquidatoren einer Handelsgesellschaft und 
die zur Vertretung einer juristischen Person be­
rechtigten Personen haben unverzüglich nach 
Eintritt der Zahlungsurifä,higkeit ,die Eröffnung 
.des Konkurses zu beantragen. Bei einer Handels­
gesellschaft, bei der kein persönlich haftender 
Gesellschafter eine natürliche Person ist, trifft 
diese pflicht die im Abs. 4 bezeichneten Per­
.sonen." 

24. Die Abs. 1 und 2 des § 71 haben zu lauten: 

"b) auf Antrag eines Gläubigers 

§ 71. (1) Auf Antrag eines Gläubigers ist der 
Konkurs unverzüglich zu eröffnen, wenn er 
'glaubhaft macht, daß er und ein anderer -
wenngleich nicht fällige - Konkursforderungen 
haben, und daß der Schuldner zahlungsunfähig 
1st. Der Gläubiger braucht jedoch die Zahlungs­
unfähigkeit nicht glaubhaft zu machen, wenn er 
nie Konkurseröffnung während der Anhängigkeit 
oder binnen vierzehn Tagen nach der Einstellung 
eines nicht nach § 55 h AO fortgesetzten Aus­
.gleichsverfahrens beantragt. Der Glaubhaft­
machung der Konkursforderung eines anderen 
'Gläubigers steht die des Bestehens eines Anfech': 
tungsanspruchs gleich (§ 73 Abs. 1). 

(2) Der Antrag ist dein Schuldner zu eigenen 
Handen zuzustellen.' Eine Belehrung über die 
Abwendung des Konkurses durch einen Aus­
gleichsantrag und über dessen Wesen ist anzu­
schließen. Das Gericht hat den Schuldner und 
:sonstige Auskunftspersonen, auch Betriebsräte, 
nie im Unternehmen errichtet sind, zu verneh­
:men, wenn. es 'rechtzeitig möglich ist; jedoch 

~st der Antrag ohne Anhörung sofort abzuweisen, 
wenn 'er offenbar unbegründ~t ist, besonder~ 
wenn ,die Glaubhaftmachung nicht erbracht ist, 
oder wenn ·er offenbar mißbräuchlich gestellt ist. 
Zur Vernehmung bestimmte Ta:gsatzungen dür­
fen nur von Amts wegen erstreckt werden." 

25. Der Abs. 2 des § 73 hat zu lauten: 

,,(2) Fehlt es;;an einem zur Deckung der 
Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich 
hinreichenden Vermögen, so ist der Konkurs 
dennoch zu eröffnen, wenn der Antragsteller 
einen Anfechtungsanspruch glaubhaft. macht oder 
auf Anordnung des Gerichtes innerhalb einer 
bestimmten Frist einen von diesem zu bestim­
menden Betrag zur Deckung der Kosten vor­
schußweise erlegt. EilJ.en so.1chen Kostenvorschuß 
kann das Gericht auch dann Jordern, wenn ein 
Anfechtungsanspruch glaubhaft gemacht wird. 
Wenn der Vorschuß nicht rechtzeitig erlegt wird, 
ist der Antrag sofort abzuweisen; darauf ist der 
Antragsteller' zugleich mit der Anordnung auf­
merksam zu machen. Die Anordnung des Kosten­
vorschusses erfolgt durch Beschluß; dieser ist 
nicht abgesondert anfechtbar und nicht voll­
'streckbar. Erlegt der Antragsteller den Kosten­
vorschuß rechtzeitig, so kann er dessen Ersatz 
nur als Masseforderunggeltend machen." 

26. Nach dem § 73 wird folgende Bestimmung 
eingefügt: 

~ 

"Einstweilige Vorkehrungen 

§ 73 a. (1) Wenn der Konkurs nicht sofort 
eröffnet werden kann und der Antrag nicht 
offenbar unbegründet ist, hat der Vorsitümde 
des Senates oder ein von ihm beauftragter Richter 
als Einzelrichter zur, Sicherung der Masse, be­
sonders zur Unterbindung anfechtbarer Rechts­
handlungen und zur Sicherung der Fortführung 
eines Unternehmens dienliche einstweilige Vor­
kehrungen nach Erhebungen anzuordnen. 

(2) Dem Schuldner können insbesondere 
Rechtshandlungen, die nicht zum gewöhnlichen 
Unternehmensbetrieb gehören, das Veräußern 
oder Belasten von Liegenschaften, das Bestellen 
von Absonderungsrechten, das Eingehen, von 
Bürgschaften und unentgeltliche Verrugungen 
überhaupt oder doch ohne Zustimmung des 
Richters oder eines von ihm bestellten einst­
weiligen Verwalters verboten werden. 

(3) Einstweilige Vorkehrungen sind in den 
öffentlichen Büchern und Registern anzumerken. 
Entgegenstehende Rechtshandlungen sin!d den 
Gläubigern gegenüber unwirksam, wenn der 
Dritte das Verbot kannte oder kennen mußte 
oder wenn er selbst die l)!onkurseröffnung be­
antragt hat. 
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(4) Einstweilige Vorkehrungen sind aufzuhe­
ben, wenn der Konkurs nicht· eröffnet wird oder 
wenn sich die 'verhältnisse sonst' so geändert 
haben, daß es ihrer -nicht mehr bedarf. Sie erc 
löschen mit der Konkurseröffnung, soweit sie der 
Konkurskommissär nicht als Sicherungsmaßnah­
men (§ 77) aufrechterhält. 

(5) Ober Rekurse gegen Beschlüsse, mit denen 
einstweilige Vorkehrungen angeordnet, geändert 
oder aufgehoben werden, entscheidet 'das Ober­
landesgericht endgültig." 

27. Der Abs. 2 des § 74 hat zu lauten: 

,,(2) Das Edikt hat zu enthalten: 

L Bezeichnung des Gerichtes; 
2. Namen (Firma) und Wohnort des Gemein­

schuldners sowie Sitz des Unternehmens 
(der Niederlassung); 

3. Namen des Konkurskommissärs; 
4. Namen und Anschrift des Masseverwalters; 
5. Ort, Zeit und Zweck der ersten Gläubiger­

versammlung mit der Aufforderung an die 
Gläubiger, die Belege für die Glaubhaft­
machung ihrer Forderungen mitzubringen; 

6. die Aufforderung an die Konkursgläubiger, 
ihre Forderungen innerhalb einer bestimm­
ten Frist anzumelden, und eine kurze Beleh­
rung über die Folgen einer Versäumung 
der Anmeldungsfrist oder der Bestellung 
eines Zustellungsbevollmächtigten (§ 104); 

7. Ort und Zeit der allgemeinen Prüfungstag­
satzung; 

8. die für die weiteren Veröffentlichungen be­
stimmten Zeitungen." 

28. Der§75 hat zu lauten: 

,,§ 75. (1) Das Edikt ist anzuschlagen 

1. am Tag der Konkurseröffnung an der Ge­
richtstafel des Konkursgerichts; eine Bestäti­
gung über den Vollzug dieser Anordnung 
ist bei den Akten aufzubewahren; 

2. an der Gerichtstafel des B'ezirksgerichts 
a) des gewöhnlichen Aufenthalts des Ge­

meinschuldners, 
b) des Sitzes des Unternehmens (der Nie­

derlassung), sofern sich diese nicht am 
Gerichtshofsort befinden; 

3. im Börselokal,wenn sich am Ort des Sitzes 
des Unternehmens (der Niederlassung) 
eines Gemeinschuldners, dessen Firma im 
Handels-, oder Genossenschaftsregister ein­
getragen ist, eine Börse befindet, oder wenn 
der Gemeinschuldner Mitglied oder Besucher 
einer Börse ist. 

(2) Ein Auszug aus dem Edikt ist zu veröffent­
lichen 

1. in der zur Veröffentlichung der ,amtlichen 
Bekanntmachungen des Konkursgerichts be­
stimmten Zeitung; , 

2. im Zentralbl;!tt für' die Eintragungen in 
das Handelsregister in der Republik öster-
rcich; . 

3. in anderen Zeitungen, wenn das im ein­
zelnen Fall zweckmäßig erscheint und nicht 
mit einem im Vergleich zum Umfang der 
Konlwrsmasse zu großen Kostenaufwand 
verbunden ist. 

(3) Ausfertigungen des Ediktes sind zuzustellen_ 

1. jedem Konkursgläubiger, dessen Anschrift 
bekannt ist; 

2. jedem bevorrechteten Gläubigerschutzver­
band; 

3. jedem im Unternehmen errichteten Betriebs­
rat; 

4. der F.inanzprokuratur; 
5. dem nach (ler Anschrift des Gemeinschuld­

ners und dem Sitz des 'Unternehmens (der 
Niederlassung) örtlich zuständigen Finanz­
amt mit allgemeinem Aufgabenkreis, wenn 
jedoch der Gemeinschuldner eine juristische 
Person ist und das Konkursgericht seinen 
Sitz in Wien hat, dem Finanzamt für Kör­
perschaften in Wien; 

6. dem nach dem Sitz des Unternehmens (der 
Niederlassung) örtlich zuständigen Landes­
arbeitsamt; 

7. dem Arbeitsamt am Sitz des Konkursge­
richts, wenn jedoch das Konkursgericht sei­
nen Sitz in Wien hat, der Zentralen Be­
rechnungsstelle der Arbeitslosenversicherung 
der Wiener Arbeitsämter. 

(4) Ausfertigungen des Ediktes sind, wenn der 
Gemeinschuldner Unternehmer ist, der für ihn 
und der für seine Arbeitnehmerll zuständigen ge­
setzlichen Interessenvertretung zuzustellen. Hat. 
der Gemeinschuldner das Verrriögensverzeichnis 
und die Bilanz (§ 100) bereits vbrgelegt, so sind 
sie anzuschließen." I 

I 

29. Nach dem ,§ 75 wird folgehde Bestimmung 
eingefügt: 1

I 

"Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretun­
gen und des Landesarbeitsamts 

§ 75 a. Die gesetzlichen Interessenvertretungen 
(§ 75 Abs. 4) und das Landesarbeitsamt(§ 75 
Abs. 3 Z. 6) können sich binp.en drei Wochen 
über die im § 81 Abs. 1 bezeichneten Umstände 
äußern. Rechtzeitig einlangende Äußerungen sind 
dem Masseverwalter und, soweit vorhanden, dem 
Gläubigerausschuß, auf Verlangen der Äußerungs­
berechtigten auch den Gläubigern zur Kenntnis 
zu bringen, wenn die hiefür notwendigen Aus­
fertigungen beigebracht werden." 
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30. Der § 77 hat zu lauten: I 31. Der Abs. 1 des § 78 hat zu lauten: 

"Sicherungsmaßnahmen und Benachrichtigungen .~,(1) Ist der Be.schluß, mit dem. der Konkurs 
von der Konkurseröffnung eroffnet worden 1st, auf Grund emes Rekurses 

rechtskräftig a:bgeändert worden, so ist die Auf-
§ 77. (1) Zugleich mit der Konkurseröffnung hebung des Konkurses in derselben Weise öffent­

hat der Konkurskommissär alle Maßnahmen, zu lich bekanntzumachen wie die Eröffnung des 
treffen, die zur Sicherung der Masse und zur 
Fortführung eines Unternehmens dienlich sind. 
Vor dessen Schließung hat er den Masseverwalter 
und einen etwa bestehenden Gläubigerausschuß 
sowie, wenn es rechtzeitig möglich ist, den Ge­
meinschuldner und sonstige Auskunftspersonen, 
auch Betriebsräte, ,die im Unternehmen errichtet 
sind, zu hören. 

(2) Der Konkurskommissär hat zugleich mit 
der Konkurseröffnung die Post- und Telegra­
phendienststellen, die Flugplätze, Bahnhöfe und 
Schiffsstationen, die nach Lage der Wohnung und 
der Betriebsstätte in Betracht kommen, von der 
Konkurseröffnung zu benachrichtigen. Solange 
er keinen gegenteiligen Beschluß faßt, haben 
diese Stellen dem Masseverwalter alle Sendungen 
auszuhändigen, die sonst dem Gemeinschuldner 
auszufolgen wären. Das gilt nicht für die mit 
der Post beförderten gerichtlichen oder sonstigen 
amtlichen Briefsendungen, sofern sie mit einem 
auf die Zulässigkeit der Zustellung trotz der 
Postsperre hinweisenden amtlichen Vermerk ver­
sehen sind. 

(3) Der Masseverwalter darf die 'ihm ausge­
händigten Sendungen öffnen. Er hat gerichtliche 
und sonstige amtliche Schriftstücke, die die Masse 
nicht berühren,' mit einem auf die Anhängig­
keit des, Konkursverfahrens hinweisenden Ver­
merk zurückzusenden. Ansonsten hat der Masse­
verwalter dem Gemeinschuldner Einsicht in die 
an diesen gerichteten Mitteilungen zu gewähren 
und ihm die Sendungen, die die Masse nicht be­
rühren, unverzüglich auszufolgen. 

(4) Kreditunternehmungen und Verwahrungs­
anstalten, bei denen der Gemeinschuldner allein 
oder gemeinsam mit anderen ein Depot, ein Gut­
haben, ein Konto oder ein Schrankfach hat, sind 
von der Konkurseröffnung mit dem Auftrag 
zu benachrichtigen, Verfügungen hierüber nur 
mit Zustimmung des Konkurskommissärs zu voll­
ziehen. 

(5) Steht der Gemeinschuldner im öffentlichen 
Dienst, so ist dess'en vorgesetzte Behörde von der 
Konkurseröffnung zu benachrichtigen. 

(6) Der Bundesminister für Justiz wird ermäch­
tigt, durch Verordnung weitere Mitteilungen von 
der Konkurseröffnung anzuordnen, w;enn und 
soweit dies' zur Sicherung der Masse, der Fort­
führung eines Unternehmens, der Belange der 
Gläubiger oder der öffentlichen Interessen not­
wendig ist." 

Konkurses." 

32. Der § 80 hat zu lauten: 

"Masseverwalter 

§ 80. (1) Das Konkursgericht bestellt einen 
Masseverwalter bei der Eröffnung des Verfah­
rens und bei jeder Erledigung der Stelle des 
Masseverwalters von Amts wegen. Ist der Be­
stellte Rechtsanwalt, Notar oder Wirtschaftsprü­
fe'r, oder ist er in der Liste der Masseverwalter 
eingetragen, so kann er die Bestellung nur aus 
erheblichen Gründen, deren Beurteilung dem 
Konkursgericht zusteht, ablehnen. 

(2) Zum Masseverwalter ist eine unbescholtene, 
verläßliche' und geschäftskundige Person zu be~ 
stellen. Sie muß Fachmann der Volkswirtschaft, 
der Betriebswirtschaft oder des Wirtschaftsrechts 
oder eine leitende Persönlichkeit des Wirtschafts­
lebens sein und mehrjährige wissenschaftliche 
oder praktische Tätigkeit auf dem Gebiet des 
Konkurswesens aufweisen. Anfragen des Gerich­
tes über diese Eigenschaften sind von den Behör­
den und den zuständigen gesetzlichen Interessen­
vertretungen umgehend zu beantworten. 

(3) Der Masseverwalter darf kein naher An­
gehöriger (§ 32 KO) und soll kein Konkurrent 
des Gemeinschuldners sein .. 

(4) Der Masseverwalter erfhält eine Bestellungs­
urkunde ; er hat dem Konkunkommissär die ge­
wissenhafte Erfüllung seiner Pflichten ,durch 
Handschlag' 'Zu gelOben. 

(5) Zum Masseverwalter kann auch eine juri­
stische Perspn bestellt werden. Sie hat dem Kon­
kurs gericht bekanntzugeben, wer sie bei Aus­
übung der Masseverwaltung vertritt. Die Ange­
lobung ist von dem zur Vertretung Berufenen 
zu leisten." 

33. Nach dem § 80 wird folgende Bestimmung 
eingefügt: 

"Masseverwalter listen 

§ 80 a. (1) Bei jedem Oberlandesgericht ist eine 
Masseverwalterliste zu führen. Der Bundesmini­
ster für Justiz hat durch Verordnung zu bestim­
men, wieviele Personen in diese Liste aufzu­
nehmen sind. Die Anzahl ist für jeden Ober­
landesgerichtssprengel nach Maßgabe des Bedarfes 
unter Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaft­
lichen Verhältnisse festzusetzen. 

(2) Die Bildung und Ergänzung dieser Liste 
obliegt dem Präsidenten des Oberlandesg!!richts. 
Er hat in diese Liste nur Personen aufzunehmen, 
di~ von der Bundeskammer der gewerblichen 
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Wirtschaft und vom Osterreichischen Arbeiter­
kammertag gemeinsam vorgeschlagen werden. 
Wird das Vorschlagsrecht nicht binnen der ange­
messenen, vom Präsidenten des Oberlandesge­
richts zu bestimmenden Frist ausgeübt, so ist 
dieser an den Vorschlag der ~eiden Interessen­
vertretungen nicht gebunden. 

(3) Die Liste ist alle fünf Jahre neu anzulegen. 
Bis zur Anlegung der neuen Liste gilt die alte 
weiter." ' 

34. Der Abs. 1 des § 81 hat zu lauten: 

,,(1) Der Masseverwalter hat sich über die 
wirtschaftliche Lage und die bisherige Geschäfts­
führung des Gemeinschuldners, über die Ur­
sachen seines Vermögensverfalls und über alle für 
die Entschließung der Gläubiger wichtigen Um­
stände genaue Kenntnis zu verschaffen und un­
verzüglich zu prüfen, ob ein Unternehmen des 
Gemeinschuldners fortgeführt oder wiederer­
öffnet werden kann. Der Masseve~walter kann 
ein Unternehmen des Gemeinschuldners fort­
führen. Der Masseverwalter hat ferner den Stand 
der Masse zu ermitteln, für die Einbringung und 
Sicherstellung der Aktiven sowie für die Fest­
stellung der Schulden, insbesondere durch Prü­
fung der angemeldeten Ansprüche, zu sorgen 
und Rechtsstreitigkeiten, welche die Masse ganz 
oder teilweise betreffen, zu führen. Er hat die 
durch den Gegenstand seiner Geschäftsführung 
gebotene 'Sorgfalt (§ 1~99 ABGB) anzuwenden 
und über seine Verwaltung genaue Rechnung 
zu legen." 

35. Nach dem § 81 wird folgende Bestimmung 
eingefügt: ' 

"Prüfung durch Sachverständige 

§ .81 a. Der Konkurskommissär kann, beson-' 
ders wenn dies wegen der Eigenart oder des 
besonderen Umfangs des Unternehmens erfor­
derlich und ohne wesentliche Schmälerung der 
Masse. möglich ist, zur Vorbereitung eines Be­
richtes des Masseverwalters, besonders über die 
Fortführung, Schließung oder Wiedereröffnung 
eines Unternehmens sowie über die günstigste 
Art der Verwertung, die Prüfung durch Sach­
verständige anordnen." 

Wahlvorschlag in der Minderheit geblieben, so 
können sie dies auch dann verlangen, wenn ihre 
Forderungen nicht das im ersten Satz bezeichnete 
Ausmaß erreichen. 

(3) In -den Gläubigerausschuß können auch 
physische und juristische Personen, die nicht Kon­
kursgläubiger sind, sowie das Landesarbeitsamt 
(§ 75 Abs. 3 Z. 6) gewählt werden. Jeder Ge­
wählte kann sich bei der Erfüllung seiner Pflich­
ten auf eigepe Gefahr und Kosten vertreten 
lassen. Ist der Gewählte Konkursgläubiger, so 
kann er die Wahl in den Gläubigerausschuß nur 
aus erheblichen Gründen, deren Beurteilung dem 
Konkursgerichtzusteht, ablehnen. 

(4) Die Wahl in den Gläubigerausschuß kann 
von der Gläubigerversammlung mit Stimmen­
mehrheit, die der Minderheitsvertreter jedoch 
nur mit mehr als Dreiviertelmehrheit wider­
rufen werden. Die Wahl der Minderheitsver­
treter der Arbeitnehmer kann nur von ihnen 
widerrufen werden; wurden auf ihren Antrag 
Minderheitsvertreter in den Gläubigerausschuß 
aufgenommen, so nehmen sie an Abstim1l).ungen 
über den Widerruf der Wahl anderer Mitglieder 
nicht teil. Das Konkursgeri'cht kann Mitglieder 
des Gläubigerausschusses aus wichtigen Gründen, ' 
besonders wenn sie ihre Pflichten vernachlässigen, 
entheben. 

(5) Die Wahl in den. Gläubigerausschuß be­
darf der Bestätigung des Konkursgerichts. Die 
Bestätigung kann nur aus wichtigen Gründen 
versagt werden. Der Konkurskommissär hat. 
wenn es die Eigenart oder der Umfang des 
Unternehmens geboten erscheinen läßt, einen 
Gläubigerausschuß für solange, zu bestellen, bis 
der gewählte Gläubigerausschuß vom Konkurs­
gericht bestätigt wird. Hiebei ist auch auf die 
Belange der Arbeitnehmer Bedacht zu nehmen. 
Der Widerruf der Bestellung . steht in diesem 
Fall dem Konkurskommissär zu." 

37., Die Abs. 3 und 4 des § ,89 haben zu lauten: . 

,,(3) Der Gläubigerausschuß ist vom Konkurs­
kommissär oder vom Masseverwal~er einzube­
rufen. Er ist insbesondere einzuberufen, wenn es 
von der Mehrheit des Gläubigerausschusses bean-

36. Die Abs. 2 bis 5 des § 88 haben Zu tragt wird. Zu den Sitzungen sind alle Mitglieder 
lauten: d und deren Ersatzmitglieder sowie das Lan es-

,,(2) Außerdem können Gläubiger, die mit arbeitsamt (§ 75 Abs. 3 Z. 6) zu laden. Die Er­
ihrem Wahlvorschlag in der Minderheit geblie- satzmitglieder haben nur dann zu stimmen, wenn 
ben sind, und deren Forderungen wenigstens Mitglieder des Gläubigerausschusses fehlen. So­
ein Viertel des Gesamtbetrags der den anwesen- 'weit Abs. 4 nichts anderes bestimmt, bedarf es 
den -Gläubigern zustehenden Forderungen be- zu einem Beschluß so vieler Stimmen, als der 
tragen, verlangen, daß neben den Gewählten Mehrheit aller Mitglieder des Gläubigerausschus­
eine von ihnen namhaft gemachte Person als ses entspricht;. bei Stimmengleichheit entscheidet 
Mitglied und eine als dessen Ersatzmann in der Masseverwalter. Die Abstimmung kann auf. 
den Gläubigerausschuß aufgenommen werden. schriftlichem Weg stattfinden. In eigener Sache 
Sind Gläubiger, die Arbeitnehmer sind, mit ihrem kann niemand mitstimmen. 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 131

www.parlament.gv.at



3 der Beilagen 17 

(4) In Angelegenheiten der Schließung eines 
Unternehmens bedarf es der Einstimmigkeit. 
Wird diese bei der ersten Abstimmung über die 
Schließung nicht erreicht, so hat der Konkurs­
kommissär auf Antrag der Mehrheit den Gläu­
bigerausschuß zu einer weiteren Sitzung einzu­
berufen. Sie darf nicht vor Ablauf von dreißig 
Tagen seit der ersten stattfinden. Für die Ab­
stimmung über die Schließung in dieser Sitzung 
gilt Abs. 3." 

38. Die Abs. 1 und 2 des § 96 haben zu lauten: 

" (1) über die Masse ist, wenn möglich unter 
Zuziehung des Gemeinschuldners, vom Masse­
verwalter unverzüglich ein Inventar zu errichten. 
Der KorukurSikommissär kann die ZJur Durchfüh­
rung dieser Maßnahmen erforderlichen Anord­
nungen treffen; er kann von Amts wegen oder 
auf Antrag des Masseverwalters einen anderen 
Beauftragten des Gerichtes mit der Errichtung 
des Inventars betrauen. 

(2) Mit der Errichtung des Inventars ist in 
der Regel die Schätzung zu verbinden; sie kann 
jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen, besonders 
wenn der Masseverwalter das Unternehmen des 
Gemeinschuldners fortführt, vom Konkurskom­
missär aufgeschdben werden. Die Zuz,iehung 
eines Sachverständigen zur Schätzung genügt; 
auch diese Zuziehung kann entfallen, wenn Mit­
glieder des Gläubigerausschusses die Bewertung 
mit Gel1!ehmigung des Korukurskommissärs 
selbst vornehmen." 

39. Der Abs. 1 des § 100 hat zu lauten: 

,,(1) Der Konkurskommissär hat einen Ge­
meinschuldner, der vor der Konkurseröffnung 
ein genaues Vermögensverzeichnis nicht über­
reicht hat, zu dessen unverzüglicher Vorlage an­
zuhalten. Vom Vermögensverzeichnis sind so 
viele gleichlautende Abschriften vorzulegen, daß 
die Verständigungen (§ 75) bewirkt, eine Ab­
schrift dem Masseverwalter zugeleitet und eine 
weitere für die Gerichtsakten zurückbehalten 
werden kann; das gilt auch für etwa überreichte 
Bilanzen. " 

40. Der Abs. 1 des § 104 hat zu lauten: 

,,(1) Die Forderungen sind beim Konkurs­
gericht anzumelden." 

41. Im Abs. 1 des ,§ 113 entfällt die Bezeich­
nung ,,(1)"; der Abs. 2 des§ 113 wird aufgeho­
ben. 

42. Der § 114 samt der dazugehörenden Rand-
schrift wird aufgehoben. 

43. Der§ 115 hat zu lauten: 

"Geschäftsführung durch den Masseverwalter 

§ 115. (1) Der Masseverwalter hat das zur 
Konkursmasse gehörige Vermögen zu verwalten 

und zu verwerten. Er hat bei allen wichtigen 
Vorkehrungen die Außerung des Gläubigeraus­
schusses einzuholen, insbesondere, wenn es sich 
um die freiwillige Veräußerung beweglicher 
Sachen, die nicht durch die Fortführung des 
Unternehmens veranlaßt wird, um die gericht­
liche Geltendmachung von Forderungen, deren 
Einbringlichkeit zweifelhaft ist, die Erhebung 
von Anfechtungsklagen und den Eintritt in An­
fechtungsprozesse, die zur Zeit der Konkurser­
öffnung anhängig sind, oder um die Aufnahme 
von Darlehen und Krediten handelt. Der Ge­
meinschuldner ist anzuhören, wenn es rechtzeitig 
möglich ist. 

'(2) In dringenden Fällen kann der Konkurs­
kommissär gestatten, daß der Masseverwalter 
solche Vorkehrungen ohne AnhÖrung trifft. 

(3) Der Masseverwalter kann ein Unterneh­
men nur mit Zustimmung des Konkurskom­
missärs schließen oder wiedereröff,nen. Vor der 
Beschlußfassung hierüber hat der Konkurskom­
missär die Außerung des Gläubigerausschusses 
einzuholen, und, wenn es rechtzeitig möglich 
ist, auch den Gemeinschuldner und sonstige Aus­
kunftspersonen anzuhören. 

(4) Kann ein Unternehmen nicht fortgeführt 
werden, so hat der Gläubigerausschuß auf Vor­
schlag des Masseverwalters und mit Genehmigung 
{les Konkurskommissärs die mr die Betei­
ligten günstigste Art der Verwertung des zur 
Konkursmasse gehörigen Vermögens zu bestim-' 
men; hiebei ist stets zu prüfen, ob anstatt der 
Abwicklung des Vermögens eine andere Art der 
Verwertung, besonders die Gesamtveräußerung 
des Unternehmens des Gemeinschuldners vor­
teilhafter ist." 

44. An die Stelle der Randschrift zum§ 118 
tritt folgende überschrift: 

"Anhörung 
Dringliche Fälle" 

45. Dem§ 118 wird folgende Bestimmung 
angefügt: 

,,(3) Besteht ,kein Gläuhigerausschuß oder ge­
hört ihm da.s LandesarbeitJsamt nicht an, so ist 
dieses vor ,der ßeschlußfassung über die in § 115 
Abs. 3 und 4, §§ 116 und 117 hezeichneten An­
gelegenheiten al1!zuhören, wenn es rechtzeitig 
möglich ist." 

46. Der Abs'. 1 des § 119 hat zu lauten: 
,,(1) Die zur Konkursmasse gehörenden 

Sachen sind, sofern nicht eine andere Verwer­
tungsart beschlossen wird, auf Antrag ,des Masse­
verwalters gerichtlich zu v,eräußern." 

47. Der Abs. 2 des § 120 hat,zu lauten: 
,,(2) Sachen, an denen ein Absonderungsrecht 

besteht, können anders als ,durch gerichtliche 
Veräußerung nur verwertet werden, wenn I der 

2 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 131

www.parlament.gv.at



18 3 der Beilagen 

Masseverwalter den Absonderungsberechtigten 
von der Ibealbsidttigten Veräußerung verständigt 
hat, und der Berechtigte nicht binnen vierzehn 
Tagen wirksam Widersprudt erhoben hat. Der 
Widersprudt iJst wirksam, wenn der Albsonde­
rungi>berechtigte .glaubhaft madtt, daß die gericht­
liche Veräußerung für ihn erheblidt vorteilhafter 
wäre. über den Widerspruch entscheidet der 
Konkurskommissär. Sei der Anwendung dieser 
.Bestimmungen steht die Veräußerung einer 
Sadte, die einen Martkt- oder Börsenpreis hat, 
der geridttlichen' Veräußerung gleich, we!).n die 
Veräußerung zum laufenden Preis erfolgt. Der 
Masseverwalter kann diJe Sache in ,dringenden 
Fällen, besonders wenn ihre Entwertung zu be­
sorgen ist, mit Genehmigung des Konkurskom­
missärs anders als durch geridttliche Veräuße­
rung verwerten. Ein Redttsmittel gegen ,die nadt 
diesen Bestimmungen ergehenden Besdtlüsse ist 
unzulässig. " 

48. Nach dem § 127 wird folgende Bestim­
mung eingefügt: 

"c) Ansprüdte der bevorrechteten Gläubiger­
sdtutzv,<rbände 

§ 127 a. (1) über die Arusprüche der bevor­
redtteten Gläuhigersdtutzverbän,de hat der Kon­
kurskommissär 'nadt AnhöI1.Jng des Massever: 
walters und des Gläubigerausschusses zu entsdtei­
den. § 126 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Entscheidung i~t ,dem Gläubigerschutz­
vel'band, dem Gemeinschuldner, dem Massever­
walter und allen Mitgliedern ,des Gläubigeraus­
schusses zuzustellen. Sie können die Entscheidung 
des Konkurskommissärs durdt Rekurs anfechten; 
dals Oberlandesgericht entscheidet endgültig." 

49. Der § 141 hat zu lauten: 

"Unzulässigkeit des Ausgleichsverfahrens 

§ 141. Der Antrag ist unzulässig, 
1. solange der Gemeinschuldner flüchtig ist 

oder ·wenn er nach Eintritt der Zahlungsun­
fähigkeit wegenhetrügerischer Krida redtts­
kräftig verurteilt worden ist; 

2. so'lange der Gemeinsdtuldner das Vermö­
gensverzeidtnis und die B1lanz (§ 100) nicht 
vorgelegt und den Offenbarun,gseid nicht ge­
leistet hat; 

3. wenn der Inhalt des Ausgleidtsvorsdtlags 
gegen die §§ 149 hiJS 151 oder gegen zwin­
gende Rechtsvorschriften verotößt oder 
wenn den Konkursgläubigern dritter Klasse 
nidtt angeboten wird, 'innerhalb eines Jahres 
VOm Tag der Annahme 'des Ausgleichsvor­
schlags mindestens 20 vom Hundert ihrer 
Forderungen zu bezahlen; 

4. wenn der GemeinsdtuIdner den Zwangsaus­
gleich mißbräuchlich vorschlägt, besonders, 

wenn es ihm nidtt möglich sein wird, das 
Ausgleichsanbot zu erfüllen, oder wenn der 
Antrag offenbar Versdtleppungszwecken 
d~ent." 

50. Die Abs. 3 und 4 des § 145 werden auf­
gehoben. 

51. Nach dem § 145 wird folgende Bestimmung 
eingefügt: 

,,§ 145 a. (1) Der Gemeinsmuldner hat zur' 
Ausgleidtstagsatzung persönlich zu kommen. 
Seine Vertreoung durch einen Bevollmädttigten 
ist nur zulässig, wenn er durch wichtige Grunde 
am persönlichen Kommen verhindert ist und 
wenn das Auslbleiben vom Konkurskommissär 
als gerechtfertigt erklärt wird. Anderenfalls gi'lt 
der Ausgleichsantrag als zurückgezogen. 

(2) Nach ;Beginn der Tagsatzung kann der 
Ausgleidtsantrag nicht mehr zuruckgezogen wer­
den. Eine Xnderung des Ausgleichsvorschlags 
oder die Unterbreitung eines neuen Vorschlags 
nach Ahlehnung d~ früheren bei der Tagsatzung 
hat der Konkurskommissär, sofern nicht alle 
stimmiberechtignen KonkurogläUlbiger anwesend 
sind, nur zuzulassen, wenn ,der geänderte oder 
der neue Ausgleidtsvo1'8dtlag für die Konkurs­
.gläubiger nidtt ungünstiger ist und nicht offen-
bar Verschleppungi>Zwecken dient. ' 

(3) Als nicht ungüMtiger ist ein Vorschlag .des 
Gemeinschuldners, sein V,ermögen Sachwaltern 
der Konkursgläubiger zu.r Ausgleichserfüllung zu 
übergeben, dann anzUISehen, wenn 

1. zu erwartlen list, daß die Konkursgläubiger 
dritter Klasse die ursprünglich angebotene 
Quote insgesamt erhalten werden und 

2. nach dem Vorschlag des' Gemeinsdtuldners 
der Ausfall, den sie erleiden (§ 156), wenn 
diese Quote bei Beendigung der Tätigkeit 
der Sachwalter nidtt erreicht sein sollte, 
nicht auch den auf die Quote' fehlenden Be­
trag umfaßt." 

52. Der Abs. 3 des § 146 wird aufgehoben. 

53. Nach dem § 148 wird folgende Best'immung 
eingefügt: 

,,Erstreckung der Ausgleichstagsatzung 

§ 148 a. Die Ausgleichstags .. tzung kann, abge­
sehen von .dem im .§ 147 Abs. 2 bezeichneten 
Fall, audt d~nn erstreckt werden, wenn :der Aus­
gleichsvorschlag geändert oder bei der AuSgleichs­
tagsatzung ein neuer Vorsch1ag zugelassen wird 
(§ 145 a Abs. 2),' ferner wenn zu erwarten ist, 
daß die Erstreckung der Ausgleichstagsatzung 
zur Annahme des AusgIeich!svorschlags führen 
wird." 
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54. Der Ahs. 4 des § 156 hat zu lauten: 
,,(4) Der Nachlaß und die sonstigen Begünsti­

g·ungen, die der Ausgleich gewährt, werden für 
diejenigen Gläubiger hinfällig, geg~nüber wel­
chen der Schuldner mit der Erfüllung des Aus­
gleichs in Verzug gerät. Ein solcher Verzug ist 
erst anzunehmen, wenn der Schuldner eine fäl­
lige Verbindlimkeit trotz einer vom Gläubiger 
unter E'inräumung einer mindestens achttägigen 
Nachfrist an ihn gerichteten schriftlichen Mah­
nung nicht gezahlt ·hait. Die Verzugsfolgen nach 
dem er,sten Satz treten nicht ein, '\\"enn der 
Schuldner im Fall des § 145 a Abs. 3 das Ver­
mögen rechtzeitig übergeben hat, selbst wenn er 
nach Beendigung der Tätigkeit der Sachwalter 
mit der Entrichtung des Betrages in Verzug g,e­
rät, für den er wegen Nichterreichung ,der Quote 
weiter haftet. Im Ausgleich kann anderes be­
stimmt werden; jedoch kann vom zweiten Satz 
nicht zum Nachteil des Schul'dners abgewichen 
werden." 

55. Der § 156 a hat zu lauten: 

"Exekution 

,,§ 156 a. (1) Soweit eine Forderung im Kon­
kurs festgestellt und vom Gemeinschuldner nicht 

(2) Der,Konkur.s ~st ferner mit dem Eintritt 
der Rechtskraft der Ausgleichsbestätigting aufzu­
heben, wenn sich der Schuldner im Ausgleich bis 
. zu dessen. Emüllung oder bis zum Eintritt einer 
im AU6gleich festgesetzten Bedingung ,der über­
wachung durch eine im Au.sgleich bezeichnete Per~ 
son aLs Samwalterder Gläubiger unterworfen 
hat. Gleiches gilt, wenn der Schuldner mehrere 
Personen bez'eichnet und angegeben hat, wem 
von ihnen die Befugnis zur Vertretung gegenüber 
Dritten zukommt. Für die überwachung gdten 
die §§ 157 abis 157 cl und § 157 g, ,im fall der 
übergabe von Vermögen an Sachwalter auch die 
§§ 157 e und 157 f. Im Ausgleich kann anderes 
über die Geschäftsführung der Sachwalter 
(§ 157 d Abs. 1 bis 3) bestimmt werden. Von 
den Bestimmungenülber die, Rechnungslegung 
(§ 157 e Abs. 4) kann nicht zum Nachteil des 
Gemein/schuldners oder der Gläubiger abgewichen 
werden. . 

(3) Soweit der Ausgleich nichts anderes be­
stimmt, kann der Gemeinschuldner wieder über 
sein Vermögen frei verfügen. 

(4) für -die Aufhebung des Konkurses gik im 
übrigen § 78." 

ausdrücklich bestritten worden ist, kann nach 57. Nach dem § 157 werden folgende Be-
rechtskräftiger 'Bestätigung des Zwangsausgleichs stimmungen angefügt: 
auch auf Grund der Eintragung des Konkurs-
kommissärs in ,das Anmeldungsverzeidmis zur "Überwachung der Ausgleichserfüllung durch 
Hereinbringung der nach Maßgabe des Ausgleichs Sachwalter der Gläubiger 
geschulderen Beträge g,egen die P,ersonen, die sich Kundmachung, Rechte und Pflichten 
als Mitschuldner oder als Bürgen und Zahler zur § 157 a. (1) Auf di'e überwachung ist in der 
Erfüllung des Ausgleichs verpflichtlet haben, Exe- Bekanntmachung über die Aufhebung des Kon­
kution geführt werden, wenn sich diese Personen kurues hinzuweisen; wird der Schuldner durch 
in einer gegenüber dem Konkurskommissär ~bge- mehrere Sachwalter überwacht, so ist anzugeben, 
gebenen schriftlich,en Erklärung ausdrücklich ver- von wem und in welcher Art sie gegenüber 
pflichtet haben, die von ihnen übernommenen Dritten veI"treten werden. F,erner ist zu ver anlas­
Verbindlichkeiten bei Vermeidung unmittelbarer sen, daß die überwachung und ihre Form in den 
.Zwangsvollstreckung zu emüHen.· § 61 ietzter öffentlichen Büchern und Registern (§ 76) ange-
Satz ist anzuwenden. . merkt weroen. 

(2) Macht der Gläubiger ,die Rechte geltend, 
. die ihm bei Verzug des Schuldners zustehen, so 
bedarf es zur Bewilligung -d.er Exekution nicht 
des Nachweises, daß sich der Schuldner im Verzug 
befindet. 

(3) Soweit auf Grund einer Eintragung in das 
AnmeldungsVlerzeichnis gegen die nach Abs. 1 
Verpflichteten Exekution geführt werden kann, 
gilt § 60 Abs. 2 auch für sie.~' 

56. Der § 157 hat zu lauten: 

"Aufhebung des Konkurses 

§ 157. (1) Das Konkursgericht hat den -Kon­
kurs et1st dann aufzuheben, wenn für die nach 
§ 149 Abs. 1 und § 150 Abs. 1 etwa erforder­
lichen und die im Ausgleich sonst noch bestimm­
ten, Sicherheitsleistungen vorgesorgt und der 
Nachweis darüber dem Konkurskommissär vor­
gelegt worden ist .. 

(2) Während der Dauer der überwachung kann 
der Konkurskommissär auf Antrag des Sachwal­
ters Maßnahmen zur Sicherung des Vermögens 
des Schuldners (§ 77) erlassen, abändern und auf­
heben, wenn das zur Sicherung des Vermögens, 
zur Erfüllung des Ausgleichs oder zur Fort­
führung des Unternehmens des Schuldners zweck­
mäßig ist. IlllSIbeson'dere kann der Konkur!>kom­
missär dem Schuldner bestimmte Rechtshandlun-' 
gen während der Dauer des Verfahrens über­
haupt oder ,doch ohne Zustimmung des Sachwal- -
ters verbieten. 

(3) Der Schuldner hedarf zum Veräußern oder 
Belasten von Liegenschaften, zum Bestellen von 
Absonderungsrechten, zum Eingehen von Sürg­
schaften, zu unentgeltlichen Verfügungen und 
zu RechtlShandlungen, die nicht zum gewöhn­
lichen Unternehmensbetrieb gehören, der Zu­
stimmung des Sachwalters. Der Schuldner muß 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 19 von 131

www.parlament.gv.at



20 3 der Beilagen 

aber auch eine zum gewöhnlichen Unternehmens­
betrieb gehörende sonstige Rechtshandlung 
unterlassen, wenn der Sachwalter dagegen Ein­
spruch erhebt. Der Sachwalter kann insbesondere 
verlangen, daß alle einlaufenden Gelder nur von 
ihm übernommen werden Und vOükommende 
Zahlungen und andere Verpflichtungen nur von 
ihm zu leisten sind. 

(4) Rechtshandlungen, die der Schuldner ent­
gegen den Abs. 2 und 3 ohne Zustimmung oder 
gegen den Einspruch des SachwaIters vorgenom­
men hat, sind" den Gläubigern gegenüber unwirk­
sam, wenn der Dritte wußte oder wissen mußte, 
daß sie über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 
hinausgehen und daß der Sachwalter seine Zu­
stimmung nicht erteilt oder daß er Einspruch 
gegen die Vornahme erhoben ha:t. 

(5) Der Sachwalter darf die Geschäftsräume 
des Schuldners betreten und dort Nachforschun­
gen" anstellen. Der Schuldner hat dem Sachwalter 
Einlsicht in seine Bücher und Schriften zu ge­
statten; er un'd seine Bediensteten haben dem 
Sachwalter alle erforderEchen Auskünfte zu 
geben. 

§ 157 b. (1) Im Verhältnis zu Dritten ist der 
Sachwalter zu allen Rechtsgeschä,ften und Rechts­
han'dlungen befugt, welche die Erfüllung der mit 
seinen Aufgaben verbundenen Obliegenheiten 
mit sich bringt, soweit nicht der Konkurskom­
ffi'issär im einzelnen Fall eine Beschränkung der 
Befugnvsse verfügt und dem Dritten bekannt­
gegeben hat. Das gilt insbesondere von der Be­
schränkung, daß die Befugnis nur für gewisse 
Geschäfte oder gewisse Arten von Geschäften 
oder nur unter g,ewissen Umständen oder für 
eine gewi,sse Zeit oder an einzelnen Orten au'.)­
geülbt werden darf. 

(2) . Der Sachwalter haftet .allen Beteiligten 
gleich einem Masseverwalter. über Beschwerden 
des Schuldners gegen einzelne Maßnahmen oder 
das Verhalten des Sachwalters entscheidet der 
-Konkurskommissär.Ein Rechtsmittel ge.gen 
deslS<en Entscheidung ist nicht zulässig. 

Überwachung und Ansprüche des Sachwalters 

§ 157 c. (1) Das KonkuI"sgericht hat den Sach­
walter aus wicht'ig,en Gründen, insbesondere, 
wenn er. seinen Obliegenheiten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, zu entheben. Der Sach­
walter ist anzuhören, wenn ,es rechtzeitig möglich 
ist. In dringenden Fällen ist auf seine Kosten 
und Gefahr zur Besorgung einzelner Geschäfte 
eine andere Person zu bestellen. § 84 A,hs. 1 ist 
'anzuwenden. 

(2) Lehnt der Sachwalter die übernahme der 
Tätigkeit ab, wird er seines Amtes enthoben, 
oder .fällt er sonst weg, so hat das KonkuI"S­
gericht einen anderen Sachwalter zu bestellen. 

§ 80 Abs. 2, 3 und 5 sowie § 157 a Abs. 1 sind 
anzuwen'den. . 

(3) Der Sachwalter hat Anspruch auf Ersatz 
seiner Barauslagen sowie .auf Entlohnung für 
seine Mühewaltung; ,dabei ist nebst der angewen­
deten. Mühe besonders zu berücksichtigen, ob 
der Ausgleich erfüllt worden ist. § 125 A:bs. 1 
und 2 sowie § 126 Abs. 3 sind anzuwenden. 

Mehrere Sachwalter 

§ 157 d. (1) Ein Vorsitzender der Sachwalter 
führt diejenigen Geschäfte aUein, .die' eine über­
wachung gewöhnlich mit sich bringt, es sei. denn, 
die Sachwalter haben gemeinsam best7immt, daß 
bestimmte Arten solch·er Geschäfte ihrer Zustim­
mung bedürfen. Soweit der V'Ürrsitzende nicht zur 
alleinigen Geschäftsführung berechtigt 1St, steht 
sie den Sachwaltern .g,emeinsam zu. Gleiches gilt, 
wenn ,der Schuldner im Ausgleich keine Person 
als Voüsitzenden bezeichnet hat. 

(2) Jeder Sachwalter kann einer Haridlung 
des Vorsitzenden mit der Wirkung widerspre­
chen, daß die Handlung der gemeinsamen Zu­
stimmung der S~chwalter bedarf. 

(3) Zu einem ,Beschluß ,der Sachwalter bedarf es 
so vie1er Stimmen, als es der Mehrheit der Sach­
walter entspricht; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der Vorsit:oende. ' 

(4) In allen gemeinsamen Angelegenheiten wer­
den die Sachwalter durch den Vorsitzenden ge­
richtlich und außergerichtlich vertreten. Hat der -
Schuldner jedoch im Ausgleich mehrere Personen 
als Vertreter der Sachwalter nach außen bezeich­
net, ohne die Art der Vertretung anzugeben, so 
sind sie hiezu nur gemeinsam befugt; ist jedoch 
ihnen gegenüber eine Willenserklärung abzuge­
ben, so genügt die Albgabe gegenüber einem von 
ihnen. 

(5) Lehnt .der Vorsitzende der Sachwalter die 
übernahme der Tätigkeit oder .des Vorsitzes ab, 
wird er seines Amtes enthoben, 'Oder fällt er sonst 
weg, so ha:t das Konkuüsgerichrt einen anderen 
Vorsitzenden zu Ibestellen. § 80 Abi.;. 2, 3 und 5 
sowie § 157 a Abs. 1 sind anzuw,enden. 

Rechtsstellung des Sachwalters bei Übergabe von 
Vermögen 

§ 157 e. (1): Der Schuldner kann die dem 
Sachwalter erteiite Ermächtig1l:.ng zur Verwaltung 
und zur Verwertung des Vermögens bis zur Be­
endigung der Tätigkeit des Sachwalters nicht 
widerruf·en. 

(2) Die Vorschr;iftendes bürgerlichen Rechtes 
und des Handelsrechts über die Haftung des 
Vermögensübernehmers sind auf den überneh­
menden Sachwalter nicht anzuwenden. 
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(3) Rechthandlungen des Schuldners, welche das 
übergebene Vermögen betreffen, sind GläUlbigern 
und Dritten gegenüber unwirksam, soweit ihn 
der Sachwalter hiezu nicht ermächtigt hat. . 

(4) Der Sachwalter hat dem Konkurskommis­
sär unaufgefordert jährlich Rechnung zu legen. 
Die erste Jahresfrist beginnt' mit der A~fhebung 
des Konkurses. Nach dem Ende seiner Tätigkeit 
hat der Sachwalter eine Schlußrechnung zu legen. 
Ein die Rechnung erläuternder Bericht ist jeweils 
anzuschließen. 

§ 157 f. (1) Rechtskräftige Entscheidungen aus 
den von oder gegen Sachwalter geführten Prozes­
sen über Angdegenheiten, die das übergehene 
Vermögen betreffen, wirken auch gegenüber dem 
Schuldner. 

(2) Ein Konkurs, der während der überwa­
~ung ,eröffnet wird, erfaßt solches Vermögen 
nicht, das gemäß dem Ausgleich einem Sachwalter 
übergeben worden ist; es ilS>t j.edoch in den Kon­
kurs zu. ziehen, wenn die überwadmng einge­
stell,t wird. Der Zwangsvollstreckung unterliegt 
dieses Vermögen, .sofern es von ihr auch ·dann 
getroffen würde, w<;nn ein Ausgleichsverfahren 
anhängig wäre; jedoch beginnt mit dem Eintritt 
der Rechtskraft der Ausgleich,sbestätigung neuer­
lich eine Fri,st von neunzig Tagen (§ 11 Abs. 2) 
zu laufen. -

(3) list ,im Ausgleich vorges,ehen, daß zur Siche­
rung der Erfüllung eine Hypothek bestellt wer­
den soll, so ist sie in der Weise ei!1.zutragen, daß 
die Gläubiger ohne nähere Angabe als Berechtigte 
bez,eichnet werden. Die alleinige Berechtigung 
des jeweiligen Sachwalters, über die Hypothek 
mit Wirkung tür und, gegen die Gläubiger zu 
verfügen, ist anzumerken. Er ist auf seinen An­
trag vom Konkurskommissär mit Beschluß zur 
gerichtlichen Verwertung der Liegenschaft zu er­
m~chtigen, wenn die überwachung rechtskräftig 
eingestellt wird; der Schuldner und jeder Sach­
walter ist vor der Beschlußfassung anzuhören. 
Gibt der Konkurskommissär dem Antrag statt, 
so kommt dem Sachwalter die. Stellung eines be­
treibenden Gläubigers zu; § 119 Abs. 2 bis 4 ist 
anzuwenden. 

Beendigung und Einstellung 

§ 157 g. 'Cl) Die überwachung ist auf Antrag 
des Schuldners oder des Sachwalters durch das 
Konkursgericht auf Kosten des Schuldners für 
beendigt zu erklären, wenn der Schuldner oder 
der Sachwalter glaubhaft macht, daß der Aus­
gleich erfüllt oder daß die festgesetzte Bedin­
gung eingetreten ist. D~e Beendigung ist öffent­
lich bekanntzumachen (§ 78). Gleichzeitig ist die 
Löschung der gemäß § 157 a Abs. 1 vollzogenen 
Anmerkungen zu veranlassen. 

(2) Die überwachung ist einzustellen, . 

1. wenn binnen vierzehn Tagen nach Ablauf 
der letzten im AUisgleich bestimmten Zah­
lungsfrist kein Antrag nach Abs. 1 vorliegt 
oder wenn der Antrag abgelehnt wird; 

2. wenn der Schuldner VerfügungS'beschränkun­
gen (§157 a Abs. 2 und 3) so zuwiderhan­
delt, daß das Ziel der überwachung gefähr­
det wird. 

(3) Hat der Schuldner einem Sachwalter Ver­
mögen nach § ·157 eübergeben, so tritt bezüglich 
dieses Vermögens an ·die Stelle der Zahlungsfrist 
die Frist von achtzehn Monaten vom Tag der 
Annahme des Ausgleichs. Dals Konkursgericht hat 
die überwachung auf Antrag des SaChwalters zu 
erstrecken, wenn dies dem überWi.egend~n lnter­
ess~der Beteiligten entspricht. Die Frist kann 
auch mehrmals,' jedoch höchstens auf ~in Jahr 
erstreckt werden. Der Antrag muß vor Ablauf 
der Fdst beim Konkursgericht angebracht wer­
den; sie läuft nicht vor dem Eintritt der Rechts­
kraft der über .den Antrag ergangenen Ent­
scheidung ab. Vor der Entscheidung ist auch der 
Schuldner anzuhören. 

(4) Die, wenn auch mehrmalige, Erstreckung 
auf höchstens ein weiteres Jahr ist nur unter den­
jenigen Voraussetzungen zul;issig, unter denen 
die Frist zur Annahme eines Ausgleichs (§ 56 a 
AO) erstreckt werden kann. 

(5) Besorgt ·der Sachwalter, daß die überwa­
chung nicht zur Beendigung (Abs. 1) führen wird, 
so hat er dies dem Konkursgericht unverzüglich 
anzuzeigen. Stellt sich nach 'Anhörung des Schuld­
ners un'd sonstiger Auskunftspersonen (§ .71 
Abs. 2) heraus, daß die Besorgnis des Sachwalters 
berechtigt ist, so hat das Konkursgericht von 
Amts wege~darüber zu entscheiden, ob der 
Konkurs neuerlich zu eröffnen ist. Wird der 
KOJlikur,s nicht eröffnet, so ist nach Eintritt der 
Recht~kraft des die Konkurseröffnung ~blehnen­
den Beschlusses"die überwachungeinzusteUen. 

(6) über Rekur.se gegen Beschlüss.e des Kon­
kursgerichts über die Beendigung oder die Ein­
soellung der überwachung entscheidet das Ober­
landesgericht endgültig. Der Einstellungsbe­
schluß, der nach Eintritt der Rechtskraft des die 
Konkurseröffnung acblehnenden Beschlusses zu 
fassen ist, ist unanfechtbar." 

58. Der Abs. 2 des § 158 hat zu lauten: 
. , 

,,(2) ls-t hinreichendes Vermögen vorhanden 
oder wird ein angemessener. Kostenvorschuß 
(§ 73 Abs. 2) geleistet, so ist das Konkursverfah­
ren auf Antrag emes Konkursgläubigers wieder 
aufzunehmen." 
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59. Im § 162 tritt an die Stelle des Zitates 
"der §§ 111 und 114" das Zitat "des § 111". 

60. Nach dem § 164 wird folgende Bestimmung 
eingefügt: 

"Haftung eines ausgeschiedenen persönlich haf­
tenden Gesellschafters 

§ 164 a. Der Ausgleich einer Handelsgesell­
schaft oder eines Schuldners, der das Unterneh~ 
men einer solchen ohne Liquidation mit Aktiven 
und Passiven übernommen hat, begrenzt auch 
den Umfang der auf, dem Gesetz beruhenden 
Haftung eines aus der HandeLsgesellschaft be­
reits ausgeschiedenen persönlich ,haftenden Gesell­
schafters. Zu dessen Nachteil kann hievon ~m 
Ausgleich nicht abgewichen werden." 

61. Der Abs. 2 des § 165 hat zu lauten: 

,,(2) Ist gleich~eitig mit dem Konkurs üb~r 
das Gesellschaftsvermögen ein Konkurs oder eIn 
Ausgleichsverfahren über ·das Privatvermögen 
eines persönlich haftenden Gesellschafters anhän­
gig, so begrenzt der Ausgleich des Gesellschafters 
die Forderungen der Gesellschafnsgläubiger nur 
insoweit, als sie in diesem Konkurs nach § 56 a 
oder in diesem Ausgleichsverfah1"en nach § 26 a 

, AO geltend gemacht wer.den können." 

62. Im § 171 Z. 2 treten an die Stelle der 
Worte "Beamten der Gerichtskanzlei ·O'der einen 
Gerichtsdiener" die Worte "nichtrichterlichen 
Bediensteten des Gerichtes". 

63. Die Abs. 1 bis 5 des § 173 haben zu lauten: 

,,(1) Die Bestimmungen über die Beiziehung 
eines fachmännischen. Laienrichters, die Vertre­
tung durch Rechtsanwälte, die Prozeßkosten, die 
Sicherheit;sleistung, das Ruhen des Verfahre~s 
und die Gerichtsferien ,sind nicht anzuwenden. 

(2) Vereinbarungen über die Zuständigkei~ der 
Gerichte sind unwirksam. 

(3) Anträge können durch Sch,riftsatz ange­
bracht oder mündlich zu .Protokoll erklärt wer­
den. §§ 432 und 435 ZPO sind anzuwenden. 

(4) Für mündliche Verhandlungen gilt § 59 EO. 
(5) Die gerichtlichen Entscheidungen können, 

soweit die Konkursordnung nichts anderes be­
stimmt, ohne vorhergehenide mündliche Ver­
handlung ergehen. Das Gericht kann die erfor­
derlichen Aufklärungen auch ohne Vermittlung 
der Beteiligten einhoLen und zum Zweck der er-, 
fordedichen Feststellungen von Amts wegen alle 
hiezu geeigneten Erhebungen pflegen und Be­
weise aufnehmen. Das Gericht kann jeden Be­
teiligten unter Setzung ·einer angemess,enen 
Frist zur .i\ußerung über einen Antrag auffor­
dern und im Fall der Nichtäußerung annehmen, 
daß der Beteiligte diesem keine Einwendungen 
entgegensetzt .. Die AuHorderung hat einen Hin­
weis aufdiese Rechtsfolge zu enthalten." 

64. Der § 173a hat zu lauten: 

"Bevollmächtigte der Gläubiger 

§ 173 a. (1) Jeder Gläubiger -kann sich zur 
Stellung 'eines Antrags auf Eröffnung des Kon­
kurses und im Verfahren erster Instanz, jedoch 
nicht zur Erhebung von Rechtsmitteln, auch 
du~ch einen bevorrechteten Gläubigerschutzver­
band vertreten laSSien. Sofern der Gläubiger­
schutzverband hiebei nicht durch ein satzungs­
gemäß berufenes Organ vertreten ist, kann er 
sich nur eines seiner Bediensteten oder eines ge­
setzlich befugten Parteienve1"treters als Bevoll­
mächügten bedienen. 

(2) nUl:ch .einen Bevollmächtigten seiner ge­
setzlichen Interessenvertretung oder seiner Be­
rufsvereinigung kann sich ein Gläubiger im 
gleichen Umfang wie durch ,einen bevorrechteten 
Gläubigerschutzvetband dann vertreten lassen, 
wenn er Beschäftigter des Gemeinschuldners 
(§ 2 Abs. 1 erster Satz ArbGerG) ist oder war 
und ein Rechtsstreit über die Forderung des Be­
schäftigten gegen den Gemein.schuldner in den 
Wirkungskreis der Arbeitsgerichoe fällt oder fiele. 
Das gilt auch für Gläulbiger, die Beschäftigten 
gleichstehen (§ 2 Abs. 1 zweiter Satz ArbGerG), 
sowie für diejenigen, deren Klagen nach § 1 
'Abs. 2 ArbGerG vor die Arbeitsgerichte ge­
hören." 

66. Die Abs. 1 und 2 des § 176 haben zu lau­
ten: 

,,(1) Die Rekursfrist beträgt vierzehn Tage. 

(2) In Rekursen können neue Tatsachen, s?­
weit sie bereits zur Zeit der Beschluß.fa:ssung 10 

erster Instanz entstanden wa·ren, und neue Be­
weismittel angeführt werden." 

67. Nach dem § 177 werden folgende Bestim­
mungen angefügt,: 

"Besondere Bestimmungen für Rechtsstreitig­
keiten 

§ 178. (1) Vor das Gericht, das den Konkurs 
eröffnet hat, können gebracht we1"den: 

1. Klagen über Ansprüch·e auf Aussonderung 
und auf Absonderung; 
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2. Klagen über Masseforderwnglen; 

3. Klagen über Ansprüche auspflichtwidrigem 
Verhalten eines Mas.sever:walters, eines Mit­
gliedes des GläubigeraussdlUsses, eines Sach­
verständigen, hesonders eines Gebarungs­
prüfers, und eines Sachwalters, .gleichviel, 
db das Konkursverfahren noch anhängig ist 
oder nicht. 

(4) Der Bundesminister für Justiz hat die Er­
teilung, die Entziehung oder das Erlöschen des 
Vorl1echts unverzüglich im Amtsblatt zur Wie­
ner Zeitung kundzumachen. 

(5) Die'ErteiJung, die 'Entziehung und das Er­
löschen des Vorrechts werden mit dem Ablauf 
des Tage.s der Kundmachung "';-irksam." 

AR TI.KJEL III 
(2) Die Zuständi~keit nach Ahs. 1 besteht auch 

für Anspriich,e, die vor die' Arbeitsgerichte ge- Änderungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetz-
hören. ' buchs 

(3) FIÜ,r Rechtsstreitigkeiten, die vor das Kon­
kursgericht gehören oder vor dieses Gericht ge­
hracht werden kÖhnen, gelten folgende Abwei~ 
chungen: 

1. Esenoscheidet der nach § 79 'bestellte Kon­
kurskommissär ohne Rücksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes; 

2. die iBestimmungen über das Verfahren vor 
den iBezrrksg.erichten sind anzuwenden, es 
sei denn, die Klage fiele auch ansonsten in 
die sachliche Zuständigkeit eines Gerichts­
hofs; 

3. fällt oder fiele die Klage in die Zuständig­
keit der Arbeitsgerichte, so sind die Bestim­
mungen des Arbeitsgerichtsgesetzes Üiber die 
Vertretung der Parteien im Verfahren erster 
Instanz und im Berufungsverfahren anzu­
wenden; 

4. die §§ 173' bis 177 sind nicht anzuwenden. 

Ausländische Maßnahmen 

§ 179. Für die Anerkennung von Maßnahmen, 
die im Ausland im Rahmen eines dem öster­
reichischen Konkursverfahren entsprechenden 
Verf3Jhrens getroffen werden, insbesondere für 
Entscheidungen, mit den'en ein Organ bestellt 
oder unmittdbar uber ~m Inland gelegenes Ver­
mögen verfügt wil1d, gelten §§ 78 bis 82, 84 EO. 

Bevorrechtung eines Gläubigerschutzverbandes 

§ 180. (1) Der BundelsmiIlJister für Justiz hat 
einen Gläubigerschutz'\Cerband auf Antrag mit 
Bescheid zu bevorrechten, weIlJll der Verband 
verläßlich ist und .sich seit mindestens zwei Jah­
ren auf dem Gebiet des Gläubigerschutzes er­
folgreich betätigt ha~. 

(2) Das Vorl1echt,erlischt mit der Auflösung 
des Gläubigerschutzverbandes. Der Bundesmini­
ster für Justiz hat da~ Erlöschen mit Bescheid 
festzustellen. 

(3) Der Bundesminister für Justiz hat das Vor­
recht mit Bescheid zu entziehen, wenn die Vor­
aus.Sletzungen wegfallen, unter denen es erteilt 
worden ist. 

Das allgemeine 'bürgerliche Gesettbum vom 
1. Juni 1811, JGS Nr. 946, zuletzt 'geändert 
durch das B~ndesgesetz BGBl. Nr. 140/1979, 
wrI'd wie folgt geändert: 

1. Nach dem Abs. 1 des § 1409 wird als zwei­
ter Absa,tz folgende Bestimmung eingefügt: 

"Ist jedoch ein naher Angehöriger des Ver­
äußerers (§ 32 KO) der übernehmer, .so trifft ihn 
diese Verpflichtung, soweit nicht er beweist, daß 
,~hm die SchuMen bei der übergabe weder be­
kannt waren noch bekannt sein mußten." 

2. Nach dem § 1409 wird folgende Bestim­
mung eingefügt: 

,,§ 1409 a. Wer ,ein Vermögen oder ein Unter­
nehmen im Weg ,der Zwangsvollstreckung, des 
Konkurses, des AusgleichsveI'fahrens (auch des' 
fortgesetzten Verfahl1ens) oder der überwachung' 
des Smuldners durch Sachwalter der Gläubiger 
erwirbt, haftet nicht nach § 1409 Abs. 1 und 2." 

ARTIKEL IV 

Änderungen des Handelsgesetzbuchs 

Das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, 
deutsch:es ROBl. S. 219, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 140/1979, wird wie 
folgt geändert: 

1. Dem § 25 werden als vierter und fünfter 
Absatz folgende Bestimmungen .angefügt: 

"Wer ein Handelsgeschäft im Weg der 
Zwangsvollstreckung, des Konkurses, des' Aus­
gleichsverfahrens (auch des fortgesetzten V~r-. 
fahrens) oder der überwachung des Schuldner,s 
durch Sachwalter ,der Gläubiger erwirbt, haftet 
nicht nach Abs. 1. 

Durch diese. Bestimmoog,en wird eine durch 
andere Vorschriften begründete Haftung für die 
zu einem übernommenen V:ermögen oder Unter­
nehmen gehörenden Schulden nicht beDührt." 

2. Nach dem § 130 wird folgende Bestimmung 
einglef,ügt: 

,,§ 130 a. Ist kein Gesellschafter eim~ natür­
liche Person, so sind die organschaftlichen Ver-
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treter und ,die Liquidatoren der zur Vertlretung 
der Gesellschaft 'ermächtigten Gesellschafter ihr 
zum ErsatlZ verpflichtet, wenn sie schuJ.dhaft nicht 
unverzüglich nach Eintritt der Zahlungsunfähig­
keit oder der Oberschuldung der Gesellschaft die 
Eröffnung ·des Konkurses oder .des Ausgleichsver­
fahrens beantragt haben. Gleiches gilt, wenn Zah­
lungen geleistet w'urden, nachdem die Zahlungs­
unfähigkeit der Gesellschaft eingetreten ist oder 
sich die überschuldung ergeben hat, soweit nicht 
solche Zahlungen auch nach diesem Zeitpunkt mit 
&r Sorgfalt eines ordentlichen und gewLs\Sen­
haften Geschäftsleiters vereinbar sind. 

Die Ersatzpflicht kann durch Vereinbarungen 
mit den Gesellschaftern vorweg weder einge­
schränkt noch ausgeschlossen werden. 

Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann 
auch von den Gläubigern der Gesellschaft gelte~d 
gemacht werden, soweit sie von dieser keine Be­
friedvgung erlangen können. Den Gläubigern 
gegenüber wird die Ersatzpflicht weder durch 
einen Verzicht oder Vergleich der Gesellschaft, 
noch dadurch aufgehoben, ·daß die Handlung, auf 
einem Beschluß der Gesellschafter beru'ht. 

Die Ansprüche aus diesen Vorschriften ver­
jähren in fünf Jahren. . 

Diese Bestimmungen gelten sinngemäß, wenn 
die im Abs. 1 genannten organschaftlichen Ver­
treter ihrerseits Gesellschaften sind, bei denen 
kein Gesellschafter eine natürliche Person ist, 
oder wenn sich die Verbindung von Gesellschaf­
ten in dieser Art fortsetzt." 

3. Nach dem § 177 wird folgende Bestimmung 
eihg,efügt: 

,,§177 a. Der § 130 a gilt auch für eine Ge­
sellschaft, bei der ein Kommanditist eine natür­
liche Person ist." 

ARTIKEL V 

Übergangs- und Schluß bestimmungen 

§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1980 in Kraft. 

§ 2. (1) Konkurse, Anschlußkonkurse und Aus­
gleichsverfahren, die vor dem Inkrahtreten er­
öffnet worden sind, Sind, soweit Abs. 2 nichtis 
anderes bestimmt, nach den bisher geltenden 
Bestimmungen zu Ende zu führen. Wird .der 
Konkurs wieder aufgenommen (§ ,158 Abs. 2 
KO), so ist der Tag des Wiederaufnahmebeschlus­
ses maßgebend. 

(2) Auch auf anhängige Verfahren sind anzu­
wenden: 

1. Art. I Z. 30 und 33 sowie Art. II Z. 50, 
51 und 53, wenn die Ausgleichstags~tzung 
noch nicht begonnen hat, 

·2. Art. I Z. 35 bis 38 und 41 sowie Art. II 
Z. 56, 57, 60 und 61, wenn die Ausgleichs­
tagsatzung noch nicht geschlossen ist, 

, 
3. Art. 11 Z. 64. 

§ 3. (1) Die auf dem § 23 a AO beruhenden 
Kundmachungen über die· Erteilung oder den 
Widerruf eines Kostenvorrechts gelten als Kund­
machungen nach § 180 KO in der Fassung dieses 
Bundesg,esetzes weiter. In Konkursen und An­
schlußkonkunsen kann das Kostenvorrecht nur 
in Anspruch genommen werden, wenn die Vor­
aussetlzungen des § 2 Abs. 1 vorliegen. 

(2) Die bisher geführten Listen von Ausgleichs­
verwaltern Udld Ge!barungsprüfern verlieren ihre 
Rechtswirkung, Wenn sich jedoch ein Gebarungs­
prüfer, der zur Zeit des Inkrafttret;ens dieses 
Bundesgesetz'es mindestens zwei Jahre in eine 
Liste von Gebarungsprüfern eingetragen war, 
um die Eintragung in eine Sachverständigenliste 
bewirbt, ist § 4 Ahs. 3 ers,ter Satz des Bundes­
gesetzes vom 19. Feber 1975, BGBl. Nr. 137, 
über den allgemein beeideten gerichtlichen Sach­
verständigen und Dolmetscher entsprechend an­
zuwenden. 

§ 4. In -der Kaiserlichen Verordnung vom 
10. Dezember 1914, RGBl. Nr. 337, über die 
Einführung einer Konkursordnung, einer Aus~ 
gleich'sordnung und einer Anfechtungsordnung 
entfallen: 

1. der Abs. 3 des Art. I,die Z. 3, 4, 5, 7, 8 
und 9 des Art. 111 sowie die Art. X, XI, 
XIII und XIV, soweit sie noch nicht aufge­

. hoben worden sind; 

2. in der Z. 2 des Art. IIIdie Worte "ues 
Handelsgesetzbuches" und der Satzueil "so­
wie über die Pflicht des stillen Ge"ellschaf­
ters, die zurückbezahlte E-inlage in die Kon­
kursmasse einzuzahlen"; 

3. im Art. IV der Satzteil "und des Art. XVI 
des Gesetzes vom 8. August 19,10, RGBl. 
Nr. 149, über Bahnen niederer Ordnung"., 

§ 5. Folgende Vorschriften werden aufgehoben: 

1. die . Wortfolge "sowie auf das Konkurs­
und Ausgleichsverfahren" im Artikel XXXVI 
des Gesetzes vom 1. August i895, RGBl. 
Nr. 112, betreffend die Einführung des Ge­
setzes über das Verfahren in bürgerlichen 
Recht;sstreitigkeiten (Zivilprozeßordnung); 

2. di.e Verordnung des Justizmmisters ~m Ein­
vernehmen mit den beteiLigten Ministern 
vom 29. Mai 1915, RGBl. Nr. 149, über 
L~sten von Ausgleichsverwaltern, die nicht 
Rechtsanwälte oder Notare sind, und über 
Listen von Gebarungsprüfern 1m Konkurs~ 
und Ausgleichsv,erfahren;_ 
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3. die §§ 187 und 188 der Kaiserlichen Ver­
ordnung vom 19. März1916, RGBl. Nr. 69, 
über die dritte Teilnovelle zum allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuch; 

4. der § ·13 Z. 6 der Verordnung des Bundes­
ministers für Jus1liz vom 21. Dezember 1921, 
BGBl. Nr. 748, über die Zusammensetzung 
und den Wirkung.skreis der Per.sonalsenate 
der Gel'ichtshöfe erster und zweiter Instanz; 

5. die Nr. 5 des Art. 6 sowie die Nr. 12, 13 
und 21 des Art. 7 der Vierten Verordnung 
zur Einf1ührung handelsrechtlicher Vor­
schJ:1iften ,im Lande österreich vom 24. De­
zember 1938, deutsches RGBl. I Seite 1999; 

6. die Verordnung des Bundesministel1iums für 
Justiz im Einvernehmen mit dem Bu'nde,s­
ministerium für Finanzen vom 23. August 
1946, BGBl. Nr. 183, über die Verständigun­
gen der Finanzämter von der Eröffnung des 
Konkurs- und Ausgleichsverfahr,ens; 

7. die Wortfolge "sowie der Listen der Aus­
gleichsverwaluer und Geibarungsprüfer" im 
§ 11 Abs . .1 Z. 8 der Geschäftsordnung für 
die Gerichte I. und IL Instanz, BGBl. 
Nr.264/1951. 

§ 6. Unberührt bierben 

1. Bestimmungen besonderer Bundesgesetze 
über 

a) den Einfluß des Konkurses und des Aus­
gleichsverfa,hrens auf das Arbei·tsverhält­
filS, 

b) das Bestehen oder Nichtbestehen der 
Verpflicht\ll1lg zur Stellung eines Kon~ 
kursantrags, 

c) Zustellungen und Verständigungen im 
KOnlkurs- und Ausgleichsverfahren; , 

2. das Bundesgesetz vom 29. Juli 19U, BGBI. 
Nr. 285, betreffend die Erlassung von Aus­
nahmeverfügungen anläßltich der Wirtschafts­
krise (Geldinstitutezentralegesetz), in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 17. August 
1934, BGBl. II Nr. 204, über die Geschäfts­
aufsicht; . 

3. das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, 
BGBl. Nr. 22/1974, betreffend die Arbe~ts­
vel'fassung(Arbei tsverfassungsgesetz); 

4. der § 11 Ab~. 3 des Bundesges,etzes vom 
2. Juni 1977, BGBl. Nr. 324, über die Siche­
r\ll1lg von ArbeitnehmeransprlÜchen im Fall 
,der Insolvenz des Arbeitgebers (Insolvenz­
En tgeltsicherungs.gesetz) ; 

5. Bes1limmoogen zwischenstaatlicher V'ereinba­
rungen. 

§ 7. Soweit in Bundesgesetzen oder Verordnun­
gen auf Bestimmungen verwiesen i,st, die durch 
dieses Bundesgesetz geändert oder aufgehoben 
werden, erhält die Verweisung ihr,en Inhalt aus 
den entsprechenden Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betraut. 
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Erlä uterungen 

Allgemeiner Teil 

I. 

1. Die Konkuisordnung und, die Ausgleichs­
ordnung sind seit ihrer Gesetzwerdung im Jahr 
1914 mehrmals - entsprechend den Änderungen 
der wirtschaftlichen Verhältnisse und dem Wandel 
der Auffassungen über den Zweck des Ins.olvenz­
rechts - reformiert worden. Nach. umfangreichen 
Anpassungen durch das Bundesgesetz vom 20. 
Februar 1925, BGBI. Nr. 87, betreffend die Ab­
änderung einiger Vorschriften der Ausgleichs­
und der Konkursordnung (Konkursnovelle 1925) 
und das Bundesgesetz vom 20. Juli 1934, BGBI. 
H Nr. 178, betreffend Änderung und Ergänzung 
der Ausgleichs- und der Konkursordnung (Aus­
gleichsnovelle 1934) haben in jüngerer Zeit wich­
tige Teilreformen, besonders auf dem Gebiet der 
Arbeitnehmeransprüche (Bundesgesetz vom 18. 
November 1959, BGBL Nr. 253; Wertgrenzen­
novelle" 1976, BGBL Nr. 91), stattgefunden. Den­
noch mehren sich die Wünsche nach einer weit­
reichenden Neuordnung des Insolvenzrechts : 
Noch immer ist namentlich der Konkurs nicht 
bloß ein Wertvernichter schlimmster Art, sondern 
überdies das teuerste Schuldentilgungsverfahren 
IJaeger, Lehrbuch des Deutschen Konkursrechts 
(1932) § 38 I]. 

Zahlreiche Vereinigungen, Verbände und Ein­
zelpersonen haben in den letzten Jahren Reformen 
angeregt und öffentlich erörtert: Schon der H. 
Internationale Kongreß für Kreditschutz 1970 
faßte rechtspolitische .Resolutionen (Protokolle 
dieses Kongresses, 123) und erörterte Gedanken 
zur Neuordnung des Insolvenzrechts aus natio­
naler und- internationaler Sicht (vgl. Fasching, 
aaO 69, Reimer, aaO 115). Im Jahr 1973 schloß 
sich der Österreichisehe Rechtsanwaltskammertag 
der Reformdebatte an (vgl. insb. Barazon, 
Kaltenbäck und Reimer in AnwSN 1974). 
Fortgeführt wurde die Diskussion durch die 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder im Rahmen 
der Betriebswirtschaftlichen Woche 1977; dort 
erörterte Gedanken sind auch im juristischen 
Fachschrifttum veröffentlicht worden (Kalten­
bäck, ÖJZ 1977, 62). Betriebswirtschaftliche 
Untersuchungen des Insolvenzgeschehens [Koren, 

Wir können die Bewährungsprobe bestehen 2 

(1977)] haben zu weiteren Reformanregungen 
geführt. Manche von ihnen sind in der Folge im 
Zusammenhang mit dem - allerdings bei weitem 
nicht die Verhältnisse der Zwischenkriegszeit er­
reichenden - zeitweiligen Ansteigen der Anzahl 
der lnsolvenzen auch in den Massenmedien auf­
gegriffen worden. 

Ein Teil der Reformanregungen läuft entweder 
ausdrücklich oder im Ergebnis auf eine Gesamt­
reform des österreichischen Insolvenzrechts hin­
aus. Das gilt insbesondere für solche Vorschläge, 
die unter dem Eindruck der internationalen Ent­
wicklung (vgI. Hanisch, JBI. 1977, 237) auf eine 
Abkehr von der Zweispurigkeit des österreichi­
schen Insolvenzrechts mit seiner - den wirt­
schaftlichen Begriffen ""Sanierung" und "Liqui­
dierung" keineswegs deckungsgleichen - Glie­
derung in Ausgleichsverfahren und Konkursver­
fahren gerichtet sind. Die Verwirklichung einer 
derartigen Gesamtreform bedarf umfangreicher, 
alle Erfahrungen mit neueren ausländischen In­
solvenzrechten auswertender Vorarbeiten. Sie 
wären kurzfristig nicht zu bewältigen. Da ein 
Zuwarten bis zum Abschluß solcher Untersu­
chungen mit der allgemein hervorgehobenen 
Dringlichkeit der von der Praxis geforderten Än­
derungen nicht vereinbar wäre, wird - wie auch 
auf anderen Gebieten - eine Teilreform vorge­
schlagen und damit ein Weg beschritten, der sich 
gerade auf dem Gebiet der Fortentwicklung des 
österreichischen Insolvenzrechts nach Ansicht 
Sachkundiger bewährt hat. 

Eine solc)J.e Teilreform, wie sie das entworfene 
Gesetz unter Bedachtnahme auf ausländische 
Entwicklungen (vgI. insb. Friedrich Weber, 
Ziele und Wege der Insolvenzrechtsreform, in: 
Einhundert Jahre Konkursordnung, 321) vor­
schlägt, ist gleich anderen Teilreformen aus älterer 
wie aus jüngerer Zeit geeignet, eine Gesamtreform 
vorzubereiten: Bereits ein kurzer Überblick über 
die internationale Entwicklung auf dem Gebiet 
des Insolvenzrechtswesens zeigt, daß die Erhal­
tung wirtschaftlicher" Werte und die damit ver­
bundene Sicherung von Arbeitsplätzen, mithin 
der Abbau aller einer wirtschaftlich sinnvollen 
Sanierung und damit der Fortführung von Unter-
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nehmen entgegenstehenden Hemmnisse Grund­
aufgabe -einer jeden Insolvenzrechtsreform sein 
müssen. Hierin liegt auch das Hauptziel des ent­
worfenen Gesetzes. 

Dieses Ziel bestimmt auch den Umfang der vor­
geschlagenen Änderungen. Jede Reformanregung 
wurde darauf geprüft, ob sie mit den Gedanken 
der Fortführung von Unternehmen und der Siche­
rung von Arbeitsplätzen vereinbar ist. Hieraus 
folgt, daß der Entwurf zahlreiche Vorschläge 'auf­
greift, die - oft unausgesprochen - "materielles 
Fortführungsrecht" enthalten. Daneben wird das 
bereits im geltenden Insolvenzrecht enthalte~e 
"formelle Fortführungsrecht" (also verfahrens­
rechtliche Bestimmungen) entsprechend ausge­
baut. 

2. Wenngleich es aus der Sicht des einzelnen 
Gläubigers, gleichviel welcher Gruppe er ange­
hört, durchaus verständlich ist, daß er im Fall der 
lnsolvenz seines Schuldners zu retten trachtet, was 
er noch retten kann, hat jede Insolvenzgesetz­
gebung vor allem das allgemein Beste zu wahren 
und überspitzte Sonderinteressen zurückzudrän­
gen. Dem kann heute allerdings nicht mehr ein 
nur formal verstandener Gleichbehandlungs­
grundsatz zugrunde gelegt werden. 

Das gilt insbesondere auf dem Gebiet der ding­
lichen Sicherheiten. Der Entwurf geht davon aus, 
daß auch der dinglich Gesicherte zur Gefahren­
gemeinschaft der Gläubiger zählt und legt ihm 
zumutbare Einschränkunge~ der Rechtsausübung 
auf. Auch trachtet der Entwurf dem nicht ent­
,schieden genug zu bekämpfenden Mißbrauch des 
Konkurseröffnungsantrages zum Zwecke der 
Einräumung (in der Regel anfechtbarer) Sonder-
vorteile zu begegnen. ' 

3. Althergebracht sind die Klagen darüber, daß 
Insolvenzverfahren zu spät eröffnet werden und 
daß daher kein zur Fortführung und Sanierung 
eines Unternehmens zureichendes Vermögen zur 
VerfÜgung steht. 

Namentlich die für den Gesetzgeber des Jahres 
1914 keineswegs voraussehbare Entwicklung des 
Gesellschaftsrechts, besonders die wirtschaftliche 
Bedeutung der Personengesellschaften, deren per­
sönlich haftende Gesellschafter juristische Perso­
nen sind (vor allem der sogenannten GmbH & Co 
KG), welcher der Konkursgrund der Zahlungs­
unfähigkeit zu wenig angemessen ist, nötigen 
zum Schutz der Gläubiger zu einer Änderung: 
Es bedarf der Einführung des Konkursgrundes 
der Überschuldung. Gleiches ist übrigens in der 
Bundesrepublik Deutschland - nach reiflicher 
Überlegung - bereits geschehen (Erstes Gesetz 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität - 1. 
WiKG - vom 29. Juli 1976, deutsches BGBL I S. 
2034). Selbstverständlich werden solche Gesell­
schaften weiterhin als Personenhandelsgesellschaf­
ten anzusehen sein. Die Änderung dient vor allem 

dazu, die Konkurseröffnungsvoraussetzungen auf 
einen zeitlich früheren, der tatsächlichen Lage an­
~emessenen Zeitpunkt zu verlegen. Da diese 
Anderung nur dann voll wirksam werden kann, 
wenn den Organen der juristischen Personen, die 
Gesellschafter sind, die notwendigen Antrags­
und Schadenersatzpflichten auferlegt werden, er­
gänzt der Entv,;urf auch die Bestimmungen hier­
über. 

Überhaupt nimmt der Entwurf auf die Insol­
venz der Handelsgesellschaften und der juristi­
schen Personen besonders Rücksicht: Gerade der 
Großinsolvenz ist das Schuldnerbild der Insolvenz­
gesetze ,- der Einzelunternehmer, der allein Ver­
antwortung trägt und mit seinem gesamten Ver­
mögen persönlich haftet - nicht mehr angemes­
sen. Es werden daher nicht nur Lücken geschlos~ 
sen, die im Insolvenzrecht der juristischen Per­
sonen und der Handelsgesellschaften bestehen; 
vor allem sucht der Entwurf - das geltende Recht 
insoweit ausbauend - diejenigen Mechanismen 
zu verstärken, die der lnsolvenzbewältigung die­
nen: Die Pluralität der Entscheidungsprozesse, 
die in die Insolvenz, aber auch aus ihr heraus­
führen, bedürfen einer Ordnung, die die möglichst 
emotionsfreie Suche nach der besten Lösung er­
leichtert: Sie ist allerdings zugleich immer nur das 
kleinste Übel; mehr zu erreichen ist dem Insolvenz­
recht schon auf Grund seines Ansatzes - der 
Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung -
versagt. Daher' wird der Entwurf auch von 
Regelungen freigehalten, mit denen menschliches 
Fehlverhalten, mag es schuldhaft sein oder nicht, 
bewertet wird: Schuldvorwürfe sind Gegenstand 
der Strafrechtspflege. 

Die notwendige rationale Betrachtung der In­
solvenzbewältigung führt dazu, daß der Entwurf 
dem Ausgleichsverfahren ~ein besonderes Augen­
merk schenkt. Zwar sind auch nach dem geltenden 
Konkursrecht Sanierungen in wirtschaftlichem 
Sinn nicht bloß möglich, sondern - bei V or­
liegen der notwendigen Voraussetzungen - so­
gar geboten. Dennoch wird dem auch künftig vor 
allem das Ausgleichsverfahren dienen, da es 
schneller, in seinen Formen freier und auch billi­
ger ist. Die der Urfassung der Ausgleichsordnung 
zugrundeliegende starke Beschränkung der ge­
richtlichen Kontrolle ist durch die Änderungs­
gesetzgebung (Konkursnovelle 1925, Ausgleichs­
novelle 1934) überwunden worden, ohne daß das 
Ausgleichsverfahren seine Vorteile, besonders 
seine Schnelligkeit, eingebüßt hätte. Ein weiterer 
Ausbau der gerichtlichen Überwachung, wie er 
besonders von Vertretern der Gläubigerschaft zur 
Hintanhaltung von Mißbräuchen verlangt wird, 
kann ohne Gefahr für die bewährten Eigenschaf­
ten des Ausgleichsverfahrens verwirklicht werden. 
Das gilt insbesondere für den Bereich des soge­
nannten Sachwalterausgleichs. In dessen Neuord­
nung liegt ein Kernstück des Entwurfes. 
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Im Zusammenhang damit erfolgt die in Öster­
reich (anders als in der Bundesrepublik Deutsch­
land und in der Schweiz) noch nicht erreichte ge­
setzliche Absicherung des Treuhandausgleichs. 
Obgleich er zu einer konkursähnlichen Liquidie­
rung eines Unternehmens nicht ungeeignet ist, 
soll er hauptsächlich der Sanierung durch eine 
Treuhandverwaltung dienen. , 

Notwendige Voraussetzung des wirtschaftlich 
wünschenswerten Ergebnisses eines Insolvenz­
verfahrens (mag es die Sanierung oder die Liqui­
dierung sein) ist die zureichende Information 
aller Beteiligten. Die Einführung des § 56 a AO 
durch das Bundesgesetz vom 26. Juni 1969, BGBl. 
Nr. 243, hat eine neue Entwicklung eingeleitet, 
die der Entwurf fortsetzt. Die Kriterien für die 
Fristerstreckung nach § 56 a AO machen nämlich 
eine Neubewertung des Insolvenzrechts offen­
kundig, die zur Verbreiterung der Entscheidungs­
grundlagen führt. Daher vermehrt der Entwurf 
die Anhörungs- und Äußerungsrechte und inte­
griert die Arbeitnehmer, deren gesetzliche Inter­
essenvertretungen sowie die Arbeitsmarktver­
'waltung stärker in die Entscheidungsprozesse der 
Insolvenzbereinigung. 

4. Mit jedem Insolvenzverfahren sind auch 
Risken verbunden; oft wird daher eine Haftungs­
minderung der Organe des Insolvenzverfahrens 
gefordert und dazu die Änderung der Haftungs­
stufe (§ 1299ABGB) empfohlen. Es trifft in der 
Tat zu, daß namentlich der Masseverwalter allzu 
oft auf Grund unzuverlässiger Unterlagen schnelle 
und weitreichende Entscheidungen treffen muß. 
Der Entwurf schlägt dennoch weder eine Ein­
schränkung der Haftung etwa auf grobe Fahr­
lässigkeit noch auch Verfahren vor, die eine haf­
tungsmindernde Entlastung der Organe zum Ziel 
haben; gerade das Gesellschaftsrecht zeigt nämlich 
eine gegenteilige Entwicklung. Der Entwurf be­
rücksichtigt gleichwohl die Haftungs frage, setzt 
jedoch nicht erst bei der Haftungsstufe, sondern 
bereits bei den Bestimmungen an, an denen im 
Schadenersatzprozeß beurteilt wird, ob der Masse­
verwalter sorgfältig gehandelt hat oder nicht 
[vgl. J. Baumann, Konkurs und Vergleich (1976) 
70]. 

5. Zusammengefaßt werden die Zuständigkeiten 
für Anfechtungsprozesse : Wird die Wirksamkeit 
des Anfechtungsrechts erhöht, so kann die so­
genannte Massearmut besser bekämpft werden; 
der neue Zuständigkeitstatbestand wird solche 
Prozesse erleichtern. Die Anfechtungstatbestände 
selbst bleiben unberührt; ihre Änderung bedarf 
noch weiterer Diskussion. 

6. Da namentlich Großinsolvenzen häufig 
grenzüberschreitende Auswirkungen haben, dür­
fen (gerade anläßlich einer die Hemmnisse der 
Unternehmens fortführung abbauenden Änderung 
der Insolvenzgesetze) die wenigen Bestimmungen 

des österreichischen internationalen Insolvenz­
rechts nicht vernachlässigt werden. Ihre Änderung 
wird den erfolgreichen Ausbau der internationalen 
Beziehungen auf diesem Gebiet erl~icht.ern. 

7. Der Umfang des Entwurfes ist rucht zuletzt 
Folge des überkommenen legistischen Konzeptes 
der Insolvenzgesetze : Die Ausgleichsordnung 
und die Konkursordnung enthalten zahlreiche 
Parallelregelungen. Daher nötigen Änderungen -
schon zur Vermeidung entbehrlicher Auslegungs­
streitigeiten - häufig zu Doppeleingriffen. Der 
systematische A~fbau beider Gesetze (besonders 
'die nicht mehr zeitgemäße Anordnung der Rege­
lungen in der Konkursordnung) zwingt gelegent­
lich zur Änderung mehrerer Gesetzesstellen, wenn 
ein einheitlicher Regelungsgedanke ausgedrückt 
werden soll; auch bedarf es mehrerer Folge­
änderungen. Soweit sie anläßlich früherer Ände­
rungen der Insolvenzgesetze unterblieben sind, 
werderi sie nachgetragen. Damit, sowie mit der 
Beseitigung gegenstandsloser und überholter Be­
stimmungen, wird auch die. Rechtsbereinigung im 
Zivilverfahrensrecht vorangetrieben. 

8. Über die bloße Rechtsbereinigung geht die 
Änderung von Bestimmungen hinaus, die mit der 
nicht mehr bestehenden Einrichtung des bezirks­
gerichtlichen Konkurskommissärs zusammen­
hängen (s. das Bundesgesetz vom 3. Mai 1974, 
BGBl. Nr. 284). Hierauf beruhen nämlich noch 
einige Senatszuständigkeiten, die nach allgemeiner 
Auffassung besser dem ,Wirkungskreis des Kon­
kurskommissärs übertragen werden sollten. Der 
Entwurf folgt diesem Gedanken besonders bei 
den Sicherungsmaßnahmen (vgl. § 73 a, § 77 KO), 
die gerade im Zusammenhang mit der Unter­
nehmensfortführung neuen Zwecken zu dienen 
bestimmt sind. 

9. Vom etwas überholten Sprachgebrauch der 
Insolvenzgesetzegeht der Entwurf dann nicht ab, 
wenn das zur Vermeidung von Umkehrschlüssen 
unterbleiben muß. Der veraltete Begriff "Geschäft" 
wird jedoch in jeder Bestimmung, die der Entwurf 
ändert - heutiger Übung entsprechend -, durch 
"Unternehmen" ersetzt. Der Grundsatz, die 
Änderungen der Ausgleichsordnung denen der 
Konkursordnung voranzustellen, entspricht dem 
bewährten Vorgehen der Konkursnovelle 1925 
und de~ Ausgleichsnovelle 1934. ' 

H. 
Der Entwurfberuht auf Ergebnissen zahlreicher 

Besprechungen, die das Bundesministerium für 
Justiz seit dem Mai 1976 mit Vertretern der So­
zialpartner, der Rechtsanwaltschaft, der Wirt­
schaftstreuhänder und der bevorrechteten Gläu­
bigerschutzverbände durchgeführt hat. Diese Be­
sprechungen hat bis zu seiner Versetzung in den 
dauernden Ruhestand SektionschefDr. Edlbacher, 
sodann Sektionsleiter Ministerialrat Honorarpro-
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fessor Dr. Loewe geleitet. Hiebei war das Bundes­
ministerium für Justiz auch durch Ministerialrat 
Dr. Weitzer und. Sektionsrat Dr. Demel sowie 
durch o. Universitätsprofessor Dr. Jelinek ver­
treten. Wichtige Mitarbeit bei der Ausarbeitung 
des Entwurfes haben insbesondere Rechtsanwalt 
D r. Kaltenbäck, Präsident der steiermärkischen 
Rechtsanwaltskammer, Kommerzialrat Professor 
Dipl.-Kfm. Dr. Koren, Direktor des Alpenländi­
schen Kreditorenverbandes, Kommerzialrat Pon­
weiser, Direktor des Kreditschutzverbandes von 
1870, und Rechtsanwalt Universitätsprofessor 
Dipl.-Kfm. Dr. Dr. h. c. Reimer, geleistet. Zu den 
Berührungspunkten zwischen Insolvenzrecht und 
Gesellschaftsrecht sowie zu Fragen des Treuhand-, 
ausgleiChs hat em.o. Universitätsprofessor -Dr. 
Kastner dankenswerterweise wertvolle Hinweise 
gegeben. Ferner haben die Hofräte des Obersten 
Gerichtshofs Dr. Griehsler, Dr. Petrasch und 
Dr. Stix bedeutende Vorschläge aus richterlicher 
Sicht erstattet. 

III. 

türliche Person ist, zum Konkursgrund erhoben 
wird (Änderung des§ 69 Abs.1 KO), bedarf§ 1 AO 
der Ergänzung: Aus wohlerwogenen Gründen 
(vgl. Denkschrift zur Konkursordnung, Aus­
gleichsordnung und Anfechtungsordnung 64 f) 
darf ein Insolvenzverfahren über eine Handels~ 
gesellschaft (oder über eine juristische Person) 
nicht ohne weiteres eröffnet werden, wenn der 
Antrag nicht von allen persönlich haftenden Ge­
sellschaftern (oder von allen vertretungsberech­
tigten Personen) ausgeht: Nach § 1 Abs. 2 und 3 
AO sind die übrigen persönlich haftenden Gesell­
schafter (oder fremdorganschaftlichen Vertreter) 
über den Antrag zu vernehmen; ist das nicht 
rechtzeitig möglich oder ist ein Einverständnis 
nicht herbeizuführen, so darf das V e~fahren nur 
eröffnet werden, wenn die Zahlungsunfähigkeit 
(Überschuldung) glaubhaft gemacht wird. Diese 
Regelung setzt - den Verhältnissen des Jahres 
1914 angepaßt - voraus, daß die organschaft­
lichen ,Vertreter des Schuldners natürliche, nicht 
jedoch juristische Personen sind. ' 

Es ist nun bei einer Handelsgesellschaft, deren 
Die zur Durchführung des entworfenen Bun- persönlich haftende (vertretungsberechtigte) Ge­

des gesetzes zu treffenden Maßnahmen lassen keine sellschafter juristische Personen sind, nicht sach­
ins Gewicht fallende Auswirkungen auf den gerecht, wenn nur der Ausgleichsantrag des Ge­
Bundeshaushalt erwarten: Der Entwurf strebt sellschafters (z. B. der Komplementär-GmbH), 
unter anderem die frühere Konkurseröffnung an, nicht aber der Antrag der Gesellschaft (z. B. der 
weil nur bei Vorhandensein zureichender Masse GmbH & Co KG) dem § 1 Abs. 3 AO unterliegt: 
aie Ziele des Insolvenzrechts wirksam erreicht Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
werden können. Gelingt es, die Abweisungen von Vertretungsorganen des Gesellschafters (z. B. den 
Konkurseröffnungsanträgen mangels hinteichen- Geschäftsführern der Komplementär-GmbH) wäre 
den Vermögens sowie die auf dem nämlichen' über ,die vertretende Gesellschaft nur bei Glaub­
Grund beruhenden Aufhebungen eröffneter Kon- haftmachung der Überschuldung öder Zahlungs­
kurse in größerem Ausmaß als bisher zu ver- unfähigkeit, über die vertretene Gesellschaft hin­
meiden, bedeutet die vollständige Durchführung gegen sofort das Ausgleichsverfahren zu er­
des Insolvenzverfahrens naturgemäß mehr Arbeit öffnen. 
als seine Nichteröffnung oder sein vorzeitiger Ab-

'bruch. Ob Personalvermehrungen erforderlich Daher sieht der neue § 1 Abs. 4 AO - dem 
sein werden, hängt von den wirtschaftlichen Ver- § 210 dKO 1. d. F. des 1. WiKG nicht unähnlich'-­
hältnissen zur Zeit des Inkrafttretens ab. insoweit eine Gleichbehandlung vor: Was für die 

Insolvenz der vertretenden juristischen Person 
Die Zuständigkeit des Bundes für das Konkurs- gilt, soll auch für die von ihr vertretene Handels­

recht und das Ausgleichsrecht gründet sich auf gesellschaft rechtens sein. 
den Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG. 

Besonderer Teil 

Zum Artikel I 

Zur Z. 1: 

pie vorgeschlagenen Änderungen dienen der 
Vermeidung von Irrtümern und der Rechtsberei­
nigung; das gilt insbesondere für die Anfügung 
.einer Kurzbezeichnung. 

Zur Z.2: 

Schon deshalb, weil die Überschuldung bei 
Handels gesellschaften (offenen Handels gesell­
schaften und Kommanditgesellschaften), bei denen 
kein persönlich haftender Gesellschafter eine na-

Einer ähnlichen Regelung bedarf es auch dann, 
wenn - soweit zulässig [dazu Kastner, Gru"ndriß 
des Gesellschaftsrechts 2 (1976) 53] - p~rsönlich 
haftender Gesellschafter der Handelsgesellschaft 
wiederum eine Handelsgesellschaft ist. 

Solche Konstruktionen sind auch "mehr­
stöckig" denkbar; da hier nichts anderes gelten 
kann, werden solche Konstruktionen durch § 1 
Abs. 4 zweiter Satz AO erfaßt. 

Die Vielgestaltigkeit der Fälle nötigt ~ zwecks 
Verkürzung des Wortlauts und Erleichterung der 
Lesbarkeit der Bestimmung' - dazu, einen die 
fremdorganschaftliche Vertretung (z. B. Ge­
schäftsführer der GmbH oder Vorstand der AG) 
und die selbstorganschaftliche Vertretung (durch 
Gesellschafter der Handelsgesellschaften) gemein-
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sam umfassenden Oberbegriff, nämlich "organ­
schaftlicher V ertreter" einzuführen. Daß das zweck­
mäßig ist, hat sich bereits bei dei Gesetzwerdung 
des 1. WiKGerwiesen. 

Zu den Z. 3 und 4: 

Einer Anregung im Begutachtungsverfahren 
folgend, werden die formalrechtlichen Bestim­
mungen über den Ausgleichsantrag, den Aus­
gleichsvorschlag und seine Beilagen übersichtlich 
zusammengefaßt. Dabei wird insbesondere die 
für das österreichische Ausgleichsrecht typ.ische 
Unterscheidung zwischen dem formellen Antrag 
auf Eröffnung des Ausgleichsverfahrens (Aus­
gleichsantrag) und dem davon zu unterscheiden­
den Ausgleichsvorschlag beibehalten. Weiterhin 
werden nur zwei Ausfertigungen des Antrags be­
nötigt werden; eine hievon wird dem Ausgleichs­
verwalter zugeleitet werden können. Die Pflicht 

.' ,zur Vorlage des sogenannten Status (diese der 
Praxis geläufige Bezeichnung wird in die Aus­
gleichsordnung neu aufgenommen) ergibt sich 
heute mittelbar aus § 5 AbJ>. 3 AO, der ebenfalls 
geändert wird. Die Zusammenfassung des Rechts­
stoffs im § 2 Abs. 1 AO ermöglicht die Aufhebung 
des § 2 Abs. 8 AO. 

'Zur Z. 5: 

In der Praxis hat sich gezeigt, !faß die Verfü­
gungsbeschränkungen, die § 3 Abs. 2 AO derzeit 
ermöglicht, unter Umständen zur Fortführung 
eines Unternehmens nicht hinreichen: Wenn­
gleich nach dieser Bestimmung die Verfügungs­
befugnis . des Schuldners sehr verengt werden 
kann, darf er doch nach allgemeiner Auffassung 
nicht in dem Ausmaß beschränkt werden, daß .er 
einem Gemeinschuldner im Konkurs gleichsteht 
[Pollak in Bartsch - Pollak, Kommentar 3 

(1937) II 96 f; Wegan,Österreichisches Insolvenz­
recht (1973) 236 f]. bie Neufassung des § 3 Abs. 2 
AO bewirkt, daß konkursähnliche Verfügungs­
beschränkungen zum Zweck der Fortführung 
eines Unternehmens zulässig werden und erleich­
tert damit das Wirken des Ausgleichsverwalters. 
Im Ergebnis wird damit die Verfügungsrnacht 
des Ausgleichsverwalters der eines Massever­
walters 'angenähert. Daher wird zum Schutz 
Dritter vorgesehen, daß die Einschränkungen 
der Verfügungsbefugnis des Schuldners auch. 
entsprechend kundzumachen sind. 

Nach geltendem Recht treffen den Schuldner 
zwischen der AntragsteIlung und der Eröffnung 
des Ausgleichsverfahrens nur die gesetzlichen Be­
schränkungen des § 8 Abs. 1 AO. Der Entwurf 
fügt dem -wie für die Zeit vor der Konkurs­
eröffnung - richterliche Verfügungsbeschrän­
kungen nach der Art e~nstweiliger Verfügungen 
hinzu; wegen der Schnelligkeit, mit .denen in 
Österreich Ausgleichsverfahren mangels einer 
weitwendigen Würdigkeitsprüfung eröffnet wer-

den, wird der Hauptanwendungsbereich im Ge­
sellschaftsausgleich liegen, wenn der Antrag nicht 
von allen organschaftlichen Vertretem gestellt 
wird. Inhalt und Verfahren werden im Zusam­
menhang mit dem neuen § 73 a KO erläutert. 

Sicherungsmaßnahm~n müssen schnell erlassen 
und geändert werden können, damit sie ihren 
Zweck erreichen. Daher überträgt der Entwurf 
dem Ausgleichskommissär die Befugnis hiezu. 
Solches wurde auch im Begutachtungsverfahren 
(für das Konkursverfahren) befürwortet. Die 
Anordnung' einstweiliger Maßnahmen vor der 
Eröffnung ·des Ausgleichsverfahrens wird' nach 
§ 73 a KO in Verbindung mit § 63 Abs. 1 AO in 
den Wirkungskreis des Vorsitzenden des Senates, 
oder eines von ihm beauftragten Richters fallen .. 

Zur Z. 6: 

Die Angabe des Amtssitzes des Ausgleichs­
kommissärs (§ 4 Abs. Z Z. 3 AO) iSt entbehrlich 
geworden, weil die von dieser Bestimmung vor­
ausgesetzte Einrichtung des Ausgleichskommis­
särs, der beim Bezirksgericht seinen Amtssitz hat, 
nicht mehr besteht (Art. II Z. 1 des Bundes­
gesetzes vom 3. Mai 1974, BGBL Nr. 284). Zur 
Angabe des Wohn01ts und der Niederlassung 
siehe die Erläuterungen zu § 63 KO. 

Die Neufassung des Zitats im § 4 Abs. 3 AO 
ist wegen der Änderung des § 56 AO und der 
Einfügung des § 56 a AO durch das Bundesgesetz 
vom 26. Juni 1969, BGBL Nr. 243, aus Gründen 
der Rechtsbereinigung notwendig. 

Zur Z. 7: 

Der § 5 AO bedarf mehrerer Ergänzungen. Aus 
diesem Anlaß wird diese Bestimmung - einer 
Anregung der Gerichte folgend - vereinfacht 
und verbessert. 

§ 5 Abs. 1 AO folgt dem geltenden Recht .. 
Jedoch wird die ·dort enthaltene Verpflichtung 
des Ausgleichsgeriehts, den Anschlag des' Aus­
gleichsediktes auch an der Amtstafel des Bezirks­
gerichtes zu veranlassen, bei dem der Ausgleichs­
kommissär seinen Amtssitz hat, als gegenstandslos 
beseitigt, weil - wie erwähnt - die Einrichtung 
des Ausgleichskommissärs beim Bezirksgericht 
nicht mehr besteht. Die nicht mehr zeitgemäße 
Anknüpfung an den Wohnsitz wird durch die­
jenige an den gewöhnlichen Aufenthalt ersetzt;·. 
siehe im übrigen die Erläuterungen zu § 63 KO. 

§ 5 Abs. 2 AO entspricht den geltenden Abs. 4 
und 5. Die Verweisung auf § 117 Abs. 2 ZPG 
wird aufgelöst, soweit das zur Rechtsklarheit not­
wendig ist (Anführung der Zeitungen entspre­
chend den Grundsätzen des § 117 Abs. 2 ZPO) .. 
Soweit auf die Zivilprozeßordnung weiterhin zu­
rückgegriffen werden muß, genügt § 63 Abs. 1 AO~ 

Der heute in § 5 Abs. 3 und § 6 aAbs. 1 AG 
wenig übersichtlich angeordnete Rechtsstoff wird 
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- mit den nötigen Ergänzungen - auf die wei­
teren Absätze des § 5 AO aufgeteilt. 

§ 5 Abs. 3 AO wird auf Fälle beschränkt, in 
denen nur das Edikt, aber keine weiteren Schrift­
stücke zuzustellen sind; er entspricht weitgehend 
dem geltenden Recht. Vereinfacht werden die 
Bestimmungen über die Ediktzustellungen an 
die Finanzämter (Z. 3); sie sind mit dem Ab­
gabenverwaltungsorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 
18/1975, abgestimmt. 

Die Zustellung an das gemäß § 5 des Insolvenz­
Entgeltsicherungsgesetzes, BGBL Nr. 324/1977, 
zur Entscheidung über Anträge auf Insolvenz­
Ausfallgeld zuständige Arbeitsamt (Z. 4) be­
zweckt dessen rechtzeitige Unterrichtung und 
damit die Vermeidung eines andernfalls mit 
Rückfragen verbundenen Verwaltungsaufwandes. 
Die Sonderregelung für Wien ist nötig, weil hier 
mehrere Facharbeitsämter bestehen. 

Der neue § 5 Abs. 4 AO faßt diejenigen Fälle 
zusammen, in denen nebst dem Edikt der Status 
zuzustellen ist. Dabei wird berücksichtigt, daß 
der heute im § 5 Abs. 3 dritter Satz AO (im Ge­
gensatz zum § 6 a Abs. 1 AO) nicht genannte 
Ausgleichsvorschlag vom Ausgleichsantrag zu 
unterscheiden ist (vgl. Pollak in Bartsch -
Pollak II 70 f). Da die Verständigungen bewirken, 
daß alle an einem redlichen und wirtschaftlich 
sinnvollen Ablauf des Ausgleichsverfahrens In­
teressierten tunlichst früh unterrichtet werden, 
werden die Verständigungspflichten erweitert. 
Im einzelnen ist zum Abs. 4 zu bemerken: 

Bezüglich der Gläubiger (Z. 1) bleibt es beim 
geltenden Rechtszustand. 

Die neu eingeführte Zustellung an die be~or­
rechteten Gläubigerschutzverbände (Z. 2) ent­
spricht einem Bedürfnis' der Praxis. 

Aus den im allgemeinen Teil der Erläuterungen 
dargelegten Gründen .ist die Verständigung des 
Betriebsrats(Z. 3) geboten; hier ist bloß zu be­
merken, daß Betriebsratsmitglieder auch nach 
geltendem Recht zu verständigen sind, wenn sie 

_ Gläubiger sind. Die Fassung der Bestimmung ist 
mit dem Arbeitsverfassungsgesetz abgestimmt. 

Die Zustellung- des Edikts an die Finanzpro­
kuratur (Z. 4) entspricht dem geltenden Recht. 
Da der Bund häufig auch Gläubiger im Ausgleichs­
verfahren ist, wird auch er künftig - gleich jedem 
anderen Gläubiger - jedenfalls den Status er­
halten. Der verfassungsrechtlich nicht unbedenk­
liche § 5 Abs. 3 zweiter Satz AO wird durch den 
§ 5 Abs. 3 Z. 3 AO ersetzt; die hierauf beruhende 
Verordnung BGBL Nr. 183/1946 wird aufge­
hoben. 

Die Verständigung des Lapdesarbeitsamtes 
-(Z. 5) trägt der schon heute gegebenen Befassung 
der Arbeitsmarktverwaltung auf dem Gebiet des 
Insolvenzwesens Rechnung. Es wird damit der 
Arbeitsmarktverwaltung nicht nur erleichtert, 

frühzeitig dem Ausgleichszweck dienende flan­
kierende Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem 
kann sie hiedurch von den neuen Mitwirkungs­
rechten 'im Ausgleichsverfahren wirksam Ge­
brauch machen. 

§ 5 Abs. 5 AO ersetzt den geltenden § 6 a 
Abs. 1 AO und erweitert ihn aus den zur Neu­
fassung dieser Bestimmung genannten Gründen. 

Zur Z. 8: 

Die Einfügung des § 6 a AO durch Art. I Z. 3 
der Ausgleichsnovelle 1934 sollte --'- wie schon 
das Beispiel im Abs. 2· dieser Bestimmung zeigt -
die mißbräuchliche Inanspruchnahme des Aus­
gleichsverfahrens unterbinden. Diese Novelle hat 
zwar auch sonst die- Mißbrauchs gefahr wesentlich 
gemindert, doch kann weiterhin auf Einrichtun­
gen; welche dieser Gefahr entgegentreten, nicht 
verziChtet werden. 

Sowohl diese Zielsetzung als auch der Kreis der 
im § 6 a Abs. 1 AO genannten I.Qteressenvertre­
tun gen erscheint jedoch heute als zeitbed,ingt zu 
eng; das zeigt sich besonders angesichts des § 56 a 
AO, der - wie schon ausgeführt - auf einer 
neuen Sicht des Zweckes eines Insolvenzverfah­
rens beruht. Nicht nur dann, wenn es um die 
Verlängerung der Frist zur Annahme eines Aus­
gleichs geht, sondern bereits im ersten Abschnitt 
des Ausgleichsverfahrens kann - wie der Oster­
reichische Rechtsanwaltskammertag hervorge­
hoben hat - d~rch Äußerungen gesetzlicher In­
teressenvertretungen bewirkt werden, daß dem 
Ausgleichsgericht und dem Ausgleichsverwalter 
sowie den Vertretern der Gläubiger zeitgerecht 
Daten über die wirtschaftliche Lage der Branche 
und des Betriebes selbst zur Verfügung gestellt 
werden; solche Äußerungen sind daher zur 
gründlichen Beurteilung der Lage des Ausgleichs­
schuldners erforderlich. 

Daher werden nach dem Vorbild des § 56 a AO 
den schon nach geltendem Recht (§. 6 a AO) an­
hörungsberechtigten Interessenvertretungen, de­
ren Stellung nicht berührt wird, die gesetzlichen 
Interessenvertretungen . der Arbeitnehmer zur 
Seite gestellt; diese Erweiterung erfolgt im § 5 
Abs. 5 AO. Die Wendung "zuständige gesetzliche 
Interessenvertretungen" ist dem § 56 a AO ent­
nommen. Einer Aufzählung dieser Interessenver­
tretungen bedarf es umso weniger, als die Gerichte 
bei der Auslegung des § 56 a AO auf keine er­
heblichen Zweifelsfragen gestoßen sind. Der Be­
griff "Unternehmer" ist Folge der schon im all­
gemeinen Teil begründeten Einführung des Be­
griffes "Unternehmen". 

Auf Wunsch des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung wird auch der Arbeitsmarktver­
waltung ein gleichartiges Äußerungsrecht ein­
geräumt; das entspricht dem Umstand, daß in 
Insolvenzverfahren bedeutende arbeitsmarktpo­
litische Entscheidungen zu treffen sind. 
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Die Vermehrung der Beispiele, worüber sich jährung durch die Forderungsanmeldung nur ge­
die gesetzlichen Interessenvertretungen äußern hemmt wird. Das beruht darauf, daß· nach der 
können, beruht auf den allgemeinen Zielsetzun- ursprünglichen Fassung der Ausgleichsordnung 
gen des Entwurfes. Nicht nur die Gefahr miß- eine mit den Wirkungen der Vollstreckbarkeit 
bräuchlicher Inanspruchnahme des Ausgleichs- versehene Forderungsfeststellung im Ausgleichs­
verfahrens, sondern auch die umfassende Beurtei- verfahren nicht vorgesehen w~r (Denkschrift 
lung der für eine Unternehmensfortführung maß- 160). Dieser Grund trifft seit der Einfügung des 
geblichen Tatsachen berührt die Belange aller § 53 a AO durch Art. I Z. 25 der Konkursnovelle 
von § 56 a AO erfaßten Interessenvertretungen. 1925 nicht mehr zu, weil diese Bestimmung die 
Sie werden übrigens - ohne Verstoß gegen das vorhin genannte Wirkung auch im Ausgleich ein­
Gesetz - auch gemeinsame Äußerungen vor-· geführt hat. Daher kann der § 9 AO dem § 9 KO 
legen können. angepaßt werden, soweit das trotz der Unter­

Zur Z. 9: 

Die Verfügungsbeschränkungen, die §8 Abs. 2 
AO dem Ausgleich~schuldner auferlegt, sind in 
der Rechtswirklichkeit vor allem bei der Über­
wachung der Ausgleichserfüllung durch Sach­
walter auf Grund des § 55 b Abs. 2 AO i. d. F. 
des Art. I Z. 34 der Ausgleichsnovelle 1934 be­
deutsam. Der neugefaßte § 8 Abs. 2 erster Satz 
AO erweitert zur Verstärkung der Kontrolle den 
Kreis der Angelegenheiten, die der Zustimmung 
des Ausgleichsverwalters bedürfen. Insbesondere 
werden diejenigen Verfügungen des Schuldners 
einbezogen, die ihm nach dem Wortlaut des gel­
tenden Rechtes (§ 8 Abs. 1 AO) nur in der Zeit 
zwischen dem Eröffnungsantrag und der Eröff­
nung des Ausgleichsverfahrens verboten sind. 
Die Anregung, den§ 8 Abs. 2 AO dahin zu er­
weitern, daß die Schließung eines Unternehmens 
ausdrücklich als Beispiel einer zustimmungsbe­
dürftigen Rechtshandlung genannt wird, greift 
der Entwurf nicht auf. Nach allgemeiner, ins­
besondere auch im Begutachtungsverfahren nahe­
zu einhellig vertretener Auffassung zählt nämlich 
die Betriebsschließung nicht zum gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb und bedarf daher bereits nach 
geltendem Recht der Zustimmung des Ausgleichs­
verwalters. 

Die Verschärfung der Verfügungsbeschrän­
kungen bewirkt, daß der Dritte bei Geschäften 
mit einem Ausgleichsschuldner noch vorsichtiger 
sein muß als bisher; er wird umso mehr das Ein­
vernehmen mit dem Ausgleichsverwalter herzu­
stellen haben. 

Die Rechtsfolgen der sogenannten relativen 
. Unwirksamkeit der Rechtshandlungen des Schuld­
ners, die gegen § 8 Abs. 2 AO verstoßen, gehören 
dem allgemeinen Zivilrecht an. Der Vorschlag, 
die Rechtsfolgen in der Ausgleichsordnung näher 
zu regeln, kann daher aus rechtssystematischen 
Gründen nicht verwirklicht werden. 

Zur Z. 10: 

Während die Anmeldung einer Forderung im 
Konkurs grundsätzlich die Verjährung unter­
bricht (§ 9 KO), bestimmt § 9 AO - insoweit 
unverändert seit dem Jahr 1914 -, daß die Ver-

schiede des Ausgleichsverfahrens und des Kon­
kursverfahrens möglich erscheint. 

Zu Z. 11: 

Der geltende § 10 Abs. 4 AO schließt nur aus, 
daß bevorrechtete Gläubiger (§§ 23 und 23 a AO) 
während des Ausgleichsverfahrens einen Kon­
kursantrag stellen können. Hingegen können 
sie trotz der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens 
ein exekutives Pfandrecht erwerben. Das ist na­
mentlich dann, wenn die nun gepfändete Sache 
im Unternehmen benötigt wird, wenig wirtschaft­
lich, wenn der Verwertungs erlös weit hinter dem­
jenigen Wert zurückbleibt, welchen die Sache im 
Unternehmens gefüge hat. Selbst die Verwahrung 
einer gepfändeten Sache kann schwere Einbußen 
auslösen [vgl. Heller· - Berger - Stix in 
Neumann - Lichtblau, Kommentar zur Exe­
kutionsordnung 4 (1969 ff) 1560 f]. "Es wird daher 
die Klage immer lauter, daß Einzelzwangsvoll­
streckungen bevorrechteter Gläubiger häufig 
wesentliche Teile der Produktionsmittel der Un­
ternehmen treffen. Darin liegt - ~ie nicht nur 
Glaubigerschutzverbände hervorheben -" derzeit 
ein wesentliches Hindernis für wirtschaftlich sinn­
volle Unternehmensfortführungen. 

Es läge nun schon deshalb, weil nach dem neuen 
§ 3 Abs.' 2 AO konkurs artige Verfügungsbe­
schränkungen im Ausgleichsverfahren zugelassen 
werden, die gänzliche Gleichstellung mit dem 
Konkursrecht umso näher, als dort auch für die 
vorrangigen Konkursgläubiger selbst dann ein" 
allgemeines Exekutionsverbot besteht, wenn der 
Gemeinschuldner einen Zwangsausgleich herbei­
führen will. Gleichwohl kann der Entwurf nicht 
so weit gehen, weil eine vollständige Überein­
stimmung mit dem Konkursrecht im Einzelfall 
zu unbilligen Härten, gelegentlich sogar zur In­
solvenz des Bevorrechteten führen könnte, der 
nicht in der Lage w~r, sich rechtzeitig (al"so 
sechzig Tage vor der Eröffnung des Ausgleichs­
verfahrens)" eine dingliche Sicherheit zu ver­
schaffen. 

Im Begutachtungsverfahren wurde der Ge­
danke einer energischen Beschränkung des Er­
werbes richterlicher Pfand- und Befriedigungs­
rechte weitgehend begrüßt, jedoch die Einfüh­
rung einer Bestimmung über die Abwägung der 
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Interessen gefordert. Die Finanzprokuratur hat 
darauf hingewiesen,' daß ,auch Geschäftsführungs­
forderungen einbezogen werden sollten. Der Ent­
wurf wählt. eine vermittelnde, gegenüber dem 
Ministerialentwurf eines Unternehmens-Fortfüh­
rungsgesetzes abgeschwächte und den Belangen 
bevorrechteter Gläubiger mehr entgegenkom­
.mendeLösung.Er übernimmt hiezu den Grund­
gedanken des geltenden § 12 AO. Die Funktion; 
die die Ausgleichseröffnung im Bereich des § 12 

. AO hat, kommt bezüglich der Geschäftsführungs­
forderungen und der bevorrechteten Forderungen 
dem vom Ausgleichskommissär zu fassenden 
Feststellungsbeschluß zu. Hervorzuheben ist, daß 
die Regelung den erfolgreichen Ausgleich be­
günstigt; Scheitert der Ausgleich, so bleibt dem 
Bevorrechteten und dem Geschäftsführungs~ 
gläubiger die dingliche Sicherheit ,gewahrt. 

Die Lösung konnte vorgeschlagen werden, 
wc;:il die einst rege Diskussion über die Auslegung 
des § 12 AO abgeschlossen ist und eine einheit­
liche Rechtsprechung über diese verwickelte Be­
stimmung vorliegt (vgl. für viele Heller -
Berger - Stix in Neumann - Lichtblau 4 I 
q5 ff). 

. Zur Z. 12: 

Der § 11 Abs. 2 AO in seiner ursprünglichen, 
durch Art. I Z. 7 der Ausgleichsnovelle 1934 be­
seitigten Fassung hat dem Ausgleichsgericht und 
dem Ausgleichskommissär die Befugnis ver­
liehen, im Einzelfall "die Vornahme einer zwangs­
weisen Veräußerung auf längstens 60 Tage auf­
zuschieben". Diese Bestimmung wurde aufge­
hoben, weil sie mißbraucht wurde (lABl. 1934, 
95). 

Es hat sich jedoch gezeigt, daß das Fehlen der 
Bestimmung noch nachteiliger ist. Daher wün­
schen zahlreiche Interessenvertretungen die Wie­
derbelebung des § 11 Abs. 2 AO. 

Der Anregung auf Neuerlassung der unver­
änderten Bestimmung ·kann jedoch deshalb nicht 
gefolgt werden, weil sie mangels hinreichender 
Abstimmung mit der Exekutionsordnung zu un­
zähligen, besser zu vermeidenden Meinungs­
streitigkeiten geführt hat [vgl. Bartsch in Bartsch 
- Pollak, Kommentar 2 (1927) 108 ff, 872' f; 
Heller - Trenkwalder, Die österreichische 
Exekutionsordnung in ihrer praktischen Anwen­
dung 3 (1934)' 1453 ff]. Vor allem hat sich das 
System der Einzelaufschiebungen durch die stark 
belasteten Ausgleichsgerichte und Ausgleichs­
kommissäre als unzweckmäßig erwiesen: Sie 
haben nämlich die Aufschiebung meistens formu­
larmäßig bewilligt. Auch war diese Bestimmung 
deshalb zu eng .gefaßt, weil sie si~h ,- den Er­
fordernissen der Kreditpraxis des Jahres 1914 
gemäß - auf den Bereich der Zwangsvollstrek­
kung beschränkte und in das materielle Recht nur 
dadurch einwirkte, daß sie auch die außergericht-

liehe Pfandverwertung erfaßte. Unklar war auch 
der Anwendungsbereich; schon der im Jahr 1930 
veröffentlichte Entwurf einer Novelle zur Aus­
gleichsordnung und zur Konkursordnung be­
zeichnete eine Bereinigung als vordringlich und 
wollte die Bestimmung erweitern. 

Die Kreditpraxis hat sich allerdings seither sehr 
gewandelt; die neuen Vorschläge der 11lteressen­
vertretungen beruhen nicht zuletzt darauf, daß 
der Eigentumsvorbehalt und- verwandte Siche­
rungsformen i9 Österreich in einem Ausmaß 
auch im Insolvenzrecht anerkannt werden, das 
den europäischen Durchschnitt weit übersteigt: 
Selbst wenn das österreichische Ins6lvenzrecht 
sich solche ausländische Rechte (etwa das neue 
französische Insolvenzrecht) 'nicht zum Vorbild 
nähme, die einen Teil' der Aussonderungsrechte 
im Insolvenzfall für unbeachtlich erklären, sei es 
doch dem Aussonderungsberechtigten, dessen 
Opfer ohnedies geringer sei als dasjenige eines 
nicht gleich abgesicherten Gläubigers, durchaus 
zumutbar, eine nicht allzu lange Zeitspanne auf 
Befriedigung zu warten. Damit werde der Aus­
gleichsverwalter gerade in dem für die Beurtei­
lung der Unternehmensfortführung ungemein 
wichtigen Anfangsabschnitt des Ausgleichsver­
fahrens von der zeitraubenden Überprüfung be­
haupteter Aussonderungsrechte entlastet. Auch 
könne ein Aussonderungsgläubiger, der die Ent­
wicklung eines Ausgleichsverfahrens abwarten 
muß und dann erkennt, daß eine Unternehmens­
fortführung angestrebt wird, eher bereit sein, das 
Aussonderungsgut in der Gewahrsame des Aus­
gleichsschuldners zu belassen. Ähnliches. gelte 
auch für die Absonderungsrechte. 

Hieraus folgt, daß eine vollstreckungsrechtliche 
Bestimmung zwar nötig ist, aber nicht ausreicht: 
Es bedarf einer weiteren Regelung, die einen ver­
fahrensrechtlichen Tatbestand (Eröffnung des 
Aus gleichsverfahrens ) mit . einer materiellrecht -
lichen Folge (Stundung) verknüpft. Das ist 
weder neu noch bedenklich: Der Kläger, der im 
Herausgabeprozeß siegt, muß dennoch die Lei­
stungsfrist (§ 409 ZPO) abwarten, mag auch der 
Herausgabeanspruch längst fällig sein. Holt er 
sich die Sache zuvor eigenmächtig ab, so kann 
darin sogar rechtswidrige Selbsthilfe liegen. 

Der Entwurf verleiht daher der Eröffnung des 
Ausgleichsverfahrens die Wirkung einer soge­
nannten "reinen Stundung" des Privatrechts [vgl. 
Ehrenzweig, System des österreichischen allge­
meinen Privatrechts 7 lIll (1928) 88; Koziol -
WeIser, Grundriß des bürgerlichen Rechts 4' I 
(1976) 182]: Der Schuldner darf vor Ablauf der 
Stundungsfrist leisten; trotz der Stundung treffen 
ihn die Folgen eines objektiven- Verzugs, be­
sonders die Pflicht zur Zahlung der Zinsen, die 
insoweit auch im Ausgleichsverfahren unberührt 
bleibt (Barts eh in Bartsch -Pollak II 299). 
Dieses Konzept bewirkt, daß die Rechte auf Aus-
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_ sonderung und auf Absonderung als solche - [vgl. insbesondere Pollak, Gutachten über die 
dem geltenden Recht entsprechend -,- durch die Reform des Konkursrechts (1908) 15 ff, weitere 
Eröffnung des Verfahrens nicht berÜhrt werden Nachweise bei Petschek - Reimer -Schiemer, 
(§ 11 Abs. 1 AO). Nur der Zeitpunkt wird ver- Das österreichische Insolvenzrecht (1973) 255], 
schoben, zu dem die Erfüllung des auf dem Aus- zumal da' der Begründung derartiger Absonde­
sonderungs- oder Absonderungsrecht beruhenden rungsrechte häufig anfechtbare Rechtshandlungen 
Anspruchs frühestens gefordert werden kann. zugrunde liegen. 

Der Entwurf entspricht Vorschlägen des Be- Die Neufassung des § 12 Abs. 1 AO bringt 
gutachtungsverfahrens dadurch, daß er die Stun- zwei Änderungen: Richterliche Pfand- und Be­
dung nicht generell einführt, sondern' von einer friedigungsrechte aus. der letzten Zeit vor der 
Interessenabwägung abhängig macht, die un- Eröffnung des Ausgleichsverfahrens erlöschen 
billige Härten, besonders die Gefahr des Eintritts . dann nicht, wenn sie auf einer Forderung be­
der Zahlungsunfähigkeit des Gläubigers, hintan- ruhen, die in den letzten sechzig Tagen vor der 
halten soll. Auch stellt die Fassung der Bestim- Eröffnung neu entstanden ist. Gerade der Ge­
mung sicher, daß Sachen, die zufällig in die Ge- danke der Sanierung nötigt nämlich dazu, daß 
wahrsame des Schuldners gelangt sind (etwa ein dingliche Sicherheiten zugunsten der knapp vor 
PKW, der auf seiner Liegenschaft zur Zeit der der Verfahrenseräffnung neu begründeten For­
Ausgleichseröffnung abgestellt war), von der derungen (z. B. für Kredite, die anläßlich der 
Stundung nicht getroffen werden. Einem Vor- Ausgleichsvorbereitung gewährt werden) nicht 
schlag des Oberlandesgerichts Innsbruck folgend kraft Gesetzes vernichtet werden, gleichviel ob 
verknüpft der Entwurf die Dauer der Stundung diese Sicherheiten rechtsgeschäftlich oder exe­
mit dem Ablauf des Ausgleichsverfahrens, setzt kutiv erworben werden. Daher werden auch 
aber eine Hächstfrist, die auf Vorschlag des Öster- rechts geschäftlich erworbene Sicherheiten in die 
rei~~isc~en Arbeiterka~mertags. ni~ht, wie UJ:- Regelung einbezogen. Geändert wird auch die 
sprunglich erwogen, mIt sechzIg, sondern lTIlt rechtliche Behandlung der rechtsgeschäftlich be­
neunzig Tagen festgesetzt ist. I gründeten Absonderungsrechte für solche Forde-

D V 11 k h ·· § 1~ Ab 3 AO rungen, die - unter Umständen lange Zeit,­er 0 strec ungssc utz 1st 10' s. d B . d 60 T F . d' d 
besonders geregelt. Er ähnelt vergleichbaren vor em eg10n er - age- rlst entstan en S10 
jüngeren Schutzbestimmungen (vgl.ldas Bundes- (vgl. schon Pollak aaO). Sie werden nach dem 
gesetz vom 8. Juli 1966, BGBL Nr. 15Q), ist jedoch Entwurf gleich exekutiven Pfandrechten er­
wegen der Vielgestaltigkeit derhie~ denkbaren löschen (also gegenüber den Ausgleichsgläubi­
Exekutionsverfahren so gefaßt, daß _ abge- gern unbeachtlich sein), jedoch wie diese wieder­
sehen vom Erwerb eines richterli~hen Pfand- aufleben, wenn. das Verfahren eingestellt wird. 
oder Befriedigungsrechts _ alle Exekutionsakte, Zur Wahrung des Pfandrechts wird es allerdings 
besonders die Verwahrung, aufgesch~ben werden nicht genügen, daß es auf Grund einer schon vor 
können. Die Rückgängigmachung bereits voll- dem Beginn der 60-Tage-Frist erwirkten Anmer-

E k · h' . . h I hl kung der Rangordnungfür die beabsichtigte Ver-zogener xe utlonssc rItte 1st ruc t ausgesc os-
sen; allerdings setzt der auch hier anzuwendende pfändung eingetragen wird, da sie nicht die Wir­
§ 43 EO die Leistung einer vollen Sitherheit vor- kung hat, die § 13AO voraussetzt. Diese Ände­
aus. Auch diese Sonderregelung ist fJr diejenigen, rung könnte bewirken, daß Ausgleichsverfahren 
die nicht Ausgleichsgläubiger sind, iron Vorteil: früher eröffnet werden als bisher. 

mangels dieser Bestimmung läge hämlich auf Anläßlich dieser Änderung kann ein Mangel 
Grund des § 11 Abs. 2 AO ein Gn1nd zur Ein- des § 12 Abs. 1 zweiter Satz AO beseitigt werden 
stellung der Exekution vor (vgL OGH in EvBl. (vgl. Heller - Berger - Stix in Neumann -
1960/383). I Lichtblau I 125). . 

Eine Änderung des § 21 Abs. 2AO rundet die 
Neuregelung ab und stellt sicher, daß der Gläu­
biger durch die Stundung seines Aussonderungs­
anspruchs wegen des zu dieser Zeit unter Um­
ständen erfolgten Verlustes, Minderung oder Be­
schädigung des Aussonderungsgutes keinen wei­
teren Schaden erleidet (siehe im übrigen die Er­
läuterungen zu § 21 Abs. 2 AO). 

Zur Z. 13: 

Das Schicksal der kurz vor der Verfahrens­
eröffnung begründeten Absonderungsrechte ist 
bereits. anläßlich der Gesetzwerdung der ur­
sprünglichen Fassung der Insolvenzgesetze Ge­
genstand ausführlicher Überleguqgen gewesen 

Zur Z. 14: 

§ 15 Abs. 1 AO stellt klar, daß Ruhegeldan­
sprüche, soweit sie überhaupt der Kürzung auf 
die Ausgleichsquote up.terliegen (also Ausgleichs­
forderungen sind), zu den wiederkehrenden Lei-' 
stungen. im Sinn des Ausgleichsrechts zählen. 
Eine Rechtsänderung ist mit dieser, 'einer An­
regung des Österreichisehen Arbeiterkammer­
tags folgenden Neufassung des § 15 A,bs. 1 AO 
ebenso wenig ,verbunden wie mit dem Verzieht 
auf die Hervorhebung der Jahresrenten. 

Der Anwendungsbereich des § 15 Abs. 1 AO 
ändert sich nicht: Rückstände an Betriebsruhe-
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geldern werden weiterhin weder von § 15 AO Zur Z. 18: 

Der neu angefügte zweite Satz des § 21 Abs. 2 
AO verbessert die Rechtsstellung des Aussonde­
rungsberechtigten, der das Aussonderungsgut 
vom Ausgleichsschuldner oder Ausgleichsver­
walter nach dem neuen §·11 Abs. 2 AOnicht aus­
gefolgt erhält oder es freiwillig länger dem 
Schuldner beläßt. 

noch auch von § 14 AO betroffen sein; diese 
Bestimmung wird allerdings häufiger auf den 
in der Zukunft liegenden Teil solcher wieder­
kehrender Leistungen anzuwenden sein, weil 
derartige Ansprüche in der Regel auf unbestimmte 
Dauer zustehen [vgl. Bartsch in. Bartsch -
Pollak II 196 f; ausführlich zu den inhalts gleichen 
Reg~lungen des deutschen Rechtes: Bley ~ 
Mohrbutter, Kommentar zur Vergleichs ordnung 3 

(1972) Anm: 54 b zu § 51 VergIO]. Zu den Z. 19 und 20: 

Zu den Z. 15 bis 17: 

Nach § 20 b AO, eingefügt durch Art. I Z. 10 
der Ausgleichsnovelle 1934, kann der Ausgleichs­
kommissär den Schuldner ermächtigen, "die 
Erfüllung eines Vertrages abzulehnen", wenn 
dieser noch von keinem Teil voll erfüllt worden 
ist. Der Schuldner muß die Ermächtigung binnen 
vierzehn Tagen nach der öffentlichen Bekannt­
machung des Eröffnungsbeschlusses beantragen. 
Diese Frist hat sich in der Praxis gelegentlich als 
zu kurz erwiesen. per Entwurf verdoppelt daher 
die Antragsfrist. Einer Änderung des zeitlichen 
Abstands der Ausgleichstagsatzung von der 
Ausgleichseröffnung (§ 4 Abs. 3 AO) bedarf es 
schon wegen der Zulässigkeit einer Verlängerung 
der Annahmefrist (§ 56 a AO) nicht; im übrigen 
wird es weiterhin Sache des Schuldners sein, die 

. Ermächtigung so rechtzeitig zu beantragen, daß 
er von ihr auch vor der Ausgleichstagsatzung Ge­
brauch machen kann. Da die Voraussetzung der 
Ermächtigung zu eng umschrieben ist,wird die 
Gefährdung der Fortführung, des Unternehmens 
ausdrücklich genannt. 

f 

§ 20 b AO weicht von dem konkursrechtlichen 
Gegenstück (§ 21 KO) auch in solchen Bereichen 
ab, in denen das durch die Unterschiede zwischen 
Ausgleichs- und Konkursrecht nicht gerecht­
fertigt ist. Das gilt besonders für den. Begriff der 
Erfüllungsablehnung, die dem österreichischen 
Privatrecht fremd ist (Bydlinski in Klang, 
Kommentar 2 IV/2, 541 f FN 517). Das ist ge­
eignet, im Verhältnis zu Staaten, deren Privat­
recht die Erfüllungsablehnung kennt, zu Schwie­
rigkeiten zu führen. Daher gibt der Entwurf dem 
§ 20 b AO eine mit dem § 21 KO teilweise über­
einstimmende. und den engen Zusammenhang 
mit dem Rücktrittsrecht nach dem ABGB be­
rücksichtigende neue Fassung; § 20 c Abs. 2 und 
§ 20 d AO werden entsprechend angepaßt. 

Einer Anregung der Interessenvertretungen der 
Arbeitnehmer folgend, wird in § 20 c Abs. 2 AO 
nebst. der gesetzlichen Kündigungsfrist auch die 
kollektivvertragliehe genannt; diese Gleichstel­
lung ergibt sich nach der Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs bereits aus dem geltenden 
Recht (OGH in EvBl. 1977/116). Die übrigen 
Änderungen betreffen sprachliche Anpassungen. 

Die Bestimmungen über die bevorrechteten 
Forderungen im Ausgleich (§ 23 AO) bedürfen 
mehrfacher Änderungen: 

Zur insolvenzrechtlichen Behandlung der Be­
gräbniskosten hat das Oberlandesgericht Wien 
darauf hingewiesen, daß die Unterscheidung da­
nach, ob der Schuldner vor oder nach der Er­
öffnung des Verfahrens gestorben ist, sachlich 
keine Rolle spielt. Selbstmorde wegen Insolvenz 
kämen nicht mehr vor; das "Selbstmörder­
begräbnis" scheine aber für die insolvenzrecht­
liche Behandlung der Begräbniskosten seinerzeit 
vorbildlich gewesen zu sein. Der Entwurf greift 
die hierauf beruhende Anregung auI, die Be­
stimmungen über die Begräbniskosten so zu ver­
einheitlichen, daß einerseits nicht die Pietätsge­
fühle der Hinterbliebenen verletzt und ander­
seits die Grenzen des wirtschaftlich Tragbaren 
gewahrt bleiben: Auf den Zeitpunkt des Todes 
kommt es nicht mehr an; neu eingeführt wird der 
Begriff der "einfachen Bestattung". Die neue 
Fassung (§ 23 Abs. 1 Z.2 AO) bewirkt, daß dann, 
wenn der Schuldner nach der Eröffnung des 
Ausgleichsverfahrens stirbt - anders als nach 
geltendem Recht -, nicht bloß die Kosten einer 
Beisetzung im M~ssengrab erfaßt sind; im Falle 
eines früheren Todes wird hingegen nicht mehr 
auf die Kosten des "für das dem Gebrauche des 
Ortes, dem Stande und dem Vermägen des Ver­
storbenen angemessenen Begräbnis" (§ 549 ABGB) 
abgestellt, weil das einen nicht unwesentlichen, 
der derzeitigen Vermögenslage widersprechenden 
Aufwand erfordern könnte. 

Das zuletzt durch die Wertgrenzennovelle 1976, 
BGBl. Nr. 91, verbesserte Vorrecht der Arbeit­
nehmer, Heimarbeiter und Handelsvertreter bleibt 
unberührt. . 

Das sogenannte Medizinalvorrecht ist keine 
Neuschöpfung des Jahres 1914; es entstammt 
vielmehr gleich seinem konkursrechtlichen Ge­
genstück (§ 51 Abs. 1 Z. 4 KO) dem § 43 Abs. 1 
Z. 3 der Concursordnung 1868, RGBl. Nr. 1/ 
1869, und beruht auf den gesellschaftlichen und 
rechtlichen Verhältnissen der Mitte des 19. Jahr­
hunderts. Obgleich die ersatzlose Beseitigung 
dieses Vorrechts mehrfach angeregt worden ist, 
begnügt sich der Entwurf (§ 23 Abs. 1 Z. 5 AO) 
mit Einschränkungen: Die Forderungen aus 
Leistungen, die sich auf den Schuldner und seine 
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Familie (vgl. § 8 Abs. 4 AO) beziehen, bleiben reich vom 24. Dezember 1938, deutsches RGBL I 
,privilegiert, nicht aber diejenigen, welche die S. 1999, aufgenommen. 
"im Hause, im. Gewerbe od;; in der Wirtschaft Im Begutachtungsverfahren ist darauf hin­
verwendeten DIenstpersonen betre~en. Da von gewiesen worden, daß diese _ aus zeitgebundenen 
den Interess~n:en:retungen de~ ~e~ze1t nach. § 23 Gründen erwachsene _ Verteilung des Rechts­
Z. 5 AC? Pr~vlleglerten nur dleJemge de~ Ärzte-. stoffes, aber auch die Fassung der erwähnten Be­
s~haft fur ~Ie A~frechterhaltungde~ Vorrechts stimmungen die Rechtsanwendung nicht eben 
emgetre~en 1st, .~1eht der ~nt:vurf eme entspr~- erleichtere; eine Bereinigung sei wünschenswert. 
chend ell1gesch~a.nkte .Be~unst1gu.ng vor .. An die Der Entwurf folgt diesem Hinweis und ersetzt 
Stelle der "Farmlienmltglteder" trltt - wie schon A 7 N 12 d V d . . § 8 Ab 4 AO d' F T" rt. r. er genannten eror nung - soweit 
Im s. - le" aml1e . er sich auf das Ausgleichsverfahren bezieht _ 

Die ~ inhaltlich unveränderte - Übernahme durch den neuen § 26 a AO. Sein konkurs recht­
des § 23 a Abs. 1 AO in den neuen § 23 Abs. 1 liches Gegenstück wird ein neuer § 56 a KO sein. 
Z. 6 AO und des § 23'a Abs. 3 AO in den neuen Zugleich werden die hiemit eng zusammen­
§ 23 Abs. 2 AO beruht auffolgenden Gründen: hängenden § 61 Abs. 2 AO und § 165 Abs. 2 KO 

Gläubigerschutzverbänden, die seit mindestens 
zwei Jahren auf dem Gebiete des Gläubiger­
schutzes erfolgreich tätig sind, kanri seit 1925 ein 
jederzeit widerrufliches Kostenvorrecht einge­
räumt werden. Wegen der Ausdehnung des Ko­
stenvorrechts auf Teilbereiche des Konkurses 
(§ 46 Abs. 1 Z. 7 KO i. d. F. dieses Entw~rfes) 
sind auch die Rechtsgrundlagen über die Voraus­
setzungen der Erteilung des Vorrechts aus syste­
matischen Gründen in die Konkursordnung 
(§ 180 KO) zu übernehmen: Nach § 63 Abs. 1 AO 
sind Regelungslücken der Ausgleichsordnung 
durch die Konkursordnung auszufüllen und nicht 
umgekehrt. Eine inhaltliche Änderung der 
Rechtsstellung der derzeit bevorrechteten Gläu­
bigerschutzv:erbände im Ausgleich ist damit nicht 
verbunden; die Übergangsbestimmung (Art. V 
§ 3) stellt sicher, daß die bisher nach § 23 a AO 
erteilten Vorrechte als nach § 180 KO erteilt 
gelten. 

§ 23 a Abs. 4 AO kehrt im Wortlaut des neuen 
§ 23' AO nicht wieder, da er veffassungsrechtlich 
nicht unbedenklich ist. 

Zur Z. 21: 

Zur Zeit' des Inkrafttretens der Ausgleichs­
ordnung bestimmte der damals noch geltende 
Art. 122 des Allgemeinen Handelsgesetzbuches 
(AHGB) vom 17. Dezember 1862, RGBl. Nr. 1/ 
1863, daß die Gläubiger einer Handelsgesellschaft 
in deren Konkurs abgesondert aus dem Gesell­
schaftsvermögen befriedigt werden und aus dem 
Privat vermögen der Gesellschafter nur wegen des 
Ausfalls Befriedigung suchen' können; den "Lan­
desgesetzen" blieb es vorbehalten zu bestimmen, 
ob und wieweit den Privatgläubigern der Gesell­
schafter ein Absonderungsrecht in bezug auf 
deren Privatvermögen zusteht. Auf diese Be­
stimmung stellt § 61 Abs. 2 AO ab. Da das nun­
mehr in Österreich geltende Handelsgesetzbuch 
eine dem Art. 122 AHGB entsprechende' Rege­
lung nicht enthält, wurde eine solche in den Art. 7 
Nr. 12 der Vierten Verordnung zur Einführung 
ha'ndelsrechtlicher Vorschriften im Lande Öster-

neu gefaßt. 

Zur Z. 22: 

§ 28 AO gibt ausländischen Gläubigern im 
Ausgleichsverfahren nur dann die gleichen Rechte 
wie den inländischen, wenn die Beobachtung der 
Gegenseitigkeit gewährleistet ist. Im Zweifel ist 
die Erklärung des Bundesministers für Justiz 
einzuholen. Diese Erklärung ist nach § 28 Abs. 2 
AO bindend. . 

Die Bestimmung, die gleich § 58 KO auf § 51 
der Concursordnung 1868, RGBl.. Nr. 1/1869, 
zurückgeht, ist nach den Erfahrungen des Bun­
desministeriums für' Justiz bedeutungslos gewor­
den; die Gegenseitigkeit nach § 28 AO ist stets zu . 
bejahen. Sie kann daher zur Gänze aufgehoben 
werden. Damit wird auch die verfassungswidrige 
Bindung an die Erklärung des Bundesministers 
für Justiz beseitigt. 

Die Änderung bewirkt also nur, daß die heute 
ohnehin im Ergebnis bestehende Rechtslage auch 
im Wortlaut der Ausgleichsordnung zum Aus­
druck kommt: Ausländische Gläubiger können 
sich unter den gleichen Bedingungen an einem 
Aus.gleichsverfahren beteiligen, unter denen sie 
in' Österreich Prozesse führen und inländische 
Exekutionstitel vollstrecken lassen können. 

Zur Z. 23: 

Die Bestimmungen über die Auswahl des Aus­
gleichsverwalters, besonders' § 30 AO, und über 
die von ihm zu fordernden Eigenschaften waren 
Gegenstand zahlreicher Anregungen. Dabei hat 
sich - wie schon bei der Schaffung der österrei­
chischen Insolvenzgesetze - neuerlich folgendes 
gezeigt: Es läßt sich wohl keine Fassung des Ge­
setzes finden, die sicherstellt, daß in der Tat zum 
Ausgleichsverwalter jeweils die für den konkreten 
Ausgleich am besten geeignete Person bestellt 
wird. Der Gesetzgeber kann nur Richtlinien auf­
stellen; ihre angemessene Verwirklichung durch 
die Gerichte setzt unter anderem voraus, daß die 
zur Ausgleichsverwaltung besonders geeigneten 
Personen auch bereit und in der Lage sind, diese 
verantwortungsvolle Tätigkeit zu übernehmen. 
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Auch ist zu berücksichtigen, daß die Bestellung 
des Ausgleichsverwalters ohne Aufschub er­
folgen muß: Die unverzügliche Ausgleichser­
öffnung ist ein unverzichtbarer Grundsatz des 
österreichischen Rechtes; hierauf beruht nicht 
zuletzt der ~ gemessen an den Erfahrungen an­
derer Staaten - gute Erfolg österreichischer Aus­
gleichsverfahren. Daher wird nicht nur weiterhin 
auf eine zeitraubende, der Eröffnung vorange­
hende Prüfung der Würdigkeit des Schuldners 
verzichtet werden müssen, sondern auch auf jeg­
liches Vorverfahren zur Untersuchung über die 
Eignung desjenigen, der zum Ausgleichsver­
walter bestellt werden soll. 

In die Aufzählung des § 30 Abs. 1 zweiter 
Satz AO werden Wirtschaftsprüfer neu aufge­
nommen: Da sie in der Praxis immer häufiger zu 
Ausgleichsverwa~tern bestellt werden, ist es an­
gezeigt, auch sie in dieser Bestimmung mit der 
Wirkung zu nennen, daß sie die Bestellung nur aus 
erheblichen Gründen ablehnen dürfen. Die weitere 
Änderung dieser Bestimmung zieht die notwendi­
gen Folgerungen aus der unten begründeten Neu­
gestaltung der Bestimmungen über Listen der 
Ausgleichsverwalter. Der Sache nach liegt eine 
Übernahme des § 10 Abs. 1 erster Satz der Ver­
ordnung vom 29. Mai 1915, RGBl. Nr. 149, über 
Listen von Ausgleichsverwaltern; die. nicht 
Rechtsanwälte oder Notare sind, und über Listen 

durch juristische Personen ein wesentliches Ele­
ment persönlicher Verantwortung vorliegt. 

Zur Z. 24: 

Der neue § 30 a AO ersetzt das bisher geltende 
Recht über -Listen der Ausgleichsverwalter (§§ 1 
bis 11 der Verordnung vom 29. Mai 1915, RGBl. 
Nr. 149); damit verbindet sich ein Wandel 
der Aufgabe der derzeit nicht allzu bedeutsamen 
Ausgleichsverwalterlisten. Die Neuregelung soll 
insbesondere bei Großinsolvenzen sicherstellen, 
daß die Gerichte auf höchst qualifizierte Experten 
zurückgreifen können. Die Fassung der Bestim­
mung und auch das in ihrem konkursrechtlichen 
Gegenstück (§ 80 a KO) geregelte Bestellungs­
verfahren lehnt sich - einem Vorschlag des 
Österreichischen Arbeiterkammertags und des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes folgend­
an den bewährten § 76 Kartellgesetz an. Aus 
dieser Bestimmung ist auch der Gedanke· der 
Liste mit beschränkter Anzahl von Eintragungen 
en~nommen. Anders als § 76 Kartellgesetz setzt 
§ 30 a AO die Anzahl nicht fest, sondern überläßt 
dies einer Verordnung des Bundesministers für 
Justiz. Das ist nicht nur wegen der unterschied­
lichen Größe der einzelnen Oberlandesgerichts­
sprengel notwendig; vielmehr erleichtert das die 
Anpassung der erforderlichen Anzahl an die 
jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse. 

. von Gebarungsprüfern im Konkurs- und Aus-
I . h f: hr Zur Z. 25: g eiC sver a en vor. 
Neu ist § 30 Abs. 2 zweiter Satz AO, der Nach dem - insoweit seit dem Jahr 1914 un-

nähere Bestimmungen über die von einem Aus- veränderten - § 31 Abs. 1 erster Satz AO ist 
der Ausgleichsverwalter unter anderem ver­gleichsverwalter zu fordernden Eigenschaften 
pHichtet, "dafür zu sorgen, daß der Geschäftsbe­

enthält. Die Fassung der Bestimmung lehnt sich. trieb nach Tunlichkeit aufrechterhalten 1,lnd daß 
. an den bewährten § 90 Abs. 2 Kartellgesetz an; 

das entspricht einem Wunsch des Österreichischen das Vermögen des Schuldners nicht geschmälert 
Arbeiterkammertags und des Österre1chischen wird". Auf Grund von Anregungen im Begut­
Gewerkschaftsbundes. achtungsverfahren wird diese Abwägung so ver-

ä~dert,' daß das Haftungsrisiko des Ausgleichs-
Die Neufassung des § 30 Abs. 2 letzter Satz verwalters namentlich bei Unternehmensfort­

AO soll - wie bisher - den InformationsHuß führungen sachgerecht neu geordnet wird. Der 
über die Auswahl des Ausgleichsverwalters för- Begriff der "Tunlichkeit" ist nicht bestimmt ge­
dern; der überholte Begriff der "Standesvereini- nug; auch mag die uneingeschränkte Pflicht dafür 
gun gen" ist, den heutigen Verhältnissen ent- zu sorgen, daß das Vermögen des Schuldners nicht 
sprechend, durch den Begriff der "zuständigen geschmälert wird, dazu beitragen, daß einer Fort­
gesetzlichen Interessenvertretungen" zu ersetzen. führung untragbare Haftungsrisken .~ntgege1).-

stehen könnten. Der Entwurf schlägt daher -
§ 30 Abs. 3 AO, wonach nähere Bestimmungen . A d K d W' hf 

über die Auswahl von Ausgleichsverwaltdrn emer nregung er ammer er lrtsc a tstreu-
händer folgend - eine vorsichtige Abschwächung 

durch Verordnung erlassen werden können, ist der Verpflichtung zur Vermögens wahrung vor; 
verfassungsrechtlich nicht unbedenklich. Von das geschieht durch die Einfügung des Wortes 
der Verordnungsermächtigung ist nie Gebrauch "möglichst". Zugleich wird die Obsorge für die 
gemacht worden. Die Bestimmung kann daher Unternehm~nsfortführung nicht mehr mit dem 
beseitigt werden. An die Stelle der aufzuhebenden Merkmal der "Tunlichkeit" begrenzt, sondern 
Bestimmung tritt der bisher geltende Inhalt des mit einer Wendung, welche auf die überwiegenden 
§ 30 Abs. 2 zweiter Satz AO; damit wird eine Interessen der Beteiligten abstellt. Es handelt sich 
Umbezeichnung der folgenden Absätze vermie- dabei um ein Merkmal, welches dem österreichi-
den. sehen Insolvenzrecht seit langem geläufig ist 

Die Ergänzung des letzten Absatzes des § 30 AO (vgl. § 81 Abs. 2 KO) und für die Rechtsan­
stellt klar, daß auch bei Ausgleichsverwaltungen wendung hinreichend konkret ist (zur Auslegung: 
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Pollak in Bartsch - Pollak I 407 f.; Petschek -
Reimer - Schiemer, Insolvenzrecht 164). 

Obgleich in Fällen, in denen zur Sicherung der 
Unternehmens fortführung Verfügungs beschrän­
kungen im Sinn des neugefaßten § 3 Abs. 2 AO 
erlassen werden, die Befugnisse des Ausgleichs­
verwalters denen eines Masseverwalters ange­
nähert werden, müssen einschlägige Bestimmun­
gen der Konkursordnung nicht übernommen 
werden, da sie nach § 63 AO ohnehin sinngemäß 
anzuwenden sind (vgl. Petschek -. Reimer -
Schiemer, Insolvenzrecht735 f). 

Die Änderung des Zitats in § 31 Abs. 1 AO 
ist wegen der Umbezeichnungdes bisherigen 
§ 55 e in § 55 h AO nötig. 

Zu den Z. 26 und 27: 

Da die Verordnung vom 29. Mai 1915, RGBl. 
Nr. 149, soweit sie sich auf Listen der Ausgleichs­
verwalter bezieht, wegen des neuen § 30 a AO 
aufgehoben wird, und das Sachverständigenbe­
stellungsrecht durch das Bundesgesetz vom 19. 
Feber 1975, BGBl. Nr. 137, über den . allgemein 
beeideten gerichtlichen Sachverständigen und Dol­
metscher neu geordnet worden ist, kann auf be­
sondete B(!stimmungen über Listen dei: Geba­
rungsprüfer verzicl:1tet werden. Sie werden in 
den Bereich des allgemeinen Sachverständigen­
rechts übernommen. Daher bedarf es § 31 Abs. 3 
AO nicht mehr. Seine Aufhebung macht eine 
Änderung des Zitats in § 32 Abs. 1 AO nötig. 

Zur Z. 28: 

Ein Gläubigerschutzverband hat angeregt, daß 
für die Entlohnung des Sachwalters, der die 
Erfüllu!).g des Ausgleichs überwacht, neben dem 
Erfolg auch der' persönliche" Einsatz berück­
sichtigtwerden sollte. Der Entwurf entspricht 
dieser Anregung (§ 55 c Abs. 3 AO); da für den 
Ausgleichsverwalter im fortgesetzten Verfahren 
(nunmehr § 55 h AO) nichts anderes gelten kann, 
wird auch in § 33 Abs. 4 AO die angewendete 

. Mühe (vgl. § 1193 ABGB) erwähnt. 

Zur Z. 29: 

Mehrfach ist darüber geklagt worden, daß die 
Belange der Arbeitnehmer (und der arbeitnehmer­
ähnlichen Personen) bei der Auswahl der Mit­
glieder der Gläubigerbeiräte (§ 36" AO) nicht hin­
reichend berücksichtigt werden. Dem soll ab­
geholfen werden, zumal da auch in rechtsver­
gleichender Sicht erwiesen 'ist, daß sich die Be­
rufung von Arbeitnehmervertretern in den Gläu­
bigerbeirat als zweckmäßig erweisen kann (vgl. 
Mohrbutter, KTS 1955,57; Gaul, KTS 1955, 
182). Die ausdrückliche Anführung der Arbeit­
nehmer soll sicherstellen, daß physische oder 
juristische Personen Belange der Arbeitnehmer in 
Gläubigerbeiräten wahren können, soweit ein 
solcher zu. bestellen ist. Das wird weiterhin nicht 

tu jedem Ausgle~chsverfahren notwendig sein. 
Jedoch bedarf - wie bisher - der Verzicht auf 
einen Gläubigerbeirat einer zweckmäßigen Be­
grenzung: D;t es zu eng wäre, den Gläubigerbeirat 
nur bei Großinsolvenzen im Sinn des § 56 a AO, 
zwingend vorzusehen, wählt der Entwurf eine 
vermittelnde, vom Obersten Gerichtshof vorge­
schlagene Lösung; maßgebend sind die Eigenart 
und der Umfang des Unternehmens. . 

Die ~rsetzung desWortes "kann", welches ein 
sogenanntes "pflichtgemäßes Ermessen" des Aus­
gleichskommissärs ausdrückt (vgl. Pollak in 
Bartsch - Pollak II 349), durch das Wort "hat" 
ist zur Wahrung des verfassungsrechtlichen Be­
stimmtheitsgebots unabdingbar. Auch die Wen­
dung "wenn tunlich" (§ 36Abs.1 zweiter SatzAO) 
ist. nicht unbedenklich; sie kann daher nicht un­
verändert aufrecht bleiben. Da die Praxis des 
deutschen Insolvenzrechts gezeigt hat, daß auch 
ohne eine dem § 36 Abs. 1 zweiter Satz AO ent­
sprechende Bestimmung eine zweckmäßige Zu­
sammensetzung der Gläubigerbeiräte erreicht 
wird (vgl. § 44 VergIO), kann eine Neufassung 
des § 36 Abs. 1 zweiter Satz AO entbehrt werden; 
er wird daher - wie schon in dem im Jahr 1933 
veröffentlichten Entwurf einer Vergleichs ordnung 
vorgeschlagen ~ beseitigt. 

Aufrecht bleibt der bewährte Grundsatz, daß 
das Gericht Mitglieder des Gläubigerbeirats ohne 
Bindung an den Willen der Gläubiger zu bestellen 
hat. Das beruht nicht zuletzt auf dem Hinweis 
des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags, 
ein Gläubigerbeirat könne unter Umständen die 
Fortführung eines Betriebs sehr hindern; das 
gelte insbesondere dann, wenn zu den Mitgliedern 
des Gläubigerbeirats ernste Konkurrenten des 
Ausgleichsschuldners zählen, weil sie sicherlich 
nicht mit allen Mitteln die Fortführung unter­
stützen. Aus diesem gewichtigen Hinweis könnte 
zwar abgeleitet werden, daß Konkurrenten des 
Schuldners von der Mitgliedschaft im Beirat im 
gleichen Umfang ausdrücklich auszuschließen 
wären, wie heute von der Ausgleichsverwaltung 
(§ 30 AO). Der Entwurf sieht jedoch davon ab, 
§ 36 AO insoweit zu ergänzen, da bereits die 
Verstärkung des Fortführungsgedankens durch 
andere Bestimmungen des Entwurfes dem Aus­
wahlermessen des Ausgleichskommissärs insoweit 
neue Richtlinien gibt. Im übrigen wird es weiter­
hin Amtspflicht der Ausgleichsgerichte sein, durch 
gezielte Anwendung des § 36 Abs. 3 AO, der 
unverändert bleibt, für eine Zusammensetzung 
des Beirats zu sorgen, die dem Fortführungsziel 
angemessen ist. 

Einem Wunsch des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung entsprechend, wird § 36 
Abs. 2 AO insoweit ergänzt, als auch das Landes­
arbeitsamt zum Mitglied des Gläubigerbeirats be­
stellt werden kann. Auch diese Änderung soll die 
Wahrung der Belange der Arbeitsmarktverwal-
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tung im Insolvenzgeschehen verstärken. Die Be- nung des nach geltendem Recht vor allem auf 
stimmung ist im Zusammenhang mit der Ände- Grund des § 55 c AO als zulässig anzusehenden 
rung des § 89 KO zu sehen, der gemäß § 63 AO Treuhandausgleichs musse zwingend zu einer 
auch auf den Gläubigerbeirat anwendbar bleibt gesetzlichen Anerkennung eines ausschließlich auf 
(vgl. Pollak in Bartsch - Pollak II 352 f); mit- Liquidierung und damit auf Zerschlagung des 
hin wird bezüglich der Schließung eines Unter- Schuldnervermögens gerichteten Vorgehens füh­
nehmens auch hier bei der ersten Abstimmung ren. Daß solches nicht Gegenstand einer Reform 
Einstimmigkeit nötig sein (vgl. die Neufassung des Insolvenzrechtes sein kann, welche die Hemm­
des § 89 Abs. 4 KO); auch wird das Landes- nisse der Unternehmensfortführung . abzubauen 
arbeitsamt, wenn es nicht Gläubigerbeiratsmit- trachtet, versteht sich von selbst. Daher schlägt 
glied ist, an den Sitzungen teilnehmen können der Entwurf Regelungen vor, welche Hemmnisse 
(vgl. die Änderung des § 89 Abs. 3 KO). des Treuhandausgleichs abbauen, jedoch die 

Gläubiger nicht dazu zwingen,dann, wenn die 
Der neue § 36 Abs. 4 AO soll sicherstellen, daß Schließung des Unternehmens und die Versilbe-

die Entscheidungsgrundlage bei Eingriffen von rung des Vermögens unabwendbar ist, auf das 
besonderer Bedeutung, vor allem bei einer . Be- kostspielige Konkursverfahren zurückzugreifen. 
triebsschließung, erweitert wird. Der Begriff der 
"wichtigen Vorkehrung" ist dem § 115 Abs. 1 KO Anders als nach ähnlichen ausländischen Rege-
entnommen. 11.lUgen (etwa dem deutschen oder dem schweize-

Der Gläubigerbeirat wird auch im Bereich des rischen Recht) wird nach dem Vorscl;lag des Ent-
§ 36 Abs. 4 AO beratend tätig sein. wurfes weiterhin zunäc!'tst nur ein mit Zahlungs-

fristen versehener Quotenvorschlag (§3 Abs. 1 

Zur Z. 30: 

Die Bestimmungen über die Änderung des 
Ausgleichsvorschlags (im Gesetzestext irrig: Aus­
gleichsantrags ) oder die Stellung eines neuen in 
der Ausgleichstagsatzung (§ 37 AO) sind zuletzt 
durch Art. I Z. 21 der Ausgleichsnovelle 1934 
verschärft worden: Ursprünglich hatte es genügt, 
daß der geänderte oder der neue Ausgleichsvor­
schlag für die Gläubiger nicht ungünstiger war. 
Seit der genannten Änderung muß er günstiger 
sein; überdies darf er nicht offenbar Verschlep­
pungszwecken dienen. Nur die zweitgenannte 
Verschärfung wird heute noch allgemein gebilligt, 
nicht aber 'die erstgenannte. ' 

Der Entwurf schlägt daher vor, die ursprüng­
licbe Fassung des § 37 Abs. 2 AO, soweit es 
um die Günstigkeitsprüfung geht, wiederherzu­
stellen. 

Mit' dieser Rückkehr zur ursprünglichen Fas­
sung wird zugleich die gedankliche Vorausset­
zung für die Anfügung des neuen § 37 Abs. 3 AO 
geschaffen: Wie bereits im allgemeinen Teil der 
Erläuterungen bemerkt, ist eine KlarsteIlung der 
Rechtsgrundlagen für den Treuhandausgleich seit 
langem vordringlich. Einschlägige Bestimmungen 
wurden schon bei den Arbeiten am Entwurf 1933 
erwogen; sie sind jedoch in der Ausgleichsnovelle 
1934 . nicht verwirklicht worden, weil man be­
fürchtete, das Ausgleichsverfahren könnte so 
denaturiert werden, daß es "zu einem Zwitter­
gebilde zwischen dem Präventivakkord und dem 
Konkurs würde" (JABl. 1934, 99). Das Unter­
bleiben der Regelung hat allerdings nicht ver­
hindert, daß die Praxis den Ausgleich zur kon­
kursähnlichen Liquidierung des Unternehmens 
des Schuldners benützt, zumal der § 55 c AO 
einen Anhaltspunkt hiefür bietet. Das führt zu 
der verbreiteten· Meinung, jede gesetzliche Ord-

Z.' 3 AO)· zulässig sein. Erst in der Ausgleichs­
tagsatzung, wenn auf Grund der überprüfenden 
Tätigkeit des Ausgleichsverwalters und der all-, 
fälligen Stellungnahmen der gesetzlichen Interes­
senvertretungen die Entscheidungsgrundlagen für 
den weiteren Weg vorhanden sind, wird es dem, 
Schuldner gestattet sein, seinen ursprünglichen 
Vorschlag in Richtung auf einen Treuhandaus­
gleich mit dessen zum Teil abwejchenden Rechts­
folgen zu ändern. Der weitergehende Vorschlag, 
auch den Gläubigern das Recht zu einem solchen 
Änderungsvorschlag zu gewähren, geht ebenso 
wie die mehrfach vorgebrachte Anregung,. Gläu­
bigern auch das Recht zu geben, die Ausgleichs­
eröffnung zu beantragen, über eine bloße Fort­
entwicklung des Ausgleichsrechts hinaus: Dazu 
bedürfte es. einer die Zweispurigkeit des gelten­
den Rechtes aufgebenden Gesamtänderung des 
österreichischen Insolvenzsystems. 

Die vorgeschlagene Fassung stellt insbesondere 
klar, daß nicht die sogenannte "cessio bonorum" 
wiederbelebt werden soll: Der Schuldner soll 
keineswegs in die Lage versetzt werden, sich 
durch' bloße Hingabe seines Vermögens von 
seinen Schulden zu befreien, gleichviel ob damit 
eine den Ausgleichsquoten entsprechende Be­
friedigung seiner Gläubiger erreicht werden kann 
oder nicht. Vielmehr bewirkt die Annahme eines 
solchen Vorschlags· zunächst, daß die strenge 
Bindung an Zahlungsfristen wegfällt und ,daß 
der ' Verzug besonderen, von der Insolvenz­
rechtspraxis ohne hinreichende gesetzliche Grund­
lage geschaffenen Regeln unterliegt, die einer 
begrenzenden Kodifizierung bedürfen (s. § 53 
Abs. 4 AO i. d. F. dieses Entwurfes). 

Das ist nicht nur für den redlichen Schuldner 
vorteilhaft, dessen Unternehmen während der 
Überwachung durch Sachwalter wieder gesundet: 
Der Treuhahdausgleich unter verschärfter ge-
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richtlieher Kontrolle ist 'eine Rechtseinrichtung, 
die geeignet ist, gesamtwirtschaftlich wünschens­
werte Sanierungen solcher Unternehmen herbei­
zuführen, die infolge von ManagementfeWern in 
Schwierigkeiten geraten sind. 

§ 37 Abs. 1 wird aus legistischen Gründen neu 
kundgemacht. 

Zur Z. 31: 

Die Neufassung des § 38 Abs. 1 zweiter Satz 
AO ist Folge der Änderung des § 6 a AO. 

Zur Z. 32: 

Da die bevor~echteten Forderungen im neuen 
§ 23 AO zusammengefaßt sind, kann im §A6 Abs. 2 
AO das unrichtig gewordene Zitat als entbehrlich 
gestrichen werden. . 

Zur Z. 33: 

Ohne sichere gesetzliche Grundlage' und n:it 
uneinheitlicher Begründung wird seit langem 
angenommen, daß die allgemeinen Regeln über 
das Wiederaufleben der Forderungen dann nicht 
angewendet werden können, wenn der Schuldner 
das Vermögen rechtzeitig' - im Sinn des ge­
schlossenen Ausgleichs.- Sachwaltern der Gläu­
biger übergeben hat; da ei: nicht mehr' vdrfügen 
kann, . könne ihn die Säumnis der Sa4walter 
nicht belasten (vgl. OGH in SZ 13/254; Pollak 
in Bartsch ~ Pollak II 440; ]elinek ih Rei­
mer-FS 197). Der Entwurf schlägt - angesichts 
der Vielfalt der für die einzelnen denkbaren 
Lösungen vorgebrachten Gründe und Gegen­
gründe - für diyjenigen Fälle, in welchen das 
Vermögen rechtzeitig übergeben worden ist, 
eine differenziertere Regelung vor, als sie etwa 
§ 9 Abs. 3 VerglO enthält: Schlägt der TreU:~ 
handausgleich fehl, kommt es also zur Einstellung 
(vgl. den neuen § 55 g Abs. 5 AO), so lebt die 
Forderung nach allgemeinen Regeln wieder auf. 
Wird hingegen die Treuhandüberwachung nach 
Eintritt .einer im Ausgleich festgesetzten Bedin­
gung, jedoch vor der vollen Erfüllung des 
Ausgleichs beendigt (§ 55 g Abs. 1 AO), so 
ist das Wiederaufleben ausgeschlossen (§ 53 Abs. 4 
dritter Satz AO). Abweichende Vereinbarungen 
im Ausgleich sind zulässig (§ 53 Abs. 4 vierter 
Satz AO). Die anderen Änderungen des § 53 
Abs. 4 AO sollen diese Bestimmung übersicht­
licher machen und klarstellen, daß die Nachfrist, 
die dem Schuldner zu setzen ist, das gesetzliche 
Mindestausmaß nicht unterschreiten darf. 

Zur' Z. 34: 

§ 53 a AO, der durch Art. I Z. 25 der Konkurs­
novelle 1925 eingefügt worden ist, zählt zu den 
wichtigsten Bestimmungen zur Sicherung der 
rechtzeitigen Ausgleichserfüllung : Auf Grund 
einer unbe'strittenen Eintragung der Forderung 

im Anmeldungsverzeichnis kann der Gläubiger 
wegen des Betrages, der bei fristgerechter Er­
füllung des Ausgleichs geschuldet wird, gegen 
den Schuldner, Mitschuldner und Ausgleichs­
bürgen Exekution führen, ohne daß ein Exeku­
tionstitel im Prozeßweg erworben werden muß. 

Allerdings .können Ausgleichsgläubiger auf 
Grund einer derartigen Eintragung nur_die 
Ausgleichsquote, . nicht aber einen allenfalls 
wiede~aufgelebten Teil der Forderung durch 
Zwangsvollstreckung hereiribringen (OGB in 
SZ 10/118 u. a'.). Hiefür bedarf es nach geltendem 
Recht eines gesonderten (im Prozeßoder auf 
andere Weise zu erwerbenden) Exekutio~stitels. 
Bevorrechtete Gläubiger, die ihre Forderung 
anmelden können, erwerben hingegen Exeku~ 
tionstitel für den gesamten, unbestrittenen Betrag. 
Diese Unterscheidung kann aufgegeben werden, 
weil die für ihre Einführung seinerzeit maß­
geblichen Gründe (vgl. 240 BlgNR 2. GP, 16) 
heute weggefallen sind. 

Rechtsgrundlage dafür, daß der Ausgleichs­
gläubiger auf Grund der unbestrittenen Ein­
tragung in das Anmeldungsverzeichnis derzeit 
nur die Quote hereinbringen kann, sind die im 
§ 53 a Abs.1 AO enthaltenen Worte "bei frist­
gerechter Erfüllung geschuldeten" Betrages. Aus 
der Streichung dieser Worte folgt, daß in Zukunft 
auf Grund der Eintragung in das Anmeldungs­
verzeichnis auch zugunsten des wiederaufgelebten 
Forderungsteils Exekution geführt werden kann. 

Auch die Ansicht der überwiegenden Recht­
sprechung, daß durch eine titelbeschaffende 
Eintragung ins Anmeldungsverzeichnis ein früher 
vom Gläubiger erworbener Exekutionstitel "auf­
gezehrt" werde (OGH in SZ 8/232, SZ 10/16, 
SZ 39/169 u. v. a.), ermöglicht es dem Schuldner, 
Exekutionen zu verzögern: Hat der Gläubiger 
die Exekution auf Grund eines "aufgezehrten" 
Titels und nicht auf Grund eines Auszuges aus. 
dem Anmeldungsverzeichnis bewilligt erhalten, 
so kann sie der Schuldner erfolgreich bekämpfen, 
auch wenn er den betriebenen Betrag längst zu 
entrichten hätte. Die Einfügung in den § 53 a 
Abs. 1 AO, daß "auch" auf Grund der Eintragung' 
Exekution geführt werden kann, entzieht der 
sogenannten Aufzehrungstheorie den Boden und 
stellt klar, daß der Gläubiger nunmehr zwischen 
einem früher erworbenen Exekutionstitel und 
dem auf der Eintragung in das Anmeldungs­
verzeichnis beruhenden wählen kann. Selbstver­
ständlich wird der Gläubiger aber auch dann, 
wenn er den ursprünglichen Exekutionstitel 

'benützt, die ,Schranken des Ausgleichs beachten 
müssen. Der neue letzte Satz des Abs. 1 dient 
der Unterbindung von Schwierigkeiten, die in 
der Praxis dann auftreten, wenn zugunsten der 
nämlichen Forderung auf Grund verschiedener 
Titel Exekutionsverfahren eingeleitet werden. 

Der § 53 a Abs. 2 AO. behält seinen Inhalt. 
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Der neue § 53 a Abs. 3 AO soll den Druck 
auf den Schuldner verschärfen, den Aus~leich 
rechtzeitig zu erfüllen: § 53 Abs. 1 AO "befreit" 
den Schuldner von einem Teil seiner Verbind­
lichkeit, indem der die Quote übersteigende 
Teil der Forderung zur natürlichen Verbinqlich­
keit wird: Das "Klagerecht" (§ 1432 ABGB) 
fällt weg. Durch den Verzug tritt nach qdalifi­
zierter Mahnung Wiederaufleben ein. Die Rbcht­
sprechbng bürdet dem Ausgleichsgläilbigerl der 
zur Hereinbringung des wiederaufgelebten IFor-

die Leistung einklagt, die ihm der Ausgleichs­
schuldner zu erbringen hat, als auch dann, 
wenn diese bloß als Vorfrage zu beurteilen ist. 

Dem bereChtigten Schutz des Schuldners vor 
willkürlicher Inanspruchnahme dient eine beson­
dere Kostenersatzbestimmung ; sie ist dem § 45 
ZPO verwandt. 

Gleich der Bindungswirkung des Urteils ist 
die im neuen § 53 a Abs. 4 AO vorgesehene 
nicht auf das Streitverfahren der Zivilprozeß­
ordnung beschränkt; sie wirkt auch in das 
AußerstreitverfahJ:eni und, vorbehaltlich abwei­
chender Regelungen, auch in das Verwaltungs­
verfahren. 

,derungsteiles Exekution führen will, den hicht 
eben leicht zu erbringenden Nachweis auf,l· daß 
der Sch.uldner das Mahnschreiben . eihal~~nl. hat 
(OGH In SZ 13/226); der AusglelChsglauPlger 
muß eine vo!):l Schuldner gefertigte Pos tUber­
nahmsbestätigung vorlegen (OGH in RZ 11962, Zu den Z. 35 bis 38: 
254; EvBl. 1967/390; EvBl. 1968/347; ErBl. 
1970/299). Diese strengen Anforderungen werden 
von zahlungs unwilligen Ausgleichsschuldnern 
dazu genützt, die Befriedigung ihrer GläuBiger 
zu verzögern. Die Änderung soll einen Wahdel 
der gefestigten Rechtsprechung bewirken; hibbei 
ist auf einen Gedanken Bedacht, genommen, 1 der 
sich im Schriftturh (Pollak in Bartsch - Pollak 
II 448) findet. , ' \ 

Wi~ bereits im allgemeinen Teil der Erläu­
terungen ausgeführt, gehört die durchgreifende 
Neuordnung der Überwachung der Ausgleichs­
erfüllung, besonders durch Sachwalter als Treu­
händer, zu den wichtigsten Voraussetzungen für 
einen Abbau der Hemmnisse, die der Unter­
nehmensfortführung entgegenstehen. Daher sind 
zahlreiche Änderungen und Ergänzungen vorge­
schlagen und im Entwurf auch berücksichtigt 
worden; die gewohnte Abfolge der Bestimmungen 
konnte daher nicht beibehalten werden. 

Die Fortentwicklung des geltenden Rechtes 
folgt desse.n bewährtem Grundkonzept, Rechts­
folgen anzuordnen, die am jeweiligen Ausgleichs­
inhalt anknüpfen, und nicht durch positive 
Inhaltsbestimmungen die Vielfalt der Ausgleichs­
inhalte einzuengen. Das reicht aus, weil nach 
den Erfahrungen der' Praxis gerade diese Rechts­
folgeanordnungen den Ausgleichsinhalt ausrei­
chend beeinflussen. 

Der neue § 53 ,a Abs. 4 AO hängt eng :mit 
§ 53 a Abs. 1 und 2 AO zusammen und löst 
den praktisch wichtigen Streit darüber, ob ~nd 
inwieweit dje Möglichkeit der Beschaffung eines 
Exekutionstitels auf Grund der Ergebnisse Ides 
Ausgleichsverfahrens in nachfolgende Verfah!ren 
über Geldleistungsansprüche einwirkt (vgl. dkzu 
Petschek, ZBl. 1925, 197; Fasching, Kommerltar 
III 170; Wegan, Insolvenzrecht 276; Jelinbk, 
ÖJZ 1970, 5, 34). Die vorgeschlagene Npu­
regelung beruht darauf, daß unbestrittenen For­
derungsanmeldungen und Auszügen aus An­
meldungsverzeichnissen heute geringere WirkJng 

Nach dem Wortlaut des zweiten Satzes des als Urteilen zukommt. Daran könnte sich a*h 
§ 55 Abs. 2 AO kann von den derzeit in den künftig trotz völliger Gleichstellung mit Urteilen 

. nichts ändern: Zahlreiche Staaten, die oHne §§ 55 b bis 55 d AO enthaltenen, ergänzenden 
I 'Bestimmungen im Ausgleich abgewichen werden. weiteres österreichische Urteile vollstrecken, leh-

, Abgesehen davon, daß solche Abweichungen nen nämlich eine Exekution auf Grund eiN, es 
nicht besonders gebräuchlich sind, nötigen die Auszugs aus einem österreichischen Anmeldungs-

verzeichnis sowie eine Bindung an dieses ab. Verstärkung der gerichtlichen Kontrolle und der 
'. I Schutz gutgläubiger Dritter dazu, daß die jeweils ' Daher kann dem Umstand, daß eIn solcHer 

Auszug erworben werden kann, auch für den anzuwendenden Bestimmungen weitgehend zum 
innerstaatlichen Bereich nicht die Wirkung eides zwingenden Recht erhoben werden. Dem dient 

'rechtskraftgleichen Prozeßhindernisses gegebbn die Neufassung des § 55 Abs. 2 AO. 
werden, das zu einer in jeder Lage des V ~r- Der neugefaßte § 55 b AO folgt in seinem 
fahrens zu beachtenden Nichtigkeit (§ 477 ZPO) ersten Absatz weitgehend seinem derzeit geltenden 
und zur Zurückweisung der Klage als unzuläss~g Gegenstück; jedoch ist aus Gründen des Ver­
führen müßte. Würde solches vorgesehen, müß1te kehrsschutzes bereits an dieser Stelle der in 
nämlich der Gläubiger, der auf Auslandsver- der Praxis übliche sogenannte "geschäftsführende" 
mögen eines österreichischen Schuldners Exekh- oder "federführende" Sachwalter berücksichtigt. 
tion (ühren will, im Ausland ein Urteil erwirkeiI; Die Fassung der Bestimmung ermöglicht weiter­
damit 'wäre bei den Parteien der Zugang zulu hin andere als monokratische Formen der Ver­
Recht nur erschwert. Unbedenklich ist es hi~- tretung des "Sachwalterausschusses". Sow~hl 
gegen, eine Bindungswirkung vorzusehen: Sie I die Gesamt- als auch die Einzelvertretung bleIbt 
greif~ sowohl dann ein, wenn der Gläubigtr zulässig (vgl. noch § 55 d AO). 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 41 von 131

www.parlament.gv.at



42 3 der Beilagen 

Die Neufassung des § 55 b Abs. 2 AO bewirkt, Der neue § 55c Abs. 2 AO weicht inhaltlich 
daß auch die vom Ausgleichskommissär nach vom geltenden § 55 b Abs. 5 AO insofern ab, 
dem (nun verschärften) § 3 Abs. 2 AO vor der als das nach Ansicht eines Gläubigerschutzver­
Aufhebung des Ausgleichsverfahrens angeordne- bandes nicht zureichend determinierte Neube­
ten Maßnahmen trotz ,der Aufhebung des Aus- stellungs recht des Ausgleichsgerichts durch .eine 
gleichsverfahrens (§ 55 Abs. 2 AO) weiterwirken. verfassungsrechtlich unbedenkliche Neubestel­
Da die Überwachung durch Sachwalter länger lungspflicht ersetzt wird. 
dauern kann, und nicht auszuschließen ist, daß Gänzlich neu ist § 55 c Abs. 3 AO: Er entzieht 
der Schuldner sein Verhalten gegenüber -Sach- die Belohnung des Sachwalters dem freien 
waltern,sei es in wünschenswerter, sei es in Kräftespiel der Beteiligten und legt sie - gleich 
abzulehnender Art ändert, ist eine Bestimmu9g der Festsetzung der dem Ausgleichsverwalter 
zweckmäßig, nach der die Verfügungsbeschrän- im fortgesetzten Verfahren gebührenden· Ent­
kungen geändert, neu erlassen oder aufgehoben lohnung _ in die Hand des Gerichtes. Ein 
werden können. • Gläubigerschuqwerband hat darauf hingewiesen, 

Die heute im § 55 b' Abs. 2 zweiter Satz AOdaß der Erfolg nicht allein für die Entlohnung 
enthaltene Regelung über die Geschäftsführung' des Sachwalters bestimmend sein kann; der 
durch mehrere Sachwalter findet sich mit den Entwurf entspricht diesem Hinweis dadurch, 
notwendigen Änderungen im neuen § 55 d AO. daß er auch die angewendete Mühe (vgl. § 1193 

ABGB) zu den zu berücksichtigenden Umständen 
§ 55 b Abs. 3 AO soll dem Sachwalter die zählt (vgl. auch die Änderung des § 33 Abs. 4 AO). 

Überwachung des Schuldners erleichtern. 
Die knappe Bestimmung, daß !llehrere Sach-

Die Neufassung des § 55 b Abs. 4 und 5 AO walter die Geschäfte gemeinschaftlich führen 
umschreibt in allgemeiner Form die Rechtsstellung (§ 55 b Abs. 2 zweiter Satz AO), hat sich als 
des Sachwalters. Hervorzuheben ist dabei, daß er unzureichend und praxisfremd erwiesen~ Der 
weiterhin kein dem Ausgleichsverwalter rechtlich Entwurf (§ 55 d AO) legt daher die heute in 
gleichstehendes Organ des Ausgleichsverfahrens Österreich eingelebte Übung der Regelung zu­
sein wird: Die Bestimmungen über die Berufung grunde, verhindert jedoch nicht neue Entwick­
des Sachwalters bleiben unverändert. lungen. Nach der heute herrschenden Praxis 

Der erste Satz des neuen § 55 b Abs.4 AO setzt sich ein "Sachwalterausschuß" in der 
dient dem Schutz Dritter; die Fassung folgt Regel aus Vertretern der bevorrechteten Gläubi­
dem § 83 Abs. 1 KO. Rechtsprechung und Lehre gerschutzverbände, einem Vertreter der Haus­
zu den Grenzen der Befugnisse des Massever- bank des Schuldners, einem Vertreter eines 
walters gegenüber Dritten werden daher ver- Sozialversicherungsträgers, einem Arbeitnehmer­
wertet werden können. Die B.estimmung ist vertreter und dem früheren Ausgleichsverwalter 
auch beim bloß überwachenden Sachwalter erfor- zusammen. Dieser wird in der Regel als "ge­
derlich, da auch er im Einzelfall Dritten Erklärun- schäftsführender Sachwalter" tätig; die übrigen 
gen abzugeben und von ihnen entgegenzunehmen Sachwalter haben etwa die Stellung, die Mit­
hat. Die Haftungsbestimmungen sind ohne Ab- gliedern des Gläubigerausschusses im Konkurs 
weichung vom geltenden Recht in verkürzter (§ 88' KO) zukommt. Hieraus folgt, daß der 
Form neu gefaßt worden (§ 55 b Abs. 5 AO). "gesch#tsführende Sachwalter" die Gegenstände 

der ordentlichen Verwaltung allein besorgt und 
§ 55 c AO ersetzt die geltenden Ab~. 4 und 5 im Verhältnis zu Dritten allein- auftritt. "Gerade 

des § 55 b AO und verschärft sie: Es ist darüber diese Gestaltung des Innen- und des Außen­
geklagt worden, daß gelegentlich Sachwalter verhältnisses ist im geltenden Recht nicht einmal 
ihren Aufgaben nicht oder nicht rechtzeitig andeutungsweise geregelt; das ist schon für das 
nachkommen; selbst die scharfe Haftung (§ 1299 Innenverhältnis unzweckmäßig, für das Außen­
ABGB) reiche nicht aus. Daher ist ein Teil verhältnis jedoch wegen des notwendigen Schutzes 
des § 35 Abs. 2 AO ausdrücklich in den neuen Dritter besonders nachteilig. Daher gibt der 
§ 55 c Abs. 1 AO übernommen worden; anders Entwurf dem beschriebenen Typus der Mehrheit 
als ein Ausgleichsverwalter wird jedoch ein v0l?- Sachwaltern eine gesetzliche Grundlage. 
Sachwalter weiterhin nicht durch Geldstrafen Die Regelungen über die Geschäftsführung sind 
zur Pflichterfüllung angehalten werden können. nicht zum zwingenden Recht erhoben worden 
Das bewirkt, daß ein Sachwalter dort, wo Geld- (siehe die Neufassung. des § 55 Abs. 2 vierter 
strafen gegenden' Ausgleichsverwalter noch Satz AO). § 55 d Abs. 5 AO beruht auf den 
~ngemessen sein könnten, bereits zu entheben gleichen Gründen wie § 55 c Abs. 2 AO. ' 
und durch einen anderen zu ersetzen sein wird. 
Die Anregung, zur Überwachung 'der Sachwalter Die neuen §§ 55 e und 55 f AO ersetzen' den 
einen Gläubigerbeirat zu bestellen, hat der Ent- geltenden § 55 c AO. In Fortentwicklung seiner 
wurf nicht aufgegriffen, weil eine solche Kon- heutigen Auslegung wird die. namentlich im 
struktion schon heute im Ausgleich vereinbart Wirtschaftsrecht vielfach anzutreffende einge­
werden kann. lebte Einrichtung der Ermächtigungstreuhand 
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(vgI. Kastner, JBI. 1948,305; JBI. 1949, 90, 420, 
537; JBI. 1954, 138; JBI. 1958, 109), nicht aber 
die der fiduziarischen Treuhand zu Grunde ge­
legt. Das geht schon aus der Ersetzung des Be­
griffes "Vollmacht" durch den Begriff "Ermäch­
tigung" hervor (§ 55 e Abs. 1 AO). Damit wird 
~s der Rechtsprechung erleichtert von älterer 
Judikatur abzugehen, die zum Teil noc~ auf der 
Annahme beruht, der Sachwalter im Ausgleich 
sei in der Regel Bevollmächtigter (vgI. Jelinek 
in Reimer-FS 185 ff). 

Selbstverständlich bleiben die zahllosen, in der 
Praxis. erprobten Formen der Überw.achung 
(vgl. Bley - Mohrbutter, Kommentar zur Ver­
gleichsordnung 3, II 119 ff) weiterhin möglich, 
sodaß auch insoweit die künftige Entwicklung 
nicht verbaut wird. Hervorzuheben ist endlich, 
<laß die Ausgleichsordnung nicht der Platz ist, 
an dem eine abschließende Regelung der Ermäch­
tigungstreuhand aufzunehmen ist, mag auch ihre 
Anerkennung im österreichischen Recht nicht 
zuletzt durch die Ausgleichsnovelle 1934 sehr 
gefördert worden sein. 

Gegenstück des geltenden § 55 c Abs. 2 AO 
ist der neue § 55 e Abs. 2 AO. Die Bestimmung 
betrifft weiterhin nur die Beziehung zwischen dem 
übertragenden Schuldner und dem übernehmen­
den Sachwalter (vgI. Klang, JBI. 1948, 438 f). 
Die im Begutachtungsverfahren namentlich von 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder geforderte 
Erweiterung des Ausschlusses des § 1409 ABGB 
auf den Erwerb anläßlich des Ausgleichs oder 
einer Treuhandüberwachung ist an dieser Stelle 
nicht zu verwirklichen, obgleich die hier erläuterte 
Einfügung bestimmt war, den § 188 der dritten 
Teilnovelle abzurunden. Der Entwurf greift 
diesen wichtigen Vorschlag gleichwohl auf und 
schlägt daher einen neuen § 1409 a ABGB vor 
(Artikel III). 

Der neue § 55 e Abs. 3 AO übernimmt zwar 
das Prinzip der relativen Unwirksamkeit aus § 8 
Abs. 3 AO, belastet jedoch die Anwendung dieser 
Bestimmung nicht mit subjektiven Momenten. 
Damit soll erreicht werden, daß Dritte Sachwalter 
nicht übergehen. Die Zulassung einer Ermächti­
gung des Schuldners durch die Sachwalter soll 
die nach Ansicht eines Gläubigerschutzverbandes 
notwendige Motivierung des Schuldner~ zur 
Mitarbeit bei der Ausgleichserfüllung verstärken 
und seine Kenntnisse und Fähigkeiten dabei nutz-
bar machen. ' 

Zur verstärkten Kontrolle der Sachwalter führt 
§ 55 e Abs. 4 AO zwingende Bestimmungen über 
<lie Rechnungslegungspflicht der Sachwalter ein. 
Auch damit wird die Untätigkeit von Sachwaltern 
gesteuert werden können. Die Bestimmung der 
Rechnungslegungsperioden wird zweckmäßiger­
weise im Ausgleich selbst erfolgen; § 55 Abs. 2 
AO ermöglicht insbesondere ein Abstellen auf das 
Wirtschaftsjahr des Schuldners. Auch können die 

Rechnungslegungszeiträume verkürzt, nicht aber 
verlängert werden. 

Der neue § 55 f Abs. 1 AO stellt klar, daß dem 
Sachwalter als Ermächtigungstreuhänder im Pro­
zeß über das übergebene Vermögen auch Partei­
stellung zukommt. Damit wird eine Streitfrage 
die in der Praxis zu Unzukömmlichkeiten geführt 
hat, ohne-Vorgriff auf rechtstheoretische Aus~ 
sagen bereinigt. 

. Allgemein wird auch eine Klarstellung darüber 
gefordert, ob und inwieweit in das übergebene 
Vermögen Exekution geführt werden darf, zumal 
die Rechtsprechung hiezu nicht einheitlich ist. 
Zum Teil wird angenommen, daß nicht bloß Aus­
gleichsgläubiger, sondern auch bevorrechtete 
Gläubiger (einschließlich der Arbeitnehmer) selbst 
dann, wenn sie nach § 53 a AO einen Exekutions­
titel erworben haben, in das übergebene Ver­
mögen nicht Exekution führen dürfen (OGH in 
SZ 47/14, 3 Ob 47/76, abweichend OGH in SZ 
47/122 = EvBl. 1975/175 = Arb. 4961). Gemes­
sen an dieser Rechtsprechung schränkt der vor­
geschlagene § 55 f . Abs. 2 AO das Exekutions­
verbot ein: Der Fall der Übergabe des Vermögens 
nähert sich einer Fortführung des Ausgleichs­
verfahrens sehr; daher sieht der Entwurf vor, die 
Zulässigkeit der Einzelzwangsvollstreckung so 
zu beurteilen, als wäre das Ausgleichsverfahren 
noch nicht aufgehoben worden. Da gerade der 
erste Abschnitt der Überwachung besonderen 
Schutz verdient, ist vorgesehen, daß die Frist, 
während der zugunsten von Absonderungs- und 
Aussonderungsrechten nur beschränkt vollstreckt 
werden darf (§ 11 Abs. 2 AO), neuerlich zu laufen 
beginnt. Hervorzuheben ist, daß diese Beschrän­
kung nur das übergebene Vermögen betrifft, nicht 
aber ein dem Schuldner allenfalls verbliebenes 
weiteres Vermögen. 

Die Übernahme ausgleichsrechtlicher Rege­
lungen für den Vollstreckungsschutz führt auch 
zur Erstreckung des Konkursschutzes· (vgl. § 10 
AO). Da es nicht zweckmäßig wäre, den Schuld 
ner auch dann vor der Konkurseröffnung zu 
schützen, wenn er vielleicht nur einen kleinen Teil 
seines Vermägens Sachwaltern der Gläubiger 
übergeben hat, andererseits aber der Konkurs­
schutz zur gedeihlichen Durchführung der Über­
wachung notwendig ist, sieht der Entwurf vor, 
daß das übergebene Vermägen im Fall eines 
Konkurses des Schuldners so lange nicht zur, 
Konkursmasse gehärt, als die Überwachung 
währt. Wird abet' die Überwachung eingestellt 
(was im Ergebnis dann zum Konkurs führt, wenn 
das Vermägendazu noch hinreicht), so sieht der 
Entwurf für diesen besonderen Fall vor, daß das 
Vermögen in gleicher Weise in die Konkursmasse 
einzubeziehen ist wie bisher ausländisches Ver­
mägen nach dem aufzuhebenden § 67 KO. 

§ 55 f Abs. 3 AO ist das Gegenstück zum gel­
tenden § 55 c Abs.3 AO. Die Bestimmungen über 
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die sogenannte gläubigeranonyme Kollektiv- sorgnis) für die Anzeigepflicht vorzusehen. Un­
hypothek bedürfen insoweit der Ergänzung, als tätigkeit des Sachwalters ist in einem solchen Fall 
das geltende Recht die Verwertung überaus, geeignet, Schadenersatzansprüche gegen ihn zu 
schwierig macht. Der Vorschlag, dem Sach- begründen (§ 1299 ABGB). 
walter kraft Gesetzes die Befugnis zu verleihen, 
die Zwangsversteigerung der Liegenschaft, auf 
welcher die Treuhandhypothek eingetragen ist, 
gleich einen Masseverwalter herbeizuführen, ist 
deshalb nicht ohne weiteres zu verwirklichen, weil 
nur der Masseverwalter, nicht aber der Sachwalter 
seine Befugnisse aus einem gerichtlichen Bestel­
lungsakt ableitet. Ein solcher ist jedoch in dem 
neu eingeführten Ermächtigungsbeschluß zu er­
blicken, den der Sachwalter beantragen kann. Er 
wird dann, gleich einem Masseverwalter, die so­
genannte kridamäßige Versteigerung der Liegen­
schaft herbeiführen können. 

Der neue § 55 g AO ersetzt den geltenden § 55 d 
AO. Die Bestimmung wird erweitert und den 
Regelungen über die Fortsetzung des Verfahrens 
(§ 55 h AO in der Fassung des Entwurfes, bisher 
§ 55 e AO) angepaßt. Daher wird insbesondere 
auch bei der Überwachung zwischen der Beendi­
gung und der Einstellung unterschieden; da je­
doch die Überwachung die Aufhebung des Aus­
gleiches voraussetzt, wäre es unzulässig, der Ein­
stellung der Überwachung die gleichen Wirkun­

berzeit sind Beschlüsse über die Beendigung 
der Überwachung unanfechtbar. Wegen der be­
sonderen Bedeutung solcher Beschlüsse wird nun 
ihre Anfechtung in zweiter Instanz durch § 55 g 
Abs. 6 AO zugelassen. Das entspricht dem Vor­
schlag eines Gläubigerschutzverbandes. Ein wei­
tergehendes Anfechtungsrecht ist wegen der Be­
lastung des Obersten Gerichtshofs derzeit aus~ 
geschlossen. Soweit allerdings der Einstellungs­
beschluß die Rechtskraft eines die Konkurseröff­
nung ablehnenden Beschlusses voraussetzt, be­
darf es weiterhin' keines Anfechtungsrechts, weil 
bereits der erstgenannte Beschluß voll anfechtbar 
ist. 

Die derzeit 'geltenden §§ 55 e und 55 f AO 
werden als §§ 55 hund 55 i AO neu bezeichnet. 
Die Änderungen auf dem Gebiet der Anfechtung 
der Beschlüsse des Ausgleichsgerichts, mit denen 
über die Beendigung oder die Einstellung des 
fortgesetzten Verfahrens entschieden wird (der­
zeit § 55 e Abs. 5 AO), beruht auf den zum neuen 
§ 55 g Abs. 6 AO dargelegten Gründen. 

gen zu geben, wkder Einstellung des Ausgleichs- Z Z 39 ur . : 
verfahrens. 

Zum Nachteil der Praxis ist ungeklärt, wann 
Die Verpflichtung zur Kundmachung der Be- die Wirkung eines Einstellungsbeschlusses in 

endigung (§ 55 g Abs. 1 AO) ist notwendig, weil Fällen eintritt, in denen auf Grund einer Prüfung 
auch die Überwachung kundgemacht und in den nach § 56 Abs. 5 AO von Amts wegen der Kon­
öffentlichen Büchern und Registern angemerkt kurs eröffnet wird (vgl. Wegan, Insolvenzrecht 
wird (§ 55 b Abs. 1 AO). . 268 f): Teils wird angenommen, daß die aus-

Auf Grund mehrerer Anregungen im Begut- gleichsrechtlichen Verfügungsbeschränkungen 
achtungsverfahren wurde eine Sanktion für Fälle des Schuldners (§ 3 Abs. 2, § 8 AO) trotz nach­
vorgesehen, in denen der Schuldner das Ziel der folgender Konkurseröffnung bereits mit der 
Überwachung hintertreibt; dem soll § 55 g Abs. 2 Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses weg­
Z. 2 AO vorbeugen. fallen, teils wird diese Wirkung ,erst mit der Kund-

Besonders wichtig ist § 55 g Abs. 3 und 4 AO; machung des Einstellungsbeschlusses oder mit 
hieraus ergibt sich miftelbar die zulässige Ge- der sie ersetzenden Kundmachung der Konkurs­
samtdauer eines Treuhandausgleichs, nach wel- eröffnung verbunden. Nur die zweite Ansicht 
chem den Sachwaltern der Gläubiger Vermögen bewirkt,daß - wie ein Gläubigerschutzverband 

treffend bemerkt hat - kein "Interregnum" ein­übergeben wird. Diese Bestimm~ng ist notwen-
dig, weil, wie schon zum neuen § 37 Abs. 3 AO tritt, wenn der Konkurs nach dem Eintritt der 
bemerkt wurde, in einem solchen Fall die Zah- Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses von Amts 
lungsfristen nach § 3 Abs. 1 Z. 3 AO nicht an- wegen eröffnet wird: Die ausgleichsrechtlichen 
wendbar sind. Zur Frage, ob die Überwachung Verfügungsbeschränkungen gehen nämlich nur 

nach der zweiten Ansicht nahtlos in die konkurs­überhaupt zeitlich' begrenzt werden soll, sind 
unterschiedliche Vorschläge gemacht worden. rechtlichen über. Nur diese Auffassung ist ge­
Die Neufassung enthält einen Kompromiß, wobei eignet, Umtriebe des Schuldners zu unterbinden, 
sie (bezüglich der Mindestfrist) davon ausgeht, der nach der Einstellung des (fehlgeschlagenen) 
daß im Quotenausgleich Zahlungsfristen von Ausgleichsverfahrens der KonkurseröffilUng ent-
18 Monaten zulässig sind. gegensieht. Daher folgt ihr die Neufassung (§ 56 

Abs. 5 und 6 AO) und verknüpft ausdrücklich die 
§ 55 g Abs. 5 AO ist dem geltenden § 55 e Abs. 4 Beseitigung der Verfügungs beschränkungen mit 

AO ähnlich. Die unterschiedliche Stellung einer- der Kundmachung des Einstellungsbeschlusses, 
seits des Sachwalters und andererseits des Aus- wenn dieser aber nicht kundzumachen ist, weil der 
gleichsverwalters im . fortgesetzten Verfahren Konkurs von Amts wegen eröffnet wird, mit der 
rechtfertigt es, eine andere Voraussetzung (Be- Kundmachung der Konkurseröffnung. 
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Anläßlich dieser Änderung wird auch die nur 
unzureichende Regelung ,über den Kreis der-
1enigen, welchen der Einstellungsbeschluß zuzu­
stellen ist, verbessert; insbesondere wird die Mit­

,teilung JMVBl. 1917, 396 unbeachtlich. 

Die Änderung der Zitate in § 56 Abs. 3 und 5 AO 
ist wegen der Umbezeichnung des § 55 e AO in 
§ 55 h AO nötig; die Neukundmachung des § 56 
Abs. 4 AO beruht auf legistischen Gründen. 

Zur Z. 40: 

Das Zitat entfällt, weil § 114 KO durch § 178 
KO ersetzt wird, auf den der neue § 64 AO ver­
weist. 

Zur Z. 41: 

HGB 3 (1973)§ 129 Anm. 58 in Verbindung mit 
Anm. 19]: Der ausgeschiedene Gesellschafter hat, 
wenn ihn ein Gesellschaftsgläubiger in Anspruch 
nimmt, alle Einwendungen, welche die Gesel1~ 
schaft hätte; das gilt auch für Stundung, Ver­
gleich und Erlaß (Kastner, Grundriß 77). Auch 
aus der Sicht der Unternehmenserhaltung spricht 
vieles für die Haftungsbeschränkung; es ist durch­
aus möglich, daß ein Gesellschafter auch an einer 
anderen Ha,ndelsgesellschaft beteiligt ist oder ein 
anderes Unternehmen eröffnet hat. Die Gefähr­
dung eines solchen Unternehmens durch eine 
Forthaftung eines Gesellschafters, besonders eines 
bereits ausgeschiedenen, läßt sich nicht leicht 
rechtfertigen. 

Der Entwurf folgt daher der weitgehend ge­
billigten Auffassung, daß an der haftungsbe­

Nach dem geltenden § 60 Abs. 2 AO bewirkt grenzenden Wirkung des Ausgleichs gegenüber 
der Ausgleich über eine Person<;:nhandelsgesell- nicht ausgeschiedenen Gesellschaftern (§ 60 
schaft (offene Handelsgesellschaft oder Komman- Abs. 2 AO) nichts geändert werden soll, und daß 
ditgesellschaft), daß die persönlich haftenden Ge- ihnen ausgeschiedene Gesellschafter gleichzu-

,sellschafter, sofern im Ausgleich nichts anderes stellen seien. Jedoch kann die nun zu schaffende 
bestimmt ist, im gleichen Umfang von den Ver- haftungsbegrenzende Wirkung des Ausgleichs 
bindlichkeiten entlastet werden wie die Handels- gegenüber ausgeschiedenen Gesellschaftern nicht 
gesellschaft selbst. Nach herrschender Ansicht darauf beschränkt sein, daß eine Handelsgesell­
kommt diese Begünstigung Gesellschaftern, die, schaft Schuldner ist: Vom Zweck der Regelung 
bereits aus der Handelsgesellschaft ausgeschieden I her gesehen ist es nämlich unerheblich, ob der 
sifold~ nich~ zug~te (vgl. Kastner, Grundriß 77 f).1 weiterhaftende Gesell.schaft:r aus, einer Dreiman~­
H1enn w1rd elne ungerechtfertigte Unterschei- gesellschaft ausgeschieden 1st, d1e nun als Zwel­
dung erblickt, welche auch nicht aus dem Zweck manngesellschaft in den Ausgleich geht, oder ob 
der Forthaftung ausgeschiedener Gesellschafter er aus 'einer Zweimanngesellschaft so ausge­
gerechtfertigt . werden kann. Es ist daher dem schieden ist, daß der andere Gesellschafter das 
Schrifttum (Griehsler, GesRZ 1972, 8) folgend Unternehmen ohne Liquidierung mit Aktiven 
angeregt worden, die entlastende Wirkung des und Passiven übernommen hat (§ 142 Abs. 1 
Ausgleichs auch auf die ausgeschiedenen Gesell- HGB) und dieser nun Ausgleichsschuldner wird. 
schafter zu erstrecken. Die neue Bestimmung (§ 60 a AO) gibt daher 

Zugleich ist aber auch vorgeschlagen worden, dem Ausgleich einer Handelsgesellschaft und dem 
das Ungleichgewicht des geltenden Rechtes da- eines Schuldners, der ein Unternehmen in der be­
durch zu beseitigen, daß die Haftung der Gesell- schriebenen Art übernommen hat, gegenüber 
.schafter, gleichviel, ob sie bereits ausgeschieden einem ausgeschiedenen Gesellschafter die gleiche 
sind oder nicht, durch den Gesellschaftsausgleich Wirkung. 
unberührt b,leiben sollte. Die Fassung der Bestimmung stellt klar, daß 

Einigkeit besteht, daß die aus der heutigen Aus- die Haftung nur dann begrenzt wird, wenn sie 
legung des geltenden Rechtes folgende unter- auf dem Handelsgesetzbuch (vgl. § 159 HGB), 
schiedliche Behandlung des ausgeschiedenen und nicht jedoch wenn sie auf einem anderen Rechts­
.des nicht ausgeschiedenen Gesellschafters keines- grund (z. B. Schuldbeitritt) beruht: Liegt ein 
falls aufrechterhalten werden kann. Im Begut- anderer Haftungsgrund vor, so entlastet der Aus­
achtungsverfahren wurde nahezu einhellig ver- gleich den ausgeschiedenen Gesellschafter nicht 
langt, daß der ausgeschiedene Gesellschafter (vgl. § 48 AO). 
künftig ebenfalls nach Maßgabe des Gesellschafts­
ausgleichs entlastet werden soll; dem Gedanken, 
daß selbst dem noch nicht ausgeschiedenen Ge­
sellschafter diese Wirkung nicht mehr zugute 
kommen solle, ist heftig widersprochen worden. 

In der Tat spricht gegen die volle Weiterhaftung 
daß der au.ßergerichtliche Ausgleich einer Handels­
,gesellschaft die Haftung des ausgeschiedenen Ge­
sellschafters im gleichen Ausmaß verringert wie 
.die des verbliebenen [Fischer in Großkommentar 

Da der ausgeschiedene Gesellschafter - anders 
als der noch nicht ausgeschiedene - im Ausgleich 
nicht mitwirken darf (vgl. § 60 Abs. 2 AO), wäre 
es unzulässig, im Ausgleich der Gesellschaft eine 
solche dem Ausgeschiedenen nachteilige abwei­
chende Bestimmung über die Gesellschafter­
haftung vorzusehen, wie sie gegenüber den nicht 
ausgeschiedenen Gesellschaftern zulässig ist und 
bleibt; das wird durch den zweiten Satz der neuen 
Bestimmung klargestellt. 
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Zur Z. 42: 

Die Neufassung des § 61 Ab!!. 2 AO, die -
wie erwähnt - mit der Einfügung des § 26 a AO 
und des § 56 a KO eng zusammenhängt, beruht 
auf dem im Begutachtungsverfahren gestellten 
Verlangen nach einer deutlicheren Regelung des 
ohnedies verwickelten Verhältnisses zwischen 
Gesellschafts- und Gesellschafterinsolvenz ; na­
mentlich das Wort "getroffen" sei wenig klar. 
Da der Entwurf aus den schon im allgemeinen 
Teil genannten Gründen die Insolvenz der Han­
delsgesellschaften besonders berücksichtigt, wird 
die erwähnte Anregung aufgegriffen. 

Zur Z. 43: 

Die Verweisung, die § 62 AO enthält, bedarf 
der Änderung, weil sich die Bestimmungen über 
das fortgesetzte Verfahren nunmehr in § 55 h 
AO finden. 

Zur Z. 44: 

Die Einführung einer dem § 18 ArbGerG ent­
sprechenden Sonderregelung über die Vertretung 
der Arbeitnehmer im Insolvenzverfahren durch 
§ 173 a Abs. 2 KO i. d. F. des Entwurfes nötigt 
nicht zu gleichartigen Ergänzung der Ausgleichs­
ordnung: Nach § 63 Abs. 2 AO sind ohnedies 
auch §§ 173 bis 177 KO auf das Ausgleichsver­
fahren anzuwenden. Eine Wiederholung des In­
halts des § 173 a KO ist daher entbehrlich. Der 
§ 63 a AO kann daher zur Verkürzung <les Ge­
setzestextes beseitigt werden, ohne daß damit auf 
dem Gebiet des Vertl;etungsrechts der Gläubiger­
schutzverbände im Ausgleichsverfahren eine in­
haltliche Änderung verbunden wäre. 

Zur Z. 45: 

Der neue § 64 AO hängt mit den schon im all-

Der Zuständigkeits tatbestand erfaßt nicht nur 
die auf Pflichtverletzungen gegründeten Haftungs­
klagen gegen Ausgleichsverwalter, sondern auch 
deren Klagen auf Feststellung des Nichtbestehens. 
eines Haftungsanspruchs. 

Zur verfahrensrechtlichen Behandlung ist zu 
bemerken, daß die Verweisung auf § 178 Abs. 2 
und 3 KO bewirkt, daß über die Klagen in erster 
Instanz stets ein Einzelrichter entscheiden wird. 
Wenn das an sich zuständige Gericht ein Bezirks­
gericht ist, wird -;- entsprechend einem Gedanken, 
der aus § 114 KO in § 178 KO übernommen wird 
- auch insoweit nach den §§ 431 ff ZPO vorzu­
gehen sein. 

Neu ist auch § 65 AO: Er regelt die Anerken­
nung ausländischer ausgleichsrechtlicher Maß­
nahmen in einer der international-insolvenzrecht­
lichen Realität entsprechenden Form; die Ver­
weisung auf § 79 EO bewirkt insbesondere, daß. 
die Anerkennung von einer durch Staatsverträge 
verbürgten Gegenseitigkeit abhängt. Fehlt sie, 
so sind ausländische Maßnahmen in Österreich 
wirkungslos. 

Zum Artikel II 

Zu den Z. 1 und 2: 

Die Änqerungen beruhen auf den zu Art. I Z. 1 
dargelegten Gründen. Einer weitergehenden Än­
derung des § 2 KO bedarf es nicht: So wie schon 
nach geltendem Recht die amtswegige Konkurs­
eröffnung bei Mißlingen des fortgesetzten Ver­
fahrens nicht die Wirkungen des Anschlußkön-· 
kurses hat, wird auch die neugeschaffene amts­
wegige Konkurseröffnung im Fall des Fehl­
schlagens einer Überwachung die V oraussetzun­
gen des § 2 Abs. 2 KO nicht erfüllen können .. 

gemeinen Teil der Erläuterungen erwähnten häu- Zur Z. 3: 
figen Klagen über das Haftungsrisiko der Aus-
gleichsverwalter, Masseverwalter tlnd der Sach- Die Änderung des § 5 Abs. 1 KO soll eine: 
walter zusammen. Es ist unter anderem angeregt Abkehr von der heutigen Auslegung dieser Be-­
worden, daß die Entscheidungen über Haftungs- stimmung (vgl. OGH in SZ 36/147) bewirken. 
ansprüche demjenigen Ausgleichs-(bzw. Kon- Die Neufassung folgt der im Begutachtungsver-­
kurs-)gericht zugewiesen werden sollten, vor dem fahren von zahlreichen Stellen gewünschten Über­
das Insolvenzverfahren anhängig ist oder war. nahme der in § 8 Abs. 4 A~ enthalten~n Begren­
Das hiemit angesprochene Prinzip des Sachzu- zung .~uf das, .. ,,:as ,:,zu einer bescheidenen ~e­
sammenhangs rechtfertigt in der Tat einen be-, bens~?hrung ~ur.lhn. ~~~n Schuldner) "und seme. 
sonderen Zuständigkeitstatbestand, ~eil er auch F~lie unerlaßhch 1st ; 1U den neuen § 5 Abs. 1 
der schnelleren und damit auch kostensparenden K . 
Abwicklung eines Haftungsprozesses dienen kann. Das zieht auch eine Änderung des § 5 Abs. 2 
Der Entwurf folgt daher der genannten Anregung KO nach sich: Die Unterstützung aus der Masse 
und schlägt im § 178 Abs,.l KO eine Wahlzu- bedarf einer gleichartigen Begrenzung; der ge­
ständigkeit vor, die kraft Verweisung auch für rade im Zusammenhang mit dem Konkursnütz­
Ausgleichsverwalter gilt. Die Haftungsprozesse liche Gedanke der Anspannung wird mit den 
der Mitglieder des Gläubigerbeirats, Gebarungs- Worten "nach seinen Kräften" ausgedrückt. Die 
prüfer (§ 31 Abs. 2 AO) und der Sachverständigen Grenzen des "pflichtgemäßen Ermessens" des­
(§ 33 Abs. 1 AO) werden einbezogen, da ihnen Masseverwalters und des Gläubigerausschusses. 
gegenüber nichts anders. gelten kann. werden näher determiniert. 
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Zur Z. 4: 

. Einer Anregung des Obersten Gerichtshofs 
folgend, wird die Überschrift des § 9 KO ge­
ändert, weil diese Bestimmung nicht nur die Un­
terbrechung sondern auch· die Hemmung der 
Verjährung betrifft. 

Zu den Z. 5 und 6: 

eine nicht wünschenswerte Überlastung der 
Masseverbindlichkeiten durch Forderungen be­
reits gekündigter Arbeitnehmer unterbleibt. An­
dernfalls wären nämlich ins besondere die Ent~ 
lohnungsansprüche nicht gekündigter Arbeit­
nehmer gefährdet. Der Entwurf entspricht auch 
diesem Gedanken. . 

Die Änderungen der §§ 11 und 12 KO beruhen Zur Z. 9: 
auf den schon zu den ausgleichs rechtlichen Paral- Wie schon im allgemeinen Teil der Erläute­
leIbestimmungen (§ 11 und 12 AO) dargelegten rungen hervorgehoben, ist die Wirksamkeit 
Gründen; Ergänzend dazu bleibt zu bemerken, der Anfechtung im Konkurs bei der Bekämpfung 
daß die Sperrwirkungen der neuen Bestimmungen der Massearmut besonders bedeutsam. Wenn­
im Konkurs auch deshalb nötig sind, weil die dem gleich der Entwurf die Erneuerung der Anfech­
Masseverwalter auferlegte Pflicht zur·Prüfungbe- tungstatbestände einem späteren Gesetzgebungs­
haupteter Absonderungs- und Aussonderungs- akt vorbehalten muß, können bereits jetzt formal­
rechte häufig verhindert, daß er die künftige Ent- rechtliche Hindernisse verringert werden. Dem 
wicklung, besonders die Fortführung eines Unter- dient die Zuständigkeitskonzentration, die § 43 
nehmens hinreichend planen kann. Die vom Aus- Abs. 5 KO nun vorsieht: Die Sachnähe des Kon­
gleichsverfahren abweichende Ausgestaltung des kurs gerichts ist geeignet, Anfechtungsprozesse zu 
Konkursverfahrens nötigt dazu, daß in § 11 Abs. 2, beschleunigen und damit auch die oft beklagte 
KO anders als in § 11 Abs. 2 AO nur eine einzige lange Dauer der Konkurse zu vermindern. Ins­
zeitliche Begrenzung (Frist von neunzig Tagen) besondere ist die weitgehende Zusammenfassung 
vorgesehen wird. der Anfechtungsprozesse bei einem Gericht ge­

Zur Z. 7: 

Die Änderung des § 15 Abs. 1 KO beruht auf 
den schon ~u § 15 AO dargelegten Gründen. Auch 
hier ändert sich der Anwendungsbereich der 
Bestimmung nicht; der Ruhegeldrückstand wird 
nicht erfaßt. 

Zur Z. 8: 

Die mehrmals geforderte Erstreckung der Aus­
trittsfrist nach § 25 Abs. 1 KO erfüllt eine Forde­
rung der Arbeitnehmervertretungen. Auch die 
Vereinigung Österreichischer Industrieller hat die 
Verlängerung der Austrittsfrist begrüßt: Der 
Arbeitnehmer müsse nicht übereilt und unter Zeit­
druck eine Entscheidung treffe~;· der verfrühte 
Austritt könne die Fortführung eines Unterneh­
mens von vornherein in Frage stellen. Im übrigen 
hat das Insolvenz-Entgeltsicherurtgsgesetz den 
Arbeitnehmern Risken abgenommen, die mit 
einem Verbleiben im Unternehmen verbunden 
sein können. 

Einer Anregung der Interessenvertretungen der 
Arbeitnehmer folgend, wird - wie schon in § 20 c 
Abs. 2 AO - die kollektivvertragliehe Kündi­
gungsfrist der gesetzlichen ausdrücklich gleichge­
stellt. 

Oie Neufassung erfüllt ferner eine alte Forde­
rung der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer 
insoweit, als der Masseverwalter nun grundsätz­
lich an den Kündigungstermin gebunden wird. 
Diese' Interessenvertretungen haben allerdings 
eine Begrenzung dieser Bindung insoweit als 
richtig angesehen, als weit entfernte Kündigungs­
termine nicht einbezogen werden sollen, damit 

eignet, im Ergebnis zu einer einheitlichen Beur­
teilung des Zeitpunktes zu führen, zu dem die 
Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist (vgl. §§ 30 
und 31 KO). Ein besonderes Zwischenverfahren 
vor dem Konkursgericht, in dem dieser Zeitpunkt 
mit allseitiger Rechtskraftwirkung festgestellt 
wird, kann damit vorläufig vermieden werden. 

Der Zuständigkeitstatbestand erfaßt - ver­
gleichbar der Regelung für Prüfungsprozes~e -
nicht die anhängigen, durch die Konkurseröffnung 
unterbrochenen Rechtsstreitigkeiten, in die der 
Masseverwalter eintritt. 

Auf Anfechtungsprozesse vor dem Konkurs­
gericht werden die den § 114 KO ersetzenden 
Regelungen des § 178 KO anzuwenden sein. 

Zur Z. 10: 

Die Ergänzung des § 44 Abs. 2 KO beruht auf 
den bereits zu § 21 Abs. 2 AO dargelegten Grün­
den. 

Zur Z. 11: 

Die Bestimmungen über die Masseforderungen 
werden zwar nur zum Teil verändert; aus legisti­
sehen Gründen muß jedoch § 46 KO zur Gänze 
neu kundgemacht werden; dabei war Gelegen­
heit, sprachliche Verbesserungen vorzunehmen. 

Auf dem Gebiet der Begräbniskosten bedarf die 
Abgrenzung zwischen Masseforderungen und 
Konkursforderungen einer Bereinigung; dem 
dient der neue § 46 Abs. 1 Z. 6 KO und der eben­
falls geänderte § 51 Abs. 1 Z. 1 KO. Aus den 
schon zu § 23 Abs. 1 Z. 2 AO genannten Gründen 
kann es für den Umfang des Privilegs der Begräb':' 
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niskosten nicht mehr auf den Todeszeitpunkt an­
kommen; dieser ist nach der Neuregelung nur 
noch für die Abgrenzung zwischen Masse- und 
Konkursforderung maßgebend. 

Den derzeit gemäß § 23 a AO bevorrechteten 
Gläubigerschutzverbänden kommt im Konkurs 
noch kein Vorrecht zu: Der Entwurf 'schafft es 
weil er allgemein entbehrliche' Differenzierunge~ 
zwischen Konkurs- und Ausgleichsrecht abzu­
bauen trachtet und zahlreiche Bestimmungen über 
den Zwangsausgleich an die Bestimmungen über 
den Ausgleich (nach der Ausgleichsordming) an­
gleicht. 

Die Fassung des' neuen § 46 Abs. 1 Z. 7 KO 
folgt der des neuen § 23 Abs. 1 Z. 6 AO. Der 
Inhalt des § 23 Abs. 2 AO kehrt - der Systematik 
der Konkursordnung folgend - als § 127 a KO 
wieder. " 

Auc~ an dieser Stelle ist hervorzuheben, daß 
keine Anderung des Umfangs der Arbeitnehmer­
masseforderungenerfolgt. Auch dieflktiv:enMasse­
forderungen (§ 46 Abs. 2 KO) werden unge­
schmälert beibehalt~n. 

Abweichend vom Ministerialentwurf eines Un­
ternehmens-Fortführungsgesetzes enthält sich die 
Regierungsvorlage einer Regelung der Frage, ob 
und inwieweit die, sogenannten Sozialphtnfor­
derungen im Konkurs zu berücksichtigen sind. 
Hierauf konnte wegen des Fortschritts der wissen­
schaftlichen Untersuchung dieses Fragenkreises 
verzichtet werden: Schwarz -" Holzer -
Holler, Das Arbeitsverhältnis bei Konkurs und 
Ausgleich (1978) 56, 68, 260, 328 zeigen, daß die 
insolvenzrechtliche Zuordnung solcher Forde­
rungen keine Probleme stellt, die Sonderbestim­
mungen in den Insolvenzgesetzen erfordern: 
Das gilt besonders bei Abfertigungen; der Sozial~ 
plan ist nämlich eine von mehreren Rechtsgrund­
lagen für solche Ansprüche. Der geltende § 46 
Abs. 3 KO fällt weg, weil sein Inhalt in den § 46 
Abs. 1 KO eingebaut worden ist. 

Zur Z. 12: 

§ 47 KO wird nur in sprachlicher Hinsicht ge­
ändert. Weiterhin werden Arbeitnehmermasse­
forderungen auf laufendes Entgelt vor dem Ent­
lohnungsanspruch des Masseverwalters zum Zug 
kommen; , der Vorschlag des Österreichisehen 
Rechtsanwaltskammertags, diesen Anspruch dem 
erwähnten Arbeitnehmervorrecht voranzustellen 
konnte im Hinblick auf den Wunsch des Bundes~ 
ministeriums für soziale Verwaltung nach unge­
s<;:hmälerter Beibehaltung der Arbeitnehmervor­
rechte nicht verwirklicht werden. 

Zur Z. 13: 

-:- Die, Änderung des § 51 Abs. 1 Z. 1 KO ist 
Fol~eder bereits erläuterten Einfügung einer 
Bestimmung über die Begräbniskosten in § 46 KO. 

Die Neufassung des § 51 Abs. 1 Z. 4 KO be­
ruht. auf den schon zu § 23 Abs. 1 Z. 5 AO dar­
gelegten Gründen. 

Die übrigen Änderungen des § 51 KO be­
ruhen auf legistischen Gründen. 

Zur Z. 14: 

Der neu eingefügte § 56 a KO ist das konkurs­
rechtliche Gegenstück des bereits erläuterten 
neuen §, 26 a AO. 

Zur Z. 15: 

Die Aufhebung des § 58 KO beruht auf den 
,zur Aufhebu,ng des § 28 AO dargelegten Gründen. 

Zu den Z. 16 und 17: 

Die Änderungen der §§ 60 und 61 KO be­
ruhen auf den zur Änderung des § 53 a AO dar­
gelegten Gründen. Hervorzuheben bleibt daß 
sich die- Änderung des § 61 KO nur auf die so­
genannte Aufzehrungstheorie, nicht aber auf die 
Exekutionsobjekte bezieht. 

Zur Z. 18: 

Nach § 63 Abs~ 1 KO ist für die örtliche Zu­
ständigkeit des Konkursgerichts - wirtschaft­
lich sinnvoll - in erster Linie der Ort maßge­
bend, an dem der Gemeinschuldner sein Unter­
nehmen betreibt. Fehlt es daran, so kommt es auf 
den "ordentlichen Wohnsitz" an. Dieser Begriff, 
der § 58 der Concursordnung 1868, RGBl. Nr. 1/ 
1869, entnommen ist (der mit § 16 der Civil­
Jurisdictionsnorm, RGBl. Nr. 251/1852, im Ein­
klang stand), ist in der Konkursordnung nicht 
umschrieben; er erhält arg. § 172 KO seinen Sinn 
aus § 66 JN (Pollak in Bartsch - Pollak I 329; 
Petschek - Reimer - Schiemer, Insolvenz­
recht 15). Es kommt daher auf die erweisliche 
oder aus den Umständen hervorgehende Absicht 
des Gemeinschuldners an, an dem betreffenden 
Ort seinen bleibenden Aufenthalt zu nehmen 
(§ 66 Abs. 1 JN), also auf subjektive Voraus­
s:tzungen, die weniger leicht beweisbar sind, als ' 
diejenigen bloß objektiven Voraussetzungen, 
welche für den Tatbestand des gewöhnlichen Auf­
enthalts erforderlich sind. 

Auch im vermögens rechtlichen Bereich hat -
wie die internationale Erfahrung zeigt - der 
Wohnsitz heute seine Eignung weitgehend ~er­
loren, sachangemessener Tatbestand einer Zu­
ständigkeitsnorm zu sein; allgemein werden Tat­
bestände bevorzugt, die vom gewöhnlichen Auf­
enthalt ausgehen. Sie bewirken, daß es auf den 
tatsächlichen Schwerpunkt der Lebensführung 
ankommt (vgl. OGH in EvBl. 1957/379 u. v. a.). 

Der Entwurf entspricht dieser - auch an­
sonsten im österreichischen Zuständigkeitsrecht 
berücksichtigten (vgl." etwa jüngst § 65 Abs. 1 
ZPO i. d. F. des Verfahrenshilfeges~tzes, BGBl. 
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Nr. 569/1973) - Entwicklung und ersetzt daher 
den "ordentlichen Wohnsitz" durch den· "ge­
wohnlichen Aufenthalt". Diese Anknüpfung ist 
geeignet, ein Insolvenzverfahren zu beschleunigen, 
sodaß die Änderung gerade in diesem Entwurf 
vorzuschlagen ist. Es liegt nämlich auf der Hand, 
daß der Kontakt zwischen dem Konkursgericht 
und dem Schuldner dann geringeren Zeitaufwand 
erfordert, wenn örtlich der dem Schwerpunkt 
seiner Lebensführung nächstgdegene Gerichts­
hof 1. Instanz zuständig ist und nicht der unter 
Umständen weit entfernte, in dessen Sprengel der 
Schuldner' seinen Wohnsitz hat. 

Die Niederlassung wird in der Abfolge der Zu­
ständigkeitsgründe neu, und zwar vor dem 
Vermögens gerichtsstand eingefügt. Diese Er­
gänzung ist aus internationalen Rücksichten nötig 
und aus innerstaatlicher Sicht unbedenklich: 
Wenn die Voraussetzungen eines inländischen 
Unternehmensbetriebs nach § 63 Abs. 1 KO 
fehlen, kann immerhin auf Grund des Zuständig­
keitstatbestandes der Niederlassung der Konkurs 
eröffnet werden; er wird --'- in der Praxis - in 
der Regel mit dem Ort des Vermögens überein­
stimmen. 

Zur Z. 19: 

Begriffes der Zahlungsunfähigkeit (dazu Reimer, 
Journal für Betriebswirtschaft 1977, 95) noch 
nicht so weit gediehen ist, daß dem Wunsch nach 
einer Legaldefinidon nachgekommen werden 
kann; allzu groß ist auch heute die Gefahr, daß 
eine gesetzliche Begriffsbestimmung sich gegen­
über besonderen Einzelfällen als nicht elastisch 
genug erweist und daher zu Ungerechtigkeiten 
und Härten führt (vgI. schon Denkschrift 64). Die 
neuere Entwicklung der höchstrichterlichen Recht­
sprechung (vgI. OGH in JBI. 1977, 208, JBI. 
1978, 159 = EvBI. 1978/4). und die gefestigte 
Lehre (Wegan, Insolvenzrecht 84; Petschek­
Reimer...,... Schiemer, Insolvenzrecht 31; zuletzt 
Sprung - Schuhmacher, JBI. 1978, 122 jeweils 
mit weiteren NaChweisen) zum Begriff der Zah­
lungsunfähigkeit lassen jedoch einen ersten Schritt 
zu: Der neue § 68 Abs. 3 KOschließt künftig die 
Annahme aus, die Zahlungsunfähigkeit setze ein 
"Andrängen" der Gläubiger voraus (so etwa 
OGH inSZ 37/74). Die Klärung im Gesetz ist 
umso nötiger, als diese überaus wichtige' Frage 
einem verstärkten Senat des Obersten Gerichtshofs 
bisher noch nicht vorgelegt worden ist. 

Zur Z. 21: 

Die Beseitigung der §§ 66 und 67 KO beruht Die Gründe für die Erweiterung des Konkurs-
auf den heutigen international-konkurs rechtliChen grundes der Überschuldung(§ 69 KO) auf Per­
Verhältnissen. Diese Bestimmungen haben die sonengesellschaften, bei denen kein persönlich 
Erwartungen des Gesetzgebers des Jahres 1914 haftender Gesellschafter eine natürliche Person 
nämlich nicht erfüllen können: Mangels Vor- ist, sind bereits im allgemeinen Teil der Erläute­
liegens der Gegenseitigkeit kommt es weder dazu, rungen .sowie zu § 1 Abs. 4 AO erwähnt worden. 

daß bewegliches Auslandsvermögen in den in- Im Sinn des einheitlichen Sprachgebräuehs der 
ländischen Konkurs gezogen wird, noch dazu, 
daß österreiehisches Vermögen ausgefolgt wird: Insolvenzgesetze sind unter "Handelsgesellschaf-

ten" auch an dieser Stelle nur die offene Handels­Soweit nicht, wie mit Belgien, ein Insolvenzab-
kommen besteht, beschränkt sich der Konkurs . gesellschaft und die Kommanditgesellschaft zu 
auf das im Inland gelegene Vermögen, mag auch verstehen. Die neue Bestimmung wird nicht nur 
§ 1 KO vom Universalitätsgrundsatz ausgehen. dann anzuwenden sein, wenn jeder (nicht nur der 
Daher werden diese nicht effektiv gewordenen einzige) persönlich haftende Gesellschafter eine 
Bestimmungen aufgehoben; das wird die vom Kapitalgesellschaft, besonders eine Gesellschaft 

mbH ist: Vielmehr sind auch solche Personen­Bundesministerium für Justiz zielstrebig voran-
getriebenen Verhandlungen zur Schließung von handelsgesellschaften betroffen, deren persönlich 

haftende Gesellschafter andere Personenhandels­Konkursabkommen mit wichtigen Handelspart-
nern Österreichs fördern. Zuletzt ist vor kurzem gesellschaften sind. 
ein solches Abkommen mit der BRD unterzeich- Für die Beurteilung der Überschuldung werden 
net worden. Zugleich wird damit eine weitere insbesondere Rechtsprechung und Lehre zum 
Bestimmung beseitigt, die einer Erklärung des Aktienrecht und zum Recht der Gesellschaft mbH 
Bundesministers für Justiz über die Beobachtung herangezogen werden können. Der weitergehende 
der Gegenseitigkeit - verfassungsrechtlich be- Vorschlag, die Überschuldung zum allgemeinen 
denklich - Bindungswirkung verleiht. Im übri- Konkursgrund zu erheben, ist ebensowenig auf­
gen sorgt der neue § 179 KO -'- gleich dem genommen worden wie der, daß überschuldeten 
neuen § 65 AO - dafür, daß Maßnahmen eines natürlichen Personen (sowie Personengesell­
ausländischen Konkursgerichts dann, wenn kein schaften, bei denen wenigstens ein persönlich 
Staatsvertrag vorliegt, wie bisher keine Inlands- haftender Gesellschafter eine natürliche Person 
wirkung haben werden. ist) der Beweis dafür auferlegt werden solle, daß 

Zur Z. 20: 
Das Begutachtungsverfahren hat ergeben, daß 

die Diskussion über eine Neubestimmung des 

sie zahlungsfähig sind: Auch in diesem Belang 
ist die insolvenzrechtliche Diskussion noch nicht 
zu dem für eine Kodifizierung nötigen Mindest­
maß an Übereinstimmung gelangt. Auch wäre 

4 
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es nicht angebracht, die durch die jüngste Recht­
sprechung (vgl. OGH in JBI. 1978, 158) ange­
bahnte, auf der Teleologie des Insolvenzverfah­
rens beruhende Neubewertung des Konkurs­
grundes der Zahlungsunfähigkeit frühzeitig ab­
zuschneiden. 

Zur Z. 22: 

Das Ende der Konkursfahigkeit juristischer 
Personen ist - zum Nachteil der praktischen 
Rechtsanwendung - im österreichisehen Insol­
venzrecht (anders als in ausländischen Rechten) 
nicht ausdrücklich geregelt; dies nötigt zu ver­
wickelten Argumentationen (vgI. Petschek -
Reimer - Schiemer, Insolvenzrecht 21). Der 
neue §-69 a KO regelt diese Sachfrage ausdrück­
lich im Sinn der herrschenden Auffassung; auch 
die Handelsgesellschaften werden einbezogen. 
Art. 7 Nr. 13 der 4. EVHGB kann daher beseitigt 
werden. Da es sich hiebei um eine konkursrecht­
liche Regelung handelt, t):ifft sie auch die Kon­
kurseröffnung über ausländische juristische Per­
sonen, die im Inland anerkannt werden (dazu 
P. Doralt, JBI. 1969, 181). 

Zur Z. 23: 

Der neue § 70 Abs. 4 KO enthält eine not­
wendige Folgeänderung zur Ergänzung des § 69 
KO. Die Fassung beruht auf den zum neuen § 1 
Abs. 4 AO dargelegten Gründen. 

Im Gegensatz zu den Insolvenzgesetzen anderer 
Staaten fehlen in der Konkursordnung auch Be­
stimmungen über die Pflicht, einen Konkursan­
trag zu stellen. Einschlägige Regelungen finden 
sich nur in Sondergesetzen, z. R in § 83 Aktien­
gesetz 1965. Soweit derartige Regelungen vor 
dem Inkrafttreten der. Konkursordnung (1914) 
geschaffen worden sind, wie etwa der § 85 des 
Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, RGBI. Nr. 58/1906, ist strittig, ob sie 
trotz der Derogationsbestimmungen der Verord­
nung über die Einführung einer Konkursordnung, 
einer Ausgleichsordnung und einer Anfechtungs­
ordnung, RGBI. Nr. 337/1914, fortgehen oder 
nicht. So meint Demelius, Handelsgesetzbuch, 
MGA 26 (1968) 584, daß § 85 des Gesetzes über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufge­
hoben sei, während Pollak -in Bartsch ,.-- Pollak 
I 345, n 534, Petschek - Reimer - Schiemer, 
Insolvenzrecht 52 FN 10 und Kastner, Grundriß 
235 das Gegenteil annehmen. 

Dieser Streit bedarf umsomehr der Bereinigung, 
als nicht nur ganz allgemein ein Ausbau der Be­
stimmungen über die Pflicht zum Konkursantrag 
gefordert worden ist, sondern insbesondere die 
Einführung des Konkursgrundes der Überschul­
dung für Personengesellschaften, an denen keine 
natürliche Person als persönlich haftender Gesell­
schafter beteiligt ist (besonders der GmbH & Co 
KG) eine KlarsteIlung der Antragspflichten der 

Organe der "juristischen Personen, die Gesell"'­
schafter sind, unentbehrlich erscheinen läßt. 
Diese Bereinigung erfolgt durch den neuen § 70 
Abs. 5 KO, der im Zusammenhang mit der Über­
gangsbestimmung (Art. V § 6 Z. 1 lit~ b) zu 
sehen ist: Die neue Bestimmung ist nur insoweit 
anzuwenden, als nicht bereits besondere Gesetze 
(z. B.§ 83 Aktiengesetz 1965) die Konkursan­
tragspflicht regeln. Gleichviel, ob man von der 
Fortgeltung des § 85 des Gesetzes über Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung ausgeht oder 
nicht, wird sichergestellt, daß auch in diesem 
Bereich die notwendige Antragspflicht besteht. 
An dieser Stelle oder in der Ausgleichsordnung­
die Pflicht zur Stellung eines Ausgleichsantrags 
ausdrücklich zu erwähnen, bleibt wegen § 62 AO 
entbehrlich. -

Hinzuweisen ist noch darauf, daß § 159 Abs. 1 
Z. 2 StGB die Antragspflichten weiterhin straf­
rechtlich absichert, wobei freilich stets auf die 
Zahlungsunfähigkeit abgestellt wird. In den Fäl­
len des § 161 StGB ist auch ein leitender Ange­
stellter für die Unterlassung der AntragsteIlung 
verantwortlich. 

Die Erstreckung der Konkursantragspflicht auf 
natürliche Personen, die ein Unternehmen be­
treiben, und auf persönlich haftende Gesellschafter 
und. Liquidatoren solcher Handelsgesellschaften, 
bei denen wenigstens ein persönlich haftender 
Gesellschafter eine natürliche Person ist, hängt 
mit dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz zu­
sammen. Damit verbindet sich die Erwartung, 
daß die Bereitschaft der Schuldner gestärkt wird, 
Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
früher als bisher zu stellen. 

Zur Z. 24: 

Die Änderung des § 71 Abs. 1 KO hängt mit 
der Ergänzung des § 68 KO eng zusammen: Daß 
das Vorhandensein mehrerer Gläubiger für den 
Begriff der Zahlungsunfähigkeit bedeutungslos 
ist, wird fast einhellig nur im Schrifttum, nicht 
aber in der Rechtsprechung angenommen. Zum 
Teil verlangt sie nämlich vom antragstellenden 
Gläubiger, daß er das "Andrängen" mehrerer 
Gläubiger (und deren ·Forderungen) glaubhaft 
macht; strittig ist die erforderliche Anzahl der 
Gläubiger. 

Der neugefaßte § 71 Abs. 1 erster Satz KO 
löst diese (bisher einem verstärkten Senat des 
Obersten Gerichtshofs nicht unterbreitete) Streit­
frage dahin, daß der antrags teIlende Gläubiger 
neben seiner eigenen Forderung die - wenngleich 
nicht fällige - Forderung eines einzigen weiteren 
Gläubigers und damit das Nichtbestehen des 
Konkurshindernisses des § 73 Abs. 1 KO glaub­
haft zu machen hat. Dem entspricht es, daß nach 
§ 71 Abs. 1 dritter Satz KO die Glaubhaftma­
chung eines Anfechtungsanspruchs der des Vor­
handenseins eines weiteren Gläubigers glc;;ich-
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steht. Inhaltlich unverändert bleibt die Bestim- Wenngleich es aus verschiedenen, jeweils in 
mung (§ 71 Abs. 1 zweiter Satz KO), daß die den Besonderheiten des einzelnen Falles gelegenen 
Zahlungsunfähigkeit nicht glaubhaft gemacht Gründen nicht unverständlich ist, daß Schuldner 
werden muß, wenn der Antrag vor der Einstel- während des Eröffnungsverfahrens trachten, dem 
lung eines Ausgleichsverfahrens oder binnen antragstellenden Gläubiger. durch Zahlung die 
vierzehn Tagen danach eingebracht wird. Die Aktivlegitimation zu nehmen und damit die 
Gegenausnahme, wonach der antragstellende Konkurseröffnung abzuwenden, kann 'das Ver­
Gläubiger die Zahlungsunfähigkeit dennoch schleppungen des Eröffnungsverfahrens nicht 
glaubhaft zu machen hat, wenn der Konkurs- rechtfertigen: Gerade die Hoffnung, währepd 
antrag in einem fortgesetzten Verfahren oder dieser Zeit durch - zumeist anfechtbare -
nach der Einstellung eines solchen gestellt wird, Zahlungen den Konkurs zu ,verhindern, ist 
entspricht ebenfalls dem geltenden Recht. einer der Gründe dafür, daß Konkurs- oder 

Die Änderung des Zitates des § 55 e (der Aus- Ausglei~hsverfa~ren erst dann. eröffnet werden, 
gleichsordnung) ist wegen der Umbezeichnung .wenn. mchts mehr Zl,l re:ten 1st. Der ~n:wurf 
in § 55 h nötig verpfhchtet daher das Geflcht zur unverzuglichen 

. Entscheidung (§ 71 Abs. 1 erster Satz KO); 
Die Anregung, in § 71 Abs. 1 KO neben der zur Vermeidung abweichender Auslegungen wird 

Einstellung des fortgesetzten Verfahrens auch nunmehr ausdrücklich hervorgehoben, daß Ver­
die Einstellung der Überwachung mit der Wir- nehmungstagsatzungen nur von Amts wegen 
kung zu nennen, daß zum Grundsatz der Glaub- erstreckt werden dürfen (§ 71 Abs. 2 letzter 
haftmachung zurückgekehrt wird, wird nicht auf- Satz KO). 
gegriffen, weil jegliche Überwachung die Auf­
hebung des Ausgleichsverfahrens vorauss,etzt 
(§ 55 Abs. 2 AO), während das fOJ:tgesetzte Ver­
fahren gerade dadurch gekennzeichnet ist, daß 
die Aufhebung des Ausgleichsverfahrens un~er­
bleibt. Da ein aufgehobenes Ausgleichsverfahren 
nicht mehr eingestellt (§ 56 AO) werden kann, 
ginge eine Bezugnahme auf die Einstellung der 
Überwachung in § 71 Abs. 1 KO ins Leere.', 

Einer Anregung des Landesgerichts für ZRS 
Wien folgend, schreibt nun § 71 Abs. 2 KO aus­
drücklich vor, daß der Eröffnungsantrag dem 
Schuldner zu eigenen Handen zuzustellen ist; flas 
entspricht der Auffassung der Lehre (vgl. Pollak 
in Bartsch - Pollak II 31). Neu ist die - durch 
ein Formblatt leicht zu erfüllende - Verpflichtl!ng 
des Gerichtes, den Schuldner über die Möglich­
keiten der Konkursabwendung durch einen Aus­
gleichsantrag und über dessen Wesen zu belehren; 
Rechtsunkundige sind sich dessen unter Umstän­
den nicht bewußt, sodaß der Konkurs eröffnet 
wird, obgleich der Schuldner einen Ausgleich 

_ mit Erfolg anstreben könnte. I 

I 

Die Erweiterung des im Eröffnungsverfahren 
zu vernehmenden Personenkreises um die im 
Unternehmen errichteten Betriebsräte hängt mit 
dem Fortführungsgedanken und den neugeschaf­
fenen einstweiligen Vorkehrungen (§ 73 a KP) 
zusammen. Gemäß dem geltenden Recht werden 
solche - übrigens schon heute zulässige ~ 
Vernehmungen damit begrenzt, daß sie zu el!lt­
fallen haben, wenn sie nicht rechtzeitig möglich 
sind: Dem weitergehenden Wunsch, die Annö­
rung des Betriebsrats unter Verzicht auf diese 
Einschränkung unabdingbar zu machen, kann 
nicht gefolgt werden, weil ansonsten eine gerade 
den Arbeitnehmerbelangen widerstreitende Ver­
zögerung der Konkurseräffnung zu besorgen 
wäre. 

Mit den weiteren Änderungen soll mißbräuch­
lichen Konkurseröffnungsanträgen stärker als 
bisher entgegengewirkt werden. Daher bestimmt 
der neue § 71 Abs. 2 dritter Satz KO aus­
drücklich, daß offenbar mißbräuchlich gestellte 
Konkurs,eröffnungsanträge sofort abzuweisen 
sind. Ein solcher Mißbrauch wird insbesondere 
anzunehmen sein, wenn der Gläubiger die 
Befugnis, den Konkurs zu beantragen, haupt­
sä,chlich dazu nützt, um sich eine - in der Regel 
anfechtbare -:--- Zahlung zu verschaffen. Im 
Zusammenhang damit haben der Österreichische 
Rechtsanwaltskammertag und das Landesgericht 
für ZRS Wien sogar vorgeschlagen, dem Gläu­
biger kraft Gesetzes das Einziehen seiner Forde­
rung für die Dauer des Eröffnungsverfahrens 
zu verbieten. Der Entwurf entspricht im Grund­
satz diesem Vorschlag, sieht aber anstelle eines 
gesetzlichen Einziehungsverbots ein richterliches 
vor (vgl. § 73 a KO). 

Zur Z. 25: 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft und die Gläubigerschutzverbände klagen 
darüber, daß einige Gerichte meinen, bei Unter­
bleiben eines Kostenvorschusses einen Beschluß 
nicht fassen zu müssen, mit dem der Gläubiger­
konkursantrag mangels kostendeckenden Ver­
mögens abgewiesen ,wird. Ohne gesetzlü;he 
Grundlage - so führen diese Verbände aus -
werde dem antragstellenden Gläubiger nur mit­
geteilt, sein Konkursantrag werde als zurück­
genommen angesehen, wenn einer keinen Kosten­
vorschuß erlegt. Unterbleibt der Kostenvor': 
schuß, so kommt es dann zu keinem abweisenden 
Beschluß. Dann fehle aber auch die Voraussetzung 
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für gewerberechtliche Maßnahmen gegen den 
Kridatar (vgl. § 13 GewO 1973). 

Daher fügt der Entwurf einen neuen § 73 a KO 
ein, der die amtswegige Erlassung einstweiliger 
Vorkehrungen für die Zeit zwischen der Ein-

Die beschriebene. Praxis bedeutet nicht nur bringung und der Erledigung des Konkursantrags 
eine Abkehr von den Zwecken des § 73 KO ermöglicht. Nach dieser Bestimmung können -
(vgl. Denkschrift 69); sie hat konsumenten- ähnlich einstweiligen Verfügungen nach der 
politische Nachteile und widerspricht auch den Exekutionsordnung . - unter anderem richter­
Belangen der Arbeitnehmer, weil die Abweisung liehe Zahlungs- und Einziehungsverbote (beson­
des Konkursantrages mangels kostendeckenden ders zu Lasten des antragstellenden Gläubigers) 
Vermögens zu den .Anspruchsvoraussetzungen erlassen werden (ygl. die zu § 71 KO erwähnten 
für Zahlungen nach dem IESG zählt. Vorschläge des Österreichischen Rechtsanwalts-

kammertags und. des Landesgerichts für ZRS 
Der Entwurf verdeutlicht daher § 73 Abs. 2 KO Wien). Ferner ermöglicht die weite Fassung· des 

derart, daß er seine Zwecke voll erfüllen kann. § 73 a KO einstweilige Verwaltungen (vgl. 
Dabei wird - schon wegen § 172 KO - an § 382 Z. 2, § 383 EO). Dem Verkehrsschutz 
§ 328 Abs. 4 und § 332 Abs. 2 ZPO angeknüpft. dient die bücherliehe Anmerkung solcher An­
Klargestellt wird insbesondere,. daß der Nicht- ordnungen (vgl. § 384 EO). 
erlag zur Abweisung des Konkursantrags (und 
zu nichts anderem) führen muß; darauf wird Die Bewilligung und die Aufhebung der 
bereits in der Anordnung des Kos.tenvorschusses einstweiligen V örkehrungen obliegt einem Einzel­
hinzuweisen sein. Diese wird wie im streitigen richter· des Gerichtshofs; die Betrauung des 
Verfahren durch Beschluß zu erfolgen haben; "Gerichtes" (also des Senates) widerspräche 
eine unanfechtbare Mitteilung wird unzulässig nämlich der Dringlichkeit solcher Anordnungen. 
(vgl. OGH in SZ 26/250). Die Unvollstreckbar- Auch ist im Begutachtungsverfahren vielfach 
keit des Beschlusses entspricht dem geltenden empfohlen worden, die Anordnung von Siche­
Recht; sie wird wegen § 173 Abs. 6 KO aus- rungsmaßnahmen nach der Konkurseröffnung 
drücklieh erwähnt. Die Anfechtung des. Be- (§ 77 KO) vom Konkursgericht auf den Konkurs­
schlusses wird in Verbindung mit der Anfechtung kommissär zu übertragen; das liegt umso näher, 
des Beschlusses zulässig sein, mit dem der Kon- als die überkommene Auf teilung zwischen Senat 
kursantrag abgewiesen wird. und Einzelrichter nicht zuletzt auf der - nun 

nicht mehr bestehenden - Einrichtung des 
Die Neuregelung wird auch bei den Kosten- bezirksgerichtlichen Konkurskommissärs beruht. 

vorschüssen nach § 158 KO (in den das Zitat Da ein Konkurskommissär erst bei der Kon­
des § 73 Abs. 2 KO eingefügt wird) und nach kurseröffnung bestellt wird und die Einführung 
§ 166 KO (§ 73 Abs. 2 KO ist dort bereits heute eines "einstweiligen Konkurskommissärs" trotz 
zitiert) zu beachten sein. § 73 a KO entbehrlich erscheint, weist der 

Zur Z. 26: 

Die. Konkursordnung kennt - anders als 
§ 8 Abs. 1 AO - für die Zeit des Eröffnungs­
verfahrens keine unmittelbaren gesetzlichen Ver­
fügungsbeschränkungen (Pollak in Bartsch -
Pollak 1 371); ob das Gericht bereits während 
dieser Zeitspanne solche Beschränkungen als 
Sicherungsmaßnahmen mit Beschluß im Einzel­
fall anordnen darf, ist strittig (bejahend Pollak 
in Bartsch - Pollak 1 376; offenbar gegen­
teilig Petschek ---' Reimer - Schiemer, 1nsol­
venzrecht 60). Hingegen sind etwa· nach deut­
schem und nach schweizerischem Konkursrecht 
solche Maßnahmen zulässig (§ 106 dKO, Art. 170 
SchKG); aus der dazu entwickelten Praxis 
ergibt sich, daß diese Maßnahmen allen Beteiligten 
(auch dem Schuldner) - namentlich bei längerer 
Dauer eines Eröffnungsverfahrens - nützen 
können: Einstweilige Maßnahmen können gerade 
zur Unternehmensfortführung beitragen, weil der 
Masseverwalter, wenn der Konkurs eröffnet 
wird, dann nicht. unbedingt vor geschlossenen 
Geschäftsräumen steht. 

Entwurf die einstweiligen Anordnungen im 
Eröffnungsverfahren dem Vorsitzenden des 
Senates oder einem von ihm beauftragten Richter 
"als Einzelrichter" zu. Er hat daher - gleich 
dem Konkurskommissär (vgl. § 79 Abs. 2 KO) -
volle Gerichtsgewalt. Folglich ist § 516 ZPO 
im Rekursverfahren unanwendbar; auch braucht 
§ 176 Abs. 2 KO nicht ergänzt zu· werden, weil 
er nur nötig war, solange es den bezirksgericht­
lichen Konkurskommissär gab (vgl.Denkschrift 
146 sowie die Erläuterungen zur Änderung des 
§ 176 KO). Wegen der besonderen Dringlichkeit 
und wegen der Belastung des Obersten Gerichts­
hofs endet der Rechtszug beim Oberlandesgericht. 

Wenn der Konkurs nicht eröffnet wird, hat 
der bewilligende Einzelrichter nüt rechtsgestal­
tendem Beschluß die einstweiligen Anordnungen 
aufzuheben. Wird der Konkurs eröffnet, so 
erlöschen sie kraft Gesetzes, soweit sie nicht 
der Konkurskommissär als Sicherungsmaßnahmen 
nach § 77 KO aufrecht erhält. Das wird nur 
bei solchen einstweiligen Anordnungen zu er­
wägen sein, die eine nicht schon kraft Gesetzes 
mit der Konkurseröffnung verbundene Beschrän­
kung enthalten. 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)52 von 131

www.parlament.gv.at



3 der Beilagen 53 

Zu den Z. 27 bis 29: 

Die Anderungen der §§ 74 und 75 KO be­
ruhen auf den schon ;w §§ 4 und 5 Aü darge­
legten Gründen. § 75 a KO ist das Gegenstück 
zu § 6 a AO; von ihm wird abgewichen, soweit 
das wegen der Unterschiede zwischen Ausgleichs­
und Konkursverfahren geboten ist. 

Zur Z. 30: 

Zur Sicherung der Masse halten zahlreiche 
Konkursgerichte die sofortige Schließung und 
Versiegelung des Unternehmens für dienlich 
und ordnen - zumeist geradezu formular­
mäßig _. nach § 77 Abs. 1 KO die sofortige 
Sperre an. Weil jedoch die Wiedereröffnung 
eines geschlossenen Unternehmens wirtschaftlich 
kaum mehr möglich ist, handeln Masseverwalter 
der Sperranordnung gelegentlich zuwider und 
halten den Betrieb auf eigene Verantwortung 
bis zur ersten Gläubigerversammlung offen. 
Selbstverständlich kann das dann Haftungsvor­
würfe begründen, wenn. die Fortführung zu 
einer Vergrößerung der Masseforderungen ohne 
gleichieitige Vermehrung der Masseaktiven ge­
führt hat. Bringt hingegen dieses Zuwiderhandeln 
gegen den richterlichen Schließungsauftrag wirt­
schaftlichen Erfolg, so ist es - wie mehrfach 
hervorgehoben worden ist - für alle Beteiligten 
nützlich. 

Das beschriebene Vorgehen der Masseverwalter 
bedarf daher der Verrechtlichung. Es ist daher 
vorgeschlagen worden, hiezu ein summarisches 
Prüfungsverfahren über die Fortführungsmöglich­
keiten einzuführen und damit sicherzustellen, 
daß voreilige Betriebsschließungen bei Konkurs­
eröffnung unterbleiben. Ein solches Verfahren 
muß allerdings, wenn es durch Bestimmungen 
über Fristen, Anhörungsrechte und Rechtsmittel 
formalisiert wird, aufwendig und unbeweglich 
werden. Das gilt insbesondere für zeitliche 
Begrenzungen, mögen sie durch das Gesetz 
unmittelbar bestimmt oder mit einer Verfahrens­
stufe des Konkurses (z. B. der ersten Gläubiger­
versammlung) verknüpft sein. Solche Maßnahmen 
hängen so sehr von den Umständen des Einzel­
falles ab, daß gesetzliche Fristen unter Umständen 
mehr schaden als nützen. 

Der Entwurf schlägt daher solche Anderungen 
des § 77 Abs. lKO und der mit ihm zusammen­
hängenden § 81 Abs. 1 und § 115 KO vor, 
die einerseits die formularmäßige Schließungs­
anordnung durch das Konkursg~richt unter­
binden, andererseits aber die notwendige Elastizi­
tät aufweisen. Erste Voraussetzung dafür ist, 
daß (wie schon zu § 73 a KO ausgeführt) die 
Kompetepz für die Sicherungs maßnahmen vom 
Konkursgericht auf den Konkurskommissär über­
geht. 

Weiter bedarf es eines neuen Sicherungs­
grundes : Zu dem der Wahrung der Masse tritt 

der Sicherungsgrund der Fortführung des Unter­
nehmens hinzu; Sicherungsmaßnahmen, die der 
Unternehmensfortführung geradezu zuwiderlau­
fen, stehen daher mit dem Gesetz nicht mehr im 
Einklang. 

Die neue. Bestimmung ist - wie erwähnt -
im Zusammenhang mit der Neufassung der 
§ 81 Abs. 1 und § 115 KO zu sehen: Danach 
darf der Masseverwalter ein Unternehmen zwar 
nicht aus eigenem schließen, jedoch kraf~. eigenem 
Verwaltungsrechts fortführen. Diese Anderung· 
entkräftet die verbreitete Meinung, daß der 
fortführende Masseverwalter schärfer hafte als 
einer, der das Unternehmen schließt: Wenngleich 
die Haftungsstufe des § 1299 ABGB unberührt 
bleibt, ~dert sich doch der Maßstab für die 
bei der Tätigkeit als Masseverwalter anzuwen­
dende Sorgfalt. 

Auch die Entscheidungsgrundlage wird ver­
breitert; darauf beruhen die neuen Außerungs­
rechte sowie die von der Vereinigung Österrei­
chischer Industrieller angeregte Beiziehung von 
Experten (vgl. § 81 a. KO). 

Es versteht sich jedoch von selbst, daß"­
mangels des Unmittelbarkeitsgrundsatzes im Kon­
kursverfahren - auch Vernehmungsergebnisse 
des Eröffnungsverfahrens verwertet werdenkön­
nen. Steht etwa schon danach fest, daß der 
Konkurs kein lebendes Unternehmen treffen 
wird, so wird der Konkurskommissär nach dem 
Senatsbeschluß, mit dem der Konkurs eröffnet 
wird, keine aufwendigen Erhebungen durchführen 
müssen. 

Die Bestimmung über die Verhaftung des 
Gemeinschuldners bei Fluchtgefahr wird als 
entbehrlich beseitigt. . 

Die Regelungen des geltenden § 77 Abs. 2 KO 
über die sogenannte Postsperre sind weder dem 
heutigen Zweckverständnis einer solchen Be­
stimmung noch den gegenwärtigen Postvor­
schriften hinreichend angepaßt. Vor allem führt 
die Wendung, daß das "Gericht" Gegenteiliges 
verfügen kann, zu Zweifeln, ob darunter nur 
das Konkursgericht oder jegliches andere Gericht 
zu verstehen ist; auch ist die Bedeutung der 
Postsperre gegenüber den Verwaltungsbehörden 
offen. Einigkeit besteht allerdings darüber, daß 
hier eine Klarstellung nötig ist. 

Zwei Wege bieten sich an: Der eine ist der, 
daß die Aufhebung der Postsperre auch bezüglich 
gerichtlicher und verwaltungsbehördlicher Sen­
dungen beim Konkurskommissär monopolisiert 
wird. Das könnte allerdings nicht hindern, daß 
ein anderes Gericht oder eine Verwaltungsbehörde 
die unmittelbare Zustellung an den Gemein­
schuldner (etwa durch einen Boten) anordnet 
und auch bewirken läßt; schon das geltende 
Recht erlaubt dies. Andererseits müßte eine 
solche Monopolisierung bewirken, daß selbst 
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die mit der Post beförderten Schreiben des 
Bundespräsidenten oder der Volksanwaltschaft 
von einer allgemeinen Postsperre betroffen und 
daher dem Masseverwalter auszuhändigen waren. 
Selbst die obersten Organe der Vollziehung 
müßten sich, wenn sie in eigener Verantwortung 
die unmittelbare Zustellung beschließen, einen 
Boten damit betrauen. 

Der Entwurf schlägt daher eInen anderen 
Lösungsweg vor: Wenn das Gericht (die Ver­
waltungsbehörde) will, daß eine amtliche Sendung 
dem Gemeinschuldner unmittelbar zugestellt 
wird, kann das auch durch Oigane der Post 
erfolgen; eines verteuernden Umwegs bedarf es 
nicht. Die Sendung muß hiezu mit einem amtlichen 
Vermerk (z. B. "ungeachtet der Postsperre") 
versehen sein. Fehlt er, etwa weil die absendende 
Stelle die Konkurseröffnung übersehen hat, so 
darf das Organ der Post dem Gemeinschuldner -
wie bisher - die Sendung nicht zustellen. 

Die Wendung "Sendungen, die sonst dem 
Gemeinschuldner auszufolgen wären" ist nötig, 
weil bei einer Konkurrenz zwischen der Sperre 
nach § 77 Abs. 2 KO und der Beschlagnahme 
nach § 146 StPO die strafgerichtliche der kon­
kurs gerichtlichen Maßnahme vorgeht: Die an 
den Beschuldigten, der zugleich Gemeinschuldner 
ist, gerichteten Schriftstücke sind weder ihm 
noch dem Masseverwalter, sondern dem Unter­
suchungsrichter auszufolgen; dieser hat für die 
erforderliche Unterrichtung des Masseverwalters 
zu sorgen. Die Zustellung von einzelnen mit 
der Post beförderten gerichtlichen oder sonstigen 
amtlichen, von der konkursgerichtlichen Post­
sperre ausgenommenen Briefsendungen an den 
Beschuldigten, wird in der Regel durch Be­
schränkung der Postbeschlagnahme (§ 146 StPO) 
oder durch alsbaldige Weiterleitung des Ge­
schäftsstückes (§§ 148, 149 StPO) möglich sein. 

Der neue § 77 Abs. 3 KO enthält in seinem 
ersten Satz eine KlarsteIlung des geltenden 
Rechtes .. Sie ist nötig, da Gemeinschuldner 
häufig mangels einer ausdrücklichen Bestimmung 
in der KonkursordlJung annehmen, ein Masse­
verwalter, der die einlangende Post öffnet, handle 
rechtswidrig. . -. 

Zu unterbinden sind jedoch entbehrliche Ver­
zögerungen bei der Weiterleitung derjenigen 
Schreiben an den Gemeinschuldner, welche die 
Masse nicht betreffen; Masseverwalter werden 
künftig solche Schreiben dem Gemeinschuldner 
unverzüglich auszufolgen haben. 

Von dieser Weiterleitung sind jedoch die dem 
Masseverwalter zu gegangenen, die Masse nicht 
berührenden gerichtlichen und behördlichen Ge­
schäftsstücke ausgenommen; die unmittelbare 
Weiterleitung solcher Sendungen an den Gemein­
schuldner kann nämlich zu Unklarheiten über 
den Tag der Zustellung und damit über den 

Beginn von Rechtsmittelfristen führen; daher 
hat sie der Masseverwalter der ahsendenden 
Stelle zurückzustellen. Sie wird spätestens dadurch 
vom Konkurs Kenntnis erlangen und die zur 
unmittelbaren Zustellung an den Gemeinschuldner 
notwendigen Maßnahmen ergreifen können. 

Die übrigen Änderungen des § 77 KO ent­
halten überwiegend nur, sprachliche Anpassungen. 
Die Aufnahme der Flugplätze in den Kreis der 
zu verständigenden Stellen gleicht einen - im 
Hinblick auf den Entstehungszeitpunkt des 
Gesetzes begreiflichen - Mangel aus. Einer 
Anregung im Begutachtungsverfahren folgend 
wird auch das Konto ausdrücklich genannt; ob 
der Gemeinschuldner auch ein Guthaben hat, 
mag nämlich fraglich sein. 

Dem derzeit geltenden vierten Absatz der 
Bestimmung entspricht der neue § 77 Abs. 5 KO. 

Der fünfte Absatz ist verfassungsrechtlich nicht 
unbedenklich; er wird daher neu gefaßt (§ 77 
Abs. 6 KO). 

Zur Z. 31: 

Die Neufassung des § 78 Abs. 1 KO bringt 
eine durch das Oberlandesgericht Wien empfoh­
lene _ KlarsteIlung des geltenden Rechtes. 

Zu den Z. 32 und 33: 

Die Änderungen des § 80 KO dienen - im 
Sinn eines Abbaus entbehrlicher Unterschiede 
zwischen Konkurs- und Ausgleichsverfahren -
der notwendigen Übereinstimmung mit dem 
ebenfalls geänderten § 30 AO. 

§ 80 ~ KO ist das Gegenstück zum neuen 
§ 30a AO; auf die Erläuterungen zu den §§ 30 
und 30 a AO wird verwiesen. 

Zur Z. 34: 

Mit der Neufassung des ersten Absatzes des 
§ 81 KO wird im Sinn der Angleichung beider 
Insolvenzgesetze ein Teil der Bestimmungen 
über die Aufgaben des Ausgleichsverwalters 
(§ 31 Abs. 1 AO) in die Konkursordnung über­
nommen. Besonders wichtig ist, daß nach der 
Neuregelung die Prüfung (nicht aber die Be­
schlußfassung), ob ein Unternehmen des Gemein­
schuldners fortgeführt oder (wenn es bereits 
geschlossen ist) wieder eröffnet werden kann, 
jedenfalls zu den Aufgaben des Masseverwalters 
gehört. Auch stellt die Änderung des § 81 KO 
klar, daß das Fortführen als solches Verwaltungs­
aufgabe des Masseverwalters ist (vgl. Pollak in 
Bartsch - Pollak I 402, 536); es gehört -
gleich der Feststellung der Aktiven und Passiven­
zum "Tätigkeitsgebiet" des Masseverwalters (vgl. 
Pollak in Bartsch - Pollak I 412). Die Ein­
fügung bewirkt, daß diese Verwaltungsaufgabe 
nicht mehr mittelbar aus § 115 KO (der ebenfalls 
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geändert wird) abgeleitet werden muß. Der 
bisher geltend~ Wortlaut des § 81 KO ist nämlich 
z. T. dahin mißdeutet worden, einem Massever­
walter sei das Fortführen eines Unternehmens 
geradezu verboten. 

Weiterhin umschreibt § 81 KO wegen der 
vorgegebenen Systematik der Konkursordnung 
die Aufgaben des Masseverwalters nicht er­
schöpfend, mag daran auch die Übersichtlichkeit 
leiden. Insbesondere enthält auch der Schlußsatz 
des neuen § 81 Abs. 1 KO keineswegs eine 
abschließende Regelung; sie erhält ihren weiteren 
Inhalt aus Einzelbestimmungen der Konkurs­
ordnung. 

Zur Z. 35: 

Der neue § 81 a KO beruht auf Anregungen, 
in die Konkursordnung Bestimmungen über 
die Bestellung von Sachverständigen aufzuneh­
men. Die neue Bestimmung hängt insbesondere 
mit den Neuregelungen über die einstweiligen 
Anordnungen und Sicherungsmaßnahmen zwecks 
Fortführung des Unternehmens (vgl. §§ 73 a, 
77 Abs. 1 KO) zusammen. Weiterhin wird 
die Zivilprozeßordnung. hilfsweise anwendbar 
sein. 

Zur Z. 36: 

Aus den bereits im allgemeinen Teil der Er­
läuterungen und zur Neufassung des § 36 AO ge­
nannten Gründen werden auch die Bestimmungen 
über die Mitglieder des Gläubigerausschusses 
unter Bedachtnahme auf Belange der Arbeit­
nehmer (und der arbeitnehmerähnlichen Perso­
nen) geändert. 

Die Ergänzungen des § 88 Abs. 2 und 4 KO 
betreffen den gewählten Gläubigerausschuß: Die 
bereits dem geltenden Recht bekannte Ein­
richtung des von der Minderheit vorgeschlagenen 
weiteren Mitglieds des Gläubigerausschusses wird 
zugrunde gelegt. Neu ist, daß ein Mindestanteil 
an Forderungen nicht verlangt wird, soweit es um 
Arb.dtnehmer als Gläubiger geht. Auch für den 
Widerruf der Wahl dieses Minderheitsvertreters 
ist eine neue Sonderbestimmung zweckmäßig; 
sie stellt sicher, daß andere Gläubiger selbst mit 
qualifizierter Mehrheit die Wahl eines Minder­
heitsvertreters der Arbeitnehmer nicht wider­
rufen können. Die Sonderregelung wirkt auch in 
der umgekehrten Richtung: Die Arbeitnehmer, 
auf deren Antrag im Sinn der Neuregelung ein 
Minderheitsvertreter bestellt worden ist, wirken 
an der Abberufung anderer Mitglieder des Gläubi­
gerausschusses nicht mit. Wenn jedoch Gläubiger­
ausschußmitglieder im Sinne der heute schon 
geltenden, unveränderten Bestimmungen auch 
mit den Stimmen der Arbeitnehmer gewählt 
werden, nehmen auch sie weiterhin an den Ab­
stimmungen über den Widerruf teil. 

Aus den schon zu § 36 Abs. 2 AO dargelegten 
Gründen wird in § 88 Abs. 3 KO vorgesehen, daß 
das Landesarbeitsamt in den Gläubigerausschuß 
gewählt werden kann. Es wird auch zum Mit­
glied eines Gläubigerausschusses nach § 88 Abs. 5 
KO bestellt werden können. 

Der vom Konkurskommissär nach § 88 Abs. 5 
KO zu bestellende Gläubigerausschuß wird ins­
besondere bei einer einstweiligen Fortführung 
wichtig sein. Die Neufassung des § 88 Abs. 5 
KO verdeutlicht die Voraussetzungen für die Be­
stellung eines solchen Gläubigerausschusses in 
einer auch dem verfassungsrechtlichen Bestimmt­
heitsgebot entsprechenden Form. Auch hier wird 
a~f Belange der Arbeitnehmer Bedacht genom­
men. 

Zur Z. 37: 

Die Änderungen des § 89 Abs. 3 und 4 KO 
verwirklichen einen Wunsch des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung in modifizierter 
Form: Es hat vorgeschlagen, dem Landesarbeits- , 
amt ein suspensiv wirkendes Einspruchsrecht 
gegen Beschlüsse über die Schließung eines Ur:­
ternehmens einzuräumen. Aus dem· regen Mel­
nungsaustausch über diesen Wunsch ist die vor­
geschlagene Ergänzung des §. 89 Abs. 3 KO 
(dessen letzter Satz dem bisher geltenden § 89 
Abs. 4 KO entspricht) sowie der neue § 89 Abs. 4 
KO erwachsen. 

§ 89 Abs. 3 KO gibt dem Landesarbeitsamt 
dann, wenn es nicht in den Gläubigerausschuß ge­
wählt sein sollte, also nicht dessen Mitglied ist, 
das Recht, an den Sitzungen dieses Organes des 
Konkurses ohne Stimmrecht teilzunehmen. Da 
es den Landesarbeitsämtern aus organisatorischen 
Gründen unzumutbar ist, die Sitzungstermine 
selbst zu erheben, sieht der Entwurf - auch hier 
einer Anregung des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung folgend - vor, daß das Landes­
arbeitsamt gleich einem Mitglied des Gläubiger­
ausschusses zu den Sitzungen zu laden ist. 

Der neue § 89 Abs. 4 KO trachtet, den eingangs 
genannten Wunsch mit Mitteln des Insolvenz­
rechts und unter besonderer Bedachtnahme auf­
die Trennung von Justiz und Verwaltung zu ver­
wirklichen. Das Einstimmigkeitserfordernis für 
die erste Abstimmung bewirkt für die Schlies­
sungsfrage, daß gegen den Willen von Minder­
heiten, besonders des Landesarbeitsamtes als Mit­
glied des Gläubigerausschusses, vorschnellen Be­
schlüssen gesteuert werden kann. Dem Gedanken 
eines suspensiven Vetos entspricht die Bestim­
mung dadurch, daß nach dreißig Tagen neuerlich 
abgestimmt werden darf; dann genügen die all­
gemeinen Beschlußerfordernisse (Mehrheit). 

Die neuerliche Abstimmung kann schon nach 
der ersten beantragt werden; wesentlich ist die 
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Zeitspanne von dreißig Tagen seit der ersten Ab­
stimmung. Selbstverständlich kann der Gläubiger­
ausschuß auch während der erwähnten dreißig 
Tage neuerlich zusammentreten; er darf während 
dieser Zeit allerdings nicht neuerlich über die 
Schließung eines Unternehmens abstimmen. 

ZurZ.38: 

Der § 96 Abs. 1 KO zählt die Errichtung des 
Inventars derzeit zu den Pflichten des Konkurs­
kommissärs, nicht aber des Masseverwalters 
(Petschek - Reimer - Schiemert Insolvenz­
recht 432 f). Soweit die Inventarisierung heute in 
die Hand des Masseverwalters gelegt wird, be­
ruht das auf einer Übertragung der Aufgaben 
durch den Konkurskommissär und nicht auf einer 
mit der Bestellung als Masseverwalter kraft Ge­
setzes verbundenen Pflicht. Die Gründe, die im 
Jahr 1914 für diese Regelung maßgeblich ge­
wesen sind (vgl. Denkschrift 89; Petschek -
Reimer - Schiemert Insolvenzrecht 433 FN 4), 
sind weggefallen. Daher wird die Inventarisierung 
zu einer dem Masseverwalter kraft Gesetzes zu­
gewiesenen Aufgabe umgestaltet, doch bleibt die 
Inventarisierung durch eine andere geeignete Per­
son zulässig. Das Inventar ist unverzüglich zu er­
richten; die hiefür zulässigerweise in Anspruch 
zu nehmende Zeit wird im Zusammenhang mit 
der Fortführungsfrage zu beurteilen sein. 

Die Änderungen des § 96 Abs. 2 KO über den 
Zeitpunkt der Schätzung entsprechen einer An­
regung aus der Praxis. 

Zur Z. 39: 

:für die Verständigungen der gesetzlichen 1n­
teressenvertretungen werden Abschriften des 
Vermögensverzeichnisses und einer allenfalls 
vorgelegten Bilanz benötigt werden. Gemäß 
einer Anregung des Oberlandesgerichts Linz 
nimmt die Neufassung des § 100 Abs. 1 KO 
hierauf Bedacht. 

Zur Z. 40:-

Der Konkurskommissär hat nach geltendem 
Recht seinen Amtssitz immer beim Konkurs­
gericht ; die Einrichtung des bezirksgerichtlichen 
Konkurskommissärs besteht nicht mehr. Daher 
wird - gemäß einem Hinweis des Oberlandes­
gerichts Linz - der Wortlaut des § 104 Abs. 1 KO 
vereinfacht. 

Zur Z. 41: 

§ 113 Abs. 2 KO enthält eine nicht unbedenk­
liche Form der Zuständigkeitsverschiebung, die 
an keine näheren Voraussetzungen geknüpft ist. 
Die Gerichte wenden diese Bestimmung nicht 
mehr an. Sie wird daher beseitigt. 

Zur Z. 42: 

Zur Vermeidung unübersichtlicher Verwei­
sungen wird § 114 KO unter Beibehaltung seiner 
Grundgedanken durch den neuen § 178 Abs. 3 KO 
ersetzt. 

Zur Z. 43: 

Die Neufassung des § 115 KO hängt eng mit 
den Änderungen der §§ 77 und 81 KO zusammen. 
Nach der vorgegebenen Systematik d,er Konkurs­
ordnung zählt § 115 KO zu den Bestimmungen 
über die Verfügung über das Massevermögen, 
§ 81 KO hingegen zu denjenigen über df(n Tätig­
keitsbereich der Konkursorgane. Daher müssen 
die Neuregelungen aufgeteilt werden. Ferner ist 
es nicht belanglos, ob eine Bestimmung in § 115 
KO oder in §§ 116 und 117 KO eingereiht ist: 
Der - unverändert bleibende - § 83 KO bewirkt, 
daß gegenüber Dritten Rechtshandlungen des 
Masseverwalters auch dann wirksam sind, wenn 
dieser gegen § 115 KO verstößt, also eine auf dem 
Innenverhältnis beruhende Bindung mißachtet; 
unterliegt jedoch eine Handlung des Massever­
walters §§ 116 und 117 KO, so wirkt die Miß­
achtung der Innenbindung auch gegenüber Drit­
ten (vgl. Wegant Insolvenzrecht 22). 

Kern der Änderung ist der neue § 115 Abs. 3 
KO: Die Schließung oder Wiedereröffnung eines 
Unternehmens durch den Masseverwalter setzt 
die Zustimmung des Konkurskommissärs voraus; 
dieser hat eine Äußerung (nicht einen Beschluß) 

\ 
des Gläubigerausschusses einzuholen und -
wenn es rechtzeitig möglich ist - auch den 
Schuldner und sonstige Auskunftspersonen zu 
vernehmen. ' 

Einem Wunsch des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung folgend, wird auch in diesem 
Belange stets die Mitwirkung der Arbeitsmarkt­
verwaltung gesichert sein (siehe die Anfügung 
an § 118 KO). 

Daß dem Gläubigerausschuß - anders als nach 
dem geltenden § 115 KO - bei der Schließung 
und der Wiedereröffnung des Unternehmens nur 
ein Äußerungs", und kein Beschlußrecht ein­
geräumt wird, bedeutet eine Minderung des Ein­
flusses, weil "Beschluß" nichts anderes als Ge­
nehmigung bedeutet (vgl. Wegan t Insolvenz­
recht 22). Diese Einschränkung beruht auf den -
bereits zum Umfang der Mitwirkungsbefugnisse 
des Gläubigerbeirats (§ 36 AO) wiedergegebenen 
- ernsten Hinweisen, daß die im Gläubigeraus­
schuß etwa vertretenen Konkurrenten nicht die­
jenigen Lösungen genehmigen werden, welche 
einer Fortführung besonders dienlich sind. Dem 
kann auch das Verfahren nach § 95 Abs. 2 und 3 
KO nicht oder doch nicht schnell genug ent­
gegenwirken. 

Die Änderung der Mitwirkungsrechte des 
Gläubigerausschusses bei der besonders wichtigen 
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Fortführungsfrage zieht - zur Vermeidung von 
Wertungswidersprüchen - Änderungen auch bei 
anderen wichtigen Vorkehrungen nach sich. Die 
vom geltenden Recht hiefür genannten Beispiele 
finden sich auch im neuen § 115 Abs. 1 KO; 
neu ist die aus Fortführungsgesichtspunkten wich­
tige Aufnahme von Darlehen und Krediten. Der 
Entwurf verfolgt damit einen Weg, den die eigen­
artige Bestimmung über die Erhebung von An­
fechtungsklagen gegen den Willen des Gläubiger­
ausschusses (§ 115 ;Abs. 3 KO) bereits beschritten 
hat (zu den Grüriden s. Denkschrift 101) und 
geht ihn dadurch weiter, daß auch diese wichtigen 
Vorkehrungen bloß dem Anhärungsrecht des 
Gläubigerausschusses unterliegen sollen. 

Nicht mehr ausdrücklich genannt ist die Pflicht 
des Masseverwalters zur fruchtbringenden An­
legung von Geld. Es handelt sich um eine Detail­
vorschrift, die - wie das Oberlandesgericht Wien 
bemerkt hat - wohl dem V ormundschafts- und 
Kuratelswesen, nicht aber der Verwertung einer 
Konkursmasse angemessen ist. Im übrigen be­
wirkt schon das strenge Haftungsrecht, daß der 
Masseverwalter Erlöse - soweit vorhanden -
zweckentsprechend verwendet. 

§ 115 Abs. 4 KO stellt - unter anderem auch 
aus Haftungsgründen - klar, daß die Zerschla­
gung und Liquidierung eines Vermögens keines­
wegs diejenige Form der Verwertung ist, welche 
das Konkursrecht geradezu als erstrebenswert 
ansieht. Die Anregung, der Konkurskommissär 
solle auch über die günstigere Art der Verwertung 
entscheiden, verwirklicht der Entwurf nicht, weil 
die dann zur Vermeidung von Widersprüchen 
nötigen Änderungen der §§ 116 und 117 KO 
nicht empfohlen worden sind. 

Zu den Z. 44 und 45: 

Die Bestimmung des § 118 KO über Verneh­
mungen vor Beschlußfassung über die in §§ 116 
und 117 KO bezeichneten Angelegenheiten wird, 
dem Wunsch des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung folgend, um die Anhörung des Lan­
desarbeitsamts für den Bereich der wichtigen 
Vorkehrungen nach dem neugefaßten §115 Abs. 3 
und 4 KO sowie der Angelegenheiten nach §§ 116 
und 117 KO für den Fall erweitert, daß ein Gläu­
bigerausschuß überhaupt nicht besteht oder daß 
in ihm das Landesarbeitsamt nicht vertreten ist. 

Eine Anhörung der im Unternehmen errich­
teten Betriebsräte wird, gemäß einer Anregung 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, 
in der Konkursordnung nicht vorgesehen, weil 
das zu Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber 
dem Arbeitsverfassungsgesetz führen müßte. 

Zur Z. 46: 

Zur Z. 47: 

Besonders die Gläubigerschutzverbände haben 
darüber geklagt, daß die nahezu zwingende aus­
schließliche gerichtliche Verwertung solcher Sa­
chen, an denen ein Absonderungsrecht besteht 
(§ 120 Abs. 2 KO), wegen der geringen Erlöse 
den übrigen Gläubigern häufig Nachteile, dem 
Absonderungsberechtigten jedoch keine Vorteile 
bringe: Namentlich dann, wenn der Absonde­
rungsberechtigte selbst bei einer gerichtlichen 
Veräußerung nicht befriedigt werden kann, recht­
fertige sein Schutz nicht, daß er einer unter Um­
ständen günstigeren außergerichtlichen Verwer­
tung entgegentreten könne. Der Entwurf ändert 
daher das geltende Recht dahin, daß auch vom 
Absonderungsberechtigten mehr Aktivität ver­
langt wird. An die Stelle der kaum erfüllbaren 
Voraussetzung, daß die voraussichtliche Be­
friedigung des Berechtigten feststeht, tritt die 
bloße Glaubhaftmachung; an die Stelle der Be­
weislast der Konkursorgane tritt die Bescheini­
gungslast des Absonderungsberechtigten : Er muß. 
wenn er die außergerichtliche Verwertung unter­
binden will, insbesondere glaubhaft machen, daß 
. er nur durch die gerichtliche Veräußerung be­
friedigt werden kann; kann er das nicht, be­
sonders weil auch bei einem gerichtlichen Verkauf 
sein Pfandrecht nicht gedeckt wäre, so muß er die 
außergerichtliche Verwertung hinnehmen: Diese 
ist nämlich für ihn überhaupt nicht nachteilig. 
Die besondere Behandlung der Sachen mit 
Markt- und Börsenpreis und der sich rasch ent­
wertenden Sachen lehnt sich an das Handelsrecht 
an. 

Zur Z. 48: 

Die Einfügung des § 127 a KO beruht auf den 
bereits zu § 23 Abs. 2 AO und § 46 Abs. 1 Z. 7 KO 
genannten Gründen. 

Zur Z. 49: 

Im Rahmen der Bestimmungen über den 
Zwangsausgleich hat § 141 KO eine ähnliche Auf­
gabe wie § 3 Abs. 1 AO für das Ausgleichsver­
fahren. Anders als diese Bestimmung legt jedoch 
§ 141 KO den Beginn der Zahlungsfrist nicht ein­
deutig fest, woraus sich in der Praxis Zweifel er­
geben haben. Sie werden in Anlehnung an § 3 
Abs. 1 AO gelöst (§ 141 Z. 3 KO). § 141 Z. 1 
und 2 KO folgt dem geltenden Recht. 

. Neu ist § 141 Z. 4 KO. Er beruht auf dem Hin­
weis eines Gläubigerschutzverbandes, daß Zwangs­
ausgleichsanträge allzu oft nur zwecks Ver­
schleppung der Verwertung (§ 140 Abs. 2 KO) 
gestellt werden. Die Fassung der Bestimmung 
folgt zum Teil dem § 56 Abs. 1 Z. 8 AO. 

Die Änderung des Wortlauts des § 119 Abs. 1 Zu den Z.50 und 51: 
KO beruht auf einer Anregung der Rechtsanwalt- Der neue § 145 a KO beruht auf den schon 
schaft. zu § 37 Abs. 2 und 3 AO dargelegten Gründen; 
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im übrigen übernimmt er ohne Änderungen den Zur Z. 59: 
Inhalt des § 145 Abs. 3 und 4 KO. 

Zur Z. 52: 

§ 146 Abs. 3 KO wird wegen der Integrierung 
der Gebarungsprüfer in den Bereich des Sach­
verständigenrechts (vgl. die Erläuterungen zu 
§ 31 Abs. 3 AO) überflüssig. 

Zur Z. 53: 

Der neue § 148 a KO folgt dem bewährten § 45 
AO. Gleich diesem soll die neue 'Bestimmung 
Versuchen des Gemeinschuldners, das Verfahren 
zu verschleppen, wirksam steuern. 

Zu den Z. 54 und 55: 

Die Änderungen des § 156 Abs. 4 und des 
§ 156 a KO beruhen auf den bereits zu § 53 Abs. 4 
und § 53 a AO genannten Gründen. 

Zu den Z. 56 und 57: 

Der neue § 157 Abs. 2 KO durchbricht die 
Regelung des § 157 Abs. 1 KO, nach der das 
Konkursgericht den Konkurs erst dann aufzu­
heben hat, "wenn für die im Sinne der § 149 
Abs. 1 und § 150 Abs. 1 KO etwa erforderlichen 
und d~e im Ausgleich sonst noch bestimmten 
Sicherheiten" vorgesorgt und wenn dies dem 
Konkurskommissär nachgewiesen ist. Diese Ände­
rung ist notwendig, um - wie fast einhellig ge­
wünscht wird - das Zwangsausgleichsrecht dem 
Ausgleichsrecht weitgehend anzunähern. 

Die umfangreiche Einfügung der §§ 157 abis 
157 g KO ist schon wegen des für die Auslegung 
bedeutsamen systematischen Zusammenhangs 
zwischen der Ausgleichsordnung und der Kon­
kurs ordnung, vor alleil1 aber deshalb nötig, weil 
sonst Bestimmungen ü'ber die sinngemäße An­
wendung bereits sinngemäß anzuwendender V or­
schriften allzu' häufig nicht zu' vermeiden wären. 

Die Fassung der neuen Bestimmungen weicht 
nur dann von ihren ausgleichsrechtlichen Gegen­
stücken ab, wenn in der Konkursordnung eine 
Bestimmung fehlt, die einer ausgleichsrechtlichen 
Vorschrift entspricht, auf welche derzeit in §§ 55 b 
bis 55 d AO beziehungsweise in den neuen §§ 55 b 
bis 55 g AO verwiesen wird. Das gilt insbesondere 
für den neuen § 157 a KO. Im Ergebnis liegt auch 
in der Fassung des § 157 f Abs. 2 KO eine Ab­
weichung, weil danach für die Grenzen der 
Zwangsvollstreckung in übergebenes Vermögen 
nicht die weitergehenden konkursrechtlichen 
Sperrwirkungen, sondern die ausgleichsrecht­
lichen maßgeblich sind. 

Zur Z. 58: 

Die Ergänzung des Zitates im § 158 Abs. 2 KO 
beruht auf den zu § 73 Abs. 2 KO dargelegten 
Gründen. 

Da § 114 KO durch § 178 KO ersetzt wird, ist 
das Zitat in § 162 KO anzupassen. 

Zu den Z. 60 und 61: 

Der neue § 164 a KO und der geänderte § 165 
Abs. 2 KO beruhen auf den bereits zu § 60 a und 
§ 61 Abs. 2 AO dargelegten Gründen. 

Zur Z. 62: 

Die Neufassung des § 171 Z. 2 KO ersetzt über­
holte Begriffe durch einen, der dem geltenden 
Recht entspricht. 

Zur Z. 63: 

Derzeit enthält das Dritte Hauptstück der 
Konkursordnung nur solche allgemeine Ver­
fahrensbestimmungen, die sich nach der Absicht 
des Gesetzgebers (Denkschrift 144 f) auf das 
"eigentliche Konkursverfahren" (also die gem. 
§§ 437 ff Geo in das S-Register einzutragenden 
Sachen) und auf das Konkurseröffnungsverfahren 
(Eintragung in das Ne-Register gem. § 473 lit. b 
Geo) beziehen. Nunmehr sind weitere Verfahrens­
vorschriften nötig, die zwar in das Dritte Haupt­
stück einzufügen sind, jedoch nicht die eben ge­
nannten Verfahren betreffen. Namentlich die Er-' 
gänzung um besondere Vorschriften für Rechts­
streitigkeiten (§ 178 KO) macht daher die Klar­
stellung nötig, daß die §§ 172 bis 177 KO nicht 
Prozess,e aus Anlaß oder im Zusammenhang mit 
Konkursen erfassen. 

Daher wird aus § 173 KO der an sich nur de­
klaratorische, jedoch - weil nur im Abs. 1 ent­
halten - mißverständliche Vorbehalt ("soweit 
es sich nicht um Rechtsstreitigkeiten handelt") 
entfernt und durch eine allgemeinere, in den 
§ 178 KO eingefügte Ausschließungsbestimmung 
ersetzt. Damit wird eine KlarsteIlung herbei­
geführt, die für den rechts ähnlichen Bereich der 
Prozesse aus Anlaß eines Exekutionsverfahrens 
noch aussteht (vgl. insb. Heller - Berger -
Siix in Neumann - Lichtblau 4 I 605 ff). 

Zugleich kann ein der Übersicht und der Aus­
legung abträglicher Mangel in der Auf teilung des 
Rechtsstoffs beseitigt werden. Die leicht zu über­
sehende lex fugitiva des Art. XXXVI EGZPO, 
wonach die Anwendung der Bestimmungen über 
Gerichtsferien für das Konkurs- und Ausgleichs­
verfahren ausgeschlossen ist, wird durch eine 
Regelung an gehöriger Stelle, nämlich durch 
Einfügung in § 173 Abs. 1 KO ersetzt. 

Neu aufgenommen wird die i}usschließung der 
Anwendbarkeit der Bestimmungen über die so­
genannte aktorische Kaution. Damit wird der 
Auffassung vorgebaut, ausländischen Gläubigern 
sei der Kostenvorschuß nach § 73 Abs. 2 KO(der 
verdeutlicht wird) aufzuerlegen. 
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Entgegen einem Hinweis aus der Praxis ist im 
,§ 173 Abs. 1 KO keine Begriffsersetzung ("Rechts­
anwälte" anstatt "Advokaten") nötig, weil sie be­
reits durch das Gesetz vom 6. Februar 1919, StGBl. 
Nr. 95, erfolgt ist (daher unzutreffend Sabaditsch, 
MGA der KO 6, 353). 

§ 173 Abs. 2 KO wird aus legistischen Gründen 
neu kundgemacht. 

Die Anfügung an § 173 Abs. 3 KO stellt klar, 
-daß gegenüber anwaltlich nicht vertretenen Par­
teien die Anleitungs- und Belehrungspflichten 
gelten, die im bezirksgerichtlichen Streitverfahren 
vorgesehen sind. 

§ 173 Abs. 4 KO wird nur sprachlich verkürzt. 

Die Ergänzung des § 173 Abs. 5 KO gleicht 
·einen - besonders im Konkurseröffnungsver­
fahren - spürbaren Mangel aus: Es wird von 
einem Teil der Praxis als zulässig angesehen, die 
Untätigkeit eines Beteiligten mit der Folge zu 
verbinden, es sei anzunehmen, daß er dem in 
Aussicht genommenen Verhalten des Gerichtes 
zustimme. Mangels einer Verweisung der Kon­
kursordnung auf die Exekutionsordnung oder 
.auf Bestimmungen des Außerstreitgesetzes fehlt 
.diesem Vorgehen eine unzweifelhafte gesetzliche 
Grundlage. Der Entwurf schlägt - der neueren 
Entwicklung folgend - eine mit dem neugefaßten 
§ 185 AußStrG übereinstimmende Ergänzung 
vor: Das Gericht wird danach bei Nichtäußerung 
nur annehmen dürfen, daß der Beteiligte keine Ein­
wendungen hat, nicht aber daß er zustimmt. Der 
B,egriff des Beteiligten wird im Sinn der Lehre 
und Rechtsprechung zu § 176 KO auszulegen 
sein. 

Zur Z. 64: 

Der Wortlaut des zuletzt durch Art. I Z. 2 des 
Bundesgesetzes vom 3. Mai 1974, BGBL Nr. 284, 
neugefaßten § 173 a KO (nun Abs. 1) wird ge­
ändert, soweit das die Neuregelung der Vorrechts­
erteilung (§ 180 KO) erfordert. 

Der neue § 173 a Abs. 2 KO (auch er wird ge­
mäß § 63 AO im Ausgleichsverfahren anzuwenden 
sein) entspricht der von den Arbeitnehmervertre­
tung~n bereits seit langem erhobenen Forderung, 
das Vertretungs recht des § 18 ArbGerG auf das 
Konkursverfahren und das Konkurseröffnungs-
verfahren zu erweitern. -

Sowohl der Sprachgebrauch als auch die Aus­
gestaltung der einschlägigen Bestimmungen des 
Insolvenzrechts weichen derart vom Arbeits­
gerichtsgesetz ab, daß die Anregung nicht durch 
eine bloße Verweisung verwirklicht werden kann. 
Auch eine gänzliche Verknüpfung mit § 173 a 
Abs. 1 KO ist ausgeschlossen: Nach dieser Be­
stimmung wird dem Gläubigerschutzverband als 
solchem, n~cht aber seinen Organen, Bediensteten 
oder sonst Bevollmächtigten die Gläubigervoll­
macht erteilt. Gerade darin unterscheidet sich § 18 

A,rbGerG: Er wählt den Weg der unmittelbaren 
Bevollmächtigung natürlicher Personen, die ihrer­
seits Bevollmächtigte gesetzlicher Interessenver~ 
tretungen oder Berufsvereinigungen sein müssen. 

Der neue § 173 a Abs. 2 KO übernimmt diesen 
Grundsatz aus dem § 18 ArbGerG. Die Überein­
stimmung mit diesem Gesetz wird dadurch ge­
wahrt, daß solche Bevollmächtigungen für ein 
Insolvenzverfahren nur zulässig sind, soweit die 
Forderung, auf der die Gläubigerstellung des be­
vollmächtigenden Arbeitnehmers beruht, Gegen­
stand eines Prozesses vor einem inländischen Ar­
beitsgericht sein könnte. Auch eine subjektive 
Anknüpfung ist notwendig; sie folgt ebenfalls 
dem Arbeitsgerichtsgesetz. Daher sind auch die 
sogenannten 'arbeitnehmerähnlichen Personen, 
aber auch die Rechtsnachfolger und Hinterblie­
benen erfaßt. 

In welchen Abschnitten eines Insolvenzver­
fahrens das neugeschaffene Vertretungsrecht be­
stehen soll, kann sachgerecht und deutlich nicht 
durch Bezugnahme auf Bestimmungen des Ar­
beitsgerichtsgesetzes --: eines Prozeßgesetzes -
ausgedrückt werden. Daher verweist § 173 a 
Abs. 2 KO insoweit inhaltlich auf § 173 a Abs. 1 
KO. Das Vertretungsrecht erfaßt mithin auch den 
Antrag auf Konkurseröffnung ; es ist auf das 
Konkursverfahren erster Instanz begrenzt. 

Zur Z. 65: 

Der neue § 173 b KO, der gem. § 63 AO auch 
im Ausgleichsverfahren anzuwenden sein wird, 
vereinfacht sowohl den Gerichtsbetrieb als auch 
die Arbeit der Gläubigerschutzverbände: Wenn 
ein Gläubigerschutzverband die Vollmachtsur­
kunde eines Gläubigers nicht vorlegt, kann ihm 
Akteneinsicht heute nur nach § 219 Abs. 2 ZPO 
(der gem. § 172 KO auch im Konkursverfahren 
und im Eräffnungsverfahren anzuwenden ist) 
durch den Präsidenten des Gerichtshofs be­
willigt werden. Dieser Umweg ist bei Gläubiger­
schutzverbänden überflüssiger Aufwand, da die 
überwiegende Praxis aus der besonderen Aufgabe 
der Gläubigerschutzverbände ableitet, daß ein 
rechtliches Interesse an der Akteneinsicht anzu­
nehmen ist. Die Änderung bewirkt, daß künftig 
dem Vertreter eines Gläubigerschutzverbandes 
sofort die Akteneinsicht durch die Geschäftsstelle 
gewährt werden kann (vgl. § 170 Geo.). 

Zur Z. 66: 

Zum Nachteil für die Praxis ist in der Recht­
sprechung umstritten, inwieweit in Rekursen auf 
Grund des § 176 KO neue Tatsachen und Be­
weismittel angeführt werden dürfen (vgl. die Zu­
sammenfassung der Meinungen durch Sobalik, 
RZ 1970, 45). Der Entwurf folgt nicht der im 
Schrifttum (Rechberger, JBI. 1973, 457) nicht 
gebilligten jüngeren Rechtsprechung (z. B. OGH 
in SZ 43/51), nach der auch die nach der Be­
schlußfassung erster Instanz neu entstandenen 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 59 von 131

www.parlament.gv.at



60 3 der Beilagen 

Tatsachen zulässige Neuerungen seien: Diese Er- Abs. 2 JN maßgebenden) Gedanken des Sach­
weiterung beruht nicht auf dem Zweck der Neue- zusammenhangs beruhen. Es. handelt um Zu­
rungserlaubnis, nämlich der Wahrung des recht- ständigkeiten zur Erleichterung der Sachverhalts­
lichen Gehörs desjenigen, der in der ersten In~ feststellung (vgl. Pollak, System des Österreichi­
stanz übergangen worden ist (Denkschrift 145 f). schen Zivilprozeßrechts 2 [1932] 329 ff, 336). Die 
Auch die Rechtsprechung zu § 10 AußStrG, dem regelmäßige Verwendung des Wortes "über" 
Vorbild des§ 176 KO (Denkschrift 145 f) zeigt, gibt den Zuständigkeitsgründen einen weiten, 
daß die Berücksichtigung auch der nachträglich insbesondere auch Feststellungsprozesse um­
neu entstandenen Tatsachen schon wegen der fassenden Anwendungsbereich (vgl. dazu die 
damit verbundenen Verlagerung' des Instanzen- Erwägungen über die Fassung des § 49 a JN 
zugs rechtspolitisch nicht wünschenswert ist. Da- durch das Bundesgesetz vom 15. Juni 1978. 
her haben mehrere Oberlandesgerichte die vom BGBL Nr. 280, im Bericht des Justizausschusses, 
Entwurf angestrebte Verdeudichung des offen- 916 BlgNR 14. GP). 
bar :von Anfang an gegebenen gesetzgeberischen Aussonderungsberechtigte und Absonderungs-
Willens begrußt. gläubiger, denen in der Regel auch Kon-

Dennoch hat die Standesvereinigung der Rich-. kursforderungen zustehen, werden sich an ein 
ter gegen den Ausschluß solcher Tatsachen, die einziges Gericht wenden können (§ 178 Abs. 1 
erst nach der Beschlußfassung erster Instanz ent- Z. 1 KO). 
standen sind, eingewendet, die neuere Recht- Die Zuständigkeit für Masseforderungen (§ 17'0 
sprechung eröffne eine günstige Möglichkeit, auf Abs. 1 Z. 2 KO) ist bei Dauerschuldverhältnissen 
kurzem Weg das Konkursverfahren wieder 'zu dann sehr zweckmäßig, wenn ein Teil der hierauf 
beenden, wenn nach der Eröffnung in erster In- beruhenden Forderungen als bestrittene Konkurs­
stanz gezahlt werde oder die Gläubigermehrheit forderung Gegenstand des Prüfungsprozesses wird, 
wegfalle. Abgesehen davon, daß gerade das nicht und der Rest als Masseforderung mit Leistungs­
dazu beiträgt, daß Konkurse bei erwiesener Zah- klage verfolgt wird; der Österreichische Arbeiter­
lungsunfähigkeit rechtzeitig eröffnet und anfecht- kammertag hat diese Ergänzung besonders be­
bare Zahlungen unterbunden werden, hat die grüßt, weil sie den Arbeitnehmern die Rechts­
richterliche Standesvereinigung eingeräumt, daß durchsetzung erleichtert. 
in solchen Fällen ohnehin meist keine Zahlungs-
unfähigkeit vorgelegen sei. Die Berücksichtigung Der Zuständigkeitstatbestand für Haftungs-
des eben genannten Umstandes schließt aber auch klagen (§ 178 Abs. 1 Z. 3 KO) beruht auf den 
die neue Fassung nicht aus: Der Schuldner ist schon im allgemeinen Teil der Erläuterungen und 
weiterhin befugt, einen Konkurseröffnungsbe- zu § 64 AO dargelegten Gründen. . 

schluß deshalb anzufechten, weil schon zur Zeit § 178 Abs. 2 KO enthält eine Klarstellung, die 
der Entscheidung in erster Instanz Zahlungsun- wegen der zwingendrechtlichen Ausgestaltung 
fähigkeit nicht vorgelegen sei: Nach dem neuen der sachlichen Zuständigkeit der Arbeitsgerichte 
§ 176 Abs. 2 KO kann der Rekurswerber nämlich nötig ist. 
- er mag in erster Instanz gehört worden sein 
oder nicht - Tatsachen, die vor der Beschluß­
fassung in erster Instanz bereits entstanden waren, 
neu vorbringen. Neue Beweismittel können, un­
abhängig vom Zeitpunkt ihres Entstehens, im 
Rekurs angeführt. werden, wenn sie sich auf die 
Entscheidungsgrundlagen der ersten Instanz be­
ziehen. 

Die neue Bestimmung wird deshalb von der 
Regelung über die Rechtsmittelfrist (§ 176 Abs. 1 
erster Satz KO) getrennt und in § 176 Abs. 2 KO 
eingereiht, weil die heute dort enthaltene Rege­
lung des Instanzenzuges überflüssig ist, seitdem 
es den bezirksgerichtlichen Konkurskommissär 
nicht mehr gibt (vgl. Denkschrift 146): Daß Be­
schlüsse des Konkurskommissärs, eines Einzel­
richters, angefochten werden können, ergibt sich 
schon aus § 172 KO (vgl. auch Petschek 
Reimer - Schiemer, Insolvenzrecht 145). 

Zur Z. 67: 

Der neue § 178 Abs. 1 KO führt Wahlzustän­
digkeiten neu ein, die auf dem (schon für § 94 

§ 178 Abs. 3 KO übernimmt die Aufgaben, die 
nach geltendem Recht dem § 114 KO zukommen. 
Unter Rechtsstreitigkeiten, die vor das Konkurs­
gericht gehören, sind nicht nur - wie bisher - die 
Prüfungsprozesse und die sogenannten Konkurs­
anhangsprozesse (§ 162 K.O) zu verstehen, son­
dern auch diejenigen Anfechtungsprozesse, die 
nach der Neufassung des § 43 Abs. 5 KO den 
Konkursgerichten zufallen werden, 

Nach den Geschäftsverteilungen zahlreicher 
mit Konkurssachen betrauter Gerichtshöfe ge­
hören die Prüfungsprozesse und die Konkursan~ 
hangsprozesse (§ 162 KO) nicht vor die Konkurs­
senate, sondern vor die allgemeinen Streitab­
teilungen. Insoweit wird der Zweck der Kon­
zentration der Konkursstreitsachen beim Kon­
kursgericht (§ 114 KO) nicht ganz erreicht. Da 
der innere Zusammenhang dieser Sachen Vorrang 
vor den Unterschieden der Verfahrens bestim­
mungen hat, kann eine solche Zerteilung nicht 
mehr zulässig bleiben. Die Z. 1 d~r Bestimmung 
übernimmt den in Mietensachen bereits bewährten 
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und künftig auch für Familiensachen geltenden die dne rasche und zweckmäßige, Insolvenzab­
Grundsatz, innerlich zusammenhängende Streit- wicklung fördert. Zugleich beseitigt die Regelung 
und Außerstreitsachen in die Hand desselben den Einwand gegen das geltende Recht, daß das· 
Richters zu geben. Das liegt umso näher, als das Vertretungsrecht nach dem Arbeitsgerichtsgesetz 
~,eigentliche Konkursverfahren" dem Außer- nur für Prüfungsprozesse vor dem Arbeitsgericht 
.streitverfahren keineswegs unähnlich ist (vgl. die (Aufnahme eines bereits' beim Arbeitsgericht an­
Neuerungserlaubnis im Rekurs oder die Ver- hängig gewesenen, durch die Konkurseröffnung 
weisung auf den streitigen Rechtsweg). Daher unterbrochenen Prozesses), nicht aber vor dem 
wird der Konkurskommissär künftig auch die Konkursgericht gilt. 
Konkursstreitsachen entscheiden. Solche Ver- Die Z. 4 ersetzt die heute in § 173 Abs. 1 KO 
fahren bedürfen beschleunigter Erledigung: Sie enthaltene Einschränkung durch eine allgemeinere 
werden - ohne Rücksicht auf den Streitwert- und baut dem Streit vor,' ob und inwieweit die 
-dem Konkurskommissär als Einzelrichter zuge- Abweichungen der §§ 173 ff KO von der Zivil-
wiesen. Zur Vermeidung von Differenzierungen prozeßordnung in Rechtsstreitigkeiten vordem 
und wegen der von der Richterschaft besonders Konkursgericht anzuwenden, sind. 
geforderten Verminderung der sogenannten Se-
natszuständigkeiten wird diese Sonderregelung § 179 beruht auf den Zu § 65 Ao und zur Auf­
~uch für diejenigen Klagen eingeführt, die nach hebung der §§ 66 und 67 KO angeführten Er­
§ 178 Abs. 1 KO vor die Konkursgerichte ge- wägungen. 
bracht werden können (vgl. schon Art. XIV Die Bestimmungen über die Erteilung und den 
EG JN). Widerruf des Kostenvorrechts an Gläubiger..: 

Die Z. 2 übernimmt aus § '114 KO den Grund~ schutzverbände (§ 23 a AO) sind zwar nach dem 
'satz, daß in den vor das Konkursgericht gehören- Inkrafttreten des Bundes-Verfassungsgesetzes ge­
-den Prozessen die Bestimmungen über das be- schaffen worden; gleichwohl sind sie verfassungs­
zirksgerichtliche Verfahren anzuwenden sind, rechtlich nicht unbedenklich; das gilt besonders 
wenn der Streitwert den in § 49 Abs. '1 Z. 1 JN für den nicht hinreichend determinierten Widerruf 
b . h des Vorrechts. , ezelc. neten Betrag nicht übersteigt. Das alleinige 
Abstellen des § 114 KO auf den Streitwert führt Diese Mängel gleicht die neue Bestimmung 
allerdings dazu, daß derzeit Sachen, die an- (§ 180 KO) aus. Die Voraussetzungen der Vor­
sonsten in die Eigenzuständigkeit der Bezirks- rechtserteilung werden verdeutlicht. Neu ist neben 
.gerichte oder Arbeitsgerichte fallen, im Gerichts- dem Tatbestand des Widerrufs, der an den Weg': 
hofverfahren zu entscheiden sind, wenn der fall der Erteilungsvoraussetzungen gebunden 
:Streitwert den erwähnten Betrag übersteigt. Die wird, der Tatbestand des Edöschens kraft Ge­
Neufassung beseitigt diese unterschiedliche Be- setzes .. Die Kundmachung der Vorrechtsertei­
handlung. Gleiches gilt für ihr Gegenstück: An- lung im Bundesgesetzblatt ist entbehrlich; sie 
sprüche, die unabhängig von ihrem Wert vor den wird durch die Einschaltung in der Wiener Zei­
Gerichtshof gehören,' werden - besonders bei tung ersetzt. Gleiches gilt für die Kundmachung 
Prüfungsprozessen - künftig nicht mehr im be- über das Erlöschen und den Widerruf des V or­
.zir ks gerichtlichen Verfahren zu erledigen sein, rechts. Eine Übergangs bestimmung bewirkt, daß 
wenn der Streitwert den erwähnten Betrag nicht die bereits erteilten Vorrechte nicht neuerlich er~ 
übersteigt. . teilt und in der Wiener Zeitung kundgemacht 

Da die Neufassung - dem geltenden § 114 KO 
folgend - zunächst die Ausnahme (Anwendung 
-des bezirksgerichtlichen Verfahrens) nennt und 

werden müssen. 

Zum Artikel III 

-die Einschränkung eine Rückkehr zur Regel des Gemäß § 188 der Kaiserlichen Verordnung 
§7 a JN bedeutet, ergibt sich also ohne weiteres; vom 19. März 1916, RGBl. Nr. 69, über die dritte 
-daß auch in arbeitsrechtlichen Prüfungsprozessen Teilnovelle zum allgemeinen bürgerlichen Ge­
·dann das allgemeine bezirksgerichtliche Verfahren setzbuch (3. TN) sind die Bestimmungen des 
anzuwenden ist, wenn der Streitwert den im § 49 § 1409 ABGB und des § 187 der 3. TN über die 
Abs. 1 Z. 1 JN bezeichneten Betrag übersteigt. Haftung des Vermögensübernehmers nicht an­
Diese Regelung wird nur insoweit durchbrochen, zuwenden, wenn die Übernahme im Weg der 
als es um die Vertretung im Prozeß geht (Z. 3). Zwangsvollstreckung oder des Konkurses erfolgt. 
Durch diese Lösung wird es möglich - abwei- Obgleich nach der Absicht der Ausgleichsnovelle 
<chend vom Ministerialentwurf eines U nterneh- 1934 - wie schon nach dem Entwurf 1933 -,-- der 
mens-Fortführungsgesetzes - die arbeitsrecht- heute im § 55 c Abs. 2 AO enthaltene weitere Haf­
lichen Prüfungsprozesse beim Konkursgericht zu' tungsausschluß "den Weg zu Ende gehen sollte, 
belassen. Insbesondere hat der Osterreichische der mit § 188 der :? TN eingeschlagen" wurde 
Arbeiterkammertag diese vermittelnde Lösung (Entwurf 1933, Erläuterungen 61) ist das nicht 
begrüßt: Sie bewirkt, daß es bei einer Zuständig- gelungen: Die Bestimmung erfaßt - wie schon 
keitskonzentration beim K:onkursgericht bleibt, zum neuen § 55 e Abs. 2 AO dargestellt - jeden-
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falls nicht Veräußerungen des vom Sachwalter 
oder vom Ausgleichsverwalter beaufsichtigten 
Ausgleichsschuldners (vgI. Klang, JBI. 1948,441). 
Die Folge ist ein Ungleichgewicht zwischen Kon­
kurs- und Ausgleichsverfahren, das vielleicht für 
die Urfassung der Ausgleichsordnung angebracht 
war, jedoch jedenfalls seit der Ausgleichsnovelle 
1934 nicht mehr zu rechtfertigen ist: Ein Sanie­
rungsprogramm kann gelegentlich nur verwirk­
licht werden, wenn das Unternehmen so veräußert 
wird, daß der Erwerber nicht nach § 1409 ABGB 
haftet. Das geltende Recht nötigt daher auch dann 
zum Konkurs, wenn die Ausgleichsvoraussetzun­
gen vorliegen, weil § 188 der 3. TN nur den Er­
werb aus dem Konkurs nennt. 

Der Entwurf folgt daher Anregungen der 
Gläubigerschutzverbände, des Osterreichischen 
Rechtsanwaltskammertags und der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder, diese Lücke zu schließen. 
Das geschieht durch eine Änderung des Stamm­
gesetzes (Einfügung eines § 1409 a ABGB); 
§ 188 der 3. TN wird aufgehoben. 

Nicht nur formale Gründe (Zitierung des § 187 
der 3. TN im aufzuhebenden § 188 der 3. TN), 
sondern vor allem die wirtschaftlichen Gründe, auf 
denen der neue § 1409 a ABGB beruht, nötigen 
auch zu einer § 187 der 3. TN ersetzenden, eben­
falls in das Stammgesetz einzubauenden neuen 
Bestimmung. Das geltende Recht macht nämlich 
die Übernahme von Unternehmen durch nahe 
Angehörige (§ 32 KO) aus Haftungsgründen auch 
dann wirtschaftlich nahezu unmöglich, wenn dem 
kein verdächtiger Vorgang zugrunde liegt: Wäh­
rend ein nicht zu den nahen Angehörigen zählen-

, der Erwerber begrenzt haftet (Wert des über­

Daher ersetzt der Entwurf den Art. 6 Nr. 5 
Abs. 1 der genannten Verordnung durch eine dem 
§ 1409 a ABGB entsprechende, ebenfalls in das 
Stammgesetz eingebaute Bestimmung (§ 25 Abs. 4-
HGB); folglich tritt auch ein neuer § 25 Abs. 5 
HGB an die Stelle des Art. 6 Nt. 5 Abs. 2 der ge-· 
nannten Verordnung. 

Zur Z. 2: 

Aus den schon im allgemeinen Teil der Er-· 
läuterungen dargelegten Erwägungen wird für 
Personenhandelsgesellschaften, bei denen kein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person ist, auch die Überschuldung als Konkurs­
grund eingeführt (§ 69 Abs. 1 KO). Der neue § 70 
Abs. 5 KO regelt, wer zur Stellung des Konkurs­
antrags verpflichtet ist. Derartige Pflichten be­
dürfen - wie etwa § 84 Aktiengesetz 1965 zeigt -
der Absicherung durch einen Haftungstatbestand. 
Er wird durch den neuen § 130 a HGB geschaf­
fen: Die organschafilichen Vertreter und die 
Liquidatoren der zur Vertretung der Gesellschaft 
ermächtigten Gesellschafter (also im praktisch 
wohl häufigsten Fall die Geschäftsführer der' 
Komplementär-GmbH einer GmbH & Co KG) 
machen sich schadenersatzpflichtig, wenn sie 
ihrer Antragspflicht sc~uldhaft nicht nachkom­
men. Die neue Bestimmung lehnt sich bewußt an. 
die moderne und bewährte Regelung des § 84 
Aktiengesetz 1965 an und berücksichtigt § 130 a 
des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
HGB i. d. F: des Ersten Gesetzes zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität vom 29. Juli 1976,. 
deutsches BGBL I S. 2034. 

nommenen Unternehmens), ist der nahe Ange- Für einen Schaden, der durch die unterlassene' 
hörige unbeschränkt verpflichtet, Schulden zu oder verspätete' Antragstellung oder durch kauf­
begleichen. Das ist nicht nur - wie schon die männisch nicht vertretbare Zahlungen nach dem 
Behandlung des Stimmrechts naher Angehöriger Eintritt des Konkursgrundes entsteht, hiften die 
im Ausgleich zeigt (§ 43 AO) --.: unzweckmäßig, genannten Organmitglieder (Liquidatoren) der 
sondern auch verfassungsrechtlich nicht unbe- Gesellschaft und den Gesellschaftsgläubigern 
denklich (Fenyves, JBI. 1975, 617). Der Entwurf schon bei leichter Fahrlässigkeit (vgl. § 84 Abs. 3 
baut daher die unbeschränkte Haftung der nahen Z. 6 Aktiengesetz 1965). Wie nach Aktienrecht 
Angehörigen ab, läßt jedoch die sachlich' gerecht- . kann der Ersatzanspruch der Gesellschaft auch 
fertigte Beweislastumkehr fortbestehen. Es wird von den Gläubigern der Gesellschaft (also z. B. der . 
daher zwischen die unverändert bleibenden Ab- GmbH & Co KG) geltend gemacht werden, so­
sätze des geltenden § 1409 ABGB dn weiterer weit jene von ihr keine Befriedigung erlangen 
Absatz eingeschoben, der den § 187 der 3. TN können (vgl. § 84 Abs. 5 Aktiengesetz 1965). Die 
ersetzt. Gläubiger der insolventen GmbH & Co KG 

Zum Artikel IV 

Zur Z. 1: 

Art. 6 Nr. 5 Abs. 1 der 4. EVHGB schließt die 
Erwerberhaftung nach § 25 HGB im gleichen -
also ebenfalls zu engen - Umfang aus wie § 188 
der 3. TN die Übernehmerhaftung nach § 1409 
ABGB. Aus den schon zum neuen § 1409 a ABGB 
genannten Gründen bedarf es auch beim handels­
rechtlichen Haftungsausschluß der Ergänzung 
um den Erwerb aus dem Ausgleichsverfahren. 

können daher in diesem Fall Ersatz unmittelbar 
von den Geschäftsführern der Komplementär­
GmbH fordern, gleichgültig, ob über die Komple­
mentär-GmbH der Konkurs (oder das Aus­
gleichsverfahren) eröffnet worden ist oder nicht. 

Die Ersatzpflicht kann weder im voraus aus­
geschlossen (Abs. 2) noch im nachhinein zu Lasten 
der Gläubiger durch eine Vereinbarung zwischen 
der Gesellschaft und den ersatzpflichtigen Per­
sonen abbedungen oder durch Gesellschafterbe­
schlüsse uriterlaufen werden (Abs. 3). 
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Abs. 4 regelt die Verjährung der Ansprüche und damit auch in den anhängigen Verfahren wirk-
gleich § 84 Abs. 6 Aktiengesetz 1965. sam werden. 

Abs. 5 soll die in den Abs. 1 bis 4 vorgesehenen 
Regelungen auch auf die nas:h internationalen Er­
fahrungen häufiger werdenden zwei- und mehr­
stöckigen Konstruktionen erstrecken. 

Zur Z. 3: 

Die im § 130 a HGB vorgesehene Haftungs­
regelung gilt auch dann, wenn bei einer Kom­
manditgesellschaft, bei der kein Komplementär 
eine natürliche Person ist, diese- Eigenschaft bei 
einem Kommanditisten vorliegt (§ 177 a HGB). 

- Da die Haftung des Kommanditisten auf den 
Betrag seiner Einlage beschränkt ist, die persön­
liche Inanspruchnahme eines solchen Gesell­
schafters also nur dann und nur insoweit statt­
findet, als er seine Einlage noch nicht entrichtet 
hat oder sie ihm rückgewährt wurde (§ 171 HGB), 
soll es nicht darauf ankommen, ob der Kommandi­
tist eine natürliche oder juristische Person ist. Die 
Fassung dieser Bestimmung ist ihrem deutschen 
Gegenstück ähnlich und wegen des § 161 Abs. 2 
HGB geboten. 

Zum Artikel V 

Zu den §§ 1 und 2: 

Da der Entwurf das geltende Insolvenzrecht 
weitgehend ändert, bedarf es einer gewissen 
Legisvakanz. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
wird so festgesetzt, daß die Praxis nicht über­
fordert wird. 

Zum!§ 3: 

Die Überleitung der auf Grund des § 23 a AO 
erfolgten Kundmachungen, mit denen Gläubiger­
schutzverbänden Kostenvorrechte erteilt oder ent­
zogen worden sind, dienen der Vermeidung des 
in neuerlichen Kundmachungen liegenden ent­
behrlichen Aufwandes. Zugleich wird klarge­
stellt, daß das Kostenvorrecht in Konkursen 
nicht in Anspruch genommen werden kann, wenn 
das Verfahren vor dem Inkrafttreten des entwor­
fenen Gesetzes eröffnet worden ist. 

Die Neuordnung des Rechtes der Listen der 
Ausgleichsverwalter und der Gebarungsprüfer 
durch den Entwurf führt zur Aufhebung der bis­
her hiefür geltenden Bestimmungen. Da die neuen 
Ausgleichsverwalterlisten eine andere Aufgabe 
haben als die bisher geführten, können die auf dem 
aufzuhebenden Recht beruhenden Eintragungen 
nicht in die neuen Listen übergeleitet werden. 
Anderes gilt fjir die Gebarungsprüfer, die heute 
zumeist auch in die Listen der gerichtlichen Sach­
verständigen eingetragen sind. Soweit das noch 
nicht der Fall ist, wird die Überleitung dadurch 
erleichtert, daß der zur Entscheidung, berufene 
Gerichtshofpräsident von Erhebungen absehen 
kann. 

Zum § 4: 

Zur Verkürzung des Wortlauts der Einfüh­
rungsverordnung werden gegenstandslos ge­
wordene Bestimmungen formell beseitigt. Im Einklang mit den Übergangsbestimmungen 

der neueren Novellen zu den Insolvenzgesetzen 
wird die Anwendbarkeit des neuen Rechtes Zum § 5: 
grundsätzlich auf Insolvenzverfahren beschränkt, Die Aufhebung eines Teiles des Art. XXXVI 
die frühestens mit dem Tag des Inkrafttretens er- EGZPO beruht auf der Übernahme dieser Be-
öffnet werden. , sti~mung in den § 173 KO. 

Hievon wird in zwei Bereichen ab~~wichen: Die Aufhebung der §§ 187 und 188 der 3. TN 
1. Die neuen Bestimmungen über die Anderung ist im Zusammenhang mit Art. III erläutert wor­

des Ausgleichsvorschlags (§ 37 AO) und des den. 
Zwangsausgleichsvorschlags (§ 145 KO) sind 
auch in bereits eröffneten Verfahren anzuwenden, 
wenn die Ausgleichstagsatzung noch nicht be­
gonnen hat. Die Neuregelung über die Über­
wachung der Ausgleichserfüllung (§§ 55, 55 b 
bis 55 i AO und §§ 157 bis 157 g KO) sowie die 
Änderung auf dem Gebiet des Ausgleichs über 
Offene Handelsgesellschaften und Kommandit­
gesellschaften (§ 60 a AO und § 164 a KO) sind 
auf anhängige Verfahren anzuwenden, wenn die 
Ausgleichstagsatzung noch -nicht geschlossen ist. 

2. Verfahrenstechnische Belange, die die Ein­
schränkung des § 173 a Abs. 2 KO auf die neu 
eröffneten Verfahren rechtfertigen könnten, be­
stehen nicht. Daher werden die Bestimmungen 
über die Vertretung der Arbeitnehmer im Konkurs 
und im Ausgleichsverfahren sofort in Kraft treten 

Die Aufhebung des Art. 6 Nt. 5 der 4. EVHGB 
hängt mit der Ergänzung des § 25 HGB durch 
Art. IV zusammen. Die Aufhebung des Art. 7 -
Nr. 12 und 21 der genannten Verordnung ist 
wegen der neuen §§ 26 a und 61-Abs. 2 AO sowie 
§§ 56 a und 165 Abs. 2 KO nötig. Die Entbehr­
lichkeit des Art. 7 Nr. 13 der genannten Verord­
nung beruht auf der allgemeineren Regelung 
des § 69 a KO. 

Die Verordnung vom 23. August 1946, BGBl. 
Nr. 183, kann wegen' der Neufassung des § 5 
AO und des § 75 KO entfallen. 

, Die übrigen Aufhebungen beruhen auf der 
Neuordnung des Rechtes der Listen der Masse­
verwalter, Ausgleichsverwalter und Gebarungs­
prüfer. 
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Zum § 6: I reits' nach dem Arbeitsverfassungsgesetz beste-

S ·t d· U·· b b t· fD· t henden Betriebsratsrechte werden hiedurch nicht owel . lese ergangs es lmmung au Jens -. .. k 
verhältnisse Bezug nimmt, folgt sie dem § 25 emgeschran t. 
Abs, 2 KO und wird daher gleich diesem aus-
zulegen sein. Die Übergangsbestimmung zu den Zum § 7: 
Konkursantragspflichten ist bereits im Zusam- Diese Bestimmung ist aus denselben Gründen 
menhang mit dem neuen § 70 Abs. 5 KO er- nötig, auf denen schon Art. II der Einführungs-
läutert worden. . verordnung beruht. 

Das Arbeitsverfassungsgesetz . wird ausdrück-
lich genannt, weil der Entwurf besondere An- Zum § 8: 
häningsrechte des Betriebsrats vorsieht. Die be- Diese Bestimmung enthält die Vollzugs klausel. 

Gegenüberstellung 

Geltende Fassung:. Entwurf: 

Ausgleimsordnung . Ausgleimsordnung (AO) 
Antrag 

§ 1. (1) Wenn die Voraussetzungen für die (1) (unverändert). 
Konkurseröffnung (§§ 68, 69 KO.) vodiegen,' 
kann der Schuldner bei dem für die Konkur/ier­
öffnung zuständigen Gericht:shof (Ausgleichsge­
richt) beantragen, daß an Stelle ·des Konkurses 
das Ausgleichsv,erfahren eröffnet werde. 

(2) Geht der Antrag nicht von allen persönlich (2) (unverändert). 
haftenden Gesellschaftern oder Liquidatoren 
e~lJ!er Handelsgesellschaft aus, so. sind die übl'ligen 
persönlich haftenden Gesellschafter oder Liquida-
toren ülber den Antrag einzuvernehmen. Ist ein 
Einverstä.ndni:s über den Antrag niclit zu er-
zielen oder ,die l'ech·tzeit~ge Emvernehmung nicht 
möglich, so ist das Verfahren nur dann zu er-
öffnen, wenn rue Zahlungsunfähigkeit 'glaubhaft 
g.emach t ist. 

(3) Die Vorschrilften des Absatzes 2 sind sinn- (3) (unverändert). 
gemäß anzuwenden, wenn die Eröffnung des 
Ausgleichsverfahrens über das Vermögen einer 
juristischen Person nicht von allen zur Vertre-
tung berechtigten Personen oder wenn die Er-
öffnung des Ausgleichsverfahrens tiber eine Ver-
lassenschaft nicht von allen Erben beantragt wird; 

(4) Hat ein Gläubiger die Konkul1Seröffnlll11g 
beantragt, so kann der Schuldner <die Eröffnung 
des AusgleichsVoerfahrens beantragen, solange das 
Gel'imt über den Antrag des Gläubigers nom 
nicht entsch'ieden hat. 

{4) :Bei einer Handelsgesellschaft, bei der kein 
persönLich haftender Gesellschafter eine natür­
liche . Person ist, gelten die Abs. 2 und 3 für die 
organschaftLichen V:ertreter und die Liquidatoren 
der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten 
Gesellschafter entsprechend. Gleiches gilt, wenn 
di~ ot;ganschaftIichen V,ertreter ihrerseits Han­
delsgesellschaften sind, in denen kein pel1S-Önlich 
haftender Gesellschafter eine nallÜrliche Person 
list, oder wenn sich die Verbindung von Gesdl­
schaften in dieser Art fortsetzt. 

(5) (ansonsten unverändert). 
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Gelte.nde Fassung: 

Inhalt des Antrages 

§ 2. (1) GLciclweitJig mit dem Antmge i,st der 
IDihalt Ides AlUJS>giliei(hsvo~allJSchLages .anzugehen und 
ein IgeJ1/aues Vermögenl!Nerzeichni·s \no~ule;gen. 

(2) Im 'Antrage hat der Schuldner anzuführen, 
db und wann innerhaLb der letzten fünf Jahre 
vor der Stellung des Antrages ülbersein Vermö­
gen ein KODikursvedahren oder ein Ausgleichs­
verfahren J:'Iechtskräftig eröffnet oder mangels 
hinreichenden Vermögens die Eröffnung eines 
KonkursverfahrellJS oder die Eröffnung eines' 
Ausgleichsverfahrens rechnskräftig abgelehnt 
worden ist. 

(3) In das Vermögensverzeichnis sind die ein­
zelnen Vermögensstücke (Aktiven) und Verhind­
lichkeiten (Passiven) unter Anführung ,ihres Be­
trages oder Wertes aufzunehmen. Bei Forderun­
gen ist die Pel1son des Schuldnem, bei Verbind­
Lichkeiten d~e Person des Gläubig.ers, bei beiden 
sind der Schuldgrund, die Zeit der FäHigkeit und 
etwa _bestehende Sicherungen anzugeben. Bei 
Forderungen ist weiter anzuführ,en, ob und i~­
wiewe]t sie vermutlich einbringlich sein w,erden. 
Ist eine Forderung oder eine Schuldstl1eitig, so ,ist 
dies anzugeben. Bei Verbindlichkeinen, ,die dem 
Gläubiger ein Recht auf albgesonderte Befriedi­
gung g,ewähren, Q'st die HÖhe Ides mrwtmaßlichlen 
Ausfalles anzugeb~n. Ist ein Gläubiger oder ein 
Schuldner naher Angehör~ger (§ 32 KO.) des 
Ausgleichsschuldner.s, so ist darauf hinzuweisen, 
ebenso" wenn ein Gil~er 100d~r Schu1dner ein 
Ang,estellter des Ausgleichsschu1dners~st oder mit 
ihm in einem Gesel1scha'fns- oder anderen Ge­
meinschaftsverhältnis steht; das Gesdlschafts­
o~r GememschaftlSverhältnis ist genau zu be­
zeichnen.Bei alleh Gläubigern und Schuldnern 
i,st die Anschrift anzugeben. 

(4) Ist der Schuldner nach Handelsrecht ver­
pflichtet, Bücher zu führen, so hat er die Bilan­
zen und nach Möglichkeit die Gewinn- und Ver­
IUlStrechn\lJllgen vorwIegen. Betreibt er sein 
Unternehmen länger als dr,ei Jahre, so genügt 
die Vorlage für die letzten drei Jahre. 

(5) Dem Vermö,gensverzeichDlis hat der Schuld­
ner eine Erklärung darüber beLzufiigen, ob inner­
halb der letzten zwei Jahre vor Stellung des 

, Entwurf: 

, § 2. (1) Der' Antrag ILS1; in zi~rejfacher Ausfer­
tigung zu überreichen. GleichJzeitig mit dem 
Antrag ist der Inhalt des AUISgleichsvorschlags 
anzugeben, und ein genaues Vermö,gensverzeich­
nis sowie eine Dbel1si!Cht' Ü!ber den Vermögens­
'Und Schuldenstand, die die Haript;bestandteile 
des Vermögens und die Summe der Schulden 
zu "enthalten hat (Status), VIOrzulegen. Vom Aus­
gteichsvorschlag und den Beilagen sind so viele 
gle1chlautende Albschrttten vorzulegen, daß die 
V,el1ständigUJllgen (§ 5) bewirkt, je eine Abschrift 
dem Ausgleich,sverwalter zugeleitet und je eine 
weitere für die Gerichtsakten zur·ückhehalten 
werden kann. 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

(4) (unverändert). 

(5) (unverändert). 

5 
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Gel t e.n d e Fa s s u n g: 

Antrages zwischen ihm und seinen nahen An­
gehörigen . ,eine Vermögensaus1emaondensetzung 
sta'tJtgefunden hat, ferner ob und welche Verfü­
gungen liber·, Vermögensgegenstände er _ inner­
halbder letzten zwei Jahre vor Stellung des An­
trages zugunsten seiner nahen Angehörigen vor­
genommen hat. Unentgeltliche Verfügungen 
bleiben, 50weit sie gemäß § 29, Z. 1, KO. der An­
fechtung ,entzogen sind, außer Betracht. 

(6) Der Schuldner hat das Vermögensverzeich­
nis eigenhändig zu unterschreüben und sich zu­
gleich zum Offenbarungseid zu e,rbieten, daß 
seine Angaben über den Aktiv- ,und Passivstand 
r.ichci'g und vollständig se1en und daß er von 
se~nem Vermögen nichts venschwiegen habe. 

(7) Das Ausgleichsgericht kann dem Schuldner 
eine kurze Frilst Zlur Vorlage des Vermögens­
verzeichniss'es, ,der Bilanzen sowie der Gewinn­
und Ve~lustrechnungen und der nach Absatz S 
abzugebenden Erklärungen bewilligen. 

(8) Der Antrag und seine 'Beilagen sind in zwei 
Stücken vorzulegen. 

Erledigung des Antrages 

§ 3. (1) Die Eröffnung de.s AUStgleichsverfah­
rem; ist unzulässig, 

1. soLange der Schuldner flüchti:g ,ist oder wenn 
er nach Eintl'i,tt der Zahlungsunfähigkeit 
wegen betrugerischer Krida rechtskcräftig 
verurteilt worden ist; 

2. wenn innerhalb der letzten fünf Jahre vor 
der Stellung des Antrages aUlf Eröffnung des 
Verfahrens uber das Viermögen ,des Schuld­
ners' ein Kconkurslverfahren oder ein Aus­
gleichsV'erfahren rech,tskräftig el'öffnet oder 
mangels hinreichenden Vermög,ens die Er­
öffnung eines KonkursverfahreniS oder die 
Eröffnung eines AusgleichiSverfahrens l'echts­
kräftig albgelehnt worden ~st; 

3. wenn der Inhalt des Ausgleichsvol'Schlags 
gegen d~e Vor;schl'iften der §§ 46 his 48 oder 
gegen zwing,ende Rechtsvorschriften ver­
stößt oder wenn den Gläubigern, deren 
Forderungen kein Vorrecht genießen, nicht 
angeboten wird, -innerhalb eines Jahres vom 
Tage der Annahme ,des Ausg1eichsv.orschlags 
mindestens 40 vom Hundett ihrer 'Forde­
rungen zu bezahlen. Der MindestJsatz er­
höht sich auf SO V'om Hundert, wenn der 
Schuldner eine -Zahlungsfn~st von mehr als 
einem Jahre beansprucht. Eine achtzehn 
Monate, keinesfalls aber zwei Jahre über­
steigende Zahlungsfrüst kann j.edoch auch ,in 
dliesem Falle nur Eür die ErfüLLung des 
50 vom Hundert übersteigenden Betrages 

. des Anbotes in Anspruch genommen wer­
den. 

Entwur.f: 

(6) (unverändert). 

(7) (unverändert) .. 

(wird aufgehoben). 

§ 3. (1) (unveränldert). 
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Gel t e n .d e F ass u n g: 

(2) Wind dem Antrage auf Eröffnung des Aus­
gleichsverfahrens stattgegeben, so hat das Aus­
gleichsgericht gleichlzieitig alle zur Sicherung ~es 
V'ermögens ,emorderEchen Maßnahmen zu tref­
fen; insbesondere kann es dem Schuldner die 
Vornahme bestimmter Rechtshandlungen wäh­
rendder Dauer des VeJ'1tah1"e11iS überhaupt ode·r 
doch ohne Zustimmung des Ausgleichsverwalters 
verbieten. 

(3) Gegen den Beschluß, womit das Ausgleichs­
verfahren eröff,net oder der Antrag abgewiesen 
wird, ist kein Rechtsmiotel zuläSlSig. W,ird der 
Antrag abgewiesen, so ist zugleich von Amts 
wegen darüher zu entscheiden, ob da·s Kon­
kursverfahr·en ZlU ·eröffnen ~st. 

öffentliche Bekanntmachung 

§ 4. (1) Die Eröffnung des Ausgleichsver­
fahrens iSlt durch ein Edi,kt öffentlich hekannt­
zumachen. 

(2) Das Edikit hat zu enthalten: 

1. die B'enennung des Gerichtes; 
2. den Namen (Firma), Vornamen und Wohn­

ort des Schuldners und ·den Sitz seines Unter­
nehmens; 

3. den Namen und Amtssntz des Ausgleich's­
kommissärs; 

4. den Namen und die Adresse des Ausgleichs­
verwalters; 

5. Ort, Zeit un·d Zweck .der Ausgleichstag­
SaJUZiU ng ; 

6. die Aufforderung an die Gläubiger, ihre 
FordcI"Ulll);'en innerhalb einer bestimmten 
Frist vor ·der Ta;gsatzung anzumelden. 

(3) Die A,usgleich.stagsatzung ist ·in der Regel 
(§ 56, Z. 1, Sauz 2) auf längstens sechs Wochen 
anzuordnen. 

§ 5. (1) Das Edikt ist am Tage der Eröffnung 
des Verfahrens an der GerichtlStafel des Aus­
gleichsgerichtes aI!lzuschla~en; eine Bestätigung 
über den Vollzugdieser Ano.rdnung ist bei den 
Akten aufzUlbewahl'en. Außerdem ist das Edikt 
an der Gel'ichtstafd des Bezil'ksgerichtes, bei 
dem der Ausgleichskommissär Iseinen Amtssitz 
hat, und, wenn sich' der Wohnsitz des Schuldners 
oder der Sitz seines Unternehmens außerhalb des 

Entwurf: 

(2) Der Ausgleichskommissär hat alle zur 
Sicherung des Vermögens 'llJ11.d Zlur Fortführung 
eines Unternehmens des Schuldners dienlichen 
Maßnahmen zu treffen. Insbesondere kann er 
dem Schuldner auf die Dauer des Ausgleichsver- . 
fahrellJS hes·trmmte Itechtshandlungen überhaupt 
oder doch ohne Zustimmung des Ausgleichsver': 
walter,s verbieten. Zur Sicherung der Unter­
nehmenlSformührung können .dem Schuldner auch 
diejenigen Beschränkungen auferlegt werden, die 
einen Gemeinschuldner kraft Gesetzes treffen. 
Sie Slind, wenn sie gleidlzeitig mi,t der Eröffnung 
des Ausgleichsverfahrens angeordnet werden, im 
E·dikt, ansonst'en gesondert, bekanntzumachen 
und in jedem Fall in den öffentlichen Büchern 
und Registern (§ 6) anzumerken. Wenn ,das 
Aus.gleichsiVerfa:hren nicht sofort eröffnet werden 
kann, s,ind .einst'Weil~ge Vorkehrungen anzuord­
nen (§ 73 a KO). 

(3) (,unverändert). 

§ 4. (1) (unverändert). 

(2) Das 'Edikt hat zu enthalten: 

1. Bezeichnung des Gerichtes; 
2. Namen (Firma) und Wohnort des Schuld~ 

nerssowie Sitz des Unternehmens (der 
Niederlassung) ; 

3. Namen des Ausgleichskommissärs; 

4. Namen und A.nschrift des AusgleichsiVer­
walters; 

5. Ort, Zeit und Zweck der Ausgleichstag­
satzung; 

6. die Aufforderung an die Gläubiger, ihre 
Forderungen .inl1!erhalheiner bestimmten 
Frist vor der Tags,atzung anzumelden. 

(3) iDie AUISgleich,stagsatzung ist in der Regel 
(§ 56 a) auf längstens sechs Wochen anzuordnen. 

§ 5. Cl) Das Edikt ist anzuschla;gen 

1. am Tag der Eröffnung des Verfahrens an 
der Ger~chtstafel d~s Ausgleichsgerichts; eine 
Bestätigung über den Vollzug dieser An­
ot"idnung ist bei den Akten aufzubewahren; 

2. an ·der Ger.ichtstafd .des Sezirhgerichts 

a) des gewöhnlichen Aufentlhalts des Schuld­
ners, . 
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Gerichtshofsortes befindet; an der Gerichtstafel 
dieser Orte anzuschlagen. 

(2) Befindet sich am Ort der Niederlassung 
eines Schuldners, dessen Firma im Handels­
oder Genossenschaftsregister eingetragen ist, eine 
Börse oder ist der Schuldner Mitglied oder Be­
sucher einer Börse, so ist das Edikt im Börselokal 
anzuschlagen. 

(3) Eine Ausfertigung des Ediktes ist dem 
Schuldner und den Personen, die sich zur über­
nahme einer Haftung für seine Verbindlichkeiten 
bereit erklären, ferner den Gläubigern, deren 
Adresse bekannt ist, sowie der Finanzprokuratur 
zuzustellen. Durch Verordnung kann bestimmt 
werden, daß an Stelle der Finanzprokuratur oder 
neben ihr andere Organe der Finanzverwaltung 
zu verständigen sind. Gleichzeitig ist den Gläu­
bigern je eine Abschrift des Ausgleichsantrages 
nebst einer Idie &uptjbestanidteHe /des Vermögens 
und die Summe der Schulden enthaltenden über­
sicht über den Vermögens~ und Schuldenstand, 
die der Schuldner beizubringen hat, zuzustellen. 

(4) Ein Auszug aus dem Edikt ist im Zentral­
blatte zu veröffentlichen. 

En twurf:' 

b) des Sitzes des Unternehmens (der N~eder­
lassung), 

!Sofern sich diese nicht am Gerichtshofsort 
befinden; 

3. im Börselokal, wenn sich am Ort des Sitzes 
des Untet1!lehmens (der Niederlassung) eines 
Schuldners, dessen Firma im Handels- oder 
Genossensch,aftsregister eingetragen ist, ·eine 
BÖl1Se befindet, oder wenn der Schuldner 
Mitglied oder Besucher einer Börse ist. 

(2) Ein Auszug a.1liS dem Edikt i~t zu ver­
öffentlich'en 

1. in der zur VeröffentLich,urug der amtlichen 
B.ekanntmachungendes Ausgleichsgerichts 
bestimmnen Zeitung; 

2. im ZentraIblatt für die Eintragungen in das 
Hande1sregister inder Republik österreich; 

3, in anderen Zeitungen, wenn das ,im einzd­
nen Fall zweckmäßig erscheint und nicht 
mit einem im Vergleich zum Vermögen des 
Schuldners zu großen Kostenaufwand ver­
bunden ist. 

(3) Ausfertigungen des Ediktes sind zuzustellen 
1. dem Schuldner; 
2. den Personen, die sich zur übernahme einer 

Haftung für seine Verbindlichkeiten bereit 
erklärt' haben; 

3. dem nach der Anschrift des Schuldners und 
dem Sitz des Unternehmens (der Nieder-' 
lassung) örtlich zuständigen Finanzamt mit 
allgemeinetp Aufgabenkreis, wenn jedoch 
der Schullidnereine jurü~tUoche P.el1S0n wst und 
das Ausgleichsgericht seinen Sitz in Wien 
hat, dem Finanzamt für Körperschaften in 
Wien; 

4. dem Arbeitsamt am Sitz des Ausgleichsge­
richts, wenn jedoch das Ausgleichsgericht 
seinen Sitz in Wien hat, der Zentralen Be­
rechnungsstelle der Arbeitslosenversicherung 
der Wiener Arbeitsämter. 

(4) Ausfertigungen des Ediktes sowie Abschrif­
ten des Ausgleichsvorschlags und des Status sind 
zUZIUsteHen 

1. jedem Gläubiger, dessen Anschrift bekannt 
ist; 

2. jedem bevorrechteten Gläubigerschutzver­
band; 

3. jedem im Unternehmen errichteten Betriebs­
rat; 

4. der Finanzprokuratur; 
5. dem nach dem Sitz des Unternehmens (der 

Ni~derlassung) örtlich zuständigen Landes­
arbeitsamt. 

(siehe Abs. 2). 
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(5) Im übrigen gelten für die Veröffentlichung 
des Ediktes sowie aller anderen öffentlichen Be­
kanntmachungen die Vorschriften des § 117, 
Abslatt:z 2, ZPO. SoLche VeröfIientllichungen sind 
n'Ur3llJlSZruigsweiSie eiw:uschaken. 

Anhörung der Berufsvertretung 
§ 6 a. (1) Der Ausgleichskommissär hat, wenn 

der Schuldner ein Gewerbe betreibt oder Land­
(Forst-)wirt ist, der nach dem Sitze des Schuld­
ners zuständigen Kammer für Handel" Gewerbe 
und Industrie oder der landwirtschaftlichen 
Hauptkörperschaft eine Ausfertigung des Ediktes 
und je ein Stück des Antrages ~§ 1) samt dem 
Ausg'leichsvorschlag sowie der Bilanzen und 
der Gewinn- und Verlustrechnungen zu über­
senden. 

(2) Der Berufsvertretung steht es frei, sich bin­
nen drei Wochen über den Ausgleichsvorschlag, 
insbesondere darüber zu äußern, ob und welche 
Tatsachen ihr bekannt sind, die gemäß § 56 als 
Einstellungsgründe in Betracht kommen. 

Wirkung auf Rechtshandlungen des Schuldners 
§ 8. (1) Dem Schuldner ist vom Tage der Ein­

bringung seines Antrages bis zur Eröffnung 
des Verfahrens nicht gestattet, Liegenschaften zu 
'veräußern oder zu belasten, Absonderungsrechte 
an seinem Vermögen zu bestellen, Bürgschaften 
einzugehen und unentgeltliche Verfügungen zu 
treffen. Derartige Rechtshandlungen sind den 
Gläubigern gegenüber unwirksam. 

Entwurf: 

(siehe Abs. 2). 

(5) Ausfertigungen des Ediktes sowie Abschrif­
ten des Ausgleichsvorschlags und der Beilagen 
zum Ausgleichsantrag sind, wenn der Schuldner 
Unternehmer ist, der für ihn und der für seine 
Arbeitnehmer zuständigen gesetzlichen Interes­
senvertretung zuzustellen. 

Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretun­
gen und des Landesarbeitsamts 

§ 6 a. Die gesetzlichen Interessenvertretungen 
(§ 5 Abs. 5) und das Landesarbeitsamt (§ 5 Abs. 4 
Z. 5) können sich binnen drei Wochen über 
den Ausgleich:svOl:schlag, insbesondere darüber 
äußern, was ihnen an Tatsachen bekannt ist, die 
für ,die BeurteiLung der ErfoLgsaussichten einer 
Unternehmensfortführung oder für das Vorlie­
gen von Einstellungsgründen in Betracht kom­
men. 

§ 8. (1) (unverändert). 

(2) Von der Eröffnung des Verfahrens an be- ' (2) Von der Eröffnung des Verfahrens an be­
darf der Schuldner zur Vornahme von Geschäf- darf der Schuldner zu Rechtsgeschäften und 
ten, die nich't zum !gewOhnEch·en Getschäfrsbetriebe Rechtshandlungen, die nicht zum gewöhnlichen 
gehören, der Zustimmung des Ausgleichsverwal- Unternehmensbetrieb gehören sowie zu den im 
ters. Er muß aber auch eine zum gewöhnlichen Abs. 1 bezeichneten Rechtsgeschäften und Rechts­
Geschäftsbetriebe gehörende Handlung unterlas- handlungen, selbst wenn sie zum gewöhnlichen 
sen, wenn der Ausgleichsverwalter dagegen Ein- - Unternehmensbetrieb gehören, der Zustimmung 
spruch erhebt. Der Ausgleichsverwalter kann ins- des Ausgleichsverwalters. . 
besondere verlangen, daß alle einlaufenden Gelder (Zweiter Satz und dritter Satz unverändert). 
nur von ihm übernommen werden und vor-
kommende Zahlungen, oder andere Verpflich-
tungen nur von ihm zu leiste~ sind. ' 

(3) R-echtslhianld1ungen, ,die 'der Sch'U~ldner -ent­
gegen den Bestimmungen des Absatzes 2 ohne Zu­
stimmung oder gegen Einspruch des' Ausgleichs-
verwalters vorgenommen hat, sind den Gläubi-
gern gegenüber unwirksam, wenn der Dritte 
wußte oder wissen mußte, daß sie über den ge-
wöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen und 
daß der Ausgleichsverwalter seine Zustimmung 
nicht erteilt oder daß er Einspruch gegen die 
Vornahme erhoben hat. 

(3) (unverändert)~ 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

(4) Der Schuldner darf während des Aus­
gleichsverfahrens die vorhandenen Mittel nur 
insoweit für sich verbrauchen, als es zu einer 
bescheidenen Lebensführung für ihn und seme 
Familie unerläßlich ist. 

Hemmung der Verjährung 

§ 9. Durch die Anmeldung einer Forderung 
~m AIw~leiChtS'V'edahren wj,rtd - ~r,e Verjährung 
während der Dauer des .Verfahrens und, wenn 
das Verfahren mit der Bestätigung des Ausglei­
ches aufgehoben wird (§ 55), bis zum Ablauf der 
im Ausgleiche für die letzte Zahlung bestimmten 
Frist gehemmt. 

Konkurseröffnungsanträge 
Absonderungsrechte 

Diesen gleichgestellte Rechte 

§ 10. (1) Die Entscheidung über einen Antrag 
auf Konkul'seröffnung bleibt von der Stellung 
des Antrages auf Eröffnung des Ausgleichsver­
fahrens his zur Rechtsroraft der Entscheidung, 
died:lis Verfahren abschließt, ausges'etzt. Von 
der Eröffnung des Verfahrens an kann an ,den 
dem Schuldner gehörigen Sachen ein richterlich-es 
Pfand- oder Befried~gungsrecht n:icht erworben 
_werden.-

(2) Zurückbehaltungsrechte sind ,im Ausgleichs­
verfahren wie Pfandrechte zu behandeln. 

(3) Soweit in der Au~gleichsordnungnichts 
anderes bestimmt ,ist, gdten die für Absonde­
rungsgläubigergetroffenen Bestimmungen auch 
für persönliche Gläub~ger, die zur Sicherung 
ihrer Ansprüche best;immte Vermögensstücke des 
Schuldners, insbesondere Buchforderungen, er­
worlben haben. 

(4) Forderungen, die ein Vorrecht genießen 
(§§ 23 und 23 a), und Forderungen a-us Rechts­
handlungen des Schuldners oder des für ihn han­
delnden Ausgleichsverwalters, die ,ihnen nach den 
Bestimmungen der A,U'sgI.eichsordnung zur Fort­
führung des Geschäftes gestattlet ~ind, weroen 
,"on dem Ausgleichsverfahren nicht berührt; je­
doch kann auf Grund solcher Forderungen wäh­
rend des Ausgleichsv,erfahrens gegen den Schuld­
ner kein Antrag auf Konkurseröffnung gestellt 
werden. 

Entwurf: 

(4) (unverändert). 

Verjährung 

§9. (1) Durch die Anmeldung im Ausgleich 
w:il1d 'die VerjäJhrung Ider .angemddeten Foooe­
rung uIlJterbromen. Die VerjähliUng Ider For­
derung :gegen Iden Sm'll~idner beginnt von neuem 
m!it Idem A:bIauf Ides l1:liges, ,an dem der Beschluß 
über Idie AUIßh~hung ooer rdi'e Birustellung des 
A.Ulsgleichs ,rechtlSlk'räfltilg Ig,ewonden ,ist. 

(2) Wird eine Forderung vom Schuldner be­
stritten, so wird ihre Verjährung während der 
Dauer des Verfahrens und, wenn das Verfahren 
mit der Bestätigung des Ausgleichs aufgehoben 
wird, bis zum Ablauf der im Ausgleich für die 
letzte Zahlung bestimmten Frist gehemmt. 

§ 10. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert), 

(4) Forderungen, die ein Vorrech t genießen 
(§ 23), und Forderungen aus Rechtshandlungen 
des Schuldners oder des für ihn handelnden 
Ausgleimsverwaltel1s, die ihnen nach der Aus­
gleimsordnung zur Fortführung des Unterneh­
mens gestat;tet :sind, werden vom Ausgleichsver­
fahren nicht berührt; jedoch kann auf Grund 
solcher Forderungen während des Ausgleichsver­
fahrens gegen den SchuLdner kein Antrag auf 
Konkurseröffnung gestellt werden. R'ichterliche 
Pfand- und Befriedigungsrechte, die auf Grund 
solcher Forderungen nach der El'öffnung des Aus­
gleich'Sverfahrensneu el'Worben werden, er­
löschen, soweit der Ausgleichrstkommissär auf An­
trag des Ausgleichs,"envalters oder des Schuld­
ners nam Anhörung des Berechtigten mit B.e­
s,chIuß feststeHt, td;aß ,die V,erwertung Ider Sache die 
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Geltende Fassung: 

Wirkung der Eröffnung des Verfahrens auf Ab­
sonderungs- und Aussonderungsrechte 

§ 11. Absonderungsrechte sowie Rech~e auf 
Aussonderung nicht dem Schuldner gehör,iger 
Sachen werden durch die Eröffnung des Ver­
fahrens nicht berührt. 

§ 12. (1) Absonderungsrechte, die in den letz­
ten sechzig Tagen vor der Eröff,nung des Aus­
gleichsverfahrensdurch Exekution' zur Befriedi­
gung oder zur Sicherstellung neu erworben wor­
den sind, mit Ausnahme der für öffentLiche Ab­
gaben erworhenen Ab~onde1"Ungsrechte, erlöschen 
durch die El1öfFnung des Verfahrens; ,sie leben 
jedoch wieder auf, wenn da5 Ye,rfahren ,einge­
stellt wird; (Bei der zwangsweisen Pfandrechts­
begründung a:UIf Grund des § 208 EO. entscheidet 
der Tag der Anmel1kungder Zwangsversteige­
rung. 

Entwurf: 

Fortführung des Unternehmens gefährden 
könnte, und daß der Rechtserwerb nicht ZlUr 
Abwendung schwerer persönlicher oder wirt­
schaftlicher Nachteile des Berechtigten unerläß­
lich ist. Diese Rech,te leben wieder auf, wenn das 
Verfahren eingestellt wird. Bei der zwangsweisen 
Pfandrechtsbegründung entscheidet der Tag der 
Ein1eitungdes Vel1steigerungsverfa:hrens· (§ 208 
EO). § -12 Abs; 2 bis 4 ist entsprechend anzu­
wenden. 

§ 11.(1) (ansonsten unverändert). 

(2) Die Erfüllung eines Aussonderungsanspru­
ches, die die Fortführung des Unternehmens ge~ 
fährden könnte, kann bis zum Schluß der Aus­
gleichstagsatzung, und, wenn der Ausgleich ange­
nommenwird, bis zum Eintritt der Rechtskraft 
des Bestät,igungsbeschlusses, jedoch höchstens 
neunzig Tage ab der Eröffnung des Ausgleichs­
verfahrens nicht gefordert werden; das gilt nicht, 
wenn die Erfüllung zur Abwendung schwerer 
persönlicher oder wirtschaftlicher Nachteile des 
Berechtigten unerIäßlich ist und eine Zwang!>voll­
streckung in anderes Vermögen des Schuldners 
zu einer vollständigen Befriedigung des Gläu­
bigers nicht geführt hat oder voraussichtlich nicht 
führen wird. Diese Bestimmungen sind auch auf 
Ansprüche auf abgesonderte Befriedigung aus be­
stimmt1en Sichen anzuwenden . 

. (3) Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des 
Ausgleichsverwalters oder auf Ersuchen des Aus­
gleichskommissärs ein Exekutionsvertahren wegen 
eines Au-ssonderungs- oder ,eines Absonderungs­
a:nspruchs, ausgenommen die Begründung eines 
richterlichen Pfand- oder Befriedigungsrechts, so 
weit und so lange aufzuschiehen als der Berech­
tigteEr,füllung nicht verlangen kann. Die- Frist 
des § 256 Abis. 2 EO verlängert sich um die 
Zeit der Aufschiebung. Das aufgeschobene Exe­
kutionsverfahren ist nach A'blauf der Aufschie­
bungsfrist nur auf Antra.g des Berechtigten wie­
d.eraufzunehmen. 

§ 12. (1) Absonderungsrechte, die in den 
letzt~nsechzig Tagen vor der Eröffnung des Aus­
gleichsverfahrens neu erworben ,worden sind, aus­
genommen Absonderungsrechte für die in dieser 
Zeit neu entstandenen Forderungen und für 
öffentliche Abgaben, erlöschen durch die Eröff­
nungdes Verfahrens; diese Vorrechte leben je­
doch wieder auf, wenn das Verfahren einge­
stellt wird. Bei der zwang,sweisen Pfandrechts­
begründung entscheidet der Tag der Einleibung 
des Vensteiger,ungsverfahrens (§ 208 EO). 
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Gelt.ende Fassung: 

(2) Ist lediglich auf Grund' eines solchen Ab­
sonderungsrechtes ·die Verwertung beantragt 
worden, so ~st auf Ersuchen des Ausglei'chskom­
missärs oder auf Antrag des Ausgleichsverwal­
ters das Verwertungsverfahren einzustellen. Die 
in § 256, Absatz 2, EO. für ,das Erlöschen des 
Pfandrechtes festgesenzte Frist .,i\St zugunsten die­
ses Absonderungsrechtes im Falle semes Wieder­
auflebens bis zum Ablaufe des Tages gehemmt, 
an dem der Beschluß über ·die Einstellung des 
Ausgleichsverfahrens rechtskräf~g ~eworden .~st. 

(3) liSt bei einer vor oder nach der Eröffnung 
des Verfahrens durchgeführten Verwertung ein 
Erlös erzicelt worden, so darf der auf ein solches 
Absonderungsrecht entfallende Teil dem Abson­
derungsgläubiger nur ausgefolgt werden, wenn 
das AusgLeichsverfahren ej,ngestelltund nicht An­
schlußkonkurs {§ 2, Absatz 2, KO.) eröffnet 
worden ist. 

(4) Unter Einstellung im Sinne der Absätze 
bis 3 ist eine Einstellung nach Bestätigung des 
Ausgleiches nicht zu ",erstehen. 

Forderungen auf wiederkehrende Leistungen 

§ 15. (1) Forderungen auf Entrichtung von 
jährlichen Renten, Unterhaltsgeldern oder ande­
ren wiederkehrenden Leistungen von bestimm­
ter Dauer sind unter Abzug' der im § 14, Ab­
'Satz 3, bezeichneten Zwischenzinsen zusammenzu­
r,echnen. 

(2) Fot1derungen Ider !in Absatz 1 b~eichneten 
Art von unbestimmter Dauer sind nach ·ihrem 
Schätzwert zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens 
geltend zu machen. 

§ 20 b. (1) Der Schuldner kann die Erfüllung 
oder die weitere Edül1urig e~nes zweiseitigen 
Vertrages ablehnen, wenn zur Zeit der Eröff­
nung des Ausgleichsvedahrens noch kein Teil 
den Vertrag voHSltändig erfüllt hat. 

(2) Der Schuldner bedarf zur Ablehnung der 
vorherigen ,Ermächtigung des Ausgleichskommis­
säre. Das Gesuch um Ermächtigung kann schon 
bei Stellung ,des Antrages auf Eröffnung des 
Ausgleichsverfahrens ,und muß spätestens binnen 
vlierzehn, Tagen nach der öffentlichen Bekannt­
mach'lLllg des EröffnungsbeschluS!Ses angebracht 
werden. Vor der Entscheidung hat der Ausgleichs­
kommissär, wenn tunlich, den Ausgleichsverwal­
ter und den Vertra~gegner zu hören. Die Er­
. mächtigung soll nur erteilt werden, wenn die 
Erfüllung oder die weitere Erfüllung .des Vertra­
ges das Zustandekommen oder .die Erfüllbarkeit 
des Ausgleich·es gefährden würde /Ulnddie Albleh­
nung der Erfüllung dem Vertragsgegner keinen 
unverhältnismäßigen Schaden bringt. Der El;"-

Entwurf: 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

(4) (unverändert). 

§ 15. (1) Forderungen auf Entrichoung von 
Renten, Ruhe- und Unterhaltsgeldern oder ande­
ren wiederkehrenden LeistungenV'on bestimmter 
Dauer sind unter Abzug der in § 14 Ahs. 3 be­
zeidmeten Zwischienzinsen zusammenzurechnen. 

(2) (unverändert). 

§ 20 b. (1) Ist ein zwelselt~ger Vertrag von 
dem Schuldner und dem anderen T.eil zur Zeit 
der Eröffnung des· Ausgleichsverfahrens noch 
nicht oder nicht volllstäncligerflÜl1t wonden, 80 

kann der Schuillner ,entweder den Ver.rr.ag ·er­
fiJ.l1en unld vom lanJder,en Teil ErfuHung v,erlangen 
oder vom Vertmg rzurück;treten. 

(2) Der Schuldner bedarf zum Rücktritt der 
vorherigen Ermächtigung des Au:.gleichskommis­
särs. Sie muß spätestens vier Wochen nach der 
öffentlichen rBekanntmachung des Eröffnungsbe­
schlusses beantragt 'Werden. Vor der Entscheidung 
hat der Ausgleichskommissär, soweit zweckmäßig, 
den AU'Slg1eichsverwal!:er und den Vertragsgegner 
zu hören. Die Ermächtigung ist nur zu erteilen, 
wenn die . Erfüllung oder die weitere Erfüllung 
des Vertra,ges das Zustandekommen oder die Er­
fültbarkeit des Ausgleichs oder die Fortführung 
des Unternehmens gefährden könnte und. der 
Rücktritt vom Vertra.g dem V:ertra.gsgegner kei­
nen unverhältnismäßigen Schaden bringt. Der 
Ermächtigungsbeschluß ist dem Schuldner, dem 
Ausgleich·sverwalter und dem Vertragsgegner zu-
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Geltende Fassung: 

mämtigungsbesmluß ist dem Smuldner,dem Aus­
gleimsverwalner und dem Voertragsgegner zuzu­
stellen; der Beschluß kann nicht angefomten 
weI1den. 

(3) Von der ihm erteilten Ermämügung, die 
Erfüllung abzulehnen, kann der Schuldner nur 
binnen vierz·ehn Tagen namder Zustellung des 
Ermämcigungsbesmluss.es, keinesfall~ aber nam 
dem Beginn der Ausigleichstaisatzung Gebraum 
machen .. 

§ 20 c •. (1) Auf B·estandveI1hältnisse, bei denen 
der Sch'U'Ddn'er (ßestlandgeber rst, Isow,ie auf 
Dien5tv.ertr.ä.ge, :bei denen der Smuldner Dienst­
nehmer ,ist, finden die Vorschrjften des § 20 b 
keine Anwendung. 

(2) Auf Bestandverträg·e, bei denen der Schuld­
ner Bestandnehmer ist, sowie auf Dienstver­
träge, bei denen der Schuldner Dienstgeber Ist, 
sind ,rue Vorschriften des § 20 b mit der Ande­
rung alllZuwenden, daß an die Stelle .der Bdug­
MS zur Ablehnung der Erfüllung oder ,der wei­
ter.en Erfüllung die Ermächtigung tritt, das Ver­
tragsverhältnis oh~e Rücksicht auf die verein­
barte Vertragsdauer oder eine länger,e Kündi­
gungsfrist unter 'E~nhaltung der gesetzlichen oder 
der vereinbart.en kürzeren KündDgungsfnist unter 
Bedamtnahme auf .die gesetzlichen Kündigungs­
beschränkungen zu lös'en. 

§ 20 d. Wird ·die ErfülLung oder die weitere 
Erfüllung eines zweiseitigen Vertrages auf Grund 
des § 20 b abgelehnt oder ein Bestand- oder 
Dienstverhältnis a:uf Grund des § 20 c gelöst, 
so kann der Vertragsgegner Ersatz des verursach­
ten Schadens verlangen. Er ist mit dem Ersatz­
an~prum an dem AusgLeichsverfahren beteiligt 
und wird vom Ausgleich betroffen, der Dienst­
nehmer jedoch nur insoweit, als der Ersatzan­
spruch zusammen mit den im § 23, Z. 3, .bezeich­
neten Ansprüchen den von .ihm nach ·dieser Ge­
setzesstelle zu beanspruchenden Höchstbetrag 
übersteigt. 

Aussonderungsansprüme 

§ 21. (1) Das dingliche oder persönliche Recht 
auf Aussonderung von Sachen, die dem Smuldner 
ganz oder zum Teile nicht gehören, ist nach den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu beurteilen. 

(2) Ist eine solche Sache nam Eröffnung des 
Verfahrens veräußert worden, so kann der Be­
rechtigte, unbeschadet weiter:gehender Ersatzan­
sprüche, die Ausfolgung des bereits geleisteten 
Entge~os, wenn aber das EntgeLt noch nicht 
geleistet ist, die Abtretung des ,Rechtes auf das 
ausstehende Entgelt verlang·en. 

Entwurf: 

zustellen; gegen den Beschluß ist kein Remts­
mittel zulässig. 

(3) Der SmuMner kann von der Ermächtigung 
rum Rücktritt vom Vertrag nur hinnen vierzehn 
Tagen nach! der Zustellung des Ermächtitgungs­
besmlusses, keinesfalls aber nach dem Beginn der 
Ausgleichstagsatzung Gebrauch mamen. 

§ 20 c. (1) Auf Bestandverhältnisse, bei denen 
der Schuldner Bestandgeber ist, sowie auf Ar­
beitsverträge, bei denen der Schuldner Arbeit­
nehmer ist, ist § 20 b nimt anzuwenden. 

(2) Auf Bestandverträge, bei denen der Schuld­
ner Bestandnehmer ist, sowie auf Arbe1tsver­
träge, bei denen der Smuldner Arbeingeber ist, 
sind die Bestimmungen des § 20 b mit ,der Ande­
rung anzuwenden, daß an die Stelle der Befugnis 
zum Rücktritt vom Vertng die Ermächtigung 
tritt, das Vertragsverhältnis ohne Rücksimt auf 
die verein/barte Vertrags dauer oder eine längere 
Kündigungsfrist unter Einhaltung der gesetz­
limen, kollektivvertraglichen oder der zuläss'iger­
weise vereinbarten· kürzeren Kündigungsfrist 
unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen Kündi-' 
gungsheschränkungen zu lösen. 

§ 20 d. Tritt der Schuldner nach § 20 b vom 
Vertrag zurück oder wird ein Bestand- oder 
Arbeitsverhältnis nach § 20 c gelÖSt, so kann der 
Vertragsgegner Ersatz des verursachten Schadens 
verlangen. Er ist mit dem Ersatzanspruch am 
Ausgleichsverfahren betemgt und wird vom Aus­
gleim betroffen, der Arbeitnehmer jedoch nur 
soweit, als der Ersatzanspruch zusammen mit den 
in § 23 Abs. 1 Z. 3 bezeichneten Ansprüchen 
den von ihm nach dies'er Gesetzesstelle zu bean­
spruchenden Höchsnbetrag übersteigt. 

§ 21. (1) (unverändert). 

(2) Ist eine solme Sache nach der Eröffnung 
des Verfahrens veräußert worden, so kann der 
Beremtigte, unbeschadet weitergehender Ersatz­
ansprüche, die Ausfolgung des bereits geleisteten 
Entgelts, wenn es aber noch nicht geleistet ist, die 
Albtretung des Rechtes auf das .ausstehende Ent­
gelt verlangen. Gleiches gilt für Schadenersatzan­
sprüche wegen des Verlustes, der Minderung oder 
der Beschädigung nach der Eröffnung des Aus­
gleichsverfahrens. 
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Geltende Fassung: 

(3) Sind dem SchuIdner Auslagen zu vergüten, 
die für die zurückzustellende Sache oder zur Er­
zielung des Emgeltes aufgewendet würden sind, 
so. sind ,sie vo.m Aussünderungsberechtigten, Zug 
um Zug zu ersetzen. 

B~vorrechtete Forderungen 

§ 23. Ein Vürrecht genießen ~m Ausgleichsver­
fahren: 

1. Die Ko.stendes Ausgleichsverfahrens; 
femer ,alle Auslagen, Idie mit id'er Beauf­
sichtigung der GeschäftlsfühI1Ung des Schuld­
ner;sund der Prüfung seines Vermögens­
stJanlaes v>erbun1den 5inicl, ei11ls,chJJieß1ich der 
Steuern, Gebühren, Zölle, Beiträge zm 
Sozialversicherung und anderen öffent­
lichen Aibgaben, die wä,hrend des Verfah­
rens fällig werden üder nicht früher als 
drei J:ahre vor ,der Eröffnurug des Verf;a,hre11JS 
fällig geworden sind und nicht ,schün aus 
dem dafür ha.ftenden Gut zur Zahlung ge­
langen. 

2. die Küsten des Begräbni&Ses ,des Schuldners 
gemäß § 549 ABGB., wenn jedo.ch der 
Schuldner nach der Eröffnung des Verfahrens 
gesterben ist, die mit dessen Beerdigung un­
vermeidLich verlbundenen Auslagen; 

3. Fo.1"derungen von Dienstnehmern und 
Heimarbeitern des Schuldners 
a) an laufenden Dienstbezügen (Heimar­

heitsentgelten) für das letzte Jahr ver 
der Eröffnung des Verfahr,ens oder ver 
dem Ableben des Schuldners, 

b) aus der Beendigung des Dienstverhält­
nisses (Auftragsverhältnisses), sefern es 
im letzten Jahr ver der Eröffnung des 
Verfahrens o.der vor dem Albleben des 
Schuldners beendet würden ist; 

aUecLiese FOllderungen mit 'der Beschrän­
kung, daß das Vorrecht nur für den Höch'st­
betrag vo.n 40.000 S für jeden einzelnen Fo.r­
derungsberechtigten gilt. Dieser Höch:stbe­
trag gilt f,ür laufende Dienstbezüge (Heim­
arbeitsentgelte); werden außerdem o.der aus­
schließlich Ansprüche a:us der Beendigung de.s 
Dienstverhältnisses (Auftragsverhäl tni'5ses) 
geltend gemacht, 1So.erhöht sich der Höchst- , 
betrag auf 50~OOO S. Die Beschränkung gilt 
nicht für den Anspruch auf Ersatz vün Bar­
auslagen. 

4. Fo.rderungen vo.n Handelsvertretern gegen 
,den Geschäftshe1"rn auf Zahlung der Pro.vi­
sio.n und Ersatz der Barauslagen, inso.weit 
es sich ,um Ansp1"üche handelt, die im letzten 
Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens er­
werben üder fällig -gewerden sind, mit der 
Beschränkung, daß das Vorrecht nur für den 

Entwurf: 

(3) (unverändert). 

Bevorrechtete Fürderungen 

§ 23. (1) Ein Vorrecht genießen im Ausgleichs­
verfahren: 

1. a) die Küsten des Ausgleichsverfahrens; 
b) aUe AU5lagen, die mit der Beaufsichtigung 

der Geschäftsführung des Schuldners und 
der Pl"Üfung seines Vermögensstandes 
verhunden sind, ein'schließlich der 
Steuern,' Gebühren, Zölle, BeitriLge zur 
Süzialversichel1Ung und anderen öffent­
lichen Abgaben, die während des Ver­
fahrens fällig werden oder nicht früher 
als ,drei Jahre ver der Eröff,nung des 
Verfahrens fällig gewo.rden sind und 
nicht scho.n aus dem dafür haftenden 
Gut zur Zahlung gelangen; 

2. die Ko.sten einer einfachen Bestattung des 
Schuldners; 

3. Fo.rderungen vo.n Arbeitnehmern (Heim-
alibeitern) des SchuMners , 
a) an laufenden Diens'tbezügen (Heim­

arheitsentgelten) für ,das letzte Jahr ver 
der Eröffnung des Verfahrens o.der vor 
dem Ableben des Schuldners; 

b) aus der Beendigung des Arbeitsverhält­
nisses, sefern es im letzten Jahr vür 
der Eröffnung des Verfahrens o.der vür 
dem Ableben des Schuldners beendet 
worden ist; 

aUe di'ese For,derun,gen mit der ß,eschrän­
kung, daß das Verrecht nur für den Höchst­
betrag vo.n 40 000 S für jeden einze1nen 
Fo.rderungsberechtigten gilt. Dieser HöchlSt­
betrag gilt für laufende Dienstbezüge 
(Heimaflbeitsentgelte); werden außerdem 
oder ausschließlich Ansprüch,e aus der Be­
endigung des Arbeitsverhältnisses geltend ge­
macht, 'so. e1"höht sich der Höchstbetrag auf 
50000 S. Die Beschränkung gilt nicht für 
den Anspl1uch auf Ersatz vün Barauslagen; 

4. Fo.rderungen vo.n Handelsvertretern gegen 
. den Geschäftsherrn auf Zahlung der Pro.vi­

sion und Ersatz der Barauslagen, seweit es 
sich um Ansprüche handelt, die im letzten 
Jahr vür der Eröffnung des Verfahrens er­
werben oder fällig gewo.rden sind, mit der 
Beschränkung, daß das Vorrecht nur für den 
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Gelte n d e Fa s s u ng: 

Höchstbetrag ,"on 40.000 S gilt. Die Be­
schränkung gilt nich,t für den Anspruch ;!}uf 
Ersatz von Bauuslagen. 

5. Forderungen von l\.rzten, Hebammen, 
Krankenw.ärtern und Apothekern aus be­
rufsmäßigen Leistungen oder Lieferungen, 
soweit diese' Forderungen im letzten Jahre 
vor der Eröffnung des Verfahrens oder vor 
dem Ableben des Schuldners entJstanden 
sind und sich :liuf die Person des Schuldners, 
auf seine Familienmitglieder oder auf die 
im Hause, im Gewerbe oder in der Wirt­
schaft verwendeten Dienstpersonen bezie­
hen. 

§ 23 a. (1) Ein Vorrecht im Ausgleichsver­
Jahr,en genießen ferner die Kosten der vom Bun­
desministerium für Justiz bezeichneten Gläubi­
gerschutzverbände,soweit sie für die Vorberei­
tung des Ausgleiches sowie für die Ermittlung 
und Sicherung des Vermög,ens rum Vorteil aller 
Gläubiger zweckmäßig aufgewendet wurden. 

(2) Dieses Vorr~cht soll nur Verbänden erteilt . 
werden, di.eseit mindestens zwei Jahren auf dem 
Gebiete des Gläubigerschutzes erfolgreich tätig. 
sind; es kann jederzeit widerrufen werden. Die 
Erteil)lng des Vorrechtes sowie dessen Widerruf 
sind im Bundesgesetzblatte kundzumachen. 

0( 3) Ober die Ansprüche der bezeichneten Ver­
bände hat der Ausgleichskommissär zu entschei­
den .. Die Entscheidung ist dem Gläubigerschutz­
verbande, dem Schuldner :und aUen Mitgliedern 
des Gläubigerbeirates,' wenn ein Isolcher bestellt 
wurde, zuzustellen. Sie können die Entschei­
dung durch Rekurs anfechten; das Oberlandes­
gericht entscheidet endgültig. 

(4) Die .Bestimmungen des § 34 finden auf die 
. im Absatz 1 bezeichneten Kosten sinng·emäß An­
wel1!dung. 

Art. 7 Nr. 12 der 4. EVHGB 
Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger im Kon­
kurs- oder Ausgleichsverfahren gegen Gesell­

schafter 

Im Konkurs- oder' Ausgleich~wer.fahren über 
das Pr~vatvermögeneines Gesellschafters können 
die Gesellschaftsgläubiger, wenn auch über das 
Vermögen der Gesellschaft dacs Konkurs- oder 
Ausgleichsv-erfahren eröffnet ist, nur wegen des 
Ausfalls Befriedigung 'suchen, den sie im Kon­
kurs- oder Ausgleichsverfahren über ,das Gesell­
schaftsvermögen erlitten haben. 

Forderungen ausländischer Gläubiger 

§ 28. (1) Sofern nicht aus Staatsverträgen oder 
,im Bundesge,setzblatte kundgemachten Regie­
rungserklärungen -etwas anderes hervorgeht, ste­
:henden ausländischen Gläubigern die gleichen 

Entwurf: 

. Höchstbetrag von 40 000 S gilt. Die Be­
schränkung gilt nicht für den Anspruch auf 
den Ersatz von Barauslagen; 

5. Forderungen von l\rzten aus berufsmäßigen 
Leistungen oder Lieferungen, soweit sie sich 
auf den Schuldner oder seine Familie bezie­
hen; 

6; die Kosten der bevorrechteten Gläuhiger­
srnutzverbände,soweit sie für die Vor:berei­
tung des Ausgleichs sowie für die Ermitt- • 
1ung und Sicherung des Vermögens zum 
Vorteil aller Gläubiger zweckmäßig aufge­
wendet wurden. 

(wird aufgehoben). 

(2) über die Ansprüche der bevorrechteten 
Gläubigerschutzvelibände hat der Ausgleichs­
kommissär zu entscheiden. Die Entscheidung ist 
dem Gläubigerschutzverband, dem Schuldner und 
allen Mitgliedern des Gläubigerbeirats, wenn ein 
solcher bestellt wurde, zuzustellen. Sie können 
die Entscheidung durch :&ekurs anfechten; das 
Oberlandesgericht entscheidet endgültig. 

(wird aufgehoben) . 

Forderungen der Gesellschaftsgläubiger gegen 
einen persönlich haftenden Gesellschafter 

§ 26 a. Gläubiger einer Handelsgesellschaft 
sind im Ausgleichsverfahr,en gegen einen persön­
lich haftenden Gesellschafter, wenn auch über 
das Vermögen der Handelsgesellschaft der Kon­
kurs oder das' Ausgleichsverfahren eröffnet ist, 
nur mit dem A,usfall zu berücksichtigen, den sie 
im Konkurs oder im Ausgleichsverfahren der 
Handelsgesellschaft erlitten halben. 

(wird aufgehoben). 
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Gelt.ende Fassung: 

Rechte zu wie den inländischen, wenn die Beob­
achtung der Gegenseit,jgkeit gewährleistet ist. 

(2) Bestehen Zweifel an ,der Beobachtung der 
Gegenseitigkeit, so ist die bindende Erklärung 
des Bun'desministers für Justiz einzuholen. 

(3) Dies'e Besoimmungen gelten auch für FO'r­
derungen, die nach ,der Eröffnung des Verfah­
r,ens von Ausländern an Inländer ühergegangen· 
sind. 

Ausgleichsverwalter 

§ 30. (1) Da-s .Ausgleich:sger.icht bestellt einen 
Ausgleichsverwalter bei der Eröffnung ,des Ver­
fahrensund hei jeder Erledigung der Stelle des 
Ausgleichsverwalters vO'n Amts wegen. Ist der 
Bestellte Rechtsanwalt oder Notar, sO' kann er 
die Bestellung nur aus erheblichen Gründen, 
deren Beurteilung ·dem Ausg},eichsger,ichtle zusteht, 
ablehnen. 

(2) Zum Ausgleichs,verwalter ist eine unbe­
scholtene, verläßliche und geschäftskundige Per­
sO'n zu bestellen. Anfragen des Gerichtes über 
diese Eigenschaften sind von den Behörden und 
Standesvereinigungen umgehend zu beantwor­
ten. Der Ausgleichsverwalter darf kein naher An­
gehöriger (§ 32 KO.) und sO'll kein Konkurrent 
des Schuldners sein. 

(3) Näher:e Bestimmungen über die Auswahl 
vO'n Ausgleichsverwaltern durch das Gericht köll.­
nen durch VerO'rdnung erlassen werden. 

(4) Der Schu}dner und je.der Gläubiger können 
mnerhalb vierzehn Tagen nach Bestellung des 
Arusgleichsverwalters unter Darlegung der Grunde 
beim Ausgleichsgel1icht .die iBestellung eines ande­
ren AusgleichiSVerwalters beantragen. Die Be­
stellung eines anderen Ausgleichsverwalters ist 
zu veröffentlichen. 

(5) Der Ausgleichsverwalter erhält eine Be­
stellungsul1kunde und hat dem Ausgleich·skO'm­
missär die gew.ilSsenihafte ErfülLung lSeiner Pflich­
tendurch Ha-ndschlag anzugelO'ben. 

(6) Zum Ausgleichsverwalter kann auch .eine 
juristische PersO'n bestellt werden; diese hat dem 
Ausgleichsgel'\ichte Ibekanntzugeben, wer sie bei 
Ausübung der Ausgleichsverwaltung vertritt. 

Entwurf: 

Ausgleichsverwalter 

§ 30. (1) Das Ausgleichsgericht bestellt einen 
Ausgleichsverwalter bei der Eröffnung des Ver­
fahrens und bei jeder Erledigung der Stelle des 
AfUlSg~eichisverWJahel1S von Amts weg.en. Ist der Be­
stellte Rechtsanwalt, Notar O'der Wirtschaftsprü­
fer O'der ist .er in der Liste der Ausgleichsverwal­
ter eingetragen, sO' kann er die Bestellung nur 
aus erheblichen Gründen, deren Beurteilung dem 
Ausgleichsgericht zusteht, ablehnen. 

(2) Zum Ausgleichsverwalter ist eine unbe­
schO'ltene, verläßliche und geschäftskundige Per­
sO'n zu bestellen. Sie muß Fachmann der VO'lks­
wirtschaft, der Betriebswirtschaft oder des Wirt­
schaftsrechtsO'der eine leitende Persönlichkeit 
des Wirtschaftslebens sein und mehrjährige wis­
senschaftliche oder praktische Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Ausgleichswesens aufweisen. Anfra­
gen des Gerichtes über diese Eigenschaften. sind 
von den Behör,den und den zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretungen umgehend zu be­
antwO'rten. 

(3) Der Ausgleichsverwalter darf kein naher 
Angehöriger (§ 32 KO) und sO'll kein Konkurrent. 
des Schuldners sein. 

(4) Der Schuldner und jeder Gläubiger können 
binnen vierzehn Tag.en nach Bestellung des Aus­
gleichsverwalters unter Darlegung der Gründe 
beim Ausgleichsgericht die Bestellung eines 
anderen Au~gleichsy;erwalters beantragen. Die Be­
stellung eines anderen Aus~leich'Sverwalters ist 
zu veröffentlichen. 

(5) Der Ausgleichsverwaltererhält eine Bestel­
lungsuI"kunde; er hat dem Ausgleichskommissär 
die gewissenhafte Erfüllung seiner pflichten 
durch Handschla,g zu gelolben. 

(6) Zum AU,sgleichsverwalter kann auch eine 
juristi'sche PersO'n bestellt werden. Sie hat dem 
Ausgleichsgericht bekanntzugeben, wer sie bei 
Ausübung der Ausgleichsverwaltung vertritt. Die 
AngelOlbung ist vO'n dem zur Vertretung Be­
rufenen zu leisten. 
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Geltende Fassung: 

Pflichten und Verantwortlichkeit des Ausgleichs-
verwalters ' 

§ 31. (1) Der Ausgleichsvel"Walter hat sich über 
<die wirtschaftliche Lage und die bisherige Ge­
schäftsführung des Schuldners, über die Ursachen 
seines VermÖigenJsverfiaHes, über d~e EinlbringLich­
Kleit ,der Außenstän!de, Iden Stand der Schu1den, die 
A,ngemessenheit des angebotenen Ausgleiches und 
über alle für die Entschließung der Gläubiger 
wichtigen Umstände gen aue Kenntnis zu ver­
schaffen und dafür zu sorgen, daß der, Geschäfts­
betrieb nach Tunlichkeit aufrechterhalten und 
daß das Vermögen des Schuldners nicht geschmä­
lert wird. Der Ausgle~chsverwalter hat die Ge­
:schäftsführung des Schuldners sowie die Aus­
gaben für dessen Lebensführung zu ilberwachen. 
1m fortgesetzten Verfahren (§ 55 e) obliegt ihm 
die Überwachung der Ausgleichserfüllung. Er hat 
die durch den Gegenstand seiner Geschäftsfüh­
rung gebotene Sorgfalt (§ 1299 ABGB.) anzu­
wenden. 

(2) Der Ausgleichskornmissär kann zur Vorbe­
reitung der Bel'ichterstattung des Ausgleichsver­
walters nach ,dessen Einvernehmung anordnen, 
daß die Gebarung ,des Schuldnersdureh sach­
kiundige, mit seinem Geschäftszweig,e vertraute 
Personen geprüft werde. 

(3) Durch Verordnung können nähere Bestim­
mungen über die Auswahl und Entlohnung sol­
,cher Personen, in-sbesondere über die Anlegung 
von Listen, erlassen werden. 

(4) Der Ausgleichsverwalter ,hat -die Überprü­
fung der Wirtschaift.slage des Schuldners sofort 
nach seiner Bestellung in Angriff zu nehmen und 
:spätestens inl1Jerhalb dreier Wochen dem Aus­
gleichosgerichte schriftLich zu bemchten, ob ihm 
'Tatsachen bekannt wurden, die als Gründe für' 
di'e Einstellung des Verfahrens in Betracht kom­
men. Der Ausgleichsverwalter ist uberdies auf 
Anordnung des Ausgleichskommiss~rs jederzeit 
'verpHichtet, über das Ergebnis seiner. überprü­
fung noch vor der Tagsatzung schriftlich zu be-' 
richten ,und ,erforderlichel1Jfalls Abschrj,ften dieses 
:Berichtes den Gläuhigern mitzuteilen. 

Entwurf: 

Ausgleichsverwalterlisten 

§ 30 a. Bei jedem Oberlandesgericht ist eine 
Ausgleichsverwalterliste zu führen. Der Bundes­
minister für Justiz hat durch Verordnung zu be­
stimmen, wieviele P.ersonen in diese Liste aufzu­
nehmen sind. Die Anzahl ist für jeden Ober~ 
landesgerichtssprengel nach Maßgabe des Bedar­
fes unter Berücksichtigung der jeweiligen wirt­
schaftlichen Verhältnisse festzusetzen. § 80 a 
Abs. 2 unJd3 KO ist anzuwenden. 

§ 31. (1) Der Ausgleichsverw,alter hat sich über 
die wirtschaftliche Lage und eHe bisherige Ge­
schäftsführung des Schuldners, uber die Ursachen 
seines Vermögensverfalls, über die Einbringlich­
keit der Außenstände, den Stand der Schulden, 
die Angemessenheit des angebotenen Ausgleichs 
und über alle für die Entschließung der Gläubi­
ger wichtigen Umstände genaue Kenntnis zu ver­
schaffen; ,der Ausgleichsverwalter hat insbeson­
dere dafür z,u sorgen, daß das V'ermögen mög­
lichst nicht geschmälert und ein Unternehmen, 
des Schuldners fortgeführt wird, es sei denn, 
die Fortführung widerspricht den ü1berwiegenden 
Interessen rder Beteiligten. Der Ausgleichsverwal­
ter hat die Geschäftsführung des Schuldners so­
wie die Ausgaben für dessen Lebenstührung .zu 
übel"Wachen. Im fortgesetzten Verfahren (§ 55 h) 
obliegt dem Ausgleichsverwalter die Überwa­
chung der AusgleichserfÜillung. Er hat die durch 
den G~genstand seiner Geschäftsführung gebotene 
Sorgfalt (§ 1299 ABGB) anzuwenden. 

(2) (unverändert). 

(wird aufgehohen). 

(3) (ansonsten unverändert). 
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Gel te n d e Fa s s u n g: 

§ 32. (1) Der Aiisgleichsverwalter hat dem 
Ausgleichskommissär unverzügLich anzuzeigen, 
wenn nach El'stattung des ihm gemäß § 31, Ab-, 
satz 4, obliegenden vorläufigen Berichtes Tat­
sachen hervorkommen, die gemäß § 56 die Ein­
stellung des Verfahrens nach Slich ziehen können. 

(2) über Beschwerden des Schuldners. gegen 
einzelne Maßnahmen oder das Verhalten des 
Ausgleichsverwalters entscheidet ·der Ausgleichs­
kommissär. Ein Rechtsmittel gegen dessen Ent­
schei,dung ist nicht zulässi.g. 

(3) Der Ausgleichsverwalter ist allen Beteilig­
ten für Vermöge11Jsnachteile, die er ihnen durch 
pflichtwidrige Führung seines Amtes verimacht, 
verantwortlich. 

Ansprüche des Ausgleichsverwalter~ 

§ 33. (1) Der Ausgleichsverwalter hat Anspruch 
auf Ersatz seinei: haren Auslagen sowie auf eine 
Belohnung für :seine Mühewalwng. Der Aus­
gleichsverwalter kann den Ersatz von Auslagen, 
die ihm dadurch erwachsen, daß er' die Bücher 
·des Schuldners prüfen und seine Warenbestände 
durch Sachv,erständige schätzen läßt, nur verlan­
.gen, wenn der Ausgleichskommissär vorher der· 
Beiziehu11Jgeines Sachverständigen zugestimmt 
hat; die Zustimmung soll nur erteilt werden, 
wenn die Prüfung oder Schätzung hesondere 
Schwierigkeiten bietet. 

(2) Der Ausgleichsv,erwalter hat bei Beendigung 
seiner Tätigkeit seine Anspruche beim Ausgleichs- . 
kommissär anzumelden. Der Ausgleichskommis­
sär kann dem Ausgleichs.verwalter jederzeit auf- . 
tragen, seine Anspruche bekanntzugeben. 

(3) über die Ansprüche des Al\.l:Sgleichsverwal­
ter·s hat der Ausgleich:skommissär zu entscheiden; 
die Entscheidung ist dem Ausgleichsverwalter, 
dem SchuIdner und allen Mitgliedern des Gläu­
biger'beirates, wenn ein solcher bestellt wurde, zu­
ZlUstellen. Sie können die Entscheidung durch 
Rekul1s anfechten; das Oberlandesger,icht ent­
scheidet endgültig . 

. (4) Wird das Ausgleichsverfahren nach der 
Bestätigung fortgesetzt (§ 55 e), so ist zunächst 
nur die Vergütung für die vom Ausgleichsver­
walter bis zur Annahme des Ausgleichsvorschla­
ges geleistete Tätigkeit z·u bestimmen. Die Be­
lohnung für die später entfaltete Tätigkeit ist 
nach ,deren Abschluß abgesondert zu bemessen; 
dabei ist besonders zu berücksichtigen, ob der 
Ausgleich erfüllt worden ist. 

Gläubigerbeirat 

§ 36. (1) Wenn der Umfang des Geschäftes es 
erfordert, kann der Ausgleichskommissär dem 
Ausgleichsverwalter einen Beirat von. drei bis 
fünf Mitgliedern zur Unterstützung beiordnen. 

Entwurf: 

§ 32. (1) Der Ausgleichsverwalter hat dem 
Ausgleichskommissär unverzüglich anzuzeigen,. 
wenn nach Erstattung des ihm gemäß § 31 
Albs. 3 obliegenden vorläufigen Berichtes Tat­
sachen hervorkommen, die ,gemäß § 56 die Ein­
stellung des VerfahrenlS nach sich ziehen können .. 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

§ 33. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

(4) Wird das Ausgleichsverfahren nach der Be­
stätigung fortgesetzt (§ 55 h), so ist zunächst nur 
die Vengütung für die bis zur Annahme des 
Ausgleichsvor,schlags geleistete Tätigkeit zu be­
stimmen. Die Belohnung für die später' entfal­
tete Tätigkeit ist nach deren Abschluß abgeson­
dert zu hemessen; daibei ist nebst der angewen­
deten Mühe .besonders zu berücksichtigen, ob der 
Ausgleich erfüllt worden ist. 

Gläubigerbeirat 

§ 36. (1) Zur Unterstützung des Ausgleichs­
verwalters hat ihm der Ausgleichskommissär 
einen GläUlbigetbeirat von drei bis f,ünf Mitglie­
dern (hievon eines für die Belange der Arbeit-
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Gel t ,e n d e Fa s s u n g: 

Hieb ei ist, wenn tunIiCh; auf Vorschläge der 
Gläubiger Bedacht 2m nehmen. 

(2) Zu Mitgliedern des Beirates können auch 
physische und jur~stische Personen bestellt wer­
den, die nicht Gläubiger sind. Jedes MitJglied 
kann sich heider Erfüllung iSeiner Pflichten auf 
eigene Gefahr und Kosten vertreten lassen. Ist 
der Bestellte Gläubiger, so ,kann er di,e B,erufung 
in den Beirat nur aus erheblichen Gründen, deren 
Beurteilung dem Ausgleichsgerichte zusteht, ab­
·lehnen. 

(3) Die Berufung in den Beirat kann vom 
Ausgleichsgerichte widerrufen werden. 

Ausgleichstagsatzung 

§ 37. (1) Der Schuldner hat hei der Aus" 
gleichstags·atzung persönlich zu erscheinen .. Seine 
Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist mir 
zulässig, wenn er durch wichtige Gründe am 
persönlich,en Erscheinen verhindert ist und wenn 
das Ausbleiben vom Ausgleichskommissär als ge­
rechtfertigt erklä,rt wird. Andernfalls gilt der 
Ausgleichsantrag als zurückgelZogen. . 

(2) Nach Beginn der Tagsatzung kann der Aus­
gleichsantrag nicht mehr zurückgezogen werden. 
Eine Knderung des Ausgleichsantrages oder die 
Stellung eines neuen Antrages nach AblehnUng 
des früheren bei der Tagsatzung kann der Aus­
gleichskommissär, sofern nicht alle stimmiberech­
ügten G~äulbi:ger anwes'enJd sind, nur zlU}assen, 
wenn ,der geänderte oder der neue Ausgleichs­
antrag für die Gläubiger günstiger ist und nicht 
offenbar Verschleppungszwecken dient. 

'Entwurf: 

nehmer)' beizuordnen, wenridie Eigenart oder 
der besondere Umfang des Unternehmens des, 
Schuldners dies geboten erscheinen läßt. 

(2) Zu Mitgliedern des Beirats können auch 
phy&ische und juristisch.e Personen,. die nicht 
GläUlbiger sind, sowie das Landesarlbeitsamt (§ 5 
Abs. 4 Z. 5) bestellt werden. Jedes Mitglied kann 
sich bei der Erfüllung seiner Pflichten auf eigene 
Gefahr und Kosten vertreten hs,sen. Ist der Be~ 
stellte Gläubiger, so kann er eine Berufung in 
den Beirat nur aus erheblichen Gründen, deren 
Beurteilung· dem AusgleichlSgericht zusteht, ab­
lehnen. 

(3) Die Berufung in den Beirat kann vom 
Au'Sgleichsgericht widerrufen wer,den. 

(4) Der Ausgleichsverwalter hat bei allen wich­
tigen Vorkehrungen die Kußerung des Gläubi­
gerbeir,ats einz,uholen, wenn dies rechtzeitig mög­
lich' ist.. Der Gläubigerbeirat ist - jedenf·alls zu 
hören, bevor das Unternehmen des Schuldners 
geschlossen wird. 

Ausgleichstagsatzung 

§ 37. (1) Der Schuldner hat zur Ausgleichstag­
satzung persönlich zu kommen. Seine Vertre­
tUng 'durch einen Bevollmächtigten ist nur zu­
lässig, w,enn er .durch wichtige Gründe am per­
sönlichen Kommen verhindert ist Und wenn das 
Ausbleiben vom Ausgleichskommissär als ge­
rechtfertigt erklärt wird. Andernfalls gilt der 
Ausgleichsantrag als zurückgezogen. 

(2) Nach Beginn der Tagsatzung kann der 
Ausgleichsantrag nicht mehr zurückgezogen wer­
den. Eine Knderung des Ausgleichsvorschlags 
oder die Unterbreitung eines neuen Vorschlags 
nach Ablehnung des früheren bei der Tagsatzung 
hat der Ausgleich,skommissär, s·ofern nicht alle 
stimmberechtigten Gläuhiger anwesend sind, nur' 
zuzulassen, wenn der geänderte oder der neue 
Ausgleichsvorschlag für die Gläubiger nicht un­
günstiger ist und nicht offenbar Vel1schleppungs­
zwecken dient. 

(3) Als -nicht ungünstiger ist ein Vorschlag 
des Schuldners, sein Vermögen Sach,waltern der 
Gläubiger zur Ausgleichserfüllung zu übergeben, 
dann anzus'ehen, wenn 

1. zu erwarten ist, ·daß die AUSJgleichsglä,uhiger 
die ursprünglich angebotene Quote insgesamt 
erhalten werden und 

2. nach dem Vorschlag des Schuldners der 
Ausfall, den sie erleiden (§ 53), wenn diese 

,Quote bei Beendigung der Tätigkeit der 
Sachwalter nicht erreicht sein sollte, nicht 
auch den auf die Quote fehlenden Betrag 
umfaßt. 
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§ 38. (1) Vor Begi,nn der Abstimmung hat der 
Ausgleichsverwalter im Sinne ,des § 31, Absatz 1, 
zu berichten. Die nach § 6 a etwa erstattete 
Äußerung der Berufsvertretung ist zu verlesen. 

(2) Sodann hat der Schuldner auf Antrag des 
Ausgleichsverwalters,eines Gläubigers oder auf 
A,nordnung des Ausgleichskommissärs den Offen­
barungseid abzulegen. 

(3) Die Beteiligten sind aufzufordern, etwaige 
Erinnerungen Igegen Id~e in Idas Ancrne~dul1Jgsver­
zeichnis aufgenommenen Forderungen vorzubrin­
gen. Unter den in § 31 a, Absanz 4, bez~ichneten 
Voraussetzungen hat der AusgleiChsverwalter 
Forderungen, gegen welche ,E'rinn'erungen vorge­
bracht 'WUrden, zu bestreiten, auch wenn er sie 
bisher nicht bestritten hat. 

(~) Der Schuldner ist an seine gemäß § 31 a, 
.A:bsatz 2, abgegebenen Erklärungen über die 
Anerkennung oder 'B,estreitung der ihm vom 
Ausgleichsverwalter hekanntgegebenen Forde­
rungen gebunden. Hat er eine Erklärung recht­
zeitig nicht abgeg.eben, so kann er die Forderung 
nicht mehr bestreiten. 

(5) Die bei der Tagsatzung vom Ausgleichsver­
walter über die Bestreitung von oFor,derungen ab­
gegebenen Erklärungen sind im Anmeldungsyer­
zeichnis anzumerken. Das Verzeichnis gilt als 
Bestandteil des bei der Alusgleichstagsatzung auf­
zunehmenden Protokolls. Die Gläubiger können 
beglaubigte Auszüge verlangen. 

Rechte der Aussonderungsberechtigten und der 
Gläubiger 

§ 46. (1) Die Ansprüche loer A'UlSSondenungsbe­
rechtigten und der Absonderungsgläu!biger wer­
den ,durch den Ausgleich nicht beruhrt. Gläubiger, 
deren Fordenungen ,durch Absonderungsrechte 
zum 'teil gedeckt sind, nehmen mit dem Aus­
fall an dem Ausgleichsverfahr,en teil; solange 
dieser jedoch nicht endgültig feststeht, sind sie bei 
der Ausgleichsedül1ung mit dem mutmaßlichen 
Ausfa.ll zu berücksichtigen. 

(2) Gläubiger, deren For,derungen ein Vor­
recht genießen (§§ 23 und 23 a), müssen voll 
befriedigt werden. 

(3) Gläubiger, denen ;Forderungen kein Vor­
recht genießen, müssen, unbeschadet der sinn­
gemäßen Anwendung der Vorschriften 'des § 26, 
im Ausgleiche gleich behandelt werden. Eine 
ungleiche BehandLung ist nur zulässig, wenn die 
Mehrheit der zurückgesetzten, bei der Tagsatzung 
erschienenen stimmberechtigten Gläubiger zu­
stimmt urid die Gesamtsumme der Forderungen 
der stimmberechtigten zustimmenden Gläubiger 
mindestens drei Vierteile der Forderungen der 
zurückgesetzten, Gläubiger beträgt. 

'Entwurf: 

§ 38; (1) Vor Beginn der Abstimmung hat 
der Ausg1eichsverw,alter im Sinn des § 31 Ahs. 1 
zu berichten. Die Äußenungen der gesetzlichen 
InteresselliVertretungen und des Landesarbeits­
amts sind zu verlesen. 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). ' 

(4) (unverändert). 

(5) (unverändert). 

§.46. (1) (unverändert). 

(2) Gläubiger, deren Forderungen ein Vor­
recht genießen, müssen voll befiriedigt werden. 

(3) (unverän'dert). 
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(4) Wird der :Bestand einer Forderung vom (4) (unverändert). 
Schuldner best~itten, so kann der Ausgleichskom­
missär auf Antrag des Gläubigers nach Einver­
nehmung .der Beteiligten anordnen, ·daß der auf 
die Forderung oder den von ihm bestimmten 
Teil entfallende Betrag in demselben Ausmaße 
und unter den gleichen Bedingungen, die für die 
Bezahlung unbestrittener Forderungen gleicher 
An im Ausgleiche festgesetzt sind, s'icherzustellen 
ist. Der sichergestellte Betrag wird frei, wenn 
der Anspruch nicht innerharb der vom Aus­
gleichskommissär . 'bestimmten Frist geltend ge­
machtwir.d. 

Rechtswirkung des Ausgleiches 

§ 53. (1) Durch den gerichtlich bestätigten § 53. (1) (unverändert). 
AUSIgleich wird ,der Schuldner von der Verbind­
lichkeit befreit, seinen Gläluhigern den Ausfall, 
den sie erleiden, nachträglich' rzu ersetzen oder 
für die sonst gewährte ,Begünstigung nachträg­
lich auf:rukommen, 'gleichv~el ob sie am Verfah­
ren oder an d!!r Abstimmung ,über den Ausgleich 
teilgenommen oder gegen efen Ausgleich gestimmt 
haben. 

(2) In gleicher Werse wi,l1d ider Schu1dner (2) (unverändert). 
gegenüber den Bürgen und anderen Rück.griffsbe-
rechtigten hefreit. 

(3) Entgegenstehende Bestimmungen im Aus- . (3) (unverändert). 
gleiche s,ind nur so weit gültig, als .sie den Er- -
fordernissert der §§ 46 und 47 über ·die gleiche 
Behandlung ,der ,Gläubiger nich,t w,ilderspredten. 

(4) Durch den Verzug in der ErfüUung des 
Ausgleiches werden, wenn im Ausgleiche nichts 
anderes bestimmt ist,: der dar.in gewährte Nach­
laß sowie dre sonstigen Begünstig.ungen für die 
Gläubiger hinfä1l1g, denen gegenüber der Schuld~ 
ner in Verzug geraten ist. Verzug in der Er­
füllung des Ausgleiches ,ist erst anzunehmen, 
wenn der Schuldner eine fällige Verbindlichkeit 
trotz einer vom Gläubiger .unter Einräumung 
einer miri,destens achttägigen Nachfrist an~hn ge­
richtieten schriftlichen Mahnung nicht beglichen 
hat. . 

(5) Die· Wil1kung des Wiederauflebens . erstreckt 
sich jedoch nicht auf Forderungen, die Zillr Zeit 
der eingetiretenen Säumnis mit dem im Ausgleich 
festgesetzten Betrage voll befriedigt waren; 
andere ForderulI!gen sind mit dem BruchteiLe als 
getilgt anzusehen, der de~ Verhältnis des be­
zahlten Betr3lges zu dem nach dem Aus,gleiqt zu 

(4) Der Nachlaß und die sonstigen Begünsti­
gungen, die der Ausgleich gewährt, werden für· 
diejenigen GläUibiger hinfällig, gegenüberwel~ 
chen der Schuldner mit der Erfüllung des Aus~ 
:gleichs in Verzug gerät. Ein solcher Verzug ist: 
,erst anzunehmen, wenn der SchuLdner eine fällige 
Verbindlichkeit trotz einer vom Gläubiger unter 
Einräumung einer mindestens achttägigen Nach­
frist an ihn gerichteten schriftlichen Mahnung 
nicht gez.ahlt hat. Die V,erzugsfolgen nach dem 
ersten Satz treten nicht ein, wenn der Schuldner 
im Fall des § 37 Abs. 3 das Vermögen rechtzeitig 
übergeben hat, sdbst wenn er nach Beendigung 
der Tätigkeit der Sachwalter mit der Entrich­
tung de's Betrages in Verzug geJ;ät, für den er 
wegen NichtJerreichung der Quote w.eiter haftet. 
Im Ausgleich kann anderes bestimmt werden; 
jedoch kann vom :nweiten Satz nicht zum Nach­
teil des Schuldners abgewichen w,erden. 

(5) (unverändert). 

6 
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zahlenden Betrage entspricht. Die Rechte, die der 
Ausgleich den Gläubigern gegenüber dem Schuld­
ner oder dritten Personen einräumt, bleiben un­
berührt. 

(6) Gläubiger, deren Forderung.en nur aus Ver­
schulden des Schuldners im Ausgleiche unberüdt.­
sichrcigt geblieben sind, können die Bezahlung 
i1!rer Forderungen im vollen Betrage vom Schuld­
ner verlangen. 

(7) Die im § 27, Z. 1, !bezeichneten Forderun­
gen können nach Abschluß des Ausgleiches nicht 
mehr geltend gemacht werden. Die im § 27, 
Z. 2 und 3, bezeichneten Forderuiligen werden 
durch den Ausgleich nicht !beruhrt. 

Vollstreckbarkeit der angemeldeten Forderungen 

§ 53 a. (1) Soweit eine in das Anmeldungs­
Vlerzei·chllliis eingetragene Forderung . weder vom 
Schuldner noch vom !Ausgleichsverwalter be­
stritten, noch ihr das Stimmrecht aus einem 
ihren Bestand, ihre Höhe oder die Höhe ihres 
Ausfalles berührenden Grunde abel'lkannt wurde, 
kann nach rechtskräftiger Bestätigung des Aus-

. gl<eiches auf Grund ·der Eintragul1lg in das An­
meldungsverzeichnis gegen den Schuldner zur 
Hereinbringung des nach dem Ausgleiche bei 
fristgerechter \Erfüllung geschuldeten Betrages 
gleichwie auf Grund eines Urteiles Exekution 
geführt werden. Gegen die Personen, die sich als 
Mitschuldner oder als Bürgen und Zahler zur 
Erfüllung des Ausgleiches verpflichtet halben, 
hnn in der gleichen Weise Exekution geführt 
werden, wenn sie sich in einer gegenüher dem 
Ausgleichskommissär ahgegebenen schriftlichen 
Erklärung ausdrücklich verpflichtet hahen, die 
von ihnen übernommenen Verbindlichkeiten bei 
Vermeidung unmittdbarer Vollstredt.'barkeit zu 
erfüllen. 

(2) Diese Bestimmungen gdten auch f.ür die ge­
mäß § 23, Z. 2 bis 5, bevorrechteten Forderun­
gen. Auf andere Forderungen, die vom Aus­
gleichsverfahren nicht berührt werden, und auf 
Forderungen, die vom Ausgleichsverfahren ausge­
schlossen sind (§ 27), finden sie keine Anwen­
dung. 

E n tw u rf: 

(6) (unverändert). 

(7) (unverändert). 

-Exekution 

§ 53 a. (1) Soweit eine in das Anmeldungsver­
zeichnis eingetragene Fordel'lung weder vom 
SchuLdner noch vom Ausgleichsverwalter bestrit­
ten, noch ihr das Stimmrecht aus einem ihren 
Bestand, ihre Höhe oder die Höhe ihres Aus­
falls berührenden Grund aberkannt wurde, 
kann nach rechtskräiftiger Bestätigung .des Aus­
gd.eichs auch auf Grund der Eintragung in das An­
meldungsveCZJeichnis gegen den Schuldner zur 
Hereinbringung des nach Maßgabe des Ausgleichs 
geschuldeten Betrages Exekution geführt wer­
den. Gegen ,die Personen, die sich als Mitschuldner 
oder als Bürgen und Zahler zur Erfüllung des 
Ausgleichs verpflichtet hahen, k:l>nn in der glei­
chen Weise EX!ckution ,geführt werden, wenn 
sie sich in einer gegenüber dem Ausgleichs­
kommissär aibgegebenen schriftlichen Erklärung 
ausdrüddich verpflicht;et haben, die von ihnen 
Ülbernommenen Verbindlichkeiten bei Vermei­
dung. unmittelbarer VoIl:streckbarkeit zu erfüllen. 
Bestehen zugunsten derselben Forderung meh­
rere Exekutionstitel und ist auf Grund eines von 
ihnen die Exekution bewilligt worden, so ist 
während der Dau.erdes hierauf beruhenden Exe­
kutionsverfahrens die Bewilligung der Exeku~ion 
auf Grund eines anderen Exekutionstitels unzu~ 
lässig; eine dennoch bewilligte Exekution ist von 
Amts wegen oder Quf Antrag ohne Vernehmung 
der Parteien einzustellen. 

, 
(2) Diese Bescimmungen gelten auch für die 

nach § 23 Abs. 1 Z. 2 b1s 5 bevorrechteten For­
derungen. Auf andere Forderungen, die vom 
Ausgleichsverfahren nicht berührt werden, und 
auf Forderungen, die vom AU'sgleichsverfahren 
ausgeschlossen sind (§ 27), sind_ sie nicht an­
zuwenden. 

(3) Macht der Gläubiger die Rechte geltend, 
die ihm bei Verzug des Schuldners zustehen, so 
bedanf es zur Bewilligung der Exekution nicht 
des Nachwei~es, daß sich der Schuldner im Ver­
zug .befindet. 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)82 von 131

www.parlament.gv.at



3 der .Beilagen 83 

Gelt end e Fa s s u n g: 

Aufhebung des Verfahrens 

§ 55. (1) Das Ausgleichsverfahren ist mit dem 
EintritJt der Rechtskraft des Beschlusses, womit 
d~r Ausglei!;h bestätigt w~rd, auhuheben, wenn 
dies die Gläubiger vor der BestätLg1Ung mit den 
zur Annahme des Ausgleichsvorschlages erforder-
lichen Mehrheiten heantr3lgen und die Aufhebung 
nicht dem gemeinsamen Inreresse der Gläubiger 
widerspridlt. 

Entwurf: 

(4) Eine Forderung, zu deren Hereinbringung 
auf Grund der Eintragung ,in das Anmeldungs­
verzeichnis Exekution geführt werden kann, ist 
gegenüber den Gerichten und, sofern besondere 
Gesetze n:ichtls anderes be9timmen,.auch gegen­
über den Verwaltungsbehörden als bindend fest­
gestellt anzU!Sehen. Leistungsklagen ü:ber solche 
Forderungen bleiben zulä,ss~g; jedoch sind dem 
unterlegenen Beklagten die Proa:eßkosten ?iU er­
setzen, es sei denn, er hat die AJbweisung des, 
Kla~eb~gehrens beantragt oder der Kläger be­
nötigt das Urteil zur ZwangsvoUstreckul,lg in 
einem Staat, der Auszüge aus dem Anmeldungs­
verzeichnis eines österreichischen Gerichtes nicht 
als Exekutionstirei ane1"kennt. 

§ 55. (1) (unverändert). 

(2) Das Ausgleichsverfahren ist ferner mit dem (2) Das Ausgleichsverfahren ist ferner mit dem 
Eintritt der Rechtskraft der Bestätigung des Aus- Eintritt der Rechtskraft der Ausgleichsbestäti­
gleiches aufzuIheben, wenn sich' der Schuldner ·im gang .aufrzuiheJben, wenn sich .der Schulidner im \ 
Ausgleiche der überwachung durch eine oder Ausgleich bis zu dessen Erfüllung oder 'bis zum· 
mehrer,e im Ausgleiche bezeichnete Personen aLs Eintritt ei.ner im Ausgleich f,estgesetzten Bedin­
Sachwalter .der Gläubiger bis zur Erfüllung des gung der überwachung durch eine im Aus.gleich· 
Ausgleiches oder 'bis zum Eintritt eil,ler im Aus- bezeichnete Person als Sachwalter der GI~uhlger 
gleiche festgesetzten BedLngung unterwor,fen hat. unterworfen hat. Gleiches gilt, wenn der Schuld­
Für d~e überwachung gelten, w,enll1 im Ausgleiche' ner mehrere Personen bezeichnet und angegeben 
nichts anderes festgesetzt wird, die Bestimmun- hat, wem von ihnen die Befugnis zur Vertretung 
gen der §§ 55 b bis 55 d. gegenÜlber Dritllen zukommt. Für die über-

wachung gelten die §§ 55 b bis 55d und .§ 55 g, 
im Fall der Ütberg~be von Vermögen an Sach­
walter auch die §§ 55 eund 55 f. Im Ausgleich 
kann anderes über die Geschä.ftsführung der 
Sachwalter (§ 55 d Abs .. l 'bis 3) bestimmt wer­
den. Von den Bestimmungen über die Rech­
nungslegung (§ 55 e Abs. 4) kann nicht zum 
Nachteil des Schuldners oder der Gläubiger ah­
gewichen werden. 

Oberwachung der Ausgleichserfüllung 
Sachwalter der Gläubiger 

durch Oht:rwachung der Ausgleichserfüllung durch 
Sachwalter der Gläubiger 

§ 55 b. (1) Auf die überwachung ist in. der 
Bekanntmachung über die Aufhebung ,des Aus­
gleichsverfiah1"ens (§ 55 a, Absatz 2) hio7Juwei,sen; 
ferner ist zu veranlassen, daß die überwachung 
in ·den im § 6 bezeichneten öffentlichen Büchern 
und Registern angemerkt werde. 

Kundmachung, Rechte und' Pflichten 

§ 55 b. (1) Auf die überwacllUog ,ist in der 
Bekanntmachung über die Aufhebung des Aus­
gleichsverfahrens hiIliZuweisen; wird der Schuld­
ner durch mehrere Sachwalter überwacht, so ist 
anrzugeben, von wem und in welcher Art sie 
gegenüher Dritten vertreten werden. Ferner ist 
zu veranlassen, daß die überWachung und ihre 
Form in den öffentlichen Büchern und Registern 
(§ 6) angemerkt werden. 
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(2) Die Vorschriften des § 8, Absatz 2 und 3, 
finden Anwendung; die dort V'orges,ehenen Rechte 
des A'Ils,gleichsverwalters kommen den Sach­
waltern zu. Mehrere Sachwalter ,führen die Ge­
schäfte gemeinschaftlich. 

(3) Die Sachwalter haben die durch den Gegen­
stand ihrer Geschäftsführung gebotene Sorgfalt 
(§ 1299 ABGB.)an~u'Weiliden; sie oStinld allen .Be­
teiligten für Vermögensnachteile, die . sie ihnen 
durch pflichtwidr~ge Führung ihres Amtes ver­
ursachen, verantworrllich. § 32, A'h5latz 2, ist ent­
sprech~nd anzuwen,den. 

(4) Das Ausgleichsgericht kann einen Sach­
walter aus wich ti,gen Gründen seines Amtes ent­
heben; vor der Entscheidung soll es ihn hören. 

(5) Lehnt ein Sachwalter die übernahme der 
Tätigkeit ab, wird er seines Amtesenthohen 
oder fällt er sonst weg, so kann das Ausgleichs­
gericht einen anderen Sachwalter bestellen; hie­
bei tiniden Id~e ~onschriften ,des § 30, Abs.atz 2, 
Anwendung. 

EntwurJ: 

(2) Die Verfügungsbeschränkungen nach § 3 
Albs. 2, § 8 Albs. 2 und 3 dauern fort; die dort 
vorgesehenen Rechte des Ausgleichsverwalters 
kommen dem Sachwalter zu. Auf seinen Antrag 
hat der Ausgleichskomm~ssär Verfügungsbe­
schränkungen nach § 3 .A:bs. 2 abzuändern, auf­
zuheben oder neu zu erlassen, wenn das zur 
Sicherung desVermög,ens, zur Erf.üllung des Aus­
gleichs oder zur Fortführung des Unternehmens 
des Schuldners 7JWeckmäßig ist. . 

(3) Der Sachwalter darf die Geschäftsräume 
de~ SchuLdners betreten und dort Nachforschun­
gen anstellen. Der Schuldner hat dem Sachwalter 
Einsicht in seine Bücher. und Schriften zu ge­
statten; er und seine Bediensteten haben dem 
Sachwalter alle. erforderlichen Auskünfte zu 
gelben. 

(4) Im Vel'lhältnis zu Dritten ist der Sachwalter 
zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlun;gen 
befugt, welche die Erfüllung der mit seinen Auf­
gahen v,eribundenen Obliegenheiten. mit sich 
bringt, soweit nicht der Ausgleichskommissär 
im einzelnen Fall eine Beschränkung ,der Befug­
nisse verfügt und dem Dritten bekanntgegeben 
hat. Das gilt inS'besondere VOn der Beschränkung, 
daß d~e Bef.ugnis nur für gewisse Geschäfte oder 
gewisse Arten von Geschäften oder nur unter 
gew~5SenUmständen OIder für eine 'gewis,se Zeit 
oder an ,einzelnen Orten ausgeübt werden darf. 

.(5) Der Sachwalter haftet allen Beteiligten 
gleich einem Ausgleichsverwalter. § 32 ~bs. 2 
ist anzuwenden. 

Überwachung und Ansprüche des Sachwalters 

§ 55 c. (1) Das Ausgleichsgericht hat den Sach­
wa.rter aus wichtigen Gründen, inS'besondere, 
wenn er seinen Obliegenheiten nicht oder nicht 
rechtz'eitig nachkommt, zu entheben. Der Sach­
walter ist anzuhören, w~nn es rechtzeitig mög­
lich ist. In dringenden Fällen rst auf s,eine Kosten 
und Gefahr zur Besorgung einzelner Geschäfte 
eine andere Person zu bestellen. § 35 Abs. 1 ist 
anzuwenden. 

(2) 'Lehnt der Sachwalter die übernahme der 
Tätigkeit ab, wird er seines Amtes enthoben 
oder fällt er sonst weg, so hat- das Ausgleichs­
g,ericht einen anderen Sachwalter zu bestellen. 
§ 30 ~bs. 2, 3 und 6 sowie § 55 b Albs. 1 sind 
anzuwenden. 

(3) Der Sachwalter hat Anspruch auf Ersatz 
seiner Barauslagen sowie auf ,Entlohnung für 
seine Mühewaltung; dabei ist nebst der ange­
wendeten Mühe besonders zu berücksichtigen, 
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§ 55 c. (1) Hat der Schuldner im Ausgleiche 
dem Sachwalter eine Vollmacht erteilt, so kann 
er sie bis zur Beendigung der Tätigkeit des Sach­
walters nicht widerl'ufen. 

Entwurf: 

ob der Ausgleich erfüllt worden ist. § 33 Albs. 2 
und 3 sowie § 34 .Albs. 3 sind anzuwenden. 

Mehrere Sachwalter 

§ 55 d. (1) Ein Vorsitzender der Sachwalter 
führt diejenigen Geschä:fte al1ein, die eine über­
wachung gewöhnlich mit sich bringt, es sei denn, 
die Sachwalter haben gemeinsam bestimmt, daß 
bestimmte Arten solcher Geschäfte ihrer Zu­
stimmung bedüden. Soweit der Vorsitzende nicht 
zur alleinigen Geschäftsführung berechtigt ist, 
steht sie den Sachwaltern gemeinsam zu. Gleiches 
gilt, wenn, der Schuldner im Ausgleich keine 
Person als Vorsitzenden bezeichnet hat. 

(2) Jeder Sachwalter kann einer Handlung 
des Vorsitzenden mit der Wirkung widersprechen, 
daß die Handlung der gemeinsamen Zustim­
mung der Sachwalter bedarf. 

(3) Zu einem Beschluß der Sachwalter bedarf 
es so vieler Stimmen, als es der Mehrheit -der 
Sachwalter entspricht; bei Stimmengleichheit ent­
scheidet der Vorsitzende. 

(4) In allen gemeinsamen Angelegenheiten 
wer,den die Sachwalter durch den VOll~itzenden 
gerichtlich und a:ußergerichtlich vertr,eten. Hat 
der Schuldner jedoch im Ausgleich mehrere Per­
sonen als Vertreter der Sachwalter nach außen 
bezeichnet, ohne die Art der V,ertre~ng anzu­
geben, so sind sie hiezu nur gemeinsam befu.gt; 
ist jedoch ihnen gegenüber eine Wil1ens,erklärung 
abzugehen, so genügt die Abga.be gegenüber 
einem von ihnen. 

(5) Lehnt der VOl'sitzende der Sachwalter die 
übernahme der Tätigkeit oder des Vorsitzes ab, 
wir,d' er seines Amtes enthoben oder fällt er 
sonst weg, so hat das Ausgleichsgericht einen 
anderen Vorsitzenden zu bestellen. § 30 Abs. 2, 
3 und 6 sowie § 55 b Abs. 'I sind anzuwenden. 

Rechtsstellung des Sachwalters bei Übergabe von 
Vermögen 

§ 55 e. (1) Der Schuldner kann die dem Sach­
walter erteilte Ermächtigung zur Verwaltung 
und zur Vel'Wertung des Vermögens bis z'ur Be­
endigung der Tätigkeit des Sachwalters nicht 
widerru:fen. 

(2) 1st dem Sachwalter zum Zwecke der Er- (2) Die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes 
füllung des Ausgleiches Vermögen des Schuld- und des Handelsrechts über die Haftung des 
ners übertragen worden, so finden die Vorschrif- Vermögensü:bernehmers sind auf den uberneh-
ten ,des § 1409 AiBGB. keine Anwendung. . menden Sachwalter nicht anzuwenden. 

(3) Rechtshandlungen des Schuldners, die, das 
übergebene V:ermögen betreffen, sind Gläubigern 
und Dritten gegenüber unwirksam, soweit ihn 
der Sachwalt'er hiezu nicht ermächtigt hat. 

(4) Der Sachwalter hat dem Ausgleichskom­
missär unaufgefordert jährlich Rechnung zu 
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(3) Ist im Ausgleiche vorgesehen, daß z·ur 
Sicherung seiner Erfüllung eine Hypothek be­
stellt werden soll, so kann ~ie inder Weise ein­
getragen werden, daß die Glä~biger ohne' nähere 
Angabe ,als Bel1echügte bezeichnet werden. In 
diesem Falle ist der jeweilige Sachwalter herech­
tigt, mit Wirkung für und ,gegen die Gläubiger 
der Hypothek über ,d1ese zu verfügen. Er ist als 
Vertreter der GläUlbiger in das öffentliche Buch 
einzutragen. 

§ 55 d. Die :Beendigung der überwachung ist 
auf Antrag des Schuldners oder des Sachwalters 
durch das Ausgleich:sgericht auf Kosten des 
Schuldners öffentlich bekanntzumachen; gleich­
zej,t~g ,ist ,die Lösch'Ung.dergemäß § 55 b, Absatz 1, 
vollzogenen Anmerk'Ungen zu veranlassen. Dem 
Antrage des Schuldners ist nur stattzugeben, 
wenn er glau;bhaft macht, daß der Ausgleich 
el1füllt oder daß ·die festgesetzte ,Bedingung ein­
getreten ist. 

Entwurf: 

legen. Die erste Ja.hresfrist beginnt mit der Auf­
hebung des Ausgleichs. Nach dem Ende seiner 
Tätigkeit hat der Sachwaher eine Schlußrechnung 
zu legen. Ein die Rechnung erläuternder Bericht 
ist jeweils aßJZuschl1eßen. 

§ 55 f. (1) &echtskrä.ftige Entscheidungen aus 
den von oder gegen Sachwalter geführten Pro­
zessen über Angelegenheiten, die das übergebene 
Vermögen betreffen, wirken auch gegenÜ'ber dem 
Schuldner. 

(2) Ein Konkurs,. der während der' über­
wachung eröffnet wird, erfaßt solches Vermögen 
nicht,. das gemäß ,dem Ausgleich einem Sachwalter 
übergeben worden ist; es ist jedoch in den Kon­
kurs zu ziehen, wenn die überwachung .einge­
stellt wird. Der Zwangsvollstreckung unterliegt 
dieses v.ermögen, sofern es von ihr auch dann 
getroff.en würde, wenn das Ausgleichsverfahren 
noch anhängig wäre; jedoch beginnt mit dem 
Eintritt der Rechtskraft der Ausgleichshestäti­
gung neuerlich eine Frist von neunzig Tagen 
(§ 11 Abs. 2) zu laufen. 

(3) Ist im Ausgleich vorgesehen, daß zur Siche­
rung der Erfüllung eine Hypothek bestellt wer­
den /Soll, IS'O iJst !Sie in ,der WrulSe einzutragen, daß 
die Gläubiger ohne nähere Angabe aLs Berechtigte 
bezeichnet werden. Die alleinige Berechtigung 
des jeweiligen Sachwalters, über die Hypothek 
mit Wirkung für und gegen die Gläubiger zu 
ve11fügen, ist anzumerken. Er ist auf 'seinen An­
trag vom Ausgleichskommissär mit Beschluß zur 
gerichtlichen Verwertung der Liegenschaft zu er­
mächtigen, wenn die überwachung rechtskräftig 
eingestellt wird; der Schuldner und jeder Sach­
walter ist vor der Beschlußfassung an:zuhören. 
G~bt der Ausgleichskommissär dem Antrag statt, 
so kommt dem Sachwalter die Stellung eines 
betreibenden Gläubigers zu; § 119 Ahs. 2 bis 4 
KO ist entsprechend anzuwenden. 

Beepdigung und Einstellung 

§ 55 g. (1) Die überwachung ist auf Antrag 
des Schuldners oder des Sachwalters durch das 
Allsgleichsgericht 3Juf Kosten des Schuldners für 
heendigt zu erklären, wenn der Schuldner oder 
,der Sachwalter glaubhaft macht, daß der Aus­
gleich er,füllt oder daß die festg>esetzte Bedingung 
eingetl1eten ist. Die Beendigung ist öffentlich be­
kanntzumachen~ Gleichzeitig ist die Löschung 
der gemäß § 55 Ib Albs. 1 vollzogenen Anmel'kun­
gen zu veranlassen. 

(2) Die überwachung ist ei.nzustellen, 

1. wenn binnen vierzehn Tagen nach Ablauf 
ckr ,letzten im Ausgleich ibestimmten Za;h­
lungsfrist kein AntrOlg nach Albs. 1 vorliegt 
od,er wenn der Antrag aibgelehnt wird; 
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2. wenn der Schuldner Verfü~ngsbeschrän­
kungen (§ 55 b Abs. 2) so zuwiderlhandelt, 
daß das Ziel der überwachung gefährdet 
wird .. 

(3) Hat der Schuldner einem Sachwalter Ver­
mögen nach § 55,e übergeben, so tritt bezüglich 
dieses Vermögens an die Stelle der Zahlungs­
frist~ie Frist von achtzehn Monaten v.om Tag 
der Annahme. des Ausgleichs. Das Ausgleichs­
gericht hat die überwachung auf Antrag des 
Sachwalters zu erstrecken, wenn dies dem über­
wiegenden Interesse der Beteiligten entspricht. 
Die Frist kann auch mehrnnalls, jedoch höchstens 
auf ein Jlahr le119treck,t w,enden. Der A1lJtrag muß 
vor AJblauf' der Frist beim Ausgleichsgericht an­
gebracht werden; sie läuft nicht vor dem· Ein­
tritt der Rechtskraft der üiber den Antrag er­
gangenen Entscheidung ab. Vor der Entschei­
dung ist auch der Schuldner anzuhören. 

(4) Die, wenn auch mehrmalige, Erstreckung 
auf höchstens ein weiteres Jahr ist nur unter 
denjenigen Voraussetzungen zulässig, unter 
denen die Frist zur Annahme eines Ausgleichs 
erstreckt werden kann. 

(5) Besorgt der Sachwalter, daß die über­
wachung nicht zur Beendigung (Ahs. 1) führen 
wird, 90 hat er dies dem Ausgleichsgericht un­
verZiÜglich a1l!Zuzeigen. Stellt sich nach Anhörung 
des Schuldners und sonstig.er Auskunftspereonen 
(§ 71 Ahs. 2 KO) heraus, daß die Besor,gnis des 
Sachwalters berechtigt ist, so hat das Ausgleichs­
gericht von Amts wegen darüber zu entscheiden, 
ob ,der Konkurs 7iU eröffnen ist. Wird der Kon­
kum nicht eröffnet, so ist nach Eintritt der 
Rechtskraft des die Konkurseröffnung ablehnen­
den Besch~usses die überwachung einzustellen. 

Gegen den ,Beschluß des Ausgleich.sgerichtes, (6) über Rekurse gegen Beschlüsse des Aus-
womit über die Beendigung ,der überwachung gleichsgerichts i;iber die Beendigung .oder die 
entschieden wird, findet kein Rechtsmittel statt. Einstellung ,der überwachung entscheidet das 

Fortsetzung des Verfahrens 

§ 55 e. (1) Wird das Ausgleichsverfahren nicht 
aufgehoben (§ 55), so ist es fortzusetzen; der 
dem Schuldner im AUSIgleichsver.fahren :gewährte 
KonkuI'S- urud Vo~tSl\)reckU>1lg&schutz (§ 10, Ab­
satz 1 und 4) endet jedoch schon mit Ider Bestäti­
ßU1lig ldes Ausgleichies. 

(2) Das VerfaJhren ist für beendigt Zu erklären, 
wenn der Ausgleichsverwalter anzeigt, daß der 
Schuldner den Ausgleich ·erfüllt hat, oder wenn 
der Schuldner die Erfüllung glaubhaft macht und 
beantragt, daß das Verfahren für <beendigt er­
klärt W'Cl1de. § 55 Ja, Albsratz 2 uml 3, findet An­
wendung. 

. Oberlandesgericht endgültig. Der Einstellungs­
beschluß, der nach Eintritt der Rechtskraft des 
die Konkurseröffnung ablehnenden Beschlusses 
zu fassen ist, ist unanfechtbar. 

§ 55 h. Cl} (unverändert). 

(2) (unv,erändert). 
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(3) Liegt hinnen 14 Tagen nach Ablauf der 
letzten im Ausgleiche bestimmten Zahlungsfrist 
weder eine Anzeige des Ausgleichsverwalters 
noch ,ein Antr31g Ides SchuLdners Vlor (Absatz 2) 
.oder wird der Antrag des Schuldners ~bgelehnt, 
so ist das Verfahren einzustellen. 

(4) Stellt 'Sich heraus, daß der Ausgleich nicht 
'erfüllt werden k31nn, so hatider Ausgleichsver­
walter dem Ausgleichsgerich:tdies anzuzeigen. 
Das Ausgleichsgel'icht hat von Amts wegen dar­
über zu entscheiden, ob das Konkursverfahren 
zu eröffnen ist. Wird ,der Konkurs nicht eröffnet, 
S.o ist nach Rechtskraft des die K.onkurseröflnung 
31bIehnenden lBeschlusses das Verfahren einzu­
stelLen. 

(5) Geg.en Beschlüsse des Ausgleichsgerichtes, 
w.omit ü'brer d.j'e BeenJdigung (AhlS,atz 2) .oder die 
Binstel1u11lg rdes cfor,tgesettzten Verfahrens .(Alooatz 3 
und 4) entschieden wird, findet kein Rechts­
mittel statt. 

Vürläufige Feststellung der Höhe bestrittener 
und des Ausfalles teilweise gedeckter Forderun­

gen 

§ 55 f. (1) Ist der Bestand oder die Höhe einer 
Forderung .oder bei einer teilweise g,edeckten 
Forderung die Höhe des Ausfalles bestritten 
unld 1ieg<t ,dJarüiber keine gemäß § 44, Abs:atz 2 
und 3, § 46, Absatz 4, ergangene Entscheidung 
vor, sü hat der Ausgleichskommissär, gleichviel 
üb das Verfahren nach der Bestätigung aufgeho­
ben wurde oder nicht; auf Antrag des Schuldners 
oder ,des Glä<uibj,ge'r,s die mutmaßliche Höhe der 
bestrittenen Forderung oder des Ausfalles mit 
der im foIgenden Absatze bezeichneten Wir­
kung festzustellen. 

(2) Die fü·r'den Fall des Verzuges in der Er­
füHung des Ausgleichs vorgeseheJ;len Rechtsfolgen 
(§ 53, AbSl3!tz 4) können dien SchuDdner j>edentfalls 
dann nicht treflen, wenn er bei der Erfüllung 
des Ausgleiches bestrittene .oder teil,weise ge­
deckte Forderungen bis zur endgültigen Feststel­
lung ,des Bestandes .oder der Höhe der Forderung 
.oder des Ausfalles in dem Ausmaße berücksich­
tigt, das einer v.om Ausgleimskommissär gemäß 
Absatz 1 oder nach § 44, Absatz 2 und 3, oder 
§ 46, Absi31tz 4, getroffenen EnlJSchei'dung ent­
~pnicht. 

(3) Nach endgültig.er Feststellung der Höhe 
der bestrittenen Forderung oder des Ausfalls hat 
der Schuldner, der bis dahin die F.orderung in 
dem aus der Entscheidung des AusgJeich:skom­
missäl's sich ergebenden geringeren Ausmaß bei 
der El1füllun,g des Ausgleiches berücksichtigt hat, 
das Fehlende nachzuzahlen. Verzug in der Er­
füllung des Ausgleich,es ist jedoch erst anzu­
nehmen, wenn der Schuldner '<len Feh~betrag 
trotz einer vom Gläubiger unter Einräumung 

Entwurf: 

'(3) (unverändert). 

(4) (unverändert). 

(5) Die Bestimmungen des § 55 g Abs. 6 sind 
anzuwenden. 

§ 55 i. (1) (ansonsten unverändert). 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

/ 
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einer mindestens achttägig,en Nachfrist an ihn 
gerichteten sChriftlichen Mahn'ung nicht be­
glichen 'hat. Ergibt aber die endgültige Fest­
stellung, ,daß der Schuldner zuviel gezahlt hat, 
sa .kiann ,er Iden Mehrbertr3.ig nur insowe-it zurück­
for.dern, als der Gläubiger durch die vom Schuld­
ner g.eleisteten Zahlungen mehr erhalten hat, 
als die gesamte ihm nach dem Ausgleich zu­
stehende, wenn auch noch nicht fällige Forderung 
beträgt. 

Einstellung des Yerfahrens 

§ 56. (1) DasAusgleichsgericht hat das Aus.­
gleichsverfahren einzustellen: 

1. wenn der Schuldner den Ausgleichsvor­
schlag vor B,eginnder Ausgleichstagsatzung 
zurückz~eht oder wenn ein Ausgleich nicht 
innerhalb von 90 Tagen nach Eröffnung 
des Verfahrens von .den Gläubi~ern ange­
nommen worden ist; 

2. wenn Iden BnEondernilS'sen dels .§ 2, Ab~Qtz 3 
bis 6, nicht genügt ist und das Fehlende 
nicht innerlhtaDb IdernJa.ch § 2, Absatz 7, ge­
selt>Ztlen F.r,i~t ·tlIachgletrla:gen wit'fd; 

3. wenn einem angenommenen Ausgleich die 
gerichtliche Bestätigung rechtskräifti.g versagt 
und nicht zugleich das K'Onkursverfahr·en 
eröffnet wird; 

4. wenn der Sch·uldner den Offenbarungseid 
nicht ablegt oder flüchtig wird; 

5. wenn der Schuldner die ihm gemäß§ 31 a, 
Absatz 4, obil.i.egenide Erklärung'Zlu Unrecht 
ver.weigert; 

6. w,enn der SchuLdner seiner Pflicht zu be~ 
sche~dener Lebensführ.ung zuwi.derhandelt; 

7. werun nicht bevorrechtete Gläuhiger, ·deren 
aus dem Yermögensverzeichni.sse ersichtliche 
Forderungen zusammen die HäLfte der 
Gesamtsumme aller an dem Y,erfahr,en be­
teiligten Forderungen übersteigen, die Ein­
stellung spätestens acht Tage vor Beginn 
der Ausgleichsta.gsatzung 'heantra&en. Gläu­
biger, deren Stimmen gemäß § 43 zugun­
sten des Aus,gleichsantrages nicht gezählt 
werden, werden bei der Berechnung der 
Mehrheit nur berücksichtigt, wenn sie die 
Einstellung beantragen; 

8. wenn sich herausstellt, daß Ider Schuldner 
das Yerfahrenmißbräuchlich in Ansprudl 
genommen hat, insbesondere, daß i.hm der 
ernstliche Wille oder die Möglichkeit fehlt, 
das Ausgleich.sanbot zu erfüllen, oder daß 
er seinen Yermögensverfall durch Unred·­
lichk-eit, Leichtsinn oder übermäßigen Auf.­
wand für seine Lebenshaltung verursacht 
oder' beschleunigt hat, daß erden Antrag 

. auf Eröffnung des Ausgleichsverfahrens 
nach der Auffassung des ordentlichen Ge·· 

Entwurf: 

§ 56. (1) (unverändert). 

89 
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schäftsverkehl'sschuldihaft verzögert hat 
oder daß der 'Ausgleichsvorschlag der Ver­
mögenslage .des Schuldners offenbar nicht 
entspricht. 

(2) Das Ausgleichsverfahren kann eingestellt 
werden, wenn der Schuldner einer seine Ver­
fügungsfreiheit . einschränkenden ~ericht1ichen 
Anordnung (§ 3, Absatz 2) oder den Vorschriften 
des § 8 oderülberhaupt den Interessen der 
Gläubiger zuwidel1handelt. 

(3) Das Ausgleichsgericht kann ein fort.gesetzes 
Ver.fa,hren - unrbeschadet der Bestimmungen des 
§ 55 'e, Absatz 3 ,unrd 4 - nur ;;lJU/S iden Gründen 
des Absa'tzes 1, Z. 6, und ,des AlbSlaltZes 2 ein­
steHen. 

(4) Ober Rekurse gegen Entscheidungen, wo­
mit das Ausgleichsverfahren eingestellt wird, 
entscheidet· das Oberla:ndesgerich t endgültig. 

(5) Bei :Eintritt der Rechtskra,ft ,des Einstel­
lungsbeschlusses hat das Ausgleichsgericht -
außer in ;den 'Fällen Ides AIbs>atzes 1, Z. 3, urud des 
§ 55 e, AhSla'tz 3 unJd 4 - von Amts wegen dar­
über zu entscheiden, ob ·das Konkursverfahren 
zu eröffnen ist. 

(6) Der Beschluß, womit das Verf3!hren einge­
stellt wird, ist, 'Wennn:icht zugLeich der Konkurs 
eröffnet wird, nach Rechtskraft öff,entlich be­
kanntzumachen; die Anmerkung der Eröffnung 
des Ausgleichsverfahrens (§ 6) ist zu löschen. 
Das Amt ,des Ausgleichsverwalters und der Mit­
glieder des ,etwa 'bestehenden Gläubigerbeirates 
erlischt. 

Zuständigkeit 

,E n t wu rf: 

(2) (unverändert). 

(3) Das Ausgleichsgericht kann ein fortgesetztes 
Verfahren nur nach Abs. 1 Z. 6 und Abs. 2 ein­
stellen. § . 55 h Abs. 3 und 4 bleibt unberührt. 

(4) über Rekurse gegen Entscheidungen, wo­
mit das Ausgleichsverfahren eingestellt wird,ent­
scheidet das Oberlandesgericht endgültig. . 

(5) Nach dem Eintritt der Rechtskraft des Ein­
steILungsbeschlusses hat da,s Ausgleichsgericht -
außer in den Fällen des .Albs. 1 Z. 3 und des 
§ 55 h Abs. 3 und 4 - von Amts wegen darüber 
zu entscheiden, ob der Konkurs zu eröffnen ist.· 
Wenn der Konkurs nicht eröffnet wird, ist der 
Einstel1ungsbeschluß in derselben Weise bekannt­
zumachen und zuzustellen wie das Ausgleichs­
edikt. 

(6) GJeichzeitig. mit der Bekanntmachung der 
Einstellung - wenn sie jedoch wegen der Er­
öffnung des Konkurses nicht bekanntzumachen 
ist, mit seiner Bekanntmachung - ist zu ver­
anlassen, daß die gemäß § 6 vollzogenen An­
merkungen der Eröffnung des Ausgleichsver­
fahrens gelöscht werden. Mit der Bekannt­
machung der Einstellung (,der K,onkurseröffnung) 
erlöschen das Amt des Ausgleichs,verwalters und 
der Mitglieder eines etwa bestellten Gläubiger­
beirats sowie die Beschränkungen, des Schuld­
ners, die auf der Ausgleichsord11JUng beruhen. 

§ 59. Klagen wegen Ansprüche auf Grund der § 59. Klagen wegen Ansprüche auf Grund 
§§ 47 und 58 sind beim Ausgleich~gericht (§ 114 der §§ 47 und 58 sind beim Ausgleichsgericht 
KO.) ,anzubringen. anzulbringen. 

Haftung eines ausgeschiedenen persönlich haften­
den Gesellschafters 

§ 60 a. Der Ausgleich. eilner Handelsg.esellschaft 
oder eines Schuldners, der das' Unternehmen 
einer solchen ohne Liquidation mit Aktiven und 
Passiven übernommen hat, begrenzt auch den 
Umfang der auf dem Gesetz beruhenden Haftung 
eines aJUs der Handelsgesellschaft bereits ausge­
schiedenen persönlich haftenden Gesellschafters. 
Zu dessen Nachteil kann hievon im Ausgleich 
nicht abgewichen werden. 
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Gelt,ende Fassung: 

Ausgleich eines persönlich haftenden Gesellsdtaf­
ters 

§ 61. (1) Ist nur aber das Privatvermijgen 
eines persönlich haftenden Gesellschafters einer 

-Handelsgesellschaft ein Ausgleichsv,erfahrener-
-öffnet worden und in diesem ein Ausgleich zu-
stande gekommen, so wird hiedurchder Gesell­
:schafter von einer -weitergehenden Haftung -für 
die Geseltschaftsschulden frei. 

(2) Ist gleichzeitig mit dem Ausgleichsver­
fahren über das Geselhchaftsvermö~enein Kon­
-kur,s oder ein Ausgleichsverfahren über das 
Privatvermögen eines persönlidt haftenden Ge­

-sellschafters anhängig, so werden -durch den Aus-
gleich ,des Gesellschafters die Forderungen der 
'GesellschaftsgläUlbi~er nur insoweit getroff'en, als 
sie in diesem Konkurse oder Ausgleichsverfahren 
geltenld l~emacht wetiden können (Artikrel 122 
HGB.). 

~Gesetzliche Verpflichtung zur Stellung des Kon­
kursantrages 

§ 62. VOlJ- ~der Eröffnung des Verfahrens an 
-entfällt bis 'Zu seiner Aufhebung oder Einstel­
lung, wenn aber das Verfahren gemäß § 55 e 

-forugef.Whrt wird, bis zur Riechtskraft der Be­
stätigungdes Ausgleiches ,die in den bestehenden 

-Gesetzen begründete Pflicht des Schuldners, die 
'Kon'kurseröffnung zu beantrag,en. 

§ 63 a. Jeder Gläubiger kann sich im Ver­
lahren erster Instanz, jedoch nicht zur Erhebung 
von Rechtsmitteln, auch durch einen Gläuibiger-

• schutlVterband, dem -das im § 23 a vorgesehene 
Vorrecht ,erteilt ist, vertreten lassen. Sofern der 
'Gläubigel1schutzvetiband hierbei nicht durch ein 
satzuDigsgemäß berufenes Organ vertr,eten wird, 
kann er sich nur eines seiner Bediensteten oder 
eines :gesetzlich befugten Parteienvertreters als 
Bevollmächtigten bedienen. 

Entwurf: 

§ 61. (1) ~unverälldert). 

(2) Ist gleichzeitig mit dem Ausgleichsver­
fa,hren -über das GeseHschaftsvermögen ein Kon­
lwrs oder ein Ausgleichsverfahren über das 
Privatvermögen eines persönlich haftenden Ge­
sellschaftel1s anhängi.g, so begrenzt der Ausgleich 
des Gesellschafters die Forderungen der Gesell­
schafts@läulbiger nur insoweit, als sie in diesem 
Konkurs nach § 56 a KO oder in diesem Aus­
gleichsVierfahren nach § 26 a ,geltend gemacht 
werden können. 

§ 62. Von der Eröffnung des Verfahrens an 
entfällt bis zu ,seiner Aufhebung o'der Einstel­
lung, wenn aber das Verfahren gemäß § 55 h 
fortgeführt wird, 'bis zur Rechtskraft der Be­
stätigung des Ausgleiches die in den bestehenden 
Gesetzen begrundetePflicht des Schuldners, die 
Konkurseroffnung zu beantragen. 

(wird aufgehoben). 

Besondere Bestimmungen für Rechtsstreitig­
keiten 

§ 64. Für Rechtsstreitigkeiten gilt § 178 KO 
mit der l\nderung, daß an die Stelle des Masse­

,verwalters und der Mitglieder des GläUlbiger­
ausschusses der Ausgleichsverwalter und die Mit­
glieder des Gläulbigerbeirats treten. 

Ausländische Maßnahmen 

§ 65. Für die Anel'Tkennung von M.ißna'hmen, 
die im Ausland im Rahmen eines dem öster­
~eichischen Ausgleichsverfahren entsprechenden 
Verfahrens getroffen werden, insbesondere' für 
Entscheidwngen, mit denen ein O~gan bestellt 
oder unmittelbar über im Inland gelegenes Ver­
mögen verfügt wird, -gelten §§ 79 hi:s 82, 84 EO. 
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Konkursordnung 

Beginn der Wirkung 

§ 2. (1) Die Rechtswirkungen der Künkurs­
eröffnung treten mit dem Beginn des Tages ein, 
an ,dem das Künkursedikt an ,der Gerichtstafel 
des Konkursgerichtes angeschlagen würden ist. , . 

(2) Wird bei der Versagung der Bestätigung 
üder bei der Einstellung des Ausgleichsverfahrens 
V'ün Amts wegen der Künkurs eröffnet (§ 52, 
Ahsatz 2; § 56, Albs'atz 5, Aw,glO.), 50. Ust er im 
Eröffnungsbeschluß als Anschlußkünkurs zu be­
zeichnen. Die nach der Künkursürdnung vüm 
'tage des Antrages auf Konkurseröffnung üder 
vüm Tage der Künkurseröffnung zu berechnen­
den Fristen sind vüm Tage ,des Antrages auf 
Eröffnung des Ausgleichsverfahrens üder vüm 
Tage der Eröffnung des Ausgleichsverfahrens 
zu berechnen. 

(3) Wird zugleich mit dei" Abweisung des An­
trages auf Eröffnung des Ausgleichsverfahrens 
vün Amts weg,ender Künkurs eröffnet (§ 3, 
Alb9aJtlz 3, Ausg<IO.), ISIO sind die nach der Konkurs­
ürdnung vüm Tage des Antrages auf Künkurs­
eröffnung zu berechnenden Fristen vüm Tage 
drClS Antrages :auf Eröffnung ,des AUISIgleich,sver­
fahrens zu berechnen. 

Unterhalt des Gemeinschuldners und seiner 
Familie 

,§ 5. (1) Was der Gemeinschuldner durch eigene 
Tätigkeit erwirbt üder was ihm während des 
Künkurses unentgeltlich zugewendet wird, ist 
,~hm süweit zu überlassen, als es Zlum Unterhalte 
,für ihn und für ·diejenigen,die gegen ihn einen 
gesetzlichen Anspruch auf Unterhalt haben, er­
fürderlich ist. 

(2) Der Gemeinschuldner hat keinen Anspruch 
auf Unterhalt aus der Masse. Jedüch k~nn der 
Masseverwalter mit Z.ustimmung des Gläubiger­
ausschusses dem Gemeinschuldner und dessen 
Familie den nütwendigen Unterhalt gewähren. 

(3) Wühnt der Gemeinschuldner in einem zur 
Künkursmasse gehörigen Hause, sü -sind auf die 
überlassung und Räumung der Wühnung des 
Gemeinschuldners die Vürschriften ·des § 105 EO. 
sinngemäß anzuwenden. 

Unterbrechung der Verjährung 

§ 9. (1) iDurch die Anmeldung im Künkurs 
wird die VerjM1rung der angemeldeten Fürde­
rung unterbrüchen. Die Verjährung der Fürde-

iE n·t W u r f: 

Konkursordnung (KO)' 

§ 2. (1) (unverändert). 

(2) Wird bei der Versagung der Bestätigung: 
üder bei der Einstellung des Ausgleichsv,erfahrens. 
vün Amts wegen der Konkurs eröffnet (§ 52, 
Albs. 2; § 56, .Albs. 5, AO), so. ist er im Eröff­
nungsbeschluß als Anschlußkünkurs zu bezeich­
nen. Die nach der Künkursürdnung vüm Tage 
des Antrages auf Künkurseröffnung üq.er vüm 
Tage der Künkurseröffnung zu berechnenden 
Friste!]. sind v;om Tage des Antrages auf Er­
öffnung des Ausgleichsverfahrens üder vüm Tage 
der Eröffnung des Aus,gleichlsverfahrens zu be­
rechnen. 

(3) Wird zugleich mit der Abweisung des An­
trages auf. Eröffnung des AusgLeichsverfahrens 
vün Amts wegen der Künwrs eröffnet (§ 3, 
Albs. 3, AO), so. sind die nach der Künkursürd­
Illiung vüm Tage des Antrages auf Künk-urser­
öffnung zu berechnenden Fristen vüm Tage des 
Antrages auf Eröffnung des Ausgleichsverfahrens 
zu berechnen. 

§ 5. (1) Der Gemeinschuldner hat keinen An­
spruch auf Unterhalt aus der Masse. Was der' 
Gemeinschuldner durch eigene Tätigkeit erwirbt· 
üder was ihm während des Künkurses unentgelt­
lich zugewendet wird, ist ihm zu überlassen, sü­
weit es zu einer bescheidenen Lebensführung für 
ihn und für diejenigen, die gegen ihn einen ge­
setzlichen Anspruch auf Unterhalt haben, uner­
läßlich ist. 

(2) Süweit dem Gemeinschuldner nichts zu 
überlassen ist, hat der Masseverwalter mit Zu­
stimmung des Gläubigerausschusses ihm und 
seiner Familie das zu gewähren, was zu einer 
bescheidenen Lebensführung unerläßlich ist; je­
düch ist der Gemeinschuldner aus der Masse 
nicht zu unterstützen, süweit er nach semen 
Kräften zu einem Erwerb durch eigene Tätig­
keit imstande ist. 

(3) (unverändert). 

Verjährung 

§ 9. (1) (unverändert). 
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rung g.egen ·den Gemeinschuldner beginnt von 
neuem mit dem Alblauf des Tages, an ·dem der 
Beschluß über die Aufhebung des Konkurses 
rechtskräftig geworden ist. 

(2) Wird ein Anspruch 'bei der Prüfungstag­
satzung bestritten, so gilt die Verjälhrung vom 
Tage .der Anmeldung his zum Aiblauf der für 
die Geltendmachung des Anspruch.es bestimmten 
Frist als gehemmt. 

Wirkung der Konkurseröffnung auf A\>sonde-· 
rungs- und Aussonderungsrechte 

§ 11. (1) Absonderungsrechte sowie Rechte auf 
Aussonderung nicht zur KOn'~ursmasse gehöriger 
Sachen werden durch die \Konkurs.eröfFnung 
:nicht berührt. 

§ 12. (1) Albsonderungsrechte, die in den letz-
1:en sechzig Tag.en vor der Konkurseröffnung 
durch Exekution zur Befriedigung oder Sicher·· 
stellung neu erworben worden sind, mit Aus·· 
nahmeder für öff.entliche A:bgaben erworbenen 
hbsonderungsrechte, erlöschen durch die Kon·· 
kurseröffnung; sie leben jedoch wieder auf, wenn 
der Konkurs gemäß § 166 aufgehoben wird. Bei 
der zwangsweisen Nandsrechtsbegrriindung auf 
Grund des § 208 EO. entsche~det .der Tag der 
Anmerkung der Zwangs1vel'1steigerung. 

(2) Ist lediglich auf Grund eines solchen Ab·· 
sonderungsrech tes die Verwenung beantragt 
worden, so ist auf Ersuchen des KonkurSikom­
.m:issärs oder auf Antrag 'des Masseverwalters das 

Entwurf: 

(2) (unverändert). 

§ 11. (1) (unverändert): 

(2) Die Erfüllung eines Aussondeningsan­
spruchs, die die Fortführung des Unternehmens 
gefährden könnte, kann vor Ablauf von neunzig 
Tagen ab der Konkurseröffnung nicht gefordert 
werden; das gilt nicht, wenn sie zur Abwen­
dung schwerer persönlicher oder wirtschaftlicher 
Nachteile des Berechtigten unerläßlich ist und 
eine Zwangsvollstreckung in anderes Vermögen 
des Schuldners zu einer vollständigen Befriedi­
gung des Gläubigers nicht geführt hat' oder vor­
aussichtlich nicht führen wird. Diese Bestimmun­
gen sind auch auf Ansprüche auf abgesonderte 
Befriedigung aus bestimmten Sachen anzuwenden. 

(3) Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des 
Masseverwalters oder auf Ersuchen des Kon­
kurskommissärs ein Exekutionsverfahren we­
gen eines Aussonderungs- oder eines Absonde­
rungsanspruchs, ausgenommen die Begründung 
eines richterlichen Pfand- oder Befriedigungs­
rechts, so weit und so lange aufzuschieben als 
der Berechtigte Erfüllung nicht verlangen kann. 
Die Frist des § 256 Abs. 2 EO verlängert sich 
um die Zeit der Aufschiebung. Das aufgeschobene 
Exekutionsverfahren ist nach Ablauf der Auf­
schiebung~frist nur auf· Antrag des Berechtigten 
wieder aufzunehmen. 

§ 12. (1) Absonderungsrechte, die in den letzten 
sechzig Tagen vor der Konkurseröffnung neu' 
erworben worden sind, ausgenominen Absonde­
rungsrechte für die in dieser Zeit neu entstan­
denen Forderungen und für öffentliche Abgaben, 
erlöschen durch die Konkurseröffnung; diese Vor­
rechte leben jedoCh wieder auf, wenn der Kon­
kurs nach .§ 166 aufgehoben wird. Bei der 
zwangsweisen Pfandsrechtsbegründung entscheidet 
der .Tag der Bin1lei.tung ·des Vel'swigerungsver­
fahrens (§ 208 EO) .. 

(2) (unverändert). 
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Verwertungsverfahren einz'UlStellen. Die in § 256, 
Absatz 2, EO.,für das Erlöschen des Pfandrechtes 
flf'Stgesetzte ,Frist ist zugunsten ,dieses Absonde~ 
rungsrechtes im Falle seines Wiederauflebens bis 
zum A:blaufe ,des Tages gehemmt, an dem der 
Beschluß üherdie Aufhebung des Konkurses 
rechtskräftig geworden i~t. 

(3) Ist Ibei einer vor oder nach der Konkurs­
eröffnung durchgefiührten Verwertung ein Erlös 
erzielt worden, so ist der auf ein solches Ab­
sonderungsrecht entttallende Teil in die Konkurs~ 
masse einzubeziehen. 

Forderungen auf wiederkehrende Leistungen 

§ 15. (1) Forderungen auf Entrichtung von 
jährlichen Renten, Unterhaltsgeldern oderande-, 
ren wiederkehrenden Leistungen von bestimm­
ter Dauer si,nd unter AJbzug der in § H, Ab­
'satz 3, 'bezeichneten Zwischenzinsen zusammen­
zurechnen .. 

(2) Forderungen der in Absatz 1 bezeichneten 
Art von unlbestimmter Dauer sind nach ihrem 
Schätzwert zur Zeit der Konkurseröffnung gel­
tend zu machen. 

d) Dienstverträge 

§ 25. (1) Ist der Gemeinschuldner Dienstgeber 
und ist das Dien'stvemältnis bereits angetreten 
woOrden, SoO kann es innerihatb eines Monats vom 
Tag ,der Konkurseröffnung vom Dienstnehmer 
durch voOrzeit~gen Austritt, woibeidie Konkurs­
eröffnung als wichtiger Grund gilt, vom Masse­
verwalter unter Einhahung der g,esetzlichen oder 
·der vereinbarten kürzeren Kündigungsfrist unter 
ß.edachtnathme auf die gesetzlichen Kündigungsbe­
schränkungen gelöst werden. 

(2) Bestimmungen, die in besonderen Gesetzen 
über den Einfluß der Konkurseröffnung auf das 
Dienstverhältnis getroffen sind, bleiben unbe­
rührt. 

Geltendmachung des Anfechtungsrechtes 

,§ 43. (1) Die Anfechtung kann durch Klage 
oder Einrede geltend gemacht werden. 

(2) Die Anfechtung durch Klage muß bei son­
stigem Erlöschen des Anspruches binnen Jahres­
frist nach der Konkurseröffnung ,geltend gemacht 
werden. 

\E n t wut f: 

(3) (unverändert). 

§ 15. (1) Forderungen auf Entrichtung von: 
Renten, Ruhe- und Unterhaltsgeldern oder ande-­
ren wiederkehrenden Leistungen von bestimmter' 
Dauer sind unter Abzug der in § 14 Abs. 3 
bezeichneten Zwischenzinsen zusammenzurech-­
nen. 

(2) (unverändert). 

d) Arbeitsverträge 

§ 25. (1) Ist der Gemeinschuldner Arbeitgeber­
und ist das Arbeitsverhältnis bereits angetreten 
worden, so kann es innerhalb dreier Monate 
vom, Tag der Konkurseröffnung vom Arbeit­
nehmer durch vorzeitigen Austritt, wobei die 
Konkurseröffnung als wichtiger Grund gilt, gelöst 
werden. Der Masseverwalter kann das Arbeits-­
verhältnis innerhalb dieses Zeitraums unter Be-­
dachtnahme auf, die gesetzlichen Kündigungsbe­
schränkungen und unter Einhaltung, der gesetz­
lichen, kollektivvertraglichen -oder der zulässig 
vereinbarten kürzeren Kündigungsfrist zu den 
für den Arbeitgeber geltenden Kündigungster­
minen mit der Maßgabe lösen, daß das Arbeits-­
verhältnis, sofern es nur zum Ablauf eines Ka­
lendervierteljahres oder eines späteren Zeitpunk­
tes gekündigt werden könnte, auch mit jedem 
anderen, dem Ablauf der Kündigungsfrist folgen­
den Monatsletzten gelöst werden kann. 

(2) Bestimmungen besonderer Gesetze. über­
den Einfluß der Konkurseröffnung auf das Ar­
beitsverhältnis bleiben unberührt. 

§ 43. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 
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(3) Der Anfechtungsberechtigte kann :beim Pro­
z.eßger-icht um ;die Anmel'kung der Klage bei .den 
bücherlichen Einlagen ansuchen, bei denen die 
Durchführung ,des Anfechtungsanspruches Ein­
tragungen erforaert. 

(4) Diese Anmerkung hat zur Folge, daß das 
Urteil über die Anfechtungsklage a-uch gegen 
Personen wirkt, die nach der Anmerkung bü,her­
liche Rechte erworben 'h:JJben. 

Aussonderungsansprüche 

§ 44. (1) Befinden sich -in der Konkursmasse 
Sach~n,die' dem Gemeinschuldner ganz oder zum 
Teile mcht gehören, so ist das dingliche oder 
persönliche Recht auf Ausronderung nach den all­
gemeinen Rechtsgr-undsätzen zu heurteilen. 

(2) In eine solche Sache nach der Konkurs­
eröffnung veräußert worden, so kann der Be­
rechtigte, unbeschadet. weitergehender Ersatz­
-anspruche, -die Aussonderung des bereits geleiste­
ten En'tlgeltes laus :der MMSe, wenn aber dtas Ent­
gelt noch nicht geleistet worden ist, .die Abtre­
tung des Rechtes auf das ausstehende Entgelt ver­
langen. 

(3) Sind dem Geme1nschuldner oder dem 
Masseverwalter Auslagen zu vergüten, die für 
die zurückzustellende Sache oder zur Erzielung 
des Entgeltes aufgewendet worden sind, so sind 
sie vom ~ussonderungsberechtigten Zug um Zug 
zu ersetzen. 

Masseforderungen 

§ 46. (1) Masseforderungen sind: 

1. die Kosten des Konkursverfahrens; den 
Kosten des Konkursverfahrens sind die 
Kosten ,eines vorherge.galngeIl!en Ausgleichs­
verfahrens' gleichzuhalten, wenn der Kon­
kurs als AnschlußkonJkurs (§ 2 A!bsatz 2) er­
öffnet worden ist; 

ferner alle A'USlagen, die mit der Erhal­
tung, Verwaltung und Bewirtschaftung der 
Masse veJ:1bunden sind, einschließlich der die 
Masse treffenden Steuern, Gebühren, Zölle, 
Beiträge zur Sozialversicherung und ande­
ren öff·entlichen Abgaben, ,die während des 
Konkurses fällig werden. Hiezu gehören 
auch die nach persönlichen Verhälmi~sen des 
Gemeil1JSchuldners bemessenen öffentlichen 
Albgaben; insoweit jedoch diese Abgaben 

En t w ur f: 

(3) (unverändert). 

(4) (unverändert). 

(5) Soweit das Anfechtungsrecht vom Masse­
verwalter ausgeübt wird, ist das Konkursgericht 
zur Verhandlung und Entscheidung über Anfech­
tungsklagen ausschließlich zuständig; dies gilt 
nicht, wenn der Masseverwalter in einen anhän­
gigen Rechtsstreit eintritt ('§ 37 Abs. 3). 

§ 44. (1) (unverändert). 

(2) Ist eine solche Sache nach der Konkurs­
eröffnung veräußert worden, so kann der Be­
rechtigte, unbeschadet weitergehender Ersatzan­
sprüche, die Ausfolgung des bereits geleisteten 
Entgelts, wenn es aber noch nicht geleistet ist, 
die Abtretung des Rechtes auf das ausstehende 
Entgelt' verlangen .. Gleiches gilt für Schadener­
satzansprüche wegen des Verlustes, der Minde­
rung OIder der Beschädigung nrach der Konkurs-
eröffnung. ' 

(3) (unverändert). 

Masseforderungen 

§ 46. (1) Masseforderungen sind: 

1. a) die Kosten des Konkursverfahrens; den 
Kooten des KOl1JkuTSverfahreru; sin1d die 
Kosten eines vomerg-ega.ng,eIllen Aus­
gleichsverfahrens gleichzuhalten, wenn 

. -der KonkuJ:"ls ,als AnochlußkonkU11s eröff­
net worden 11st; 

b) alle Auslagen, die mit der Erhaltung, 
Verwaltung und Bewirtsmaftung der 
Ma-S&e verlbunlden sintd; eil1lSchließ,I.ich -der 
die Masse treffenden Steuern, Gebühren, 
Zölle, Beiträge zur Sozialversicherung 
und anderen öffentlichen Abgaben, die 
während des Konkurses fällig werden. 
Hiezu gehören auch die nach persön­
lichen Verhältnissen des Gemeinschuld­
ners bemessenen öffentlichen Abgaben; 
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nach den verwaltungsbehördlichen Feststel­
lungen auf ·ein anderes als das für die Kon­
k,unsmlaJSse währe11ld des KonkurSies er7!ielte 
Einkommen entfallen, ist dieser Teil auszu­
scheiden; 

2. alle Ansprüche a.us Rechtshandlungen des 
Mas&everwalters und, wenn der Konkurs 
als Anschlußkonkurs (§ 2 Absatz 2) eröffnet 
worden ist, alle Ansprüche aus Rechtshand­
lungen des Schuldners oder des für ihn 'han­
delnden AusgleichsverwaltJers, ,die nach den 
Bestimmungen der Ausgleichsordnung zur 
Fortfü:hnung :des GeschäfteIs gestJatJtJet sind; 

3. unbeschidet der Bestimmung des § 21 Ab­
ganz 4 Anspl'üche 3iuf ErfülLung zweiseitiger 
Verträge, in welche der Masseverwalter ein­
getreten ist; 

4. Ansprüche der Dienstnehmer, die sich aus 
der B,een'digung des Dienstverhältnisses er­
gelben, 'Soweit sie nach der Konkurseröffnung 
fällig werden, auch wenn ,das Dienstverhält­
nis vor der Konkurseröffnungaufgekündigt 
oder aufgelöst wurde; 

5. die Ansprüche aus einer grundlosen Berei­
cherung der Masse .. 

(2) Als Masseforderungen gelten: 
a) Ansprüche der Dienstnehmer auf laufende 

DienstJbezüg.e für die ,letzten dreißig Tage 
vor der Konkurseröffnung oder vor dem 
Ableben des Gemeinschuldners; 

b) Ansprüche der Dierrstnehmer,di.e sich aus 
der Beendigung des Dienstverhältnisses er­
geben, soweit sie in den letzten dreißig 
Tagen vor der Konkul'serötfnung oder vor 
dem Alblt1ben des Gemeinschuldners fällig 
geworden sind, jedoch nur his zum Betrag 
des für drei, Monate entfallenden Entgelts. 

(3) Die Bes'twrnmungenldes Absatzes 1 Z, 4 und 
des Albsa,nzes 2 .gelten Isinngemäß für Heimarbeiter 
(§ 2 Absatz 1 lit. ades Heimalibeitsgesetzes, 
BGBL Nr. 66/1954). , 

§ 47. (1) Aus der Konkursmasse sind vor 
allem die Masseforderungen, und zwar aus der 
Masse, auf dte sie sich beziehen, zu berichtigen. 

EntwurJ: 

soweit jedöchdiese Abgaben nach den 
verwal tungsbehördlichen Feststellungen 
auf ein anderes als das .für die Konkurs; 
masse während des Konkttrses erzielte 
Einkommen entfallen, 'ist dieser Teil aus­
zuscheiden; 

2, alle Ansprüche aus Rechtshandlungen des 
Masseverwalters und, wenn der Konkurs als 
Anschlußkonkurs • eröffnet' worden ist, alle 
Ansprüche aus Rechtshandlungen des Schuld­
ners oder des für ihn handelnden Ausgleichs­
verwalters, die nach der Ausgleichsord­
nung zur Fortführung des Unternehmens 
gestattet sind; 

3. unbeschadet des § 21 Abs. 4 Ansprüche 
auf Erfüllung zweiseitiger Verträge, in die 
der Mass~verwalter eingetreten. ist; 

4. Ansprüche der Arbeitnehmer (Heimarbeiter), 
die sich aus der Beendigung des Arbeits­
verhältnisses ergeben; soweit sie nach der 
Konkurseröffnung fällig werden, auch wenn 
das Arbeitsverhältnis vor" der Konkurser­
öffnung aufgekündigt oder aufgelöst wurde; 

5. Ansprüche aus einer grundlosen Bereicherung 
der Masse; . 

6. wenn der Gemeinschuldner naCh der Kon­
kurseröffnung gestorben ist, die Kosten einer 
einfachen Bestattung; 

7. die Kosten der bevorrechteten Gläubiger­
schutzverbände, soweit sie für die Vorbe­
re~tungeines ZwangsalUl~g1eichs ,sowie für die 
Ermittlung und Sicherung des Vermögens 
zum Vorteil aller Gläubiger zweckmäßig auf­
gewendet wurden .. 

(2) Als Masseforderungen gelten: 
a) Ansprüche der Arbeitnehmer (Heimarbei­

ter) auf laufende Dienstbezüge für die letz- . 
ten dreißig Tage vor der Konkurseröff­
nung oder vor dem Ableben des Gemein­
schuldners; 

b) Ansprüche der Arbeitnehmer (Heimarbei­
ter), die sich· a1,lS der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ergeben, soweit sie in 
den letzten dreißig Tagen vor der Konkurs­
eröffnung oder. vor dem Ableben des Ge­
meinschuldners fällig geworden sind, jedoch 
nur bis zum Betrag des für drei Monate 
entfallenden Entgelts: 

(wird aufgehoben). 

§ 47. (1) (unverändert). 
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(2) Können Masseforderungennicht vollstän- (2) Können Masseforderungen nicht vollstän-
dig befriedigt werden, so haJben die unter § 46 dig befriedigt werden, so haben. die unter ~ 46 
Ab9atz 1 Z. IlflaßlenJden, vom M!aissevef>W1alter vor- Abs. 1 Z. 1 fallenden, vom Masseverwalter vor­
schuß weise 'bestrittenen iBara:uslagen, nach ihnen schußweise bestrittenen Barauslagen, nach ihnen 
die Masseforderungen der Dienstnehmer (Heim- die Masseforderungen der Arbeitnehmer (Heim­
arbeiter), soweit ,sie sich nicht aus der Beendi- arbeiter),. soweit sie sich nicht aus der Beendi­
gungvon Dienstverhältnissen (Auftragsverhält- gung von Arbeitsverhältnissen ergeben, und die 
nissen) ergeben, und die :übrigen Kosten des Ver- übrigen Kosten des Verfahrens nach § 46 Abs. 1 
fahrens nach § 46 .A!bsatlZl Z. 1, erster Absatz, Z. 1 lit. a den Vorzug vor den übrigen 
den Vorzug vor den-übrigen iMasseforderungen. Masseforderungen. Innerhalb gleicher Gruppen 
Innel'ha~b gleicher Gruppen sind die Masseforde- sind die Masseforderungen verhältnismäßig zu 
rungen verhältnismäßig zu bef6edigen. Bereits befriedigen. Bereits geleistete Zahlungen können 
geleistete Zahlungen können jedoch nicht zurück- jedoch nicht zurückgefordert werden. 
gefordert werden. " 

(3) Im Zweifel, ob sich Ma:sseforderungen auf 
die gemeinschaftliche oder auf eine :besondere 
Masse beziehen, gilt das erste. Darüber entschei-
detdas Konkursgericht nach VOrJl:3:hme der er~ 
forderlichen Erhebungen (§ 173, Absatz 5) unter 
Ausschluß des Rechnsweges. 

Erste Klasse 

§ 51. (1) In die erste Klasse gehören: 

1. die Kostendes Begr~bnisses des Gemein­
schuldners ,gemäß § 549 AlBGB., wenn je­
doch der Gemeinschuldner nach der Kon­
kurseröffnung gestorben ist, die mit seiner 
Beerdigung unvermeidlich vel1bundenen Aus­
lagen; 

2. Forderungen von Dienstnehmern und 
Heimarbeitern des Gemeinschuldners, soweit 
sie nicht gemäß § 46 Masseforderungen sind 
oder als solche gdten, 
a) an lauf.enden Dienstbezügen (Heimar­

heitsentgelten) für dals letzte Jahr vor 
der Konkurseröffnung oder vor dem A>b­
leben des Gemeinschuldners; 

b) aus der Beendigung des Dienstverhält­
nisses (Auftragsverhältnisses), sofern es 
im letzten Jahr vor der Konkurseröff­
nung oder vor dem Ablebendes Gemein­
schuldners 'beendet worden ist; 

alle Idi,ese FOJ:1derungen mit \dJer B'esch·rän­
kung, ,daß die Einreihung in die erste Klasse 
nur für den Höchsnbetrag von 40.000 S für 
jeden einzelnen Forderungsberechtigten gilt. 
Dieser Höchstbetrag gilt für laufende Dienst­
bezüge (Heimarbeitsentgelte); werden außer­
dem oder ausschließlich Anspruche aus der 
Beendigung des Dienstverhältnisses (Auf­
tragsverhältnisses) geltend gemacht, so er­
höht sich der HöchstJbetrag auf 50.000 S. 
Die Beschränkung ,gilt nicht für den An­
spruch auf Ersatz von Barauslagen. 

3. For:derungen von Handelsvertretern gegen 
den Geschäftsherrn auf Zahlung der Pro­
vision und Ersatz der Barauslagen, inso-

(3) (unverändert). 

§ 51. (1) In die erste Klasse gehören: 

1. wenn der Gemeinschuldner vor der Kon­
kurseröffnung gestorben ist, die Kosten einer 
einfachen Bestattung; 

2. Forderungen von Arbeitnehmern (Heimar­
beitern) des Gemeinschuldners, soweit sie 
nicht gemäß§ 46 Masseforderungen sind 
oder als solche gelten, 
,a) ,an ,Lauf,enlden DienstIbezügen (Heim­

arbe~tlSerul1geLten) cfür ,das letzte Jahr vOr 
Idler Konkurseröffmlllii oder vor dem Ab­
lieben des Gemei11lschuhdners; 

b) aus der Beendigung des Arbeitsverhält­
nisses, sofern es im letzten Jahr vor 
der Konkurseröffnung oder vor dem Ab­
leben des Gemeinschuldners beendet wor­
den ist;-

aLle idi'ese FOJ:1derulligen. mit Ider BiCSchrän­
kung, daß die Einreihung in die erste Klasse 
nur für den Höchstbetrag von 40 000 S für 
jeden einzelnen Forderungsberechtigten 'gilt. 
Dieser Höchstbetrag gilt für laufende Dienst­
bezüge (Heimarbeitsentgelte); werden außer­
dem oder ausschließlich Ansprüche aus der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend 
gemacht, so erhöht sich der Höchstbetrag 

. auf 50 000 S. Die Beschränkung gilt nicht 
für den Anspruch auf Ersatz von Baraus-, 
lagen; 

3. Forderungen von Handelsvertretern gegen 
den Geschäftsherrn auf Zahlung der Provi­
sion und Ersatz der Barau~lagenj soweit eS 

7. 
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Geltende Fassung: 

weit es sich um Ansprüche handelt, d1eim 
letzten Ja,hr vor der Konkurseröffnung er­
worben oder fällig geworden sind, mit der 
Beschränkung, daß die Einreihung in die 
erste Klasse nur für den HöchstJbetrag von 
40.000 S für jeden einzelnen Forderungsbe­
rechtigten gilt. Die Beschränkung gilt nicht 
für den Anspruch auf Ersatz von Baraus­
lagen. 

4. Forderungen von Ärzten, Hebammen, Kran­
kenwärtern und Apothekern aus berufs­
mäßigen Leistungen oder Lieferungen, so­
weit diese Forderungen im letzten Jahr vor 
der Konkurseröffnung oder vor dem Ab­
leiben Ides GemeinlSchUllidners entstanden sirud 
und sich ;uf ·die Pe~son des Geme.inschuld­
ners, auf seine Familienmitglieder oder auf 
die im Hause, im Gewe~he oder ,in der Wirt­
schaft verwendeten Dienstpersonen beziehen. 

5. Beiträge zur Sozialversicherung, jedoch nur 
insoweit, als sie im letzten Jahr vor der 
Konkurseröffnung fäHig geworden ~ind. 

(2) Können die Konkursforderungen der ersten 
Klasse nicht vollständig befriedigt werden, so 
halben die unter Absatz 1 Z. 1 his 4 .fallenden 
(Unte~kla'sse I a) den Vorzug vor den unter die 
Z. 5 fallenden (Unterklasse I b). Untereinander 
'sind ·sie v.erhältnismäßig zu befriedigen. 

Art. 7 Nr. 12 der 4. EVHGB 

E n t w u r f: 

sich um Ansprüche handelt, die im letzten 
Jahr vor der Konkurseröffnung erworben 
oder fällig geworden sind, mit der Beschrän­
kung, daß d,ie Einreihung in die erste Klasse 
nur für den Höchstbetrag von 40000 S für 
jeden einzelnen Forderungsberechtigten gilt. 
Die Beschränkung gilt nicht für den An­
spruch auf Ersatz von Barauslagen; 

4. Forderungen von Ärzten aus berufsmäßigen 
Leistungen oder Lieferungen, soweit sie im 
letzten Jahr vor der Konkurseröffnungoder 
dem Ableben des Gemeinschuldners entstan­
den sind, und sich auf ihn oder seine Familie 
beziehen; 

5. Beiträge zur Sozialversicherung, jedoch nur 
insoweit, als sie im letzten Jahr vor Kon­
kurseröffnung fällig geworden sind. 

(2) (unverändert). 

Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger im Kon- Forderungen der Gesellschaftsgläubiger gegen 
kurs- oder Ausgleichsverfahren gegen Gesell- einen persönlich haftenden Gesellschafter 

schaf tel" 

Im Konkurs- oder Ausgleichsrverfahren über 
das Pr.ivatvermö.gen eines Gesellscha·fters können 
die Gesellschaftsgläuhiger, wenn auch Üfber das 
Vermögen der Gesellschaft das Konkurs- oder 
Ausgleichsverfa!hreneröffnet ist, nur wegen des 
Ausfalls Befriedigung suchen, den sie im Kon­
kurs- "oder Ausgleichsverfahren uber das Gesell­
schaft.svermögen erlitten halben. 

Forderungen ausländischer Gläubiger 

§ 58. (1) Sofern nicht a~us Staatsverträgen oder 
im Reichsgesetzblatt kundgemachten ,Regierungs­
erklärungen etwas anderes hervorgeht, stehen 
den ausländischen Gläubigern ,die gleichen Rechte 
zu wie den inländischen, wenn die Beobachtung 
der Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 

, (2) Bestehen Zweifel an der Beobachtung der 
Gegemeicigkeit, so ist die bindende Erklärung 
des Justizministers einzuholen. 

(3) Diese Bestimmungen gelten auch für For­
derungen, die nach der Konkurseröffnung von 
Ausländern an Inländer übergegangen sind. 

§ 56 a. Gläubiger einer Handelsgesellschaft sind 
im Konkurs gegen einen persönlich haftenden 
Gesellschafter, wenn auch über das Vermögen 
der Handelsgesellschaft der Konkurs oder das 
AUisgleichsverfiaihI"en ,eröffnet ist, nur mit dem 
Ausfall zu berüeksichtigen, den sie im Konkurs 
oder im Ausgleichsverfahren der Handelsgesell­
schaft erlitten haben. 

(wird aufgehoben). 
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Gelt,ende Fassung: 

Rechte der Konkursgläubiger nach Konkursauf­
hebung 

a) Klagerecht 

§ 60. Konkursgläulbiger können, gleichviel ob 
sie .ihre Forderungen im Konkurs angemeldet 
haben oder nicht, ihre Uniberichtigten Forderun­
gen auf das zur freien Verfügung bleibende oder 
nach der Konku1'lsaufhebung erworbene Vermö­
gen des Gemeinschuldners geltend maChen. 

b) Exekutionsrecht 

§ 61. Ist eine Forderung im Konkurse festge-
-stellt und vom Gemeinschuldner nicht ausdruck­
lich bestritten worden, so kann wegen dieser 
Forderung auf Grund der Eintragung des Kon­
kurskommissärs ·in das Anmeldungsverzeichnis 
oder eines anderen Exek'lltionstitels auf das zur 
freien Verfügung bleibende oder nach der Kon­
kursaufhebung erworbene Vermögen des Ge­
meinschuldners gleichwie auf Grund eines Ur­
teiles Exekution geführt werden. 

Zuständigkeit 

§ 63. (1) Für das Konkursverfahren ist der 
Gerichtshof e1'lster Instanz zuständig, ,in ,dessen 
Sprengel der Gemeinschuldner sein Unternehmen 
betreibt oder in Ermangelung eines solchen sei­
nen ordentlichen Wohnsitz hat. 

(2) Betrei:bt der Gemeinschuldner im Inlande 
kein Unternehmen und hat er im Inlande kei­
nen ordentlichen W ohn'Sitz, so ist der Gerichts­
hof erster Instanz zuständig, in dessen Sprengel 
sich Vermögen des Gemeinschuldners befindet. 

i 
I , 

I 

Entwurf: 

I . 
§ 6q. (1) (ansonsten unverändert). 

I 
: 
I , 
I 

! 
i 
I 

(2) [Wenn der Gemeinschuldner eme Forde-
rung ',nicht ausdrücklich bestritten hat, bindet 
ihre l1eststellung die Gerichte und" sofern be­
sondeie Gesetze nichts anderes bestimmen, auch 
die Vhwaltungsbehörden. Leistungsklagen über 
solche I Forderungen bleiben zulässig; jedoch sind 
dem unterlegenen B'eklagten die Prozeßkosten 
zu erSetzen, es sei denn, er hat die Abweisung 
des ~lagebegehrens beantragt oder der Kläger 
benödgt das Urteil zur Zwangsvollstreckung in 
eineml Staat, der Auszüge aus dem Anmeldungs­
verzei;chnis eines österreichischen Gerichtes nicht 

. als Exekutionstitel anerkennt. ' 
I 

I b) Exekutionsrecht 

§ 6!1. Wenn eine Forderung im Konkurs fest­
gestellt und vom Gemeinschuldner' nicht aus­
drücklich bestritten worden ist, kann wegen die­
ser Fbrderung auch auf Grund der Eintragung 
des ~on;kJurskommi'ssär:s ,in ,das A'IlJme1dung's­
verzeichnis auf das zur freien Verfügung blei­
bend~ oder nach der Konkursaufhebung erwor­
bene IVermögen des Gemeinschuldners Exekution 
gefühl,.t werden. Bestehen zugunsten derselben 
Forderung mehrere Exekutionstitel und ist auf 
Grund eines von ihnen die Exekution bewilligt 
wordbn, so ist während der Dauer des hierauf 
beruHenden Exekutionsverfahrens die Bewilli­
gung 'I der Exekution' auf Grund eines anderen 
Exekutionstitels unzulässig; eine dennoch bewil­
ligte IExekution I~st von Amos wegen Q/der auf 
Antrlg ohne Vernehmung der Parteien. einzu­
stelleh.. 

I 
I 
I 
I 

§ 63. (1) Für das Konkursverfahren ist der Ge­
richtshof erster Instanz zuständig, in dessen 
Spre4gel der Gemeinschuldner sein Unternehmen 
betretbt oder mangels eines solchen seinen ge­
wöhrilichen Aufenthalt hat. 

I , 

(2)i Betreibt der Gemeinschuldner im Inland 
kein ilJnternehmen und hat er im Inland keinen 
gew~hnlidten Auf,enthah, so ,iSt Ider Gerich,t'shof 
erster Instanz zuständig, in dessen Sprengel si.ch 
eine iNiederlassung, mangels einer solchen Ver­
mög~n des Gemeinschuldners befindet. 

I . 
I. 
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Gel te n d e Fa s s u n g: ' 

(3) Sind mehrere Gerichte zuständig, so ent­
scheirda 'dias Zulvovkommen mi.t ,der Eröffnun1g 
des Konkurses. 

Umfang des Konkursverfahrens 

a) Mit Bezug auf das inländische Vermögen 
§ 66. Das Konkursverfahren ,erstreckt sich auf 

das gesamte bewegliche und auf das im Inland 
gelegene unbewegliche Vermögen ides Gemein­
schuldners. 

b) Mit Bezug auf das ausländische Vermögen 

§ 67. (l) Sofern nicht aus Staatsv·erträgen oder 
im Reichs·gesetlZiblatt kuoo1gemachitJen Regierungs­
erklärungen etwas anderes hervorgeht, ist da,s im 
Auslande befindliche bewegliche Vermögen des 
Gemeinschuldners in' den inländischen Konkurs 
2IU ziehen und die ausländische Behörde um Aus­
folgung dieses Vermög.ens zu ersuchen; dagegen 
ist das im Inlande befindliche bewegliche Ver­
mögen eines Gemeinschuldners, üJber dessen Ver­
mögen der Konkurs im Auslande eröffnet wor­
den ist, der ausländischen Konkursbehörde auf 
deren Verlangen auszufolgen, sofern nicht der 
Konkurs im Inlande ,eröffnet wird. Das Ver­
mögen darf erst nach Befriedigung der h~s zum 
Einlangen des Ersuchens erworbenen Aussonde­
rungs- und Absonderungsrechte ausgefoIgt wer­
den. 

(2) Die Ausfolgung ist ahzulehneJl, 1usoweit 
der ausländische Staat nicht Gegenseitigkeit be­
obachtet. Bestehen Zweifel an' der Beobachtung 
der Gegenseitigkeit, so ist die Ibindende Erklä­
rung des Justizministers einzuholen. 

Zahlungsunfähigkeit 

§ 68. (1) Die Eröffnung des Konkurses setzt 
voraus, daß der SchuMner zahlungsunfähig ist. 

(2) Zahlu11igsunifähigkeit ist in~besondere an­
zunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen 
einstellt. 

Überschuldung 

§ 69. (1) Die Eröffnung des Konkurses über 
Verlassenschaften rund üher das, Vermögen juristi­
scher Personen findet, soweit nicht andere ge­
setzliche Vorschriften bestehen, auch im Falle 
der überschuldung statt. 

(2) Die auf die Z,arhlungsunfähigkeit sich be­
ziehenden Vorschriften der K:onkursordnung 
gehen in diesen Fällen sinngemäß auch für die 
überschuldung. 

Entwurf: 

(3) (unverändert). 

(wird aufgehoben). 

(wird aufgehoben). 

§ 68. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 

(3) Zahlutigsunfähigkeit setzt nicht voraus, 
daß Gläubiger auf Erfüllung drängen. 

§69~ (1) Die Eröffnung des Konkurses über 
HandeJsgesellschaften, bei denen kein persönlich 
haftender Gesellschafter eine natürliche Person 
ist, über das Vermögen juristischer Personen und 
über Verbssenschaften findet, soweit besondere 
Gesetze nichts anderes bestimmen, auch bei über­
schuldung statt. 

(2) (unverändert). 
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Gelt,ende Fassung: 

Art. 7 Nr. 13 der 4. EVHGB 

Konkurs über das Vermögen der aufgelösten 
Gesellschaft 

Solange noch ungeteiltes Vermögen einer auf­
gelösten Gesellschaft vorhanden ist, kann dar­
über ein selbständiger Konkurs eröffnet werden. 

Konkurseröffnung 

a) auf Antrag des Schuldners 
§ 70. (1) Auf Antrag ·des Schuldners ist der 

Konkurs sofort zu eröffnen. Die vom Schuldner 
an das Gericht erstattete Anzeige von der Zah­
lungseinstellung gilt aLs Antrag. 

(2) Geht der Antrag nicht von allen persön­
lich harftenden Gesellschaftern oder Liquidatoren 
einer Handelsgesellschaft aus, so sind die übr,igen 
persönlich haftenden Gesellschafter oder Liquida­
toren Ü'ber den Antrag einzuvernehmen. Ist ein 
Einverständnis über den Antrag nicht zu erzie­
len oder die rechtzeitige Einv,ernehmung nicht 
möglich, ,so ist der Konkurs nur ·dann zu eröff­
nen, wenn die ZahlungsuIllfähigkeit glaU'b:haft ge­
macht ist. 

(3) Die Vorschri,ften des Absatzes 2 sin'd sinn­
gemäß anrluwenden, wenn die Eröffnung des 
Konkurses über das Vermögen einer juristischen 
Person nicht- von allen zur Vertretung berechtig­
ten Personen oder Wlenn Idie Eröffnu11ig ,des Kon­
kurses iiber eine Verlassenschaft nicht von allen 
Erben beantragt wird. 

b) auf Antrag eines Gläubigers 

§ 71. (1) Auf Antrag e,ines Gläubigers ist der 
Konkurs zu eröffnen, wenn -der Gläubiger den 
Bestand seiner, wenngleich noch nicht fälligen 

Entwurf: 

I 
I 

I 

I § 69 a. Nach der Auflösung einer juristischen 
P,erson oder einer Handelsgesellschaft ist die 
Eröffnung des Konkurses zulässig, solange das 
~ermögen nicht verteilt ist. 

I 

i 
I 

I 

1 

§ 70. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

: ( 4) Bei einer Handelsgesellschaft, bei der kein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
rerson ist, gelten die Abs. 2 und 3 für die 
brganschaftlichen Vertreter und die Liquidatoren 
aer Zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten 
pesellschafter entsprechend. Gleiches gilt" wenn 
aie organschaftlichen Vertreter ihrerseits Han­
,delsgesellschaften sind, in denen kein persönlich 
haftender Gesellschafter eine natürliche Person 
'ist, oder wenn sich die Verbindung von Gesell­
Ischaften in dieser Art fortsetzt. 
I' 

i (5) Natürliche Personen, die ein Unternehmen 
,betreiben, persönlich haftende Gesellschafter und 
pqui

'
c1a:toreneiner HandelS'g<!5elLschaft !Und die 

izur Vertretung einer juristischen Person berech­
Itigten Personen haben unverzüglich nach Eintritt 
ider Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung des Kon­
:kurses zu beantragen. Bei einer Handelsgesell­
ischaft, bei der kein persönlich haftender Gesell­
ischaftereine ,natürliche Person ist, trifft diese 
I Pflicht die im Abs. 4- bezeichneten Personen. 

I b) auf Antrag eines Gläubigers 

§ 71. (1) Auf Al1Itrt:lig eines Gläubigers 
ist der Konkurs unverzüglich zu eröffnen, wenn 
er glaubhaft macht, daß er und ein anderer -
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Konkursforderung und ,die Zahlung,sunfxhi'gkeit 
des Schuldnel's glaubhaft macht. Der Glaubhaft­
machung der Zahlungsunfähigkeit bedarf es nicht, 
wenn der Antrag .. vor Einstellung eines Aus­
gleichSIVerfahrens oder hinnen vierzehn Tagen 
nach der Einstellung eingebracht wird; dies gilt 
jedoch nicht, wenn der Antrag in einem fortge­
setzten Verfa:hren (§ 55e) oder nach Einstellun,g 
eines solchen Verfahrens gestellt worden ist. 

(2) Das Gericht hat Ülber den Antrag den 
Schuldner und sonstige Auskunftspersonen einzu­
vernehmen, wenn dies rechtzeitig möglich ist. 
Ohne vorhergehende Einvernehmung dieser Per­
sonen und des Antragstellers ist der Antrag nur 
dann ibzuweisen, wenn er offenbar unbegründet 
ist, in~besondere, wenn die Glaubhaftmachung 
offenbar nicht erbracht ist. 

(3) Ein vom Gläubiger zurückgezogener An­
trag auf Konkurseröffnung kann unter Berufung 
auf dieselbe Forderung nicht vor Ahlauf von 
sechs M.onaten erneuert werden. 

Konkurshindernisse 

§ 73. (1) Ist nur ein persönlicher Gläwbiger 
vorhanden, reicht aber das Vermögen zur Dek­
kung der Kosten des Konkurs,verfahrens voraus­
sichtlich hin, so ist dem Antrage auf Konkurser­
öffnung dennoch stattzugeben, wenn der Antrag­
steller den Bestand eines Anfechtungsanspruches 
glaubhaft macht. Vor Abweisung des Antrages ist 
der Antragsteller einzuvernehmen. 

(2) Fehlt ,es an einem zur Deckung der Kosten 
des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichen-

. den Vermögen, so ist der Konkurs dennoch zu 
eröffnen, wenn der Antragsteller einen Anfech­
tungsanspruch glaubhaft macht oder einen ange­
messenen Kostenvorschuß leistet. Einen solchen 
kann ·da,s Gericht auch dann fordern, wenn ein 
Anfechtungsanspruch glaubhaft g,emacht wird. 
Der Ersatz dieses Vorschusses kann nur als Masse­
forderung geltend .gemacht werden. 

.Entwurf: 

wenngleich nicht fällige - Konkursforderungen 
haben, und daß der Schuldner zahlungsunfähig 
ist. Der Gläubiger braucht jedoch die Zahlungs­
unfähigkeit nicht glaubhaft zu machen, wenn er 
die Konkurseröffnung während der Anhängigkeit 
oder binnen vierzehn Tagen nach der Einstellung 
eines nicht nach § 55 h AO fortgesetzten Aus­
gleichsverfahrens beantragt. Der Glaubhaft­
machung der Konkursforderung eines anderen 
Gläubigers steht die des Bestehens eines Anfech­
tungsanspruchs gleich (§ 73 Abs. 1). 

(2) Der Antrag ist dem Schuldner zu eigenen 
Handen zuzustellen. Eine Belehrung über die 
Abwendung des Konkurses durch einen Aus­
gleichsantrag und über dessen Wesen ist anzu­
schließen. Das Gericht hat den Schuldner und 
sonstige Auskunftspersonen, auch Betriebsräte, 
die im Unternehmen errichtet sind, zu verneh­
men, wenn es rechtzeitig möglich ist; jedoch ist 
der Antrag ohne Anhörung sofort abzuweisen, 
wenn er offenbar unbegründet ist, besonders, 
wenn die Glaubhaftmachung nicht erbracht ist, 
oder wenn er offenbar mißbräuchlich gestellt ist. 
Zur Vernehmung bestimmte Tagsatzungen dür­
f,en ,nur von Amtls weg/en 'el1Streckrt wet1d'en., 

(3) (unverändert). 

§ 73. (1) (unverändert). 

(2) Fehlt es an einem zur Deckung der Kosten 
delS Konkursverfahrens vor.au~ichtlich hinrei­
chenden Vermögen, so ist der Konkurs dennoch 
zu eröffnen, wenn der Antragsteller einen An­
fechtungsanspruch glaubhaft macht oder auf An­
orldnung des Gerichtes innerhallb ei'ner bestimm­
ten Frist einen von diesem zu bestimmenden 
Betrag zur Deckung der Kosten vorschußweise 
erlegt. Einen solchen Kostenvorschuß kann das 
Gericht auch dann forder~, wenn ein Anfech­
tungsanspruch glaubhaft gemacht wird. Wenn 
der Vorschuß nicht rechtzeitig erlegt wird, ist 
der Antrag sofort abzuweisen; darauf ist der 
Antragsteller zugleich mit der Anordnung auf­
merksam zu machen. Die Anordnung des Kosten­
vorschusses erfolgt durch Beschluß; dieser ist 
nicht abgesondert anfechtbar und nicht voll­
streckbar. Erlegt der Antragsteller den Kosten­
vorschuß rechtzeitig, so kann er dessen Ersatz 
nur als Masseforderung geltend machen. 
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(3) Wird der Konkurs mangels hinreichenden 
Vermö.gens nicht eröffnet, so ist der Beschluß im 
Zentralblatte zu veröffentlichen und der Schuld­
ner auf Antrag eines Gläubigers zur Ablegung 
des Offenbarungseides zu v·erhalten (§ 101). 
Kommt bei de'r Ab:legung des Offenbarungseides 
Vermögen zum Vorschein, 'So kann ungeachtet 
der Vorschrift des § 71, Absatz 3,die Konkurs­
eröffnung neuerlich heantra.gt werden. 

Bekanntma,chung der Eröffnung des Konkurses 

§ 74. Cl) Die Eröffnung des Konkurses ist 
durch ein Edikt öff·entlich bekanntzumachen. 

(2) Das Edikt hat zu enthalten: 
1. die Benennung des Gerichte~; 
2. den Namen (Firma), Vornamen, Stand und 

Wohnort des Gemeinschuldners und den 
Sitz seines Unternehmens; 

I 
I Entwurf: 

(3) I(unverändert). 
! 

I 

! 
I 

I 
I Einstweilige Vorkehrungen 

§ ~3 a. (1) Wenn der Konkurs nicht sofort 
eröff~et werden kann und der Antrag nicht 
offenbar unbegründet ist, hat der Vorsitzende des 
Sena~es oder ein von ihm beauftragter Richter 
als Einzelrichter zur Sicherung der Masse, beson­
ders kur Unterbindung anfechtbarer Rechtshand­
lung6n und zur Sicherung der Fortführung eines 
Unte:rnehmens dienliche einstweilige Vorkehrun­
gen nach Erhebungen anzuordnen. 

! 
(2): Dem Schuldner können insbesondere 

Rech~shandlungen, die nicht zum gewöhnlichen 
Unternehmensbetrieb gehören, das Veräußern 
oderl Belasten von Liegenschaften, .das Bestellen 
von Absonderungsrechten, das Emgehen von 

I 
Bürgschaften und unentgeltliche Verfügungen 

, überpaupt oder doch ohne Zustimmung des Rich­
ters :oder, eines von ihm bestellten einstweiligen 
Verwalters verboten werden. ' 

(3j Einstweilige Vorkehrungen sind in den 
öffe1tlichen Büchern und Registern anz,:merken. 
Entgegenstehende Rechtshandlungen smd den 
Glä~bigern gegenüber unwirksam, wenn der 
Dritre das Verbot kannte oder kennen mußte 
oderi wenn er selbst die' Konkurseröffnung bean­
tragr hat. 

i 
(4D Einstweilige Vorkehrungen sind aufzuhe-

ben,1 wenn der Konkurs nicht eröffnet wird 
ode~ wenn sich die Verhältnisse sonst so geändert 
haben, daß es ihrer nicht mehr bedarf. Sie er-

I 
lös~en mit der Konkurseröffnung, soweit sie der 
Kon!kurskommissär nicht als Sicherungsmaßnah­
men! (§ 77) aufrechterhält. 

(5
1

1
) über Rekurse gegen Beschlüsse, mit denen 

einstweilige Vorkehrungen angeordnet, geändert 
OIdeJ aufgehoben wel'lden, refi'tschJeiiclet ,das Ober­
landesgericht endgültig. 

I 
I 

§!74. (1) (unverändert). 
: 

i • 
(2) Das EdIkt hat zu enthalten: 
1; Bezeichnung des Gerichtes; 
2] Namen (Firma) und Wohnort des Gemein-

I 
schuldners sowie Sitz des Unternehmens (der 

I Niederlassung); 

I 

I 
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Geltende Fassung: 

3. den Namen und Amtssitz des Konkurskom­
missärs; 

4. den N ame~ und die Adresse des Massever­
walters; 

5. Ort, Zeit und Zweck der ersten Gläubiger­
v,ersammlung mit der Autforderung an die 
Gläubiger, die rBelege für die Glaubhaft­
machung ihrer Forderungen mitzubringen; 

6. die Aufforderung an die Konkursgläubiger, 
ihre Forderungen innerhalb einer heSrtimm­
ten Frist anzumelden, und eine kurze Be­
lehrung iiber die Folgen" einer Versäumung 
oer Anmeldungsfrist oder der Bestellung 
eines Zustellungsbevollmächtigten (§ 104); 

7. Ort und Zeit der al1gemeinen Priifungstag­
satzung; 

8. die für die w~iteren Veröffentlichungen be­
stimmten Zeitungen. 

(3) Die erste Gläubigerversammlung ist in der -
Regel nicht über vierzehn Tage, die Anmel­
dungsfrist in der Regel auf dreißig his neunzig 
Tage nach der Konkurs,eröffnung und die all­
gemeine Prüfung.staJgsatzung. inder Regel auf 
vierzehn Tage nach Ablauf der Anmeldungsfrist 
anzuordnen. 

§ 75. (1) Das Edikt ist am Tage der Konkurs­
eröffnung- an der Gerichtstafel des Konkursge­
richtes anzuschlagen; eine Bestätigung über den 
Vollzug dieser Anordnung ist ,bei den Akten 
aufzubewahren. Außerdem ist das Edikt an der 
Gerichtstafel des ß.ezirksgerichtes, bei dem der 
Konkurskommissär seinen Amtssitz hat, und, 
wenn sich der Wohnsitz des Gemeinschuldners 
oder. der Sitz seines Unternehmens außerhalb 
des Gerichtshofsortes befindet, an der Gerichts­
tafel dieser Orte anzuschlagen. 

(2) Befindet sich am Orte der Niederlassung 
eines Gemeinschuldners, dessen Firma im Han­
dels- oder Genossenschaftsregist~r eingetragen ist, 
eine Börse oder ist der Gemeinschuldner Mitglied 
oder Besucher ,einer Börse, so ist das Edikt im 
BörselokaI anzuschlagen. 

Entwurf: 

3. Namen des Konkurskommissärs; 

4. Namen und Anschrift des Masseverwalters; 

5. Ort, Zeit und Zweck der ersten Gläubiger­
versammlung mit der Aufforderung an die 
Gläubiger, die Belege für die Glaubhaft­
machung ihrer Forderungen mitzubringen; 

6. die Aufforderung an die Konkursgläubiger, 
iJhre Fordel1UnJgen rinnerna;llb ein~r 'bestimm­
ten Frist r.tnzUJIl1Ielden, und eine kurze Be­
lehrung über die Folgen einer Versäumung 
der Anmeldungsfrist oder der Bestellung 
eines Zustellungsbevollmächtigten (§ 104); 

7. Ort und Zeit der allgemeinen Prüfungs­
tagsatzung; 

8. die für die weiteren Veröffentlichungen be­
stimmten Zeitungen. 

(3) (unverändert). 

§ 75. (1) Das Edikt ist anzuschlagen 

"1. am Tag der Konkurseröffnung an der Ge­
~ichtstafel des Konkursgerichts, eine Be­
stätigung über den Vollzug dieser Anord­
nung ist bei den Akten aufzubewahren; 

2. an der Gerichtstafel des Bezirksgerichts 
a) des gewöhnlichen Aufenthalts des Ge­

meinschuldners, 
b) des Sitzes des Unternehmens (der Nieder­

lassung), 
sofern sich diese nicht. am Gerichtshofsort 
befinden; 

3. im Börselokal, wenn sich am Ort des Sitzes 
des Unternehmens (der Niederlassung) 
eines Gemeinschuldners, dessen Firma im 
Handels- oder Genossenschaftsregister ein­
getragen ist, eine Börse befindet, oder wenn 
der Gemeinschuldner Mitglied oder Besucher 
einer Börse ist. 

(2) Ein Auszug aus dem Edikt ist zu veröffent­
lichen 

1. in der zur Veröffentlichung der amtlichen 
Bekanntmachungen des Konkursgerichts be­
stimmten Zeitung; 

2. im Zentralblatt für die Eintragungen in das 
Handelsregister in der Republik österreich; 

3. in anderen Zeitungen, wenn das im einzelnen 
Fall zweckmäßig erscheint und nicht mit 
einem im Vergleich zum Umfang der Kon-. 
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3 der Beilagen 105 

Gelt,ende Fassung: 

(3) Eine Ausfertigun.g des Ed~klles ist den Kon­
kursgläUlbigern, deren Adresse bekannt ist, sowie 
der örtLich zuständigen Finanzprokura~ur zuzu­
st,ellen. Durch Verordnung kann bestimmt wer­
den, daß an Stelle der Finanzprokuratur oder 
neben ihr and,ere Organe der Finanzverwaltung 
ZlU verständigen sind. 

i 
(4) Ein Auszug aus dem Edikt ist im Zentral­

blatte zu veröffentlichen. 

(5) Im ubrilgen gelten für die Verqffentlichung 
des Ediktes sowie aller anderen öffentlichen Be­
kanntmachung,en die Vorschriften :des § 117, 
Absatz 2, ZPO. Solche Veröffentlichungen sind 
nur auszugsweise einzuschalten. 

E n tw u r f: 

kursmasse zu großen Kostenaufwand ver­
bunden ist. 

(3) Ausfertigungen des Ediktes sind zuzu­
stellen 

1. jedem Konkursgläubiger, dessen Anschrift 
bekannt ist; 

2. jedem bevorrechteten Gläubigerschutzver­
band; 

3. jedem im UntJernJehmen errichteten Be-' 
triebsrat; 

4. der Finanzprokuratur; 

5. dem nach der Anschrift des Gemeinschuld~ 
nersund dem ~tz .des UntJet111Jehrn~ns (der 
Niederlassung) örtlich zuständigen Finanzamt 
mit allgemeinem Aufgabenkreis, wenn je­
doch der Gemeinschuldner eine juristische 
Person ist und das Konkursgericht seinen 
Sitz in Wien hat, dem Finanzamt für Kör­
perschafteri in Wien; 

6. dem nach dem Sitz des Unternehmens (der 
Niederlassung) örtlich zuständigen Landes­
arbeitsamt; 

7. dem Arbeitsamt am Sitz des Konkursge­
richts, wenn jedoch das Konkursgericht sei­
nen Sitz in Wien hat, der Zentralen Berech­
nungsstelle der Arbeitslosenversicherung der 
Wiener Arbeitsämter. 

(4) Ausfertigungen des Ediktes sind, wenn 
der Gemeinschuldner Unternehmer ist, der für 
ihn und der für seine Arbeitnehmer zuständigen 
gesetzlichen Interessenvertretung zuzustellen. Hat 
der Gemeinschuldner das Vermögensverzeichnis 
und die Bilanz (§ 100) bereits vorgelegt, so sind 
sie anzuschließen. . 

Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretun­
gen und des Landesarbeitsamts 

§ 75 a. Die gesetzlichen Interessenvertretungen 
(§ 75 Abs. 4) und das Landesarbeitsamt (§ 75 
Abs. 3 Z. 6) können sich binnen drei Wochen 
über die im § 81 Abs. 1 bezeichneten Umstände 
äußern. Rechtzeitig einlangende Äußerungen sind 
dem Masseverwalter und, soweit vorhanden, dem 
Gläubigerausschuß, auf Verlangen der Äuße~ungs­
berechtigten auch den Gläubigern zur Kenntnis 
zu bringen, wenn die hiefür notwendigen Aus­
fertigungen beigebracht werden. 
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Gel t end e Fa s s u n g: Entwurf: 

Sicherungsmaßnahmen und Ben;chrichtigungen' Sicherungsmaßnahmen und Benachrichtigungen 
. von der Konkurseröffnung von der Konkurseröffnung 

§ 77. {1) Das Konkursgericht hat alle Z'ur 
Sicherung der Masse dienlichen Maßnahmen zu 
treff,en; es kann insbesondere den Gemeinschuld­
ner bei Fluchtverdacht in Haft nehmen. 

(2) Das Konkursgericht hat zugleich mit der 
Konkurseröffnung die Post-und Tdegraphen­
ämter sowie die Eisenbahn- und Schiffahrtsstatio­
nen, die nach der Lage der Wohnung und der 
Betrielbsstätte des Gemeinschuldne~s in Betracht 
kommen, von der Konkurseroffnungzu benach­
richtigen. Diese Ämter und Stationen sind ver­
pflichtet, alle sonst dem Gemeinschuldner aus­
zufolgenden Sendungen an den Masseverwalter 
auszuhändigen, solange das Gericht nicht eine 
gegenteilige Verfügung trifft. 

Der Masseverwalter hat dem Gemeinschuld­
ner Einsicht in di,e an ihn einlangenden Mittei­
lungen zu gewaihren und ihm die Sendungen 
auszufolgen, die die Masse nicht berühren. 

(3) Banken, Kredit- und Verwahrungs anstalten, 
bei denen der Gemeinschuldner ein Depot, ein 
Guuhaiben oder ein Sichetheitsfach hat, worüber 
er allein oder gemeinsam mit anderen verfügen 
kann, sind von der Konkurseröffnung mit dem 
Auftrage zu benachrichtigen, VerHigungen über 
das Depot, das Guchaben oder das Sicherheits­
fach nur mit Zustimmung de.s Konkursgerichtes 
zu vollziehen. 

(4) Steht der Gemeinschuldner im öffentlichen 
Dienste, so ist dessen vorgesetzte Behörde von 
der K011lkurseröffnung zu benachrichtigen. 

(5) Der Justizminister kann weitere Mitteilun­
gen von der Konkurseröffnung anordnen. 

§ 77. (1) Zugleich mit der Konkurseröffmmg 
hat der Konkurskommissär ,alle Maßnahmen zu 
treffen, die zur Sicherung der Masse und zu)." 
Fortführung eines Unternehmens dienlich sind. 
Vor dessen Schließung hat er den Masseverwalter 
und einen etwa bestehenden Gläubigerausschuß 
sowie, wenn es rechtzeitig möglich ist, den Ge­
meinschuldner und sonstige Auskunftspersonen, 
auch Betriebsräte, die im Unternehmen errichtet 
sind, zu hören. 

(2) Der Konkurskommissär hat zugleich mit 
der Konkurseröffnung die Post- und Telegra­
phendienststellen, die Flugplätze, Bahnhöfe und 
Schliffissna,tJionen"die nuch La.ge Ider Wohnung und 
der Betriebsstätte in Betracht kommen, von der 
Konkurseröffnung zu benachrichtigen. Solange 
er keinen gegenteiligen Beschluß faßt, haben diese 
Stellen dem Masseverwalter alle Sendungen aus­
zuhändigen, die sonst dem Gemeinschuldner aus,­
zufolgen wären. Das gilt nicht für die mit der 
Post beförderten gerichtlichen oder sonstigen 
amtlichen Briefsendungen, sofern .sie mit einem 
auf die Zulässigkeit der Zustellung trotz der 
Pos,t!>perre hinwei'senlden :a.mdichen· Vermerk 
versehen sind. 

(3) Der Masseverwalter darf die ihm ausge­
händigten Sendungen öffnen. Er hat gerichtliche 
und sonstige amtliche Schriftstücke, die die Masse 
nicht berühren, mit einem auf die Anhängigkeit 
des Konkursverfahrens hinweisenden Vermerk 
zurückzusenden. Ansonsten hat der Massever­
walter dem Gemeinschuldner Einsicht in die an 
diesen gerich'tletlen Mitteilungen 1JU ~ewäthren 
und ihm die Sendungen, die die Masse nicht 
berühren, unverzüglich auszufolgen. 

(4) Kreditunternehmungen und Verwahrungs­
anstalten, bei denen der Gemeinschuldner allein 
oder gemeinsam mit anderen ein Depot, ein 
Guthaben, ein Konto oder ein Schrankfach hat, 
sind von der Konkurseröffnung mit dem Auf­
trag zu benachrichtigen, Verfügungen hierüber 
nur miIt: Zustimmung des Koniktul's,komm~ssärs 
zu vollziehen. 

(5) Steht der Gemeinschuldner im öffentlichen 
Dienst, so ist dessen vorgesetzte Behörde von der 
Konkurseröffnung zu benachrichtigen. 

(6) Der Bundesminister für Justiz wird er­
mächtigt, durch Verordnung weitere Mitteilun­
gen von der Konkurseröffnung anzuordnen, 
wenn und soweit dies zur Sicherung der Masse, 
der Fortführung eines Unternehmens, der Be­
lange der Glätubi,ger OIder de'r öffe·filtlichen Inter­
essen notWiendig ,i9t. 
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Gel t end e F ass u n g: 

Bekanntmadtung der Aufhebung des Konkurses 

§ 78. (1) Ist dem Rekurse gegen den Beschluß, 
womit der Konkurs eröffnet worden ist, rechts­
kräftig stattgegeben worden, so ist die Aufhe­
bung des K<onkurses in derselben Weise öffent­
lich beka-nntzumachen wie die Eröffnung des 
Konkurses. 

(2) Der Beschluß über die Aufhebung des Kon­
kurses ist den Behörden und Stellen zu über­
mit;teln, die gemäß §§ 75 und 77 von der Kon­
kurseröffnung benachrichtigt worden sind. 

(3) Gleichzeitig ist zu veranlassen, daß die 
gemäß § 76 vollzogenen.Anmerkungen der Kon­
kUJ1Seröffnung gelöscht und alle die freie Ver­
fügung des Gemeinschuldners Ibeschränkenden 
Maßnahmen aufgehoben werden. 

Masseverwalter 

§ 80. (1) Das Konkursgericht bestellt den 
Masseverwalter bei Konkurseräffnung, und bei 
jeder Erledigung der VerwaltersteIle von Amts 
wegen. Ist der Bestellt'e Rechtsanwalt oder Notar, 
so kann er die SesteIlung nur aus erheblichen 
Gründen, deren Beurteilung dem Konkursge­
richte zusteht, alblehnen. 

(2) Zum Masseverwalter ist eine unbescholtene, 
verläßliche undgeschäftskundige Person zu be­
stellen. Anfragen des Gerichtes über diese Eigen-

, schaftensirid von den ,Behörden und Standesver­
ellllgungen umgehend zu heantworten. Der 
Mass'everwalter darf kein naher Angehöriger des 
Gemeinschuldners (§ 32) sein. 

(3) Nähere Bestimmungen über die Auswahl 
von Masseverwaltern durch das Gericht können 
durch Verordnung erlassen werden. 

(4) Der Masseverwalter erhält eine Bestellungs­
urkunde und hat dem Konkurskommissär die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Pflicht,en durch 
Handschlag anzugeloben. 

Entwurf: 

§ 78. (1) Ist der Beschluß, mit dem der Kon­
kUI1s eröffnet wOl1d'en ,i.st, amf Gnund ,eines Re­
kurses rechtskräftig abgeändert worden, so ist 
die Aufhebung des Konkurses in derselben Weise 
öffentlich bekanntzumachen wie die Eröffnung 
des Konkurses. 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

Masseverwalt~r 

§ 80; (1) Das Konkursgericht bestellt 'einen 
M<:b9severwalter hei der Eröffnung ,des Verfah­
rens unld ,bei jeder Ertledigung ider Stelle des 
Masseverwalters von Amts wegen. Ist der Be­
stellte Rechtsanwalt, Notar oder ,Wirtschaftsprü- . 
fer, oder 1st er in der Liste der Masseverwalter 
eingetragen, so kann er die Bestellung nur aus 
erheblichen Gründen, deren Beurteilung dem 
Konkursgericht zusteht, ablehnen. 

(2) Zum Masseverwalter ist eine unbescholtene, 
verläßliche und geschäftskundige Person zu be­
stellen. Sie muß Fachmann der Volkswirtschaft, 
der Betriebswirtschaft oder des Wirtschaftsrechts 
oder eine leiteooe Persörulichkeit Ides Wirtschafts­
lebens sein und mehrjährige wissenschaftliche 
oder praktische Tätigkeit auf dem Gebiet des 

, Konkurswesens aufweisen. Anfragen des Gerichtes 
über diese Eigenschaften sind von den Behörden 
U11ld den zUlStänidig;en gJes,etz~ichen IntJeressenv,er­
tretungen umgehend zu beantworten. 

(3) Der Masseverwalter darf kein naher An­
gehöriger (§ 32 KO) und soll kein Konkurrent 
des Gemeinschuldners sein. 

(4) Der Masseverwalter erhält eine Bestellungs­
urkunde; er hJt dem Konkurskommissär die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten durch 
Handschlag zu geloben. . 

(5) Zum Mas~everwalter kann auch eine juri­
stische Person bestellt werden. Sie hat dem Kon­
kursgericht bekanntzugeben, wer sie bei Aus­
übung der Masseverwaltung vertritt. Die Ange­
lobung ist von dem zur Vertretung Berufenen 

1 
. I 

zu eIsten. I 

'-. 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

. Pflichten und Verantwortlichkeit des Massever­
walters 

§ 81.. (1) Der Masseverwalter hat den Stand der 
Masse zu ermitteln, für die Einbringung und 
Sicherstellung der Aktiven sowie für die Fest­
stellung der Schulden, insbesondere durch Prü­
fung der angemeldeten· Ansprüche, zu sorgen und 
Rechtsstreitiglkeiten, welche die Masse ganz oder 
teilweise betreffen, zu führen. Er hat die durch 
den Gegenstand seiner Geschäftsführung gebotene 
SOIlgfalt (§ 1299 ABGB.) anzuwenden und über 
seine Verwaltung genaue Rechnung zu legen. 

(2) Gegenüber den Sonderinteressen einz.elner 
Beteiligter hat er die gemeinsamen Interessen 
zu wahren. . 

(3) Der Masseverwalter ist allen Beteiligtlen für 
VeI'mög~nsnachteil~, die er ihnen durch pflicht­
widrige Führung seines Amtes verursacht, ver­
antwortlich. 

E n tw u r f: 

Masseverwalterlisten 

§ 80 a. (1) Bei jedem Ob~rlandesgericht ist eine­
Masseverwalterliste zu führen. Der Bundesmini­
ster für Justiz hat durch Verordnung zu bestim­
men, wieviele Personen in diese Liste aufzu­
nehmen sind. Die. Anzahl ist für jeden Ober­
landesgerichtssprengel nach Maßgabe des Bedarfes 
unter Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaft­
lichen Verhältnisse festzusetzen. 

(2) Die Bildung und Ergänzung dieser Liste· 
obliegt dem Präsidenten des Oberlandesgerichts .. 
Er hat in diese Liste nur Personen aufzunehmen, 
die von der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und vom österreichischen Arbeiter­
kammertag . gemeinsam vorgeschlagen werden. 
Wird das Vorschlagsrecht nicht binnen der ange-· 
messenen, vom Präsidenten des Oberlandesge­
ridns zu bestimmenden Frist ausgeübt, so ist. 
dieser an den Vorschlag der beiden Interessen­
vertretungen nicht gebunden. 

(3) Die ,Liste i'sr IaHe liiinf J.ah!'1enoeu 'anzulegen. 
Bis zur Anlegung der neuen Liste gilt die alte­
weiter . 

§ 81.(1) Der Masseverwalter hat sich über 
die wirtschaftliche Lage und die bisherige Ge7 
schäftsführung des Gemeinschuldners, über die 
UrlSach:en seines VernnqgensvemallLs JUnd Ülber alle 
für die Entschließung der Gläubiger wichtigen 
Umstände gen aue Kenntnis zu verschaffen und 
unverzüglich zu prüfen, ob ein Unternehmen. 
des Gemei'O'Schu1klneI1s fOl"logef!Ülhn oder wieder 
eröffnet werden kann. Der Masseverwalter kann 
ein Unternehmen des Gemeinschuldners fort­
führen. Der Masseverwalter hat ferner den Stand 
der Masse zu ermitteln, für die Einbringung 
und Sicherstellung der Aktiven sowie für die 
Festst~Uung JCVer SchulJd~n, ioobcSQrudere durch 
Prüfung der angemeldeten Ansprüche, zu sorgen 
und Rechtsstreitigkeiten, welche die Masse ganz 
oder teilweise betreffen, zu führen. Er hat die· 
durch den Gegenstand seiner Geschäftsführung 
gebotene Sorgfalt ('§. 1299 ABGB) anzuwenden 
und über seine Verwaltung gen aue Rechnung: 
zu legen. 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

Prüfung durch Sachverständige 

§ 81 a. Der Konkurskommissär kann, beson-· 
ders wenn c.jies wegen der Eigenart oder des. 
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Geltende Fassung: 

Gläubigerausschuß 

§ 88. (1) In ,der ersten oder in einer späteren 
Cläubigerversammlung (§ 91, Absatz 2) kann 
ein Gläubigerausschuß ,gewählt werden. Der 
Gläubigerausschuß besteht· aus drei, höchstens 
fünf Mitgliedern und der entsprechenden Zahl 
von Ersatzmännern. Erforderlichenfalls hat eine 
Neuwahl oder Ergänzungswahl stattzufinden. 

(2) Außerdem können Gläubiger, die mit 
ihrem Waihlvorschlage in der Minderheit geblie­
ben sind und deren Forderungen wenigstens ein 
Viertel des Gesamtbetrages der den anwesenden 
{;läubigern zustehenden Forderungen betragen, 
verlangen, daß nehen den Gewählten 'eine von 
ihnen. namhaft gemachte Person als . Mitglied 
und eine als dessen ,Ersatzmann inden Gläubiger­
.ausschuß aufgenommen werden. 

(3) In den Gläubigerausschuß können auch 
physische und juristische Personen gewählt· wer­
-den, die nicht Konkursgläubiger sind. Jeder Ge­
wählte kann sich bei der Erfüllung seiner Pflich­
ten auf eigene Gefahr und Kosten vertreten las­
'Sen. 1st ,der Gewählte Konkursgläulbiger, so kann 
er die WaJhl in den Gläu!bigerausschuß nur aus 
,erheblichen Gründen, deren Beurteilung dem 
K:onkursgerichte zusteht, ablehnen. 

(4) me Waihl in den Gläubigerausschuß kann 
von 'der GläubigelWersammlung, mit Stimmen­
mehrheit, die der Minderheitsvertreter jedoch 
nur mi,t mehr als Dreiviertelmeihrheit w,ider­
rufen werden. 

Desgleichen kann dias Konkursgericht Mit­
-glieder des Gläubigeraus:schusses aus wichtigen 
Gründen, insbesondere wenn sie ihre Pflichten 
vernachlässigen, entheben. 

i 
I 

Entwurf: 

besonderen Vmfangs des Unternehmens erfor-
derlich und ohne wesentliche Schmälerung der 
Masse mögli~ ist, zur Vorbereitung eines Berich~ 
tes des Masse'verwalters, besonders über die Fort~ 
führung, Sch'ießung oder Wiedereröffnung eines 
Unternehmens sowie über die günstigste Art 
der Verwert~ng, die Prüfung durch Sachver­
ständige anor~nen. 

§ 88. (1) (unver~ndert). 

I 

I 
! 

(2) Außerdem können Gläubiger, die mit 
ihrem Wahl~orschlag in der Minderheit geblie­
ben sind, und deren Forderungen wenigstens ein 
Viertel des Gesamtbetrags der den anwesenden 
Gläubigern zustehenden Forderungen betragen, 
verlangen, daß neben den Gewählten eine von 
ihnen namhaft gemachte Person als Mitglied und 
eine als dessen Ersatzmann in den Gläubiger­
ausschuß aufgenommen werden. Sind Gläubiger, 
die Arbeitnehmer sind, mit ihrem Wahlvorschlag 
in der Minderheit geblieben, so können sie dies 
auch dann verlangen, wenn ihre Forderungen 
nicht das im' ersten Satz bezeichnete Ausmaß 
erreichen. 

(3) In den Gläubigerausschuß können auch 
physische und juristische Personen, die nicht Kon­
kursgläJuJbig>er ISlind, oowi,eda:s Lanidesarbei1ls:amt 
(§ 75 Abs. 3 Z. 6) gewählt werden. Jeder Ge­
wählte kann sich bei der Erfüllung seiner Pflich­
ten auf eigene Gefahr und Kosten vertreten 
lassen. Ist der Gewählte Konkursgläubiger, so 
kann er die Wahl in den Gläubigerausschuß nur 
aus erihe:b1ichen GrüI1lden, deren BeurteiJurug dem 
Konkursgericht zusteht, ablehnen. 

(4) Die Wahl in den GläubigeraussdlUß kann 
von der Gläubigerversammlung mit Stimmen­
mehrheit, die der Minderheitsvertreter jedoch 
nur mit mehr als Dreiviertelmehrheit wider­
rufen werden. Die Wahl der Minderheitsver­
treter der Arbeitnehmer kann nur von ihnen 
widerrufen werden; wurden auf ihren Antrag 
Minderheitsvertreter in den Gläubigerausschuß 
aufgenommen, so nehmen sie an AbstiIl].mungen 
über den Widerruf der Wahl anderer Mitglieder 
nicht teil. Das Konkursgericht kann Mitglieder 
des Gläubigerausschusses aus wichtigen Gründen, 
besonders wenn sie ihre Pflichten vernachlässigen, 
entheben. 

(5) Die Wahl in den Gläulbigerausschuß bedarf (5) Die Wahl in den GÜubigerausschuß hedarf 
der Bestätigung des Konkursgerichtes. Die Bestä- der Bestätigung des Konkursgerichts. Die Be-' 
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tigung kann aus wichtigen Gründen versagt 
werden. Der Konk'llrskommissär kann einen 
Gläuhigerausschuß für so lange bestellen, bis der 
gewählte Gläubigerausschuß vom Ger.ichte be­
stätigt wird. Der Widerruf der Bestellung steht 
in !diesem E'aUe Idem Konkurlskommissär zu .. 

Pflichten, Verantwortlichkeit und Belohnung des 
Gläubigerausschusses 

§ 89. (1) Der Gl~ubigerauss'chuß hat die Pflicht, 
den Masseverwalter zu überwachen und zu unter­
stützen. Er !hat die Kasse des Mass'everwalters 
durch wenigstens zwei seiner Mitglieder von 
Zeit zu Zeit und jedesmal, wenn dies der Kon­
kUl'Skommissär anordnet, prüfen zu lassen. 

(2) Die Mitglieder des GläUlbigerausschusses 
dürfen zur Konkursmasse gehörige Sachen selbst 
oder durch Dritte anders als durch übernahmsan­
trag oder bei einer öffentlichen Versteigel"ung 
nur mit Genehmigung der GläUlbigerversamm­
lung an sich bringen. Sie sind allen Beteiligten 
für VermögeIlisIliachteile, die rSiedurch übertre­
tung dieser Vorschrift oder sonst durch pflicht­
widr.iges V,erhalten verursachen, verantwortlich 
und können vom Konkurskommissär durch Ord­
nungsstrafen zur Erfüllung ihrer Pflichten ange­
halten wel"dc,n. 

(3) Der Gläubigerausschuß ist vom Konkurs-. 
kommissär oder vom Masseverwalter e.inzube­
rufen. Er ist in~besondere einzuberufen, wenn 
es von' der Mehl"heit des GläuJbigerausschusses 
beantragt wird. Zu den S.itzungen sind aUe Mit­
glj,eder und deren Ersatzm~nner zu laden. Die 
Ersatzmänner haben nur dann zu stimmen, wenn 
Mitglieder des Gläubigerausschusses fehlen. Zu 
einem Beschluß bedarf es .so vieler Stimmen, 
als der Mehnheit aller Mitglieder des Gläubiger­
ausschusses entspricht; bei Stimmengleichheit ent­
sche.idet der Masseverwalter. Die Abstimmung 
kann auf schriftlichem Wege stattfinden. 

(4) In eigener Sache kann niemand mitstim­
men. 

Entwurf: 

statlgurrg ,kJa,nn nur aus w,ichti~,n Gl"ünden ver­
sagt werden. Der Konkurskommissär hat, wenn 
es die Eigenart oder der Umfang des Unter­
nehmens geboten erscheinen läßt, einen Gläu­
bigerausschuß für solange zu bestellen, bis der 
gewählte Gläubigerausschuß vom Konkursgericht 
bestätigt wird. Hiebei ist auch auf die Belange 
der Arbeitnehmer Bedacht zu nehmen. Der 
Widerruf der Bestellung steht in diesem Fall 
dem Konkurskommissär zu. 

§ 89. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 

(3) Der Gläubigerausschuß ist vom Konkurs­
kommi'~sär oder vom MaSISeVlerwaher eiIliZube­
rufen. Er ist insbesondere einzuberufen, wenn 
es von der Mehrheit de's G1läubiJgerarusschusses 
beantragt wi'l1d. Zu den Sitzungen sind aUe 
Mitgl'ielder und ,deren El1satzrmirt:glieder sowk 
da,s Landeslarbeitsa,mt (§ 75 Abs. 3 Z. 6) ~ 
La,den. D~e ErlSatzmi,oglj,eder haben nur dann 
zu sümrmen; w'enn Mitglied.er des Gläubiger" 
ausschusses fehlen. Soweit Abs. 4 nichts anderes 
bestimmt, bedarf es zu einem Beschluß so vieler 
Stimmen, als der M'ehrheit aller Mitglieder des; 
Gläubigerausschusses entspricht; bei Stimmen­
gleichheit entscheidet der Masseverwalter. Die 
Abstimmung kann auf schriftlichem Weg statt­
finden. In eigener Sache kann niemand mit­
stimmen. 

(4) In Angelegenheiten der Schließung emes 
Unternehmens bedarf es der Einstimmigkeit. 
Wird diese bei der ersten Abstimmung über die' 
Schließung nicht erreicht, so hat der Konkurs­
kommissär auf Antrag der Mehrheit den Gläu­
bigerausschuß zu einer weiteren Sitzung einzu­
berufen. Sie darf nicht vor Ablauf von dreißig 
Tagen seit der ersten stattfinden. Für die Ab­
stimmung über die Schließung in dieser Sitzung 
gilt Abs. 3. 
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, (5) Den Mitgliedern des Gläuibigerausschusses 
gebührt keine BeIOihruung, wohl aber der Ersatz 
ihrer notwendigen Auslagen. Werden ihnen je­
doch durch Verfügung des Konkurskomm~ssärs 
oder Beschluß des Gläuhigerausschusses beson­
dere Geschäfte übertragen, so kann ihnen mit 
<;;enehri'Ügung des Konkurskommissärs eine be­
sondere Vergütung gewährt werden. 

Inventar und Schätzung 

§ 96. (1) über die Ma~se ist, wenn möglich 
unter Zuziehung des Gemeinschuldners, -vom 
Konkurskommissär oder in seinem Auftrage vom 
Masseverwalter oder von einem anderen Beauf­
tragten des Gerichtes ein Inventar zu errichten. 

(2) Mit der Errichtung des Inventars ist in der 
Regel die Schätzung zu veribinden ; sie kann je­
doch aus Zweckmäßigkcitsgründen vom Kon­
kurskomm~ssär aufgeschoben werden. Die Zu­
ziehung eines Sachverständigen zum Zwecke der 
Schätzung genügt; auch diese Zuziehung· kann 
entfallen, wenn Mitglieder des Gläu:bigerausschus­
ses die Bewertung mit Genehmigung des Kon­
kurskommissärs sdbst vornehmen. 

(3) Auf Schätzungen unheweglich.er Sachen s,ind 
die Vorschriften der Exekutionsordnung sinnge­
mäß anzuwenden. 

(4) <Durch Verordnung können nähere Anord­
nungen über die Errichtung des Inventars sowie 
die Bewertung der einzelnen Sachen erlassen 
werden. 

Vermögensverzeichnis und Bilanz 

§ 100. (1) Hat der Gemeinschuldner vor der 
Konkurseröffnung ein genaues Vermögensver­
zeichnis noch nicht überreicht, so ist er vom Kon'­
kurskommissär anzuhalten, ein solches unverzüg­
lich vorzulegen. 

(2) In dem Verzeichnis sind die mnzelnen Ver­
mögensstücke und Forderungen mit der Angabe, 
ob und wieweit si,eeinbringlich sind, sowie alle 
Schulden unter Anga:be der Adressen der Gläu­
biger und des zwischen ihnen und dem Gemein­
schuldneretwa hestehenden Venhältnisses naher 
Angehörigkeit (§ 32) anzuführen. 

Entwurf: 

(5) (unverändert). 

§ 96. (1) über die Masse ist, wenn möglich 
unter Zuziehung des Gemeinschuldners, vom 
Masseverwalter unverzüglich ein Inventar zu er­
richten. Der Konkurskommissär kann die zur 
Durchführung dieser Maßnahmen erforderlichen 
Anordnungen treffen; er kann von Amts wegen 
oder auf Antrag des Masseverwalters einen ande­
ren Beauftragten des Gerichtes mit der Errich­
tung des Inventars betrauen. 

(2) Mit der Errichtung des Inventars ist in der 
Regel die Schätzung zu verbinden; sie kann 
jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen, besonders 
wenn der Masseverwalter das Unternehmen des 
Gemeinschuldners fortführt, vom Konkurskom­
missär aufgeschoben werden. Die Zuziehung eines 
Sachverständigen zur Schätzung genügt; auch 
diese Zuziehung kann entfallen, wenn Mitglieder 
des Gläubigerausschusses die Bewertung mit Ge­
nehm~'gung Ide,s Ko.nkul"lSkommis:särs seLhst vor­
nehmen. 

(3) (unverändert). 

(4) (unvrerän1dert). 

§ 100. (1) Der Konkurskommissär hat einen 
Gemeinschuldner, der vor der Konkurseröffnung 
ein genaues Vermägensverzeichnis nicht über­
reicht hat, zu dessen unverzüglicher Vorlage an­
zuhalten. Vom Vermägensverzeichnis sind so 
viele gleichlautende Abschriften vorzulegen, daß 
die Verständigungen (§ 75) bewirkt, eine Ab­
schrift dem Masseverwalter zugeleitet und eine 
weitere für die Gerichtsakten zurüd"behalten 
wenden kann; ,dars ~ih aum Für etWia über­
reichte Bilanzen. 

(2) (unverändert). 
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(3) Hat der Gemeinschuldner eine Bilanz vor­
gelegt, so ist sie vom Masseverwalter zu prüfen 
und zu berichtigen. Ander~alls kann der Kon­
kurskommissär dem Masseverwalter auftragen, 
unter Beobachtung der Vorschriften des § 96, 
Ahsatz 2, selbst eine B,ilanz aunustellen. 

(4) Der Gemeinschuldner muß das Verzeichnis 
oder die von ihm vorgelegte Bilanz eigenhändig 
unterschrdben und sich zugleich zum Offen­
barungseid e11'bieten, daß seme Anga:ben über 
den Aktiv- und Bassivstand richtig und voll­
ständig seien und daß er von seinem Vermögen 
nichts verschwiegen haibe. 

(5) Sobald der A:ktivstand durch das Inventar 
rich:tiggestellt ilSt, hat der Gemeinschuldner auf 
Antrag des Masseverwalters oder eines Konkurs­
gläubigers oder auf Anordnung des Konkurs­
kommissärs diesen Eid abzulegen. Die 'f;agsatzung 
zur Abna:hme des Eides ist durch Anschlag an 
der -Gerichtstafel öffentlich bekanntzumachen. 
Zur Tagsatzung sind der Masseverwalter, die Mit­
glieder des Gläubiger:ausschusses und der An­
tragsteller zu laden. 

(6) Ist eine Verlassenschaft, eine Handelsge­
sellschaft oder eine juristische Person Geinein­
schuldner, so bestimmt der Konkurskommissär, 
()Ib alle oder welche von den Eriben, persönlich 
haftenden Gesellschaftern oder Liqui,datoren oder 
von den zur Vertretung der juristischen Person 
berechtiJgten Personen den OffenbarunSISeid ab­
zulegen haben. 

Einbringung und Behandlung der Anmeldungen 

§ 104. (1) Die Forderungen sind bei dem Ge­
richte, bei dem der Konkurskommissär seinen 
Amtssitz hat, anzUimelden. 

(2) Mit der Anmeldung im Konkurs einer 
Handelsgesellschaft kann die Anmeldung der­
selben Forderung im Konkurs der Gesellschafter 
vereinigt werden. 

(3) Schriftliche Anmeldungen $lind i~ doppelter 
Ausfertigung zu überreichen. Von den in Ur­
sch-rift vorgelegten Beilagen .ist eine Abschrift 
anzuschLießen. KOnikufSlgläulbiger, die im _ Aus­
land ihren Wohnsitz oder ihre Niederlassung 
ha:ben, müssen einen.im Inlande wohnenden Zu­
stellungsbevollmächtiguen - namhaft machen, 
Wlidrigens ihnen ein solcher auf ihre Gefahr und 
Kosten vom Konkurskommissär zu bestellen ist. 

(4) Die zWleite Ausfertigung der schriftlichen 
Anmeldungen und amtLiche Albschriftender zu 
Protokoll gegebenen Anmeldungen sowie Ab­
schriften der Beilagen sind dem Masseverwalter 
zuzustellen. Im Anschlußkonkurs hat der Aus­
gleichsver:walterdie fI'üher bezeichneten, ihm 
vom Ausgleichskommissär zugestellten Schrift­
snücke dem Masseverwalter zu ühergeben. 

Entwurf: _ 

(3) (unverändert). 

(4) (unverändert). 

(5) (unverändert). 

(6) (unverändert). 

§ 104. (1) Die Forderungen sind beim Kon­
kursgericht anzumelden. 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

(4) (unverändert). 
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(5) DieBetei~igten können in die. Anmeldun~ 
gen und deren Beilagen Einsicht nehmen. 

(6)I?er Masseverwalter hat die Forderungen 
nach der beanspruchten Rangordnung in ein 
Verzeichnis einzutragen, das dem Konkursge-: 
richte vorzulegen ist. 

Anwendbarkeit der Vorschriften· auf anhängige 
Rechtssadten 

§ 113. (1) Di'e Bestinünungen der§§ 110 und 
112 gelten auch für die Fortsetzung und Em:schei­
dung der gegen den Gemeinschuldner vor der 
Konkurseröffnung anhängig . gewes;enen und 
unterbrochenen Rechtsstreitigkeiten. 

(2) Das Konkursgericht kann aus Zweckmäßig­
keitsgründen auf Antrag beschließen, daß der 
Redttsstreit beim Konkursgericht fortzusetzen ist. 
Ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung ist 
unzulässig. 

Geridttsbarkeit für die beim Konkursgericht 
durchzuführenden Redttsstrdtigkeiten 

§ 114. Die beim Konkursgerichte durchzufüh­
renden Rechtsstreitigkeiten entscheidet ein Ein­
zelrichter nach den für das Verfahren vor den 
Bezirksge1'1ichten geltenden Vorschriften (§§ 431 
bis 453 ZPO.), wenn der Betrag oder Wert des 
Streitgegenstandes 30.000 S nicht übersteigt. Im 
Ülbrigen bleibt § 7 ,a JN. unberührt. 

Geschäftsführung durch den Masseverwalter 

§ 115. (1) Der Masseverwalter hat das zur 
Konkursmasse gehörige Vermögen zu verwerten 
und bares Geld fruchtbringend anzulegen. Er 
hat bei allen wichtigen Vorkehrungen· den Be­
schluß des Gläubigerausschusses einzuholen, ins­
besondere wenn es sich um die Fortführung oder 
Schließung des Geschäftes des Gemeinschuldners 
oder um die freiwillige Veräußerung bew-eglicher 
Sachen, die nicht durch Fortführung des Geschäf­
tes veranIaßt wird, oder um die ge1'1ichtliche Gel­
tendmachung von Forderungen handelt, deren 
Einbringlichkeit zweifelhaft ist. Wenn es tunlich 
ist, hat er auch den Gemeinschuldner zu hören .. 

(2) In dringenden Fällen kann der Konkurs­
kommissär die Vornahme solcher Vorkehrungen 
gestatten. 

E.n twurf: 

(5) (unverändert). 

(6) (unverändert). 

§ 113. (ansonsten unverändert). 

(wird aufgehoben). 

(wird aufgehoben). 

Geschäftsführung durch den Masseverwalter 

§ 115. (1) Der Masseverwalter hat das zur 
Konkursmasse gehörige Vermögen zu verwalten 
und zu verwerten. Er hat bei allen wichtigen 
Vorkehrungen die Kußerungdes Gläubigeraus­
'Schusses einzuholen, insbesondere, wenn es sich 
um die. freiwillige Veräußeruilg beweglicher 
Sachen, die nicht durch die Fortführung des 
Unternehmens veranlaßt wird, um diegeriChk 
liche Geltendmachung . von :Forderungen, deren 
EiflJbringlichkeit zweifelhaft ,ist, . die Erhebung 
von Anfechtungsklagen .und den Eintritt .in An­
fechtungsprozesse, die zur Zeit der Konkurser­
öffnung anhängig ~ind, oder um die Aufnanme 
von Darlehen und Krediten handelt; Der Ge­
meinschuldner ist anzuhören, wenn es rechtzeitig 
möglich ist. . 

(2) In dringenden Fällen ,kanneler . Könkurs­
kommissär gestatten, daß der. Masseverwalter 
solche Vorkehrungen ohne Anhörung trifft~ 

(3) Der Masseverwalter kann ein Unternehmen 
nur mit Zustimmung des Konkurskommfssärs 
schIießen oder wiedereröffnen. Vor der Beschluß­
fassung hierüber hat der Konkurskommissär die 
Kußerung des Gläuhigerausschusses. einzuholen, 
und, wenn es rechtzeitig. möglich ist, auch den 

8 
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(3) Zur Erhebung von Anfechtungsklagen und 
zum Eintritt in . Anfechtungsprozesse, die zur 
Zeit der Konkurseröffnung anhängig. sind, ist der 
Masseverwalter mit Zustimmung des Konkurs­
kommissärs, ungeachtet eines entgegenstehenden 
Beschlusses des Gläuhlgerausschusses, berechtigt. 

Einvernehmung des Gemeinschuldners 
Dringliche Fälle 

§ 118. (1) Vor Beschlußfassung über dLe in 
den §§ 116 und '117 bezeichneten Angelegenhei­
ten ist, wenn tunlich, der GemeInschuldner ein­
zuvernehmen. 

(2) In dI'ingenden Fällen ~ann auf Antrag des 
Masseverwalters die VornahrD.e der in den §§ 116 
und 117 bezeichneten Rechtshandlungen und Ge­
schäfte vom Konkursgerichte bewilligt werden. 

Gerichtliche Veräußerung 

§ 119. "(1) Die zur Konkursmassegehörigeri 
Sachen' sind, 50fernruchi eine vorteilhaftere Ver­
wertungsart beschlössen' WOI'denist, auf Antrag 
des Masseverwalters gerichtlich zu veräußern. 

(i) Auf solche Veräußerungen sind die Vor­
sChriften der Exekutionsordnung mit nachstehen­
den Ahweichimg:en ~inngemäßanz;uwenden:" 

1. dem Masseverwalter. kommt die Stellung 
- eines betrerbenden GläUibigers zu; 

2. die Rechtsfolgen einer Versäumung der in 
den '§§ 145;. Absatz '1, und 188, Absatz 2, 

, EO. bezeichneten Fristen im Versteigerungs-
verfa.hren treten nicht ein; . 

3. die V'orschriften·der §§ 151, Absatz 3, 200, 
Z. 3, und 282 EO., wonach vor Ablauf 
eines halben Jalhres vom Versteigerungster­
mine oder seit der BinsteHung ein~ neue Ver­
steigerung nicht beantragt werden kann, 
finden keine Anwendung; 

Entwurf: 

Gemeinschuldner' und sonstige Auskunftsperso­
nen anzuhören; 

(4) Kann ein Unternehmen nicht fortgeführt 
werden, so hat der Gläub1~erausschuß auf Vör~ 
schlag des Masseverw,a!1)ersund mit Genehmigung 
des Konkurskommissärs die für die Beteiligten 
günstigste Art der Verwertung des zur Kon­
kursmasse gehörigen Vermögens zu bestimmen ; 
hiebei ist stets zu prüfen, ob anstatt der Ab­
wicklung des Vermögens eine andere Art der 
Verwertung, besonders die Gesamtv.eräußerung 
des Unternehmens des Gemeinschuldners vor­
teilhafter .ist. 

Anhörung 
Dringliche Fälle 

§ 118. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 

(3) Besteht kein Gläubigerausschuß oder ge­
hört ihm das Landesarbeitsamt nicht an, so ist 
dieses vor der Beschlußfassung über die in § 115 
Abs. 3 und 4, §§ 116 und 117 bezeichneten 
Angelegenheiten anzuhören, weim es rechtzeitig 
möglich ist. - .. 

. § 119. (1) Die zur Konkursmasse gehörenden 
Sachen sind, sofern nicht eine andere Verwer­
tungsart beschlossen wird, auf Antrag des Masse­
verwalters gerichtlich zu veräußern. 

(2) (unverändert). 
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4. die Einhaltung der in den §§ 140, Absatz 1', 
und 169, Absatz 2, EO. bestimmten Zwi­
schenfristen für die Vornahme der Schätzung 
und der Versteigerung ist nicht erforderlich; 

5. die Vorschrifnen des § 142, Absatz 1, EO. 
über das Unterbleiben einer Schätzung fin­
den Anwendung, wenn eine Schätzung im 
Laufe des Verfahrens vorgenommen wurde. 

(3) Die Veräußerung und die Vertleilung des 
Erlöses unter die Absonderungsgläuibiger' ist 
,durch 'da's EXe'lwrtionsgenicht vorzunehmen. 

(4) Der MaJS'S16'V1erWla~ter kann in jedes gegen 
den Gemeinschuldner im Zuge befindliche 
Zwangsvollstreckungsverfahren als betrevbender 
GläUlbiger eintreten. ' 

(5) Der Gläulbiger<ausschuß kann mit Geneh­
migung des Konkurskommissälis beschließen, daß 
von der Veräußerung von Forderungen:, , deren 
Eintmibung keinen ausreich,enden Erfolg ver­
spricht,und von der Veräußerung'yöli Sachen 
unbedeutenden W er-tesabzusehen sei und daß 
diese Forderrungenund Sachen dem Gemein­
schuldner zur freien Verfügjlng überl~ssen wer­
den. 

Ver~ußerung von Sachen, 'an denenfin: Abson-
derungsrecht besteht"- ' , 

§ 120. (1) Sind Sach,ende; G~rn'~inschuldriers 
mit Pfandrecht belastet, so kann der Ma:ss'ever­
walter sie jedel'Zeitdurch :B~zahlung der Pfand~ 
schuld einlösen und bei unbeweglichen Sachen 
durch' Bezahlung, der Pfa,ndschuld in das Phnd­
recht eintreten. Diese Bestiminun,g findet sinn­
gemäß auf andere AhsonderungsrechteAnwen­
dung. 

(2) Sachen, an denen, einAibsonderungsrecht 
besteht; können ohne, Zusümmung des Berech­
tJhgten nur nach den Vorschr:iften der Exekutions­
ordnung verwertet werden. Eine andere Ver­
wertung ist mit' Genehmigung des Konkurskom­
missärszulässig, wenn feststeht, daß d'er Abson­
,derungsgläUlbiger, der dieser Verwertung nicht 
zugestimmt hat, aus dem Erlöse voll befriedigt 
werden kann, 

Entwurf: 

(3) (unverändert). 

(f) (unverändert), 

(5) (unverändert). 

§ 120. (1) (unverändert). 

(2) Sachen" ,an denen. eID: Aqsond'erjlngsrecht 
besteht, können 'anders als ,d~rchgerichtliche 
Veräußerung nur verwertet ,werd~n, wenll d~r 
Masseverwalter den ,Absonderungsberechtrgten 
von der beabsich,tigten Veräußerung v,~rständigt 
hat, und der Berechtigte nicht binnenvierzehl;l 
Tagen wirksam W,iderspruch erhoben hat. Der 
WiJderspruch ist wirklSam, wenn der Absonde­
rungslberechtigte glaubhaft macht, daß die ge­
i-ichtlliche Veräußerung für mnerhelblich :Vor­
teilhafter wäre. über den Widerspruch elitschei~ 
'det dei' Konkurskommissär. Bei der Anwendung 
dieser Bestimmungen steht die Veräußerung 
einer Sache, die einen Markt- oder' Börsenpre.is 
hat; der gerichtlichen Veräußerung gleiCh, wenn 
die Veräußerung zum laufenden Preis erfolgt. 
Der M"SlS'everwake'r Jmnn idie Sache ~n dI1ingelllden 
Fällen,beson'ders wenn ihre Entwertung zu be­
sorgen ist, ffiit Genehmigung des Konkurskom­
missärs anders als durch geI1ichtliche Veräuße­
rung verwerten. Ein Rech,tsmittel,gegen die nach 
diesen :Bestimmungen ergehenden Beschlüss,e ist 
unzulässig. 

\/ 
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Geltende Fassung: Entwurf: 

(3) Befinden sim solme Sachen in der Gewahr- (3) {unverändert). 
same von Absonderungsgläubigern, deren For-
derungen fällig sind, so klann das KOllIkursge-
richt auf Antra.g des Masseverwalters nach Ein- ' 
vernehmung der Aibsonderungsgläubiger eine an-
gemessene Frist bestimmen, innenhalb deren sie 
die Same verwerten müssen. W,ird die Sache 
innerhalb dieser Frist nimt verwertet, so kann 
das Konkursgerimt deren Henausgahe Zur Ver-
wertung anordnen. Ein Remtsmittel gegen diesen 
Beschluß .ist unzulässig. 

(4) Die Vorschniften des Aibsatzes 3 finden auch (4) (unverändert). 
auf Gläubiger Anwendung, die befugt sind, sich 
aus dem Pfande ohne gerichtliche Dazwischen-
kunft zu befriedigen; Anstalten, denen diese 
Befugnis ,a,uf GrunJd ihrer fiesetzlim festlg,esteH-
ten oder' staatlich genehmigten Satzungen zu-
steht, sind jedom nur zur Erteilung aer vom 
Masseverwalter geforderten Auskünfte verpflich-
tet. 

Unzulässigkeit des Ausgleichsverfahrens 

§ 141. (1) Der Antr:ag ist unzulässig, solange 
der GemeinsdJ.ulaner flüchcig ist oder die Vor­
legung des geriauen Verniögensverzeichnisses 
(§ 100) oder die Leistung des Offenbarungseides 
verweigert, oder wenn ei' nach Eintritt der Zah­
lungsunfähigkeit wegenhetrüger:ischer Knida 
rechtskräftig verurteilt worden ~st. 

(2) Das Gleime gilt, wenn der Inhalt des Aus­
gleichsantrages gegen die Vorschriften der §§ 149 
bis 151 oder gegen zWlingende Rechtsvorschr.iften 
verstößt oder wenn den Künkursgläubilgern drit­
ter Klasse nimt angeboten wird, mindestens den 
fünften Teil ihrer Forderungen spätestens .mner­
halb eines Jahres zu bezahlen. 

c) Ansprüche der bevorrechte~en Gläubiger­
schutzverbände 

§ 127 a. (1) über die Ansp!'IÜme der bevor­
rechteten Gläubigersruurzver!bände hat der Kon~ 
kul'lSkommissär naru An'hörung ,des Massever­
walters und ,des Gläwbigerausschusses zu ent­
scheiden. § 126 ist sinngemäß anzuwenden, 

(2) Die Entscheidunog ist dem Gläubigerschutz­
venband, dem Gemeinschuldner, dem Massever­
walter und allen Mitgliedern des GläUlbigeraus­
sdJ.uSlSes ztrzustellen. S.ie können die Entscheidung 
des Konkurskommissärs durch Rekurs anfemten; 
das OberLa1llclesgerimt entscheidet endgültig. 

Unzulässigkeit des Ausgleimsverfahrens ' 

§ 14 1. Der Antrag ist ul1!Zulässig; 
1. solange der Gemeinschuldner flüchtig ist 

oder wenn er nach Eintritt der Zahlungs­
unfähigkeit wegen ibetrügel'ischer Krida 
rechtSkräf~g verurteilt worden ist; 

2. solange der Gemeinsmuldner das Vermö­
gensverzeimnis Uilld die Bilanz (§ 100) nimt 
vorgelegt und den Offenbarun,gseid nicht' 
geleistet hat; 

3. wenn' der Inhalt des Ausgleichsvorschlag.s 
gegen ,die §§ 149 his 151 oder gegen zwin­
gende Remuvorschriften verstößt . oder 
wenn den Ko~kurlSglä,U!bigern dr:itter Kbsse 
nicht angelboten wird, innel"lhalb eines Jahres 
vom Tag der Ann'ahme des AUSIgleimsvor­
smbgs mindestens 20 vom Hundert ,ihrer 
Forderungen zu beza:hlen; 

4. wenn der Gemeinschuldner den Zwa,ngsaus­
gleich mißbräuchlidt vor.schlägt, besonders, 
wenn es ihm nicht möglich sein wird, da~ 
Ausgleimsanbotzu erfüllen, od(!r wenn der 
Antrag offenbar Verschleppungszwecken 
dient. 
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Geltende Fassung: 

Ausgleichstagsatzung 

§ 145. (1) Die Tagsatzung zur Verhandlung 
und Beschlußfassung über den Ausgleich kann 
nicht vor Albhaltung der Prüfungstagsatzung 
stattfin den. 

(2) Die Ti3gs:tltiZung ist öffentlich bek:anntzu­
machen. Außerdem sind der Gemeinschuldner 
und die Personen, die sich zur übernahme einer 
Haftung für seine Verhündl~ch·keiten bereit er­
klären, ferner der Masseverwalter, die Mitglü.eder 
des Gläubigerausschusses und di·e übrigen stimm­
berechtigten Konkursgläubiger besonders zu 
laden. Gleimzeitig ist den Konkursgläubigern je 
eine Abschrift des Ausgleichsantl"'ages, die der 
Gemeinschuhdner beizubringen hat, zuzustellen. 

(3) Der Gemeinschuldner hat bei der Tagsat­
zung persönlich zu erscheinen. Seine Vertretung 
durch einen BevoHmächtigten ist nur zulässig, 
wenn er durch wicht~ge Gründe am persönlichen 
Erscheinen verhindert ist und wenn das Aus­
bldben vom Konkurnkommissär als gerechtfer~ 
tißt 'el"'klärt wird. Andernfalls gilt der Ausgieichs­
antrag als zurückgezogen. 

(4) Nach Beginn der Tags.atzung kann der 
Ausgleichsantr,ag nicht mehr zurückgezogen wer­
den. Eine Xnderung des Ausgleimsantrruges oder 
die Stellung eines neuen Antrages nach Ableh­
nung des früheren bei der Tagsatzung kann der 
K:Onlkurskommissär, sofern nicht alle stimmbe­
rechtigten :KJonkursgläubiger anwesend sind, nur 
zu1assen, wenn der geänderte oder neue Antrag 
für die Konkursgläubiger günstiger ist und nicht 
offen'bar Verschleppungszwecken dient. 

§ 146. (1) Vor, Beginn der Abstimmung hat 
der Masseverwalter Ülber die wirtschaftliche Lage 
und die oosherigeGeschäftsführung des Gemein­
schuldners sowie Ülber die Ursachen seines Ver­
mögensverlalles und ü:ber die vOl"au~ichtlichen 
Ergebnisse einer Durchführung des Konkursver­
fahrens zu berichten. 

(2) Der Konkurskommissär kann zur Vorbe­
reitungdieser Berichterstattung nach Einverneh-

Entwurf: 

§ 145. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 

§ 145 a. (1) Der Gemeinschuldner hat zur 
Ausgleichstagsatzung persönlich zu kommen. 
Seine Vertretung durch einen Bevollmächtigten 
ist nur zulässig, wenn er durch wichtige Gl"'ünde 
am persönlichen Kommen verh~ndert ist und 
wenn das Ausbleiben vom Konkurskommissär 
aLs rg,erechtfer·tJiigt erJdärt wand. AnlderenlaUIS ~ilt 
der Ausgleichsantrag als zurückgezogen.' 

(2) Nach Beginn der Tagsatzung kann der Aus­
gleichsantrag nicht mehr zurückgezog,en werden. 
Eine Xnderung des Ausgleichsvorschlags oder die 
Unter'breitung eines neuen' Vors~lags nach Ab­
lehnungdes fl'lüheren bei der Tagsatzung hat 
der Konkurskommissär, sofern nicht aUe stimm­
berechtigten Konkursgläubiger anwesend sind, 
nur zuzulassen, wenn der geänderte oder, der 
neue Ausgleichsvorschlag für die Konkursgläubi­
ger nicht ungünstiger ist un·d nicht offenbar' 
Verschleppungszweck.en dient. 

(3) Als l1!icht ungünstiger .ist . ein Vorschlag 
des GemeinschuMners, sein Vermögen Sachwal­
tern der Konkursgläubiger zur Ausgleichserfül-
1ung zu ÜJberg.eben, Idann anzusehen, wenn 

1. zu erW'~rten ist, ·daß die Konkursgläubiger 
dritter Klasse die ursprünglich angebotene 
Quote insgesamt erhalten werden und 

2. nach dem Vorschlag des Gemeinschuldners 
der Ausfall, den si~ erleiden (§ 156), wenn 
diese Quote bei ,Beendigung der Tätigkeit. 
der Sachwalter n~cht. erreicht s'ein sollte, 
nicht auch den auf die Quote fehlenden 
Betrag umfaßt. 

§ 146. (1) (unverändert). 

(2) (unverändert). 
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Gel t en d e F a.s S u n g: 

mung des Ma'ssevel'Wlalters und des Gläubigeraus­
schusses anordnen, daß die Gebarung des Gemein­
schuldners durch sach,kundiJge, mit seinem Ge­
schäftszweige vertraute Personen geprüft werde. 

(3) Durch Verordnung können nähere Bestim­
mungen über die AUSlwah1 untd Entlohnung sol­
cher Personen, insbesondere üher die An1egung 
von Listen erlassen werden. 

Rechtswir,kung des Ausgleiches" 

§ 156. (1) purch den gerichtlich bestätigten 
Ausgleich wird, der Gemeinschuldner von der 
Verbindlichkeit befreit, seinen Giäubigern den 
Ausfall, den sie erleiden, n.achträg)ich zu ersetzen 
oder für die sonst gewährte Begünstigung nach­
träglich aufzukommen, gleichviel ob sie am Kon­
kursverfahren .ader an der Aibstimmung über 
den Ausgleich teilgenommen oder gegen den 
Ausgleich gestimmt"haben oder IYb ihnen ein 
Stimmrecht ülberhaupt nicht gewährt worden ist; 

(2) In gleicher Weise wird. der Gemeinschuld­
ner gegenüber den Btrgen und an:deren Rück­
griffsberechtigten befl1eit. ,. 

(3) Entgegenstehende Bestimmungen im Aus­
gleiche sind nur soweit gültig, als sie den Erfor­
dernissendes § 150 über die gleiche 'Behandlung 
der Gläubiger nicht widersprechen. 

(4) Durch den Verzug in der Erfüllung des 
Ausgleiches werden, wenn im Ausgleiche nicht 
anderes bestimmt ist, der darin gewährte Nach­
Laß sowie die sonstigen Begünstigungen.für die 
Gläubig,er hinfäUig, denen g'egenüber der SChuld­
ner in Verzug geraten ist. Verzug inder Enfül-
1ung des Ausgleiches ist erst anzunehmen, wenn 
der Gemeinschuldner eine fä11ige Verbindlich­
keit tr:otz einer vom Gläuibiger unter Einräu­
mung einer mindestens achttägigen Nachfrist an 
ihn ger:ichteten schriftLichen' Mahnung nicht be­
glichen hat. 

En t wurf: 

(wird aufgehoben). 

Erstreckung der Ausgleichstagsatzung 

§ 148 a. Die Ausgleichstagsatzung kann, 'a:bge­
sehen von. dem im § 147 Abs. 2 bezeichneten 
Fall, auch dann erstreckt. werden, wenn der Aus­
gleichsvorsd1lag geäJndert oder bei Ider Ausgleichs­
tagsatzung ein neuer Vorschlag zugelassen wird 
(§ 145 a Albs. 2), ferner wenn zu erwarten ist, 
daß die Erstreckung der Ausgleichstagsatzung 
z'ui:" Annahme des Ausgleichsvorschlags . führen 
wird. . 

§ 156,(1) (unvedndert). 

(2) (unverändert). 

(3) (unverändert). 

(4) Der Nachlaß und die sonstigen Begünsti­
gungen, ,die der Ausgleich gewährt, werden für 
diej,enigen Gläubiger hinfälIig, gegenüber wel­
chen der' Schuldner mit der Erfüllung des Aus­
gleichs in Verzug gerät. Ein solcher Verzug ist 
erst anzunehmen, wenn ,der Schuldner eine fällige 
VerhindIichkeit trotz einer vom Gläubiger unter 
Einräum~ng einer mindestens achttägigen Nach­
frist :!in ihn gerichteten schr,iftlichen Mahnung 
nicht gezahlt hat. Die Verzugsfolgen nach dem 
ersten SatZ treten nicht ein, wenn der Schuld­
ner im Eall des § 145a Abs .. 3 das Vermögen 
rechtzeitig übergeben hat, sdbst wenn er nach 
Beendigung der' Tätigkeit der Sachwalter mit 
der Entr,ichtung des Betrages in Verzug gerät, 
für d,en er wegen Nichterreichung der Quote 
weiter haftet. Im Ausglei.ch kann aIl!deresbe­
stimmt Wlerden; jedoch kann vom zweiten Satz 
nicht :LUIll Nach,tJeill kies Schuldners ahgew~chen 
werden. 
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Gell>tende Fassung: 

. (5) Die W;irkung des Wiederawf1ebens erstreckt 
sich jedüch 'nicht auf Fürderungen, die zur Zeit 
dereiri,getretenep Säumnis mit dem im Ausgleich 
festgesetzten Betrage voll befriedigt waren; 
andere Fürderungen sind mit dem Bruchteile als 
getilgt al1lZusehen, der dem Vel"'hältnis des be­
zahlten Betrages zu dem nach dem Ausgleich 
zuzahlenden~etrage entspricht. Die Rechte, die 
der Ausgleich rden Gläubigern gegenüber dem 
Gemeinschuldner 'Oder ,dritten Persünen einräumt, 
bleiJben unlberuhrt. . 

(6) Gläuibi.ger, deren Fürderungen nur aus Ver­
schulden des Gemeinschuldners im Ausgleiche 
unlberücksichtigt geblieben sind, können nach 
Aufhebung des Kürrkurses die Bezahlung ihrer 
Forderungen im vül1en Betrage vüm Gemein­
schuldnerverlangen. 

(7) Die ,in § 57, Z. 1, bezeichneten Forde­
rungen können nach AJbschluß des Au~gleiches 
nicht mehr geltend ,gemacht werden. Die in 
§ 57, Z. 2 und 3, bezeichneten FÜl"'derungen wer­
den durch den Ausgleich nicht berührt. 

Exekutiün gegen Ausgleichsbürgen 

§ 156 a. Süweit eine Forderung im Konkurs 
festg,estellt und 'vüm Gemeinschuldner nicht aus­
drücklich bestritten würden ist, kann nach rechts­
kräftiger Bestätigung des Zw,angs@sgleiches auf 
Grund der Eintragung' des Künkurskümmissärs 
in das Anmeldungsverzeichnis zur Hereinbrin­
gung ,der be,i fristgerechter Erfüllung des Aus­
gleiches geschuldeten Beträge gegen die Persünen, 
die sich als Mitschutdner 'Oder als Bürgen un,d 
Zahler zur Erfüllung des Ausgleichs verpflichtet 
haben, g!eichwie auf Grund eines Urteils Exeku­
tion geführt w,erden, wenn sich dies,e Persünen 
in einer "gegenüber dem Konkurskümmissär ab­
gegebenen schriftlichen Erklärung ausdrücklich 
verpflichtet halben, die vün ihnen ühernommenen 
Verlhindlichkeiten :bei Vermeidung unmittelbarer 
Zwangsvollstreckung zu erfüllen. 

I , 

Aufhebung des Künkurses 

§ 157; (1) Das Künkursgericht hat den Kün­
kurs erst dann aufzuheben, wenn für die' im 
Si,nne der §§ ,149, A:hsatz 1 und 150, AibS'atz 1, 
etwa erfündelflichen urud ,di'e .~m AUlsgleich'e sünst 
nüch bestimmten Sicherheitsl'eistungen Vorsürge 

En:twurf: 

(5) (unverändert). 

(6) (unverändert). 

(7) (unverändert). 

Exekutiün 

§ 156 a. (1) Süweit eine Fürderung im Kün­
kurs festgestellt und vom Gemeinschuldner nicht 
ausdrücklich bestritten würden ist, kann nach 
rechtsk~äfuiger 'Bestätigurug des Zwangsausgl~ichs 
auch auf Grund der Eintragung des Künkurs­
kümmissärs in das Anmeldungsverzeichnis zur 
Hereinbringung der nach Maßlgabe de,1i Ausgleichs 
g~schul'deten Beträge gegerl die Personen, die 
sich als Mitschuldner 'Oder als Bürgen und Zahler 
zur Er,füllung des Ausgleichs verpflichtet haben, 
ExekutJiün gaführt werden, wenn sich diese Per­
sünen in einer gegenülberdem Künkurskümmis­
sär abgegebenen schriftlichen Erklärung ausdrück­
lich verpflichtet haben, ,die vün ihnen übernom­
menen Vel'bindlichikeiten bei Vermeidung un­
mittelharer Zwangsvollstreckung zu erfüllen. § 61 
letzter Satz ist anzuwenden. 

(2) Macht der Gläubiger die Rechte geltend, 
die :rhm bei Verzug :des Schuldners zustehen, 
so bedarf es zur Bewilligung der Exekution nicht 
des Nachweises, daß sich der Schuldner im Ver­
zug befindet. 

(3) Süweit auf Grund einer Eintragung in das 
Anmeldungsverzeichnis gegen die nach Abs. 1 
Verpflichteten Exekubiün geWhrt werden kann, 
gilt § 60 Ahs. 2 auch für sie. 

Aufhebung des Künkurses 

§ 157. (1) Das Künkursgericht hat den Kon­
kurs erst dann aufzuheben, wenn ·für ;dienach 
§ 149 Abs. 1 und § 150 Abs. 1 etwa erfürder­
lichen und die im Ausgleich Sünst noch be­
stimmten Sicherheitsleistungen vürgesürgt und 
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Geatende F.als.s·unlg: 

getroffen und wenn ,der Nachweis ldarüber dem 
Konkurskommissär vorgelegt worden ist. 

(2) Soweit der Zwangsausgleich nicht bestimmt, 
daß VermägendesGemeinschuldners Zur Er-

. füllung des Ausgleiches in den Händen e~nes 
SachwaLters ider Gläulbiger zu v·erhleiben hat, 
tritt ,der Gemeinschu}dner Wlieder in das Recht, 
über sein Vermögen frei zu verfügen. 

(3) Ist dem Sachwalter V,ermögendes Schuld­
ners übertragen worden, so finden die Vorschr.if-
1Jen ides § 1409 AlBOB. kein'e AnwenlduI1ig. 

(4) Hat der Schuldner im Ausgleiche dem 
Sachwalter eine Vollmacht erteilt, so kalnn ,er sie 
bis zur Beendigung der Tätigkeit des Sachwalters 
nicht widerrufen. 

(5) Ist im Ausgleiche vorgesehen, daß zur 
Sicherung seiner ,Erfüllung eine Hypothek be­
stellt werden soll, so kann sie in' der Weise ein­
getragen werden,. daß die GläUlbiger ohne nähere 
Angabe 'als Berechtigte bezeichnet werden. In 
diesem Falle ist der jeweilige Sachwalter berech­
tiigt, mit Wil"kung für und gegen die Gläubiger 
der Hypothek über diese zu verfügen. Er ist als 
Vertreter 'der Gläubiger in !das öffentliche Buch 
einzutragen. 

(6) Im ü!brigen gelten ,tür die Aufhebung des 
Konkurses die Vorschriften des § 78. 

Entwurf: 

der N ach,weis darüber dem Konkurskommissär 
vorgelegt worden ist. 

(2) Der Konkurs ist ferner mit dem Eintritt 
der Rechtskraft der Ausgleichsbestätigung auf­
zuheben, wenn sich der Schuldner im Ausgleich 
bis zu dessen Erfüllung oder bis zum Eintritt 
einer im Ausgleich fesogesetzten Bedingung der 
überwachung durch eine .im Ausgleich bez~ich­
nete Person 'als Sachwalter der Gläubiger unter­
worfen hat. Gleiches gilt, wenn der Schuldner 
mehrere Personen bez,eichnet und3ingegeben hat, 
wem wn lihnen'die Befugnis zur Vertretung 
gegenüber Dritten zukommt. Für ·die überwa­
chung gelten die §§ 157 abis 157 d und § 157 g, 
im Fall ,der Oberga:be von Vermögen an Sachwal­
ter auch die §§ 157 e und '157 f. Im Ausgleich 
bnn ,anderes über die Gesch:tftsführung der 
Sachwa1lter (§ 157 d Abs. 1 bis 3) hestimmt wer­
den. Von den Bestimmungen über die Rech­
nungslegung (§ 157 e Abs. 4) kann nicht zum 
Nachteil des Gemeinschuldners oder aer Gläubi­
ger a:bgewichen werden. 

(3) Soweit Ider AUlSgIeich nichllS r"n1deres be­
stimmt, kann :der Gemeinschuldner wieder über 
sein Vermögen frei verfügen . 

(siehe nunmehr § 157 e Ahs. 2). 

(siehe nunmehr § 157 e Abs. 1). 

(siehe nunmehr § 157 f Albs. 3). 

(4) Für die Aufhebung des Konkurses gilt 
im übrigen § 78. 

überwachung der Ausgleichserfüllung durch 
Sachwalter der Gläubiger 

Kundmachring, Rechte und Pflichten 

§ 157 a. (1) Auf die überwachung~st in der 
Be~anntmachung über die Aufhebung des Kon­
kurses hinzuweisen; wird der Schuldner durch 
mehrere Sachwalter überwacht, so ist anzugeben, 
vo~ wem und in welcher Art sie gegenüber Drit­
ten vertreten werden. Ferner ist zu veranlassen, 
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Entwurf: 

daß die überwamung und ihre Form in den 
öffentlimen Bümern und .Registern (§ 76) ange­
merikt wef'den. 

(2) Während 'der Dauer der überwamung kann 
der Konkurslkommissär auf Antrag des Sam­
walters Maßnahmen .zur Simer.ung des Vermö­
gens des Smuldners (§ 77) erlalSsen, abändern und 
aufheben, wenn das zur Simerung des Vermö-' 
gens, zur Erfüllung des Ausgleims oger zur 
Fort:fiüihnung des UnoemooroeflJS ,des SdlUldners 
zwedimäßig ist. Insbesondere kann der Konkurs­
kommissär dem Smuldner bestimmte Remtshand­
lungen während der nauer des Verfahrens über­
haupt oder dom ohne Zustimmung des Sam­
walters verlbieten. 

(3) Der Smul'dner ,bedarf zum VeräußeJ:!n oder 
Belasten von Liegensmaften, zum Bestellen von 
Absonlderungsremten, Zum Eingehen von Bürg­
smMten, zu unentgeltlimen Verfügungen und zu 
Remtslhandlungen, die nimt· zum gewöhnlimen 
Unternehmensbetrieb gehören, der Zustimmung 
des Samwalters. Der Schuldner muß a!beraum 
eine zum gewöhnlimen Unternehmensbetl'1ieb ,ge­
hören'desonstige Remtshandlung unterlassen, 
wenn der Samwalter dagegen Einsprum erhebt. 
Der Samwalter kann insbesondere verlangen, daß 
alle einlaufenden Gelder nur von ihm übernom­
men werden un'd vorkommenlde Zahlungen und 
andere Verpflimtungen. nur von ihm zu leisten 
sind. ' 

(4) Remtshandlun~en, die Ider Smuldner ent-
. gegen Iden Albs. 2 un,d 3 ohne Zus1Jimmung oder 

g,egen den Ein~pr.um Ides Sa·chwaLtel'1s vorgenom­
men hat,sin/d den GIMlib~gern Igeg'eI1über unWlirk­
sam, wenn der Dr.i'tte wußtJe IOder wissen mußitJe, 
daß !si1e rüber den gewöhnlichen Gesmäftsbetr,ieb 
hinausgehen und ldiaß ider SamW1ah,er ,seine Zu­
.sümmung nicht eIltei1t 'Older daß er Einsprum 
~egen ,die Vom:ahme erlhoben h:art:. 

(5) Der Sachwalterdar,f die Gesmäftsräume 
des Smuldners betreten und dort Nachforsmun­
gen anstellen. Der Smuldner hat :dem Samwalter 
Einsimt in seme lBümer· un'd Smriften zu ge­
statten; er und seine ß.edienstet,en haben dem 
S'amw,ilter alle erforderlimen Auskünfte zu 
geben. 

§ 157 b. (1) Im Verhältnis zu Dritten ist der 
Samwalter zu 'allen Remtsgesmäften und Remts­
handlungen befugt, welme ;die Erfüllung der mit 
seinen Aufgaben' verbundenen OMiegenheiten 
mit sim bringt, sowleit ni mt der Konkursköm­
missär im einzelnen Falll eine Beschränkung der 
Befugnisse verfügt und dem Dritten bekanntgege­
ben hat. Das @ilt ,insbesondere von der Besmrän­
kung, 'daß die Befugnis nur für .gewisse Gesmäfte 
oder gewisse Arten von Gesmäiften oder nur 
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E n,t w!Ur f: 

unter gewissen Umständen oder für eine Igewisse 
Zeit oder an einzelnen Orten ausgeübt werden 
darf. 

(2) Der S'achwalter haftet ,allen Beteiligten 
gleich einem Masseverwalter. Ober Beschwerden 
des Schuldners gegen einzelne Maßnahmen oder 
das Verhalten des Sachwalters entscheidet der 
Konkurskommissär. Ein Rechtsmittel gegen des­
sen Entscheidung ist nicht zulä'ssig. 

Überwachung und Ansprüche des Sachwalters 

§ 157 c. (1) Da:s Konkursgericht hat den Sach­
walter aus wichtigen Grriinden, insbesondere, 
wenn er seinen Obliegenheiten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, zu entheben. Der Sach­
walter ist anzuhören, wenn es rechtzeitig mög­
lich ist. In 'dringenden Fällen ist auf seine Kosten 
und Gehhr zur Besorgung einzelner Geschäfte 
eine andere Pel1son zu bestellen. § 84 Aibs. 1 
ist ,anzuwenden . 

. (2) Lehnt der Sachwalter die übernahme der 
Tätigkeit ab, wird er seines Amtes enthoben 
oder fällt er sonst weg, so hat ,das Konkul"sgericht 
einen anderen Sachwalter zu hestellen. § 80 
Abs. 2, 3 und 5 sowie § 157 a Ahs. 1 sind anzu­
wenden. 

(3) Der Sachwalter hat Anspruch auf Ersatz 
seiner Barauslagen sowie auf Entlohnung für ,seine 
Mühewaltung; dabei ,ist neibst der angewendeten 
Mühe besonders zu berücksichtigen, ob der Aus­
gleich erfüllt worden ist. I § 125 Abs. 1 und 2 
sowie § 126 Abs. 3 sind anzuwenden. 

Mehrere Sachwalter 

§ 157 d. (1) Ein Vors,itzender der Sachwalter 
führt diejenigen Geschäfte ,allein, die eine über­
wachung gewöhnlich mit sich br·illJgt,es sei denn, 
die Sachwalter haben gemeinsam bestimmt, daß 
bestimmte Arten solcher Geschäfte ihrer Zustim­
mung bedüf'fen. Soweit der Vm;sitz,ende nicht 
zur alleinigen Geschäftsführu~g 'berechtigt ist, 
steht sie den Sachwaltern gemeinsam zu. 'Glei­
ches gilt, wenn der Schuldner im Ausgleich keine 
Person a:ls Vorsitzenden bezeichnet hat. 

(2) Je'der S'achwalter kann einer Handlung des 
Vorsitzenden mit der Wirkung widersprechen, 
daß die Handlung der gemeinsamen ZuslJimmung 
der Sachwalter bedarf. 

(3) Zu einem Beschluß der Sachwalter bedarf es 
so vieler Stimmen, als es der Mehrheit der Sach­
walter entspricht; bei Stimmengleichheit ent­
scheidet der- Vorsitzende. 

(4) In allen Igemeinsamen Angelegenheiten wer­
den die Sachwalter durch Iden Vorsitzenden ge­
richtlich und außergerichtlich vertreten. Hat der 
Schuldner jedoch im Ausgleich mehrere Personen 
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(siehe § 157 Ahs .. 4). 

(siehe § 157 Abs. 3). 

(siehe § 157 Abs. 5). 
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Entwurf: 

als Vertreter der Sachwalter nach außen bezeich­
net, ohne die Art :der Vertretung anzugeben, so 
sind sie hiezu nur gemeinsam befugt; ist jedoch 
ihnen gegenÜlber eine Willenserklärung abzuge­
ben, so genügt die Abgaibe gegenüber einem von 
~hnen. 

(5) Lehnt der Vorsitzende der Sachwalter die 
übernahme der Tätil~keit oder des. Vorsitzes 
ab, wird ,er s'eines Amtes enchoben oder fällt er 

, sonst weg, SO hat das Konkursgericht e~nen ande­
ren Vorsi1lZenden zu bestellen. § 80 Abs. 2, 3 
und 5 sowie § 157 a Abs.l sind anzuwenden. 

Rechtsstellung des Sachwalters bei Übergabe von 
Vermögen 

§ 157 e. (1) Der Schuldner kann die dem Sach­
walter erteilte Ermächtigung zur Verw,altung und 
zur Verwertung des V'ermögens his zur Beendi­
gung der Tätigkeit des Sachwalters nidlt wider­
rufen. 

(2) Die Vorschriften des \bürgerlichen Rechtes 
und des Handelsr.echts über die Haftung des 
Vermögensübernehmers sind auf den überneh­
menden Sachwalter nicht anzuwenden. 

(3) Rechtshandlungen des Schuldners, welche 
das übergebene Vermögen betreffen, sind Gläu­
bigern und Dritten gegenüber unwirksam, so­
weit ihn der Sachwalter hiezu nicht ermächtigt 
hat. 

(4) Der Sachwalt'erhia t ,dem Konkur,skammil5,sa:r 
unaufgefordert' jährlich Rechnung zu legen. Die 
erste Jahresfrist beginnt mit der Aufhebung des 
Konkurses. Nach dem Ende seiner Tätigkeit hat 
der Sachwalter eine Schlußr,echnung zu legen. Ein 
die Rechnung erläuternder (Bericht ist jeweils an­
zuschließen. 

§ 157 f. (1) Rechstkräftige Entscheidungen aus 
den von oder gegen Sachwaher geführten Pro­
zessen über Angdegenheiten, dieclas ühergehene 
Vennögen betreffen, wirken auch gegenüber dem 
Schuldner. 

(2) Ein Konkurs, der während der Uberwa­
chung eröffnet wird, erfaßt solches Vermögen 
nicht, das gemäß dem Ausgleich einem Sachwal­
ter übergeben worden ,ist; es ist jedoch in ·den 
Konkurs zu ziehen, wenn die überwachung ein­
gestellt wird. Der Zwangsvollstreckung unter­
liegt dieses Vermögen, sofem es ,"on ihr auch 
dann getroffen würde, wenn ein Ausgleichsver­
fahren aThhängig wäre; jedoch beginnt mit dem 
Eintritt der Rechtshaft der Aus.gleichsbestäti­
gung neuerlich eine Frist von neunzig Tagen 
(§ 11 Albs. 2) zu laufen. 

(3) Ist im Ausgleich vorgesehen, daß zur Siche­
rung der Erfüllung eine Hypothek bestellt wer­
den soll, ~o ist sie in der Weise einzutragen, daß 

3 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 123 von 131

www.parlament.gv.at



124 

Gell t e nd e Fa s s u n g: 

3 der Beilagen 

Entwurf: 

die Gläubiger ohne nähere Angalbe als Berechtigte 
bezeichnet werden .. Die alleinige Berechtigung des 
jeweiiligen Sachwa.Iters, ü'ber .die HY'pothek mit 
Wirkung für und gegen die Gläubiger zu ver­
fügen, ist l;lßJ7)umerkien. Er igt <auf 'Seinen Antrag 
vorn Konkurskommissär mit Beschluß zur ge­
richtlichen Verwertung der Liegensch,aft zu er­
mächügen, wenn. die überwadlUng rechtskräftig 
eingesteHt, wird; der Schuldner und jeder Sach­
walter ist vor der Beschlußfassung anzuhören. 
Gihtder Konkurskornmissär dem Antrag statt,· 
so kommt dem Sachwalter ,die Stellung eines 
betre~ben:den GläUlbigers :zru; § 119 Abs. 2 bis 4 
ist anzuwenden. 

Beendigung und Einstellung 

§ 157 g. (1) Die überwachung ist auf Antrag 
des Sch'llMners -oder Ides SachWla'}tens durch 
dr.tsK!onJku,mgericht ;auf KOISten Ides SchuLdruers 
für beendigt zu erklären, wenn der Schuldner 
oder der Sachwalter glaubhaft macht, daß 
der Ausgleich erfüllt oder daß die festgesetzte 
Bedingung eingetreten ist. Die Beendigung ist 
öffentlich bekanntzumachen (§ 78). Gleichzeitig 
ist die Löschung der gemäß § 157 a Abs. 1 voll­
zogenen Anmerkungen zu veranlassen. 

(2) Die überwachung ist einzustellen, 

1. wenn binnen vierzehn Tagen nach Ablauf 
,der letzten 'tm Alu5gleich bes-nimmten Z:ah­
LurugsfrilS;t kein Antra.g nach A'bs. 1 v01"Ii,egt 
oder wenn /dler Antrag abgelehnt wif1d; 

2. wenn der Schuldner Verfügungsbeschränkun­
gen (§ 157 a Abs. 2 und 3) so zuwider­
handelt, daß das Ziel der überwachung ge­
fährdet wird. 

(3) Hat iGel' 'SchuJdner einern Sachw:a1her Ver­
mögen nach· § 157 e übergeben, so tritt bezüg­
lich dieses Vermögens an die Stelle der Zah­
lungsfrist die Frist von achtzehn Monaten vorn 
Tag der Annahme des Ausgleichs. Das Kon­
kursgericht hat' die ,oberwadlung auf Antrag 
des Sachwalters zu erstrecken, wenn dies dem 
überwiegenden Interesse der Beteiligten ent­
spridlt. Die Frist kann auch mehrmals, jedoch 
hödlstens auf ein Jahr erstreckt werden. Der 
Antrag muß vor Ablauf der Frist beim Kon­
kursgericht angebracht werden; sie läuft nidlt 
vor ·dem Eintritt Ider Rechtskraft Ider über den 
Antr<1lg engr.tngenen Enltsch'eroung ;a,b. Vor 
der Entscheidung ist auch der Sdluldner anzu­
hören. 

(4) Die, wenn auch mehrmalige, Erstreckung 
auf hödlstens ein weiteres Jahr ist nur unter 
denjenigen Voraussetzungen zulässig, unter denen 
die Frist zur Annahme eines Ausgleichs (§ 56 a 
AO) erstreckt werden kann. 
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Gelt end e Fa s 5 u ng: 

Nichtigkeit des AUSgieichL 

§ 158. (1) Die Verurteilung des Glmeinschuld­
ners wegen betrügerischer Krida hept, wenn sie 
innerha~b zweier Jahre nach der B'e~tätigung des 
Ausgleiches rechtskräftig wird, für alle Gläubiger 
den im Ausgleich gewährten Nachlaß sowie die 
'sonstigen Be,giünsti~ungen 'a?f, ohne] d~n VerLust 
der Rechte nach slch zu zlchen, d~e Ihnen der . 
Ausgleim gegenüber dem Gemeinschuldner oder 
dritten Person,en einräumt. j 

(2) Ist hinreimen,des Vermöge vorhanden 
'üder wird ein angemessener Koste ,vürschuß ge­
'leistet, so ist. das Konkursverfahren rauf Antrag 
'eines Künkursgläubigers wieder aufzJmehmen. 

(3) Die Vürschr.ift~n der §§ 74 J 77 über die 
Bekanntmamung und die Anmerk~ng der Kün­
kurseröffnung sowie üiber die Benachrichtigungen 
>'on der Künkurseröffnung finden arlf ,die Wieder­
aufnahme des Konkurses Anwendung. 

Zuständigkeit I 
§ 162. Die Vorsmrjften der §§ 111 und 114 

gelten -auch nach der Aufhebung1es Künkurses 
für die Ansprüme der Gläubiger gl~gen den Ge­
meinschuldner auf Grund der §§ pO und 161. 

Entwurf: 

(5) Besürgt der Sachwalter, daß die über­
wachung nimt zur Beendigung (Abs. 1) fUhren 
wird, SO' hat er dies dem Künkursgerimt unver­
züglim anzuzeigen. Stellt sich nach Anhörung 
des Schuldners und sO'nstiger Auskunftspersünen 
(§ 71 Abs. 2) heraus, daß die Besürgnis des 
Samwalters beremtigt ist, 50' hat das Künkurs­
ger,icht von Amts wegen IclarÜlber zu en~smeitd~n, 
üb der KO'nkurs neuerlich zu eröffnen ist. Wird 
der KO'nkurs nicht eröffnet, sO' ist nam Eintritt 
der Remtskraft des die Künkurseröffnung ab­
lehnelliden BeschlwSSles die überw:achul1ig einzu­
stellen. 

(6) über Rekurse gegen Beschlüsse des KO'n­
kursgerichts über die Beendigung üder die Ein­
stellung der überwachung entsmeidet das Ober­
landesgerimt endgültig. Der Einstellungsbesmluß, 
der nach Eintritt der Rechtskraft des die Kün­
kurs eröffnung ablehnenden Beschlusses zu fassen 
ist, ist unanfemtbar. 

§ 158. (1) (unverändert). 

(2) Ist hinreimendes Vermögen vürhanden 
üder wird ein angemessener KÜ5tenvÜrsmuß 
(§ 73 Abs. 2) geleistet, sO' ist das KO'nkursver­
fahren auf Antrag eines Künkursgläubigers wie­
der aufzunehmen. 

(3) (unverändert). 

§ 162. Die VO'rschriften des § 111 gelten auch 
nam der Aufhebung des KO'nkurses für die An­
sprüche der Gläubiger gegen den Gemeinsmuld­
ner auf Grund der§!§ 150 und 161. 

Haftung eines ausgeschiedenen persönlich haf­
tenden Gesellschafters 

§ 164 a. Der Ausgleich einer Handelsgesellsmaft 
üder eines Schuldners, der das Unternehmen 
einer sO'lchen ühne LiquidatiO'n mit Aktiven u~d 
Passiven übernümmen hat, begrenzt aum den 
Umfang der auf dem Gesetz beruhenden Haf­
tung eines aus der Handelsgesellsmaft bereits aus­
geschiedenen persönlich haftenden Gesellschafters. 
Zu dles\sien Nachlteil kann hievün :im Aoog~eich 
nicht abgewichen werden. 
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Ge[,t·enlde F,alSsun:g: 

Ausgleich im Konkurs eines persönlich haftenden 
Gesellschafters 

§ 165. (1) Ist nur i.iiber das PI'ivatvennögen 
eines persönlich haftenden Gesellsmafterseiner 
Handelsgesellschaft der Konkurs eröffnet worden 
lind in' diesem ein Ausgleim zustande gekom­
men, so wird hiedurch der Gesellsmafter von 
einer weitergehenden Haftung für die Gesell-
schaftsschulden frei.' . 

(2) Ist gleiChzeitig mit dem Konkurseülber das 
Gesdlschaiftsvermögen ein Konkurs o'der ein 
Ausgleichsverfiahren über das Privatvermögen 
eines· persönLich haftenden Gesellsch·afters an­
hängig, so werden durch den Ausgleich des Ge­
sellschafters die Forderungen der Gesellschafts­
gläubiger nur irr&oweit getroffen, als sie !in diesem 
Konkurse oder Ausgleichs:v~rfahren geltend ge­
macht wepden !können (Aptikel 122 HOB.). 

Abweichungen vom ordentlichen Verfahren 

§ 171. Bei geI1ing,fügigen Konkursen. ist auf 
die tunlichste Beschleunigung des Verfahrens und 
auf die Vermeidung jedes entJbehrlichen Schreih­
werkes und Kostenaufwandes Bedacht zu neh­
men. Außerdem kann in den folgenden Punk­
ten vom orden dichen Verfahren' abgewichen 
wenden: 

1. soferne es sich nicht um die Eröffnung oder 
Aufhehung des Konkurses handelt, können 
öffentliche Bekanntmac..~ungen durch die 
Zeitungen unterbleiben; 

2. das Inventar ist durch einen Beamten der 
Gerichtskanzlei oder einen Gerichtsdiener 
Jaufzunehmen; 

3. der Konkurskommissär kann anordnen, daß 
die Wahl eines Gläubiger,ausschusses unter­
bleibe; 

4. bei der ailgemeinen Prüfungs tagsatzung kann 
gleichzeitig über alle der Beschlußfassung 
der Gläubigerversammlung unterliegenden 
Fragen und, soweit dies tunlich ist, auch 
über die Ver,teilung der Konkursmasse ver­
handelt werden. 

Besondere Verfahrensvorschriften 

§ 173. (1) Soweit es sich nicht um Rechts­
streitigkeiten . handelt, finden die Vorschriften 
über die Vertretung durch Rechtsanwälte,über 
die BeiZ!ieihung eines fachmännischen Laienrich­
ters, üiber das Ruhen des Verfahrens und über 
die ProzeßkO'sten keine Anwendung. 

(2) Vereinharungen über die Zuständigkeit der 
Gerichte sind unwirksam. 

(3) Anträge können durch Schriftsatz ange­
bramt oder mündlich zu Protokoll erklärt wer­
den. 

Enltwurf: 

§ 165. (1) (unverändert). 

(2) Ist gleichzeitig mit dem Konkurs über 
das Gesellschaftsvermögen ein Konkurs oder ein 
Ausgleichsverfahren über das Privatvermögen 
eines persönlich haftenden Gesellschafters anhän­
gig, so begrenzt der Ausgleich des Gesellschafters 
die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger nur 
insoweit, als sie- in diesem Konkurs nach § 56 a. 
oder in' diesel1l Ausgleichsverfahren nach § 26 a 
AO geltend gemacht werden können. 

§ 171. (unverändert). 

1. (unveränldert); 

2. das Inventar ist durch einen nichtrichter­
lichen Bediensteten des Gerichtes aufzuneh-
men; 

3. (unveräruder.r); 

4. (unverändert). 

§ 173. (1) Die Bestimmungen über die Bei­
ziehung eines fachmännischen Laienrichters, die 
Vertretung durch Rechtsanwälte, die Prozeßko­
sten, die Sicherheitsleistung, das Ruhen des Ver­
hhI1ens unJd die Gerichtsferien 'Sli11ld nicht anzu­
wenden. 

(2) Vereinbarungen über die Zuständigkeit der 
Gerichte sind unwirksam. 

(3) Anträge können durch Schriftsatz ange­
bracht oder mündl,ich zu Protokoll erklärt wer­
den. §§ 432 und 435 ZPO sind anzuwenden .. 
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Gel t end e Fa S's u n g: 

(4) Für mündLiche Verhandlungen ge ten die 
Vorschriften des § 59 EO. 

(5) Die gerichtlich.en Entscheidung,en önnen, 
soweit inder Konkursordnung nichts ,anderes 
bestimmt ist, ohne vOl"hergehende m" ndliche 
Verrhandlung ergehen. Das GeriCht kann die er­
forderLichen Aufklärungen ,auch öhne Vermitt­
lung der Beteiligten ,einlholen und zum Zwecke 
der erforderlichen Feststellungen. von Amts 
wegen alle hiezu geeigneten Erhebungen pflegen 
und Beweise aufnehmen. 

(6) Gerichtl.iche Verfügungen sind vo Istreck­
bar. 

,Entwurf: 

(4) Für mündliche Verhandtunge~ gilt § 59 EO. 

(5) Die gerichtlichen Entscheidungen können, 
soweit die Konkursordnung nichts anderes be­
stimmt, ohne vorhergehende mündliche Verhand­
lung ergehen. Das Gericht kann die erforder­
lichen Aufklärungen auch ohne Vermittlung der 
Beteiligten einholen und zum Zweck der erfor­
derlichen Feststellungen von Amts wegen alle 
hiezu geeigneten Erhebungen pflegen und Beweise 
aufnehmen. Das Gericht kann jeden Beteiligten 
unter Setzung einer angemessenen Frist zur 
Kußerung über einen Antrag auffordern und 
im Fall der Nichtäußerung annehmen, daß der 
Beteiligte diesem keine Einwendungen entgegen­
setzt. Die Aufforderung hat, einen Hinweis auf 
diese Rechtsfolge zu"enthalten, 

(6) (unverändert). 

Bevollmächtigte der Gläubige~ 

§ 173 a. Jeder Gläubiger kann sich z r Stel- § 173 a. (1) Jeder Gläubiger kann sich zur 
lung eines Antrags. auf Eröffnung 'des, K. nkurses Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Kon­
und im Verfahren erster Instanz, jedo . nicht kurses und im Verfahren erster Instanz, jedoch 
zur Erhebung von Rechtsmitteln, 'au durch nicht zur Erhebung von Rechtsmitteln, auch 
einen Gläuhigerschutzverband, dem das i § 23 a durch einen bevorrechteten. Gläubigerschutzver­
der Ausgleichsordnung vorgesehene Vorr cht er- ,band vertreten lassen. Sofern der Gläubiger­
teiltist, ve,rtreten lassen. Soi,ern' der GI 'ubiger- schutzverband hiebei nicht durch ein satzungs­
schtitzverband hierbei nicht 'durch ein s tzungs- gemäß berufenes Organ vertreten ist, kann er 
g,emäß berufenes Ongan 'Y·ertreten wird, ann er sich nur eines seiner Bediensteten oder eines 
sieh' nur einesseirier Bediensteten oder 'eines gesetzlich befugten Parteienvertreters als Bevoll­
gesetz'lich befugten Pai'teiehvertreters 'als Bevoll- mächtigten bedienen . 
. mächtigten bedienen. . 

(2) Durch einen Bevollmächtigten seiner gesetz­
lichen Interessenvertretung oder seiner Berufs­
vereinigung kann sich ein Gläubiger im gleichen 
Umfang wie durch einen bevorrechteten Gläl!­
bigerschutzverband dann vertreten lassen, wenn 
er Beschäftigter des Gemeinschuldners (§ 2 Abs. 1 
erster Satz ArbGerG) ist oder war und ein 
Rechtsstreit über die Forderung des Beschäftig­
ten gegen den Gemeinschuldner in den Wirkungs­
kreis der Arbeitsgerichte fällt oder fiele. Das gilt 
auch für Gläubiger, die Beschäftigten gleichstehen 
(§ 2 Abs. 1 zweiter Satz ArbGerG), sowie für 
diejenigen, deren Klagen nach § 1 Abs. 2 
AnbGerG vor die A,rbei'usgerUiChte ,gehören. 

Akteneinsicht 

§ 173 b. Satzungsgemäß berufenen Organen 
der bevorrechteten Gläubigerschutzverbände so­
wie ihren Bevollmächtigten ~§ 173 a Abs. 1) ist 
auch dann, w,enn Idie Bevollmächllig,ul1Jg durch 
einen Gläubiger nicht ausgewiesen ist, die Ein­
sichtnahme in die Konkursakten zu gestatten 
(§ 219 Abs. 2 ZPO), ohne daß ein rechtliches 
Interesse glaubhaft gemacht werden muß. 
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GeQten,de F.a,ssung: 

Rechtsmittel 

§ 176. (1) Die R~kursfrist beträgt vierzehn 
Tage. 

_ In Rekursen können neue Umstände und Be­
weismittel angeführt ~erden. 

(2) Lnsoweit ,die K6nkursordnung nicht etwas 
anderes ibesllimmt, ~önnen Verfügungen und 
Entscheidungen des Konkurskommissärs durch 
Rekurs an das Oberlandesger,icht und an den 
Obersten Gerichtshof (§ 528 ZPO.) angefochten 
werden. I 

(3) Das Konkursgericht und der Konkurskom­
missär können einem I Rekurse, außer in den in 
§ 522 ZPO. bezeichjleten Fällen, selbst statt­
geben, wenn ihre Venügung oder Entscheidull{; 
ohne Nachteil eines Beteiligten geändert w,erden 
kann. ! . 

§ 176. (1) Die Rekursfrist beträgt vierzehn 
Tage. 

(2) In Rekursen können neue Tatsachen, soweit 
sie bereits zur Zeit der Beschlußfassung in erster 
Instanz entstanden waren, und neue Beweis-­
mittel angeführt werden. 

(3) (unverändert). 

Besondere Bestimmungen für Rechtsstreitig-­
keiten 

§ 178. (1) Vor das Gericht, das den Konkurs 
eröffnet !hIa,t, können gehmchlt werden: . 

1. Klagen über Ansprüche auf Aussonderung­
und auf Absonderung; 

2. Klagen über Masseforderungen; 
3. Klagen über AnsprüChe aus pflichtwidrigeQl­

Verhalten eines Masseverwalters, eines Mit­
gliedes des GläubigeraussdlUsses, eines, Sach­
verständigen, besonders eines· Gebaiungsprü~ 
fers, und eines Sachwalters, gleichviel, ob­
das Konkursverfahren noch anhängig ist 
oder nicht. 

(2) Die Zuständigkeit nach Abs. 1 besteht 
auch für Ansprüche, die vor die Arbeitsgerichte 
gehören. 

(3) Für Rechtsstreitigkeiten, die vor das Kon­
kursgericht gehpren oder vor dieses Gericht~ 
gebracht werden können, gelten folgende Ab­
weichungen: 

1. Es entscheidet der nach § 79 bestellte Kon­
kurskommissär ohne Rücksicht auf den 
Wert des Streilvgeg.erus.tandes; 

2. die Bestimmungen über das Verfahren vor­
den Bezirksgerichten sind anzuwenden, es sei 
denn, die Klage fiele auch ansonsten in die 
sachliche Zuständigkeit eines Gerichtshofs; 

3. fällt oder fiele die Klage in die Zuständig­
keit der ArJ:,eitsgerichte, so sind die Bestim­
mungen des Arbeitsgerichtsgesetzes über die 
Vertretung der Parteien im Verfahren erster 
Instanz und im Berufungsverfahren anzu-­
wenden; 

4. die §§ 173 bis 177 sind nicht anzuwenden. 
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Geltende F.auung: 

\ 

Allgemeines bürgerliches Geset buch 

§ 1409 Abs. 1 ABGB. übernimmt jemand ein 
Vermögen oder ein Unternehmen, so ist er unbe­
schadet der fortdauernden Haftung es Veräuße­
rers den Gläubigern aus den zum Ver ögen oder 
Unternehmen gehörigen Schulden, di er bei der 
übergabe kannte oder kennen mußte, unmittelbar 
verpflichtet. Er wird .aber von der Haftung ,inso­
weit frei, aIs :er an solchen Schulden schon so 
vie'l berichtigt hat, wie der Wert 'des .ülbernom­
menen Vermögens oder Unternehmens beträgt. 

§ 187 der 3. TN. Übernimmt ein aher Ahge­
hör1ger des V,eräußerers (§ 32 Konk rsordnung) 
ein VermögenOider ein Unternehme , so ist er, 
unbeschadet der fortdauernden Hatt ng des Ver­
. äußer.ers, den GläUlbigern aus den (l;U Vermögen 
oder Unternehmen gehörigen Schuld nunmittel­
bar und ohne Beschränkung auf de Wert des 
übernommenen Vermögens oder U ternehmens 
verpflichtet, soweit er nicht bewei·s, .daß ,ihm 
die Schulden bei der übergaJbe we er bekannt 
waren noch hekannt sein mußten. 

.Enlt'Wu·r,{: 

Ausländisdte Maßnahmen 

§ 179. Für die Anerkennung von Maßnahmen~­
die im Ausland im Rahmen eines dein öster­
reichischen Konkursverfahrens entsprechenden 
Verfahrens getroffen werden, insbesondere für 
Entscheidungen, mit denen ein Organ bestellt 
oder unmittelbar über im Inland gelegenes Ver­
mögen verfügt wird, gelten §§ 78 bis 82, 84 EO. 

Bevorrechtung eines Gläubigerschutzverbandes 

§ 180. (1) Der Bundesminister für Justiz hat 
einen Gläubigerschutzverband auf Antrag mit 
Bescheid zu bevorrechten, wenn der Verband ver­
läßlich ist und sich seit mindestens zwei Jahren 
auf dem Gebiet des Gläubigerschutzes erfolg­
reich betätigt hat. 

(2) Das Vorrecht erlischt mit der :Auflösung 
des Gläubigerschutzverbandes. Der Bundesmini­
ster für Justiz hat das Erlöschen mit Bescheid 
festzustellen. 

(3) Der Bundesmirtister für Justiz hat das 
Vorrecht mit Bescheid zu entziehen, wenn die 
Voraussetzungen wegfallen, unter denen es erteilt 
worden ist. 

(4) Der Bundesminister für. Justiz hat die 
Erteilung, die Entziehung oder das Erlösdien 
des Vorrechts unverzüglich im Amtsblatt zur 
Wien er Zeitung kundzumachen. 

(5) Die Erteilung, . die Entziehung und das 
Erlöschen des Vorrechts werden, mit dem Ablauf 
des Tages der Kundmachung wirksam. 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

§ 1409. (Abs. 1 unverändert). 

. Ist jedoch ein naher Angehöriger des Ver­
äußerers (§ 32 KO) derübernehmer, so trifft 
ihn diese Verpflichtung, soweit nicht er beweist, 
daß ihm die Schulden bei der übergabe weder 
bekannt waren noch bekannt sein mußten . 
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GeQtende F,alssung: 

S 1409 Ahs. 2 :ABGB. Entgegenstehende Ver­
einbarungenzwischen Veräußerer . und . Üqerpeh­
mer zum Nachteile der Gläubiger sind diesen 
gegenüber unwirksam. . 

§ 188 der 3. TN. Die Bestimmungen der 
§§ 186 (§ 1409 ABGB.) urild 187rgehen nicht für 
die Übernahme ,eines Vermögens' .oder eines 
Unternehmens im Wege des Kon'kursveifahrens 
oder der Zwangsvollstreckung. 

HandelsgesetzbuCh 

§ 25. Wer ein unter Lebenden erwoI1benes 
Hallldelsgeschäft unter der bis:hel'igen' Firma mit 
oder ohne Bdfügung eines das Nachfolgever­
hältnis andeutenden Zusatzes fortführt, haftet 
für ,alle im Betriebe des Geschäfts begründeten 
Vetibindlichkeiten ,des früh er,en Inhabers.' Die in 
dem Betrif'be begründeten Forderungen, gelten 
den Schuldnern g,egenülber als ,auf den Erwerber 
ühergegangen, falls der hishel'iJge Inhaiber oder 
seine EI1ben in die Fortführung ,der Firma ge-
willigthaben. . ' 

Eine ahweichende Vereinbarung list einem Drit~ 
ten gegenüber nur wiI1ksam, wenn s.ie in das 
Handelsregister eingetragen und ibekannt'gemacht 
oder' von dem Erwer:beroder dem Veräußerer 
dem Dritten mitgeteilt worden ist. 

Wird die Erma nicht fortgefiiihrt, so haftet 
der Erwerber eines Handelsgeschäfts für die 
früheren Geschäftsverbindlichkeiten· ,nm, wenn 
ein besOnlderer Velipflichtu-ngSigrund vorliegt; ins~ 
besondere wenn die Übernahme der Verbind­
lichkeiten in handelsüblicher Weise von dem 
Erwerber bekanntgemacht worden ist; 

Art. 6 NI". 5 der 4. EVHGB 
Erwerb eines Handelsgeschäfts unter Lebenden 

(1) § 25 Abs. 1 über die Haftung des Erwerbers 
eines Handelsg,eschäfts gilt nicht, wenn dieses im 
Wege des K,onkursverfahrens oder 'der Zwangs­
volIstreckung übernommen wind. 

(2) Durch § 25 wird eine durch andere Vor­
schriften begründete Haftung für die zu einem 
übernommenen Vermög-en oder' Unternehmen 
~ehörigen Schulden nicht berü'hrt: 

En tW.U r f: 

(wird unverändert Abs. 3). 

§ 1409 a. Wer ein Vermögen oder ein Unter­
nehmen im Weg der Zwangsvollstreckung, des 
Konkurses, des Ausgleichsverfahrens (auch des 
fortgesetzten Verfahrens) oder der überwachung 
des Schuldners durch Sachwalter der Gläubiger 
erwirbt, haftet nicht nach § 1409 Abs. 1 und 2. 

Handelsgesetzbuch 

§ 25. (Abs. 1 unverändert). 

(Abs. 2 unverändert). 

(Abs. 3 unverändert). 

Wer ein HandelsgesChäft im Weg der Zwangs­
vollstreckung, des Konkurses, des Ausgleichsver­
fahrens (auch des fortgesetzten Verfahrens) oder 
der Überwachung. des Schuldners durch Sach~ 
walter der Gläubiger erwirbt, haftet nicht nach 
Abs. L" "'. 

Durch diese Bestimmungen wird eine durch 
andere Vorschriften begründete Haftung für die 
zu einem übernommenen Vermögen oder Unter­
nehmen gehörenden Schulden nicht berührt. ' 

§ 130 a. Ist kein Gesellschafter eine natür­
liche Person, so sind die organschaftlichen Ver­
treter und die Liquidatoren 'der zur Vertretung 
der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter iht 
zum Ersatz verpflichtet, wenn sie schuldhaftnicht 
unverzüglich nach Eintritt der Zahlungsunfähig­
keit oder der Überschuldung der Gesellschaft 
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Entwurf: 

die Eröffnung des Konkurses oder des Ausgleichs­
verfahrens beantragt haben., Gleiches gilt, wenn 
Zahlungen geleistet wurden, nach dem die Zah­
lungsunfähigkeit der Gesellschaft eingetreten ist 
oder sich die überschuldung ergeben hat, soweit 
nicht solche Zahlungen auch nach diesem Zeit­
punkt mit der Sorgfalt eines' ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind. 

Die Ersatzpflicht kann durch Vereinbarun­
gen mit 'den Gesell~ch~f,tern V'orweg weder einge­
schränkt noch ausgeschlossen werden. 

Der Ersatzanspruch der Gesellschaft kann 
auch von den Gläubigern der Gesellsmaft geltend 
gemacht werden, soweit sie von dieser keine 
Befriedigung erlangen können. Den Gläubigern 
gegenüber wird' die Ersatzpflicht weder durch 
einen Verzicht oder Vergleich der Gesellschafr 
noch dadurch aufgehoben, daß die Handlung 
auf einem iB,eschluß ,der GelSeillschaf,ter beruht. 

Die Ansprüche aus' diesen Vorsmriften ver-
jähren in fünf Jahren. ' 

Diese Bestimmungen gelten sinngemäß, wenn 
die im Abs. 1 genannten organschaftlichen Ver­
treter ,ihrerseits Gesellschaften sind, bei denen 
kein Gesellschafter eine natürliche Person ist, 
oder wenn sich die Verbindung von Gesellsmaf­
ten in dieser Art fortsetzt. 

§ 177 a. Der § 130 a gilt auch für eine Gesell­
schaft, bei der ein Kommanditist eine natürliche 
Person ist. 
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